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I Allgemeiner Teil 

1. Einführung 

1.1 Rechtsgrundlagen 

Die regionalen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege werden nach Abstimmung und Abwägung mit anderen Belangen zusam-

menfassend im Regionalplan dargestellt; der Regionalplan erfüllt die Funktionen eines Land-

schaftsrahmenplans im Sinne des § 6 des Landesnaturschutzgesetzes NRW (LNatSchG 

NRW, Stand vom 18.05.2021) und des § 10 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG, Stand 

vom 18.08.2021). Als Grundlage für den Regionalplan als Landschaftsrahmenplan und für den 

örtlichen Landschaftsplan erarbeitet das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-

Westfalen (LANUK NRW) als Nachfolgerin des im § 8 LNatSchG NRW benannten Landesamt 

für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV NRW) den Fachbeitrag des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege. 

Der Fachbeitrag enthält gemäß § 8 Abs. 1 LNatSchG NRW: 

1. die Bestandsaufnahme von Natur und Landschaft einschließlich einer Darstellung der Be-

deutung des Planungsraumes für Arten und Lebensräume sowie die Auswirkungen be-

stehender Raumnutzungen, 

2. die Beurteilung des Zustandes von Natur und Landschaft nach Maßgabe der Ziele und 

Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege einschließlich der sich daraus 

ergebenden Konflikte und 

3. die aus den Nummern 1 und 2 herzuleitenden Leitbilder und Empfehlungen zur Sicherung, 

Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft und zur Förderung der Biodiversität 

sowie Angaben zum Biotopverbund einschließlich des Wildtierverbundes und zur Anpas-

sung an den Klimawandel. Dies schließt auch regionale Kompensationskonzepte für Arten 

und Lebensräume ein. 

 

1.2 Planerische Vorgaben 

Neben den oben aufgeführten grundsätzlichen Anforderungen nach § 8 Abs. 1 LNatSchG 

NRW für die in einem Fachbeitrag darzustellenden Inhalte sind konkrete planerische Vorga-

ben, wie sie der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen NRW (LEP NRW, Stand 

12.07.2019) in Form von landesplanerischen Zielen und Grundsätzen für den Erhalt und die 

Entwicklung des Freiraums sowie Natur und Landschaft vorgibt, bei der Erstellung eines Fach-

beitrages zu berücksichtigen.  

Im aktuellen LEP NRW sind diesbezüglich die Kapitel 7 Freiraum und dort insbesondere das 

Kapitel 7.2 Natur und Landschaft bedeutsam. 

Mit den Zielvorgaben 7.2-1 und 7.2-2 in Kapitel 7.2 schafft der LEP NRW die landesplaneri-

schen Voraussetzungen für die funktionale Vernetzung von Lebensräumen zu einem Bio-

topverbundsystem und zum Erhalt der Biodiversität. Dabei ist auch der grenzüberschreitende 

Biotopverbund zu berücksichtigen. Die Konkretisierung und Ergänzung der für Natur und 
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Landschaft dargestellten landesplanerischen Ziele und der dazu gehörenden grafischen Um-

setzungen in der Kartenanlage zum LEP NRW in Form von sogenannten Gebieten zum Schutz 

der Natur (GSN) weist der LEP NRW in Ziel 7.2-2 der nachgeordneten regionalen Ebene und 

dort den jeweiligen Regionalplänen als Landschaftsrahmenplänen zu. 

Im Fachbeitrag finden Lebens- und Freiräume, die im LEP zeichnerisch als GSN dargestellt 

sind, besondere Berücksichtigung. 

Da im LEP NRW maßstabsbedingt nur landesbedeutsame Verbindungskorridore – in der Re-

gel Gebiet größer 150 ha – als GSN dargestellt werden können, werden zur Herstellung eines 

landesweit funktionsfähigen Biotopverbundes durch die Regionalplanungsbehörden die Flä-

chen der GSN um weitere zur Sicherung und Entwicklung regional bedeutsamer Verbund-

strukturen geeignete Flächen – in der Regel Flächen größer 10 ha – ergänzt.  

Basis hierfür ist gemäß den Erläuterungen zu Ziel 7.2-2 u. a. auch der Fachbeitrag nach 

§ 8 LNatSchG NRW. 

Gemäß den Erläuterungen zu Ziel 7.2-2 des LEP NRW sind die GSN in den Regionalplänen 

mit der Darstellung von Bereichen für den Schutz der Natur (BSN) und die weiteren, regional 

bedeutsamen Flächen entweder mit der Darstellung BSN und/oder auch der Darstellung von 

Bereichen für den Schutz der Landschaft und der landschaftsorientierten Erholung (BSLE) 

grafisch wiederzugeben. 

Sie sind Vorgaben für die nachgeordneten Planungsebenen, wie z. B. die Landschafts- oder 

Bauleitplanung. 

Dabei gelten BSN als Vorranggebiete im Sinne des § 7 (3) Ziff. 1 ROG und damit als Ziele der 

Raumordnung und Landesplanung, sofern die Regionalpläne auf der Grundlage des Ziels 

10.2-8 des LEP NRW hierzu keine abweichende Festlegung im Zuge der Ausweisung von 

Vorranggebieten für die Windenergienutzung in den BSN treffen. 

BSLE sind Vorbehaltsgebiete im Sinne des § 7 (3) Ziff. 2 ROG – das heißt, Belangen von 

Natur und Landschaft ist bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Funktio-

nen oder Nutzungen ein besonderes Gewicht beizumessen. 
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1.3 Methodik, Inhalt und Ziel des Fachbeitrages 

Unter Beachtung der in den §§ 1 und 2 BNatSchG und § 8 LNatSchG NRW formulierten Ziele 

und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege entwickelt der Fachbeitrag 

nach § 8 LNatSchG NRW auf der Basis des derzeitigen Zustandes von Natur und Landschaft 

Leitbilder sowie Umsetzungs-, Planungs- und Maßnahmenvorschläge für die drei themati-

schen Aspekte: 

   I. Natürliche Landschaftsfaktoren (abiotische Grundlagen), 

  II. Biotop- und Artenschutz, Biotopverbund und 

 III. Kulturlandschaftsschutz/Landschaftsbild. 

Er bereitet sie – u. a. unter Nutzung eben dieser Aspekte für die drei Hauptgliederungspunkte 

der Gesamttexte der Fachbeiträge – insbesondere für die Ebene der regionalen (Landschafts-

rahmenplanung) und örtlichen Landschaftsplanung als den Fachplanungsinstrumenten des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege auf. 

Für die Gesamtplanung (Raumordnung/Landesplanung) und andere Fachplanungen bietet er 

Orientierungs- und Entscheidungshilfen. 

Der Gesamttext wird durch Karten innerhalb des Textes sowie Karten in einem separaten An-

lagenteil ergänzt. Alle Unterlagen sind über die Internetplattform des LANUK Fachbeitrag des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege NRW - Fachbeiträge - muenster verfügbar. 

Zur Bewertung und Beschreibung der Landschaft und räumlichen Konkretisierung von Zielen, 

Empfehlungen und Maßnahmen im o. g. Sinne wurden: 

 • Landschaftsräume, 

 • Biotopverbundflächen und 

 • Landschaftsbildeinheiten 

kartografisch abgegrenzt und digitalisiert. Diesen werden sogenannte Sachdokumente mit 

systematischer Kennung zugeordnete, die die Flächen beschreiben und bewerten. 

Auf diese Grafikdaten und Textdokumente kann für die Landschaftsräume und Landschafts-

bildeinheiten in digitaler Form ebenfalls auf der Internetplattform des LANUK zugegriffen wer-

den. 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass abgesehen von planerisch erforderlichen Modifika-

tionen bzw. Nuancierungen, die Fachbeiträge nach § 8 LNatSchG NRW durch das LANUK 

nach einem landesweit einheitlichen Standard bearbeitet werden. 

 

  

https://www.fachbeitrag-naturschutz.nrw.de/fachbeitrag/de/fachbeitraege/muenster
https://www.fachbeitrag-naturschutz.nrw.de/fachbeitrag/de/fachbeitraege/muenster
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2 Der Planungsraum 

2.1 Lage im Raum, Siedlung und Verkehr 

Der Planungsraum umfasst die Planungsregion der Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Wa-

rendorf und die Stadt Münster (vgl. Abbildung 1, rot umrandeter Bereich) und damit den Nord-

westen von Nordrhein-Westfalen. Im Nordwesten grenzt das Gebiet an die Staatsgrenze zu 

den Niederlanden. Im Norden wird die Planungsregion durch die Grenze zum Bundesland 

Niedersachsen abgeschlossen. Die östliche Begrenzung verläuft im Norden ebenfalls entlang 

der Landesgrenze zu Niedersachsen und quert dort den Teutoburger Wald. Der weitere Ver-

lauf führt südlich des Teutoburger Waldes, östlich der Beckumer Berge bis zur Lippe. Die Pla-

nungsregion verläuft nördlich des Lippetales bis zur Isselebene. 

Das Gebiet ist überwiegend ländlich geprägt. Es schließt sich nördlich an das Ruhrgebiet mit 

seiner überwiegend städtischen Struktur und der hohen Siedlungsdichte an. Siedlungsschwer-

punkt stellt die zentral gelegene Stadt Münster im Kernmünsterland dar. Weitere größere Sied-

lungen konzentrieren sich entlang der Ems mit Rheine, Emsdetten, Greven und Warendorf. 

Im Westen sind es die Städte Bocholt, Borken, Coesfeld, Gronau u. a. Im Südosten ergibt sich 

eine gewisse Konzentration von größeren Siedlungsflächen mit den Städten Beckum, Ahlen, 

Ennigerloh und Oelde sowie im Nordosten mit Ibbenbüren und Lengerich. 

Die wichtigsten Verkehrswege, die die Planungsregion durchziehen, sind die Verkehrsverbin-

dungen zwischen dem südlich gelegenen Ruhrgebiet und Norddeutschland bzw. den nördli-

chen Niederlanden. Es bestehen jedoch auch überregionale West-Ostverbindungen z. B. im 

Süden zwischen Borken über Münster in den Raum Bielefeld und im Norden zwischen Rheine 

und Osnabrück. Zudem tangieren die Verkehrswege vom östlichen Ruhrgebiet (Hamm, Unna) 

nach Nordosten (Bielefeld) den Planungsraum. Für die meisten dieser Verbindungen stellt die 

Stadt Münster einen wichtigen Knotenpunkt dar. Entsprechend laufen die meisten Verbindun-

gen sternförmig auf die Stadt Münster zu.  

Es handelt sich bei den geschilderten Verkehrswegen sowohl um Straßen als auch um Eisen-

bahnstrecken. Zudem verläuft die Wasserstraße „Dortmund-Ems-Kanal“ von Duisburg kom-

mend über Münster und Rheine auf einer langen Strecke innerhalb der Planungsregion. Im 

Norden beginnt der Mittellandkanal bei Hörstel und verlässt diese vor Bramsche. 
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Abbildung 1: Lage des Planungsraumes in NRW 

(Quelle: Eigene Darstellung; Basiskarte: Digitale topographische Karte) 

 

 

2.2 Naturräumliche Einordnung (Großlandschaften) 

Die Naturräumliche Gliederung fasst Teilräume einer Landschaft zusammen, die sich aufgrund 

ihrer Landschaftsbeschaffenheit, Geologie, Morphologie, Boden- und Klimaverhältnisse, des 

Wasserhaushaltes und der potenziellen natürlichen Vegetation von benachbarten Gebieten 

abgrenzen lassen. 

Großlandschaften sind in Nordrhein-Westfalen Zusammenfassungen der sogenannten natur-

räumlichen Haupteinheiten (NHE), wie sie durch das „Handbuch der naturräumlichen Gliede-

rungen Deutschlands“ auch für Nordrhein-Westfalen beschrieben wurden. Naturräumliche 

Haupteinheiten sind die 4. Ordnungsebene der siebenstufigen Systematik der o. g. natur-

räumlichen Gliederung Deutschlands. 

Die Planungsregion mit den Kreisen Borken, Steinfurt, Coesfeld, Warendorf und der Stadt 

Münster berührt drei Großlandschaften (DINTER, 1999) und mehrere Naturräumliche Haupt-

einheiten im Nordwesten Nordrhein-Westfalens (LANUV, 2009) sowie die beiden in NRW vor-

kommenden biogeographischen Regionen, die atlantische und kontinentale Region (Ssymank 

et al. 1998) (siehe Karte 1). 

Der überwiegende Teil des Raumes wird durch die Westfälische Bucht geprägt. Entlang der 

nördlichen Grenze zieht sich eine Kette aus Mooren und Niedermooren. Feuchte Niederungen, 

die heute überwiegend ackerbaulich genutzt werden und früher ausgeprägte Feuchtwiesen 

beherbergten, prägen die Kreise Borken, Steinfurt und Warendorf. Der ansonsten eher ebene 
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Bereich wird durch die bewaldeten Baumberge im Westen und den Teutoburger Wald im Os-

ten strukturiert und durch die bewaldeten Anhöhen der Seppenrader Schweiz, des Altenberger 

Höhenrückens und des Schöppinger Berges reliefiert. Weitere raumbedeutsame Waldgebiete 

sind die Bröcke südlich von Ahaus, die Davert im Süden von Münster und die Wälder bei 

Nordkirchen. Im Nordosten wird der Raum großflächig durch die Schafbergplatte, im Südosten 

durch die Beckumer Berge modelliert. Die Ems als raumbedeutsames Gewässer prägt das 

zentrale Münsterland, die Lippe stellt die südliche Grenze dar. 

Auf der Grundlage der im Rahmen der FFH-Richtlinie für Europa festgelegten biogeografi-

schen Regionen, gilt vereinfacht, dass die atlantische Region (in der Tabelle 1 in hellblauen 

Farben hinterlegt) die Großlandschaften des Tieflandes und die kontinentale Region die Groß-

landschaften des Berglands (in der Tabelle 1 in ockerfarbenen Tönen hinterlegt) umfasst. 

 

Tabelle 1: Großlandschaften und Naturräumliche Haupteinheiten in der Planungsregion Kreise Borken, 

Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Münster 

Großlandschaft Naturräumliche Haupteinheit (NHE) 

Anteil der  
Fläche/Teilfläche 

der NHE in der 
Planungsregion 

Nummer Bezeichnung Nummer Bezeichnung [ha] [%] 

I 
Niederrheinisches 
Tiefland 

NR-576 Isselebene 11.895,27 2,0 

NR-578 Niederrheinischen Sandplatte 21.638,63 3,6 

IIIa/ IIIb 
Westfälische Bucht 
und Westfälisches 
Tiefland 

NR-540 Ostmünsterland 93.921,66 15,8 

NR-541 Kernmünsterland 238.241,08 40,1 

NR-544 Westmünsterland 164.975,16 27,7 

NR-580 Bentheimer Sandgebiet 484,58 0,1 

NR-581 Plantlünner Sandebene 24.280,20 4,1 

IV Weserbergland 
NR-534 Osnabrücker Osning 10.848,22 1,8 

NR-535 Osnabrücker Hügelland 28.355,93 4,8 

     100 

 

Atlantische Region 

Großlandschaft „Niederrheinisches Tiefland“ 

Das Niederrheinische Tiefland erstreckt sich südöstlich der Planungsregion ungefähr nördlich 

von Düsseldorf bis an die niederländische Grenze im Norden als Flussterrassenlandschaft 

beiderseits des Niederrheins. Die Höhen betragen zumeist weniger als 100 m ü. NHN und sin-

ken im Nordwesten bis auf ca. 15 m ü. NHN ab. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt ca. 9,5 

– 10,5 °C, die Jahresniederschläge liegen bei ca. 700 – 800 mm. Es herrscht ein atlantisch 

geprägtes Klima in einer langen Vegetationsperiode mit milden Wintern und mäßig langen 

Sommern. Im Westen reicht es mit der Isselebene (NHE NR-576) und der Niederrheinischen 

Sandplatte (NHE NR-578) innerhalb der Planungsregion in den südwestlichen Teil des Kreis 

Borken hinein. 
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Großlandschaft „Westfälische Bucht und Westfälisches Tiefland“ 

Die Westfälische Bucht und das Westfälische Tiefland sind Teilflächen, die zu einer Großland-

schaft zusammengeführt wurden. Der überwiegende und zentrale Teil der Planungsregion ge-

hört zur Westfälischen Bucht. Die Plantlünner Sandebene (NHE NR-581) ragt in den Nordos-

ten des Kreises Steinfurt und wird ebenso wie das nördlich von Rheine den Kreis kleinflächig 

streifende und daher nicht weiter zu betrachtende Bentheimer Sandgebiet (NHE NR-580) dem 

Westfälischen Tiefland zugeordnet. 

Die Westfälische Bucht, auch Münsterländer oder Westfälische Tieflandsbucht, ist eine flache 

Landschaft, die den überwiegenden Teil des Raumes einnimmt. Lediglich der Südwesten von 

Borken sowie der Nordosten des Kreises Steinfurt sind anderen Großlandschaften zuzuord-

nen (siehe Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Großlandschaften des Planungsraumes 

 

Geologisch gesehen ist die Westfälische Bucht eine weit gespannte, asymmetrisch gebaute, 

schüsselförmige Beckenstruktur aus kreidezeitlichen Gesteinen. Das sogenannte Münsterlän-

der Becken sank während der Kreide-Zeit ein und wurde von einem flachen Meer überflutet. 

Dieses lagerte von 110 bis 72 Millionen Jahre vor heute über 2.000 m mächtige Sedimente 

ab: zunächst im Nordosten Sand, ansonsten meist Kalk und Mergel, die heute allesamt stark 

verfestigt sind. Gravierenden Einfluß hatte die Saale – Kaltzeit (Drenthe-Stadium) mit einer bis 
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zu 300 Meter mächtigen Eisschicht, die nach ihrem Abschmelzen eine Grundmoräne hinter-

ließ, die in weiten Teilen die darunter verborgenen kreidezeitlichen Sedimente überdeckte. Es 

entstand der Baumberger, Osning- und Bentheimer Sandstein, ebenso wie die Haltener 

Sande. In den Zwischeneiszeiten kam es zu großen Verfrachtungen von Sand und Löss, Fließ-

gewässer bildeten ihre Niederterrassen aus. Im anschließenden Tertiär wurden durch reli-

efumkehr die Baumberge und Beckumer Berge herausgebildet. Die hier nun anstehenden 

Kalksteine sind die Grundlage der Kalk- und Zementindustrie im Raum Beckum. 

Das Ibbenbürener Revier im Kreis Steinfurt wurde aus den Schichten des Karbons aufgebaut. 

Hier wurde innerhalb Deutschlands die hochwertige Kohlensorte Anthrazit abgebaut. Sie ist 

beim Inkohlungsprozess unter hohem Druck und geringen Sauerstoffgehaltentstanden und 

besitzt daher eine große Härte. Wegen des hohen Energiegehalts und der fast rückstands-

freien Verbrennung wird sie als Brennstoff sehr geschätzt. Sie wurde im Bergwerk Ibbenbüren 

bis 2018 abgebaut. Das zweite Vorkommen von Anthrazitkohle befand sich im Aachener Re-

vier und wurde bereits 1997 stillgelegt. 

Die ansonsten eher flach ausgebildere Westfälische Bucht wird durch Höhenzüge und Insel-

berge modelliert. So eheben sich im Kernmünsterland (NHE NR-541) die Baumberge östlich 

von Billerbeck.bis zu 188,7 m. Der Südwestteil geht in die Coesfeld-Daruper Höhen mit noch 

166 m als höchster Erhebung über. Im Nordwesten gehen die Baumberge in den Schöppinger 

Rücken mit max. 158 m über. Weiter im Südosten findet sich westlich von Lüdinghausen das 

Seppenrader Hügelland mit Höhen bis zu 110 m. Der Altenberger Rücken erhebt sichauf einer 

Länge von 28 km von Münster-Nienberge über Altenberge bis Burgsteinfurt auf bis zu 119 m. 

Ganz im Südosten erreichen die Beckumer Berge im Kreis Warendorf Höhen bis zu 174 m. 

Im Westmünsterland (NHE NR-544) wird der Höhenzug der Hohen Mark nach Nordwesten 

durch die Rekener Kuppen fortgesetzt, welche die „Rekener Berge“ (bis 133,8 m) nördlich 

(Groß) Reken und noch weiter westnordwestlich auch „Die Berge“ (bis 107,4 m) umfassen, die 

nach Westen bis unmittelbar vor Borken-Gemen und nach Norden bis Ramsdorf reichen. 

Beide Höhenzüge sind durch Rodungen und Straßen vom Kernland der Hohen Mark wie auch 

voneinander getrennt. 

Beispiele für Inselberge sind im Kreis Coesfeld der Hünsberg südwestlich von Coesfeld mit 

106 m und im kreis Steinfurt der Buchenberg bei Steinfurt mit 111 m, der Rothenberg östlich 

von Ochtrup mit 95,6 m und der Thieberg als südwestlicher Teil der Rheiner Höhen bei Rheine 

mit 84 m zu benennen. 

Bedeutende Flusssysteme der Westfälischen Bucht sind vor allem im Westmünsterland zu 

finden. Das Flusssystem der Lippe stellt randlich die Grenze im Süden, die Oberläufe des 

Systems der IJssel mit Issel, Bocholter Aa und Schlinge zählen bereits zum Niederrheinischen 

Tiefland, die Berkel verläuft von Billerbeck in westlicher Richtung und ist ein typisches Beispiel 

für einen durch eine Sandaue geprägten Tieflandfluss. Ahauser Aa und Dinkel entwässern 

nach Norden, lediglich die Vechte fließt von den Baumbergen nach Nordosten zunächst der 

Ems zu, bevor sie sich in Niedersachsen wieder nach Westen wendet, um in die Ijssel zu 

münden. Die Ems hat im Kernmünsterland ihren Oberlauf, der von Glane bzw. Elting- oder 

Ladberger Mühlenbach und aus dem Süden von Werse und Angel gespeist wird, bevor sie ab 

Münster weiter durch das Ostmünsterland (NHE NR-540) fließt und bei Rheine die Planungs-

region verlässt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Grundmor%C3%A4ne
https://de.wikipedia.org/wiki/Baumberger_Kalksandstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Osning-Sandstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Bentheimer_Sandstein
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6ss
https://de.wikipedia.org/wiki/Rekener_Berge
https://de.wikipedia.org/wiki/Borken_(Westfalen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemen
https://de.wikipedia.org/wiki/Ramsdorf
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Die vorherrschenden westlichen Winde erreichen vom Meer ungehindert die Westfälische 

Bucht. Daher herrscht hier ein typisches atlantisches bis subatlantisches Klima mit milden 

Wintern und kühlen Sommern. Mittlere Niederschläge 650 – 950 mm, Länge der Vegetati-

onszeit 150 - 190 Tage (Temperatur > 10 °C), Jahresmitteltemperatur 7,5 - 10,5 °C und 

15 – 16 °C in der Vegetationszeit. 

Die Großlandschaft Westfälische Bucht und Westfälisches Tiefland besitzt eine überwiegend 

geringe Bevölkerungsdichte mit der zentralen und einwohnerstärksten Universitätsstadt Müns-

ter. Der Raum ist in weiten Teilen landwirtschaftlich geprägt. Die intensive ackerbauliche Nut-

zung hat in vielen Bereichen zu einem Verlust an Grünland und zur Nivellierung der Standort-

bedingungen geführt (Entwässerung, Düngung). Der Waldanteil ist mit insgesamt durch-

schnittlich ca. 16 % niedrig. 

Das Ostmünsterland (NHE NR-540) wird vor allem durch seine Niederungs- und Moorbereiche 

geprägt. Den größten Niederungsbereich stellt die Ems mit ihrem mäandrierenden Flusslauf, 

den Altarmen, angrenzenden Dünenbereichen, Feuchtgrünländer, Hochmoorresten und 

Bruchwaldbereichen. 

Eine Besonderheit stellt das Gebiet um das Heilige Meer dar. Der sehr strukturreiche Komplex 

enthält als geologische Besonderheit mehrere wassergefüllte Erdfälle (bis max. ca. 100 m 

Durchmesser). 

Das Kernmünsterland (NHE NR-541) erstreckt sich auf einer Linie von Steinfurt im Norden 

nach Osten über Horstmar, Schöppingen und Legden nach Billerbeck, Coesfeld und weiter 

nach Süden über Dülmen und Olfen bis zur Kreisgrenze und nach Westen über Münster und 

Warendorf bis Beelen an die Kreisgrenze zwischen Warendorf und Gütersloh. 

Im Nordwesten des Kernmünsterlandes befindet sich der Schöppinger Berg mit ausgedehnten 

arten- und strukturrei-chen Buchenwäldern. Auf dem südlichen und östlichen Teil der Baum-

berge und Coesfeld-Daruper Höhen stocken die größten zusammenhängenden Waldmeister-

Buchenwäldern im Kernmünsterland und die Waldbereiche von Davert, Hohe Ward und Ven-

ner Moor stellen die größten zusammenhängenden, naturnahen Waldgebiete in dieser Natur-

räumlichen Haupteinheit und im Münsterland von landesweiter Bedeutung dar. Weitere grö-

ßere zusammenhängende Waldbereiche finden sich nur noch im Nordkirchener Waldhügel-

land und den östlichen Beckumer Bergen. 

Das Westmünsterland (NHE NR-544) kennzeichnen weite Sandebenen, Moore und einzelne 

Waldbereiche. Im Nordwesten finden sich in der Ammeloer Sandebene neben Waldgebieten, 

feuchte Grünlandkomplexe mit Hecken- und Saumstrukturen, größere schützenswerte Moor- 

und Heidereste sowie Stillgewässer. Das Amtsvenn stellt die größten Hochmoorrestflächen in 

NRW. Etwas südwestlicher befindet sich der ehemalige Hochmoorbereich des Zwillbrocker 

Venns mit hohem Grünlandanteil, schutzwürdigen Hochmoorresten mit ausgedehnten 

Moorschlenken, Übergangs- und Schwingrasenmooren. Im Süden besitzt der ehemaligen 

Truppenübungsplatzes Borkenberge mit teils sehr bewegtem Relief, alter halboffenen Heide- 

und Moorlandschaft, Sandmagerrasen und lichten Kiefern- und Eichen-Birkenwäldern auf den 

bis zu 130 m hohen, eiszeitlichen Moränenresten und Dünen eine besondere Bedeutung. Als 

Teilfläche des Truppenübungsplatzes Haltern zählt dieses Gebiet zusammen mit dem Platzteil 

Lavesumer Bruch zu den fünf wichtigsten Sandmagerrasen-, Heide- und Moorkomplexen in 

NRW.  
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Von der Plantlünner Sandebene (NHE NR-581) im Norden des Kreises Steinfurt liegt lediglich 

ein kleiner Teil im Westfälischen Tiefland, während sich große Teile in der Niedersächsischen 

Dümmer-Geest-Niederung befinden. Die eiszeitlich überformte ebene bis flachwellige Land-

schaft mit Höhen zwischen 40 und 100 m ü. NHN wird durch die Moor- und Niederungsberei-

che nördlich des Mittellandkanals geprägt. Das „Recker und Mettinger Moor“ besitzt noch gut 

entwickelten Regenerationsstadien mit hochmoortypischer Vegetation und gehört zu den am 

besten erhaltenen Moorgebieten in NRW. 

 

Kontinentale Region 

Die Großlandschaft des Weserberglandes ist eine bis 527,8 m ü. NHN hohe Mittelgebirgsland-

schaft beiderseits der Weser.  

Die zum Weserbergland zählende markante Geländeform der langgestreckten Kette des Teu-

toburger Waldes (NHE NR-534 „Osnabrücker Osning“), deren besonders festes Gestein aus 

mehrfachem Wechsel zwischen festländischen und marinen Bedingungen entstanden ist, 

prägt den Raum. Die Sandstein- und Kalkschichtkämme besitzen viele markante und bis zu 

40 m hohen Felsbildungen (Doerenther Klippen). Das Gebiet stellt einen landesweit bedeut-

samen Waldkorridor mit einem Hauptvorkommen des Waldmeister-Buchenwaldes in Deutsch-

land und mit Vorkommen von wertvollen, orchideenreichen Kalkbuchenwäldern dar. 

Das Osnabrücker Hügelland (NHE NR-535) grenzt mit seiner Eggen- und Kuppenlandschaft 

mit sehr strukturreichem Wald-Offenland-Komplex, insgesamt hohem, von alten Buchen-, Ei-

chen-Buchen- und Stieleichen-Hainbuchenwälder geprägtem Waldanteil sowie Vorkommen 

von zahlreichen Quellbereichen, Quellbächen mit begleitenden Auwäldern, Stillgewässern und 

(Nass-)Grünlandflächen an. Deutlich sichtbar erhebt sich nördlich von Ibbenbüren die Schaf-

bergplatte mit Höhen zwischen 60 und ca. 200 m ü. NHN. 

Die Planungsregion wird anteilig von zwei Naturparke gestreift. Im Südwesten erstrecken sich 

die nördlichen Ausläufer des Naturparkes Hohe Mark im Süden der Kreise Borken und Coes-

feld. Insgesamt reicht er von Bocholt und Wesel im Westen bis nach Datteln und Lüdinghausen 

im Osten, von Bottrop und Oberhausen im Süden bis nach Gescher im Norden. Im Bereich 

der Städte Isselburg, Bocholt und Rhede grenzt der Naturpark an die Niederlande. Vollständig 

oder fast vollständig befinden sich die der Planungsregion zugehörenden Städte und Gemei-

den Bocholt, Heiden, Isselburg, Raesfeld, Rhede und Reken zum Naturpark. 

Der Naturpark vereint die unterschiedlichsten Landschaften der Planungsregion. So finden wir 

im Nordosten die „Münsterländer Parklandschaft“ mit ihrem Mosaik aus Wiesen, Weiden, 

Äckern, Mooren und vereinzelten Waldstücken. Südlich schließt sich die sogenannte Wald-

landschaft des Naturparks mit den Waldgebirgen Hohe Mark (Kern des Naturparks mit den 

Teil-Höhenzügen Rekener Berge und Die Berge im Kreis Borken) und den randlich liegenden 

Borkenberge und der außerhalb der Planungsregion liegenden Haard an.  

Die Flüsse Bocholter Aa, Issel, Stever durchfließen den Naturpark zur Lippe. Die teils abge-

torften Hochmoore Schwarzes Venn bei Heiden mit dem Weißen Venn bei Haltern dienen 

heute teilweise als Truppenübungsgelände und Naturschutzgebiete. Westlich von Dülmen 

(Kreis Coesfeld) finden sich im feuchten Wald- und Wiesengebiet des Merfelder Bruchs die 

Dülmener Wildpferde als eine der letzten sogenannten Wildpferdeherden Mitteleuropas.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiese_(Gr%C3%BCnfl%C3%A4che)
https://de.wikipedia.org/wiki/Weideland
https://de.wikipedia.org/wiki/Acker
https://de.wikipedia.org/wiki/Moor
https://de.wikipedia.org/wiki/Wald
https://de.wikipedia.org/wiki/Hohe_Mark_(mit_Rekener_Kuppen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Rekener_Berge
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Berge
https://de.wikipedia.org/wiki/Borkenberge
https://de.wikipedia.org/wiki/Bocholter_Aa
https://de.wikipedia.org/wiki/Stever
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BClmener_Wildpferd
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Im Nordosten erstreckt sich entlang des Teutoburger Waldes der Naturpark TERRA.vita, der 

als erster deutscher Naturpark als Europäischer Geopark anerkannt wurde und seit dem Jahr 

2004 zum Geopark-Netzwerk der UNESCO gehört.  

Geprägt wird der Kern des Parks von typischen Mittelgebirgslandschaften mit interessanten 

geologischen Verwerfungslinien. Ungefähr 70 % des Parks nehmen Waldflächen ein. Geolo-

gisch umfasst der Park die Erdzeitalter von Karbon bis Quartär (Geologie).  

In der Planungsregion befindet sich mit dem nördlichen Teutoburger Wald die südliche Aus-

dehnung des Natur- und Geoparks von östlich von Hörstel über das Tecklenburger Land bis 

zur Kreisgrenze von Steinfurt nach Gütersloh über Bad Iburg bis Bielefeld im Südosten. 

Außerhalb befinden sich die größeren Bereiche des Naturparkes. So wird der mittlere Bereich 

vom Osnabrücker Bergland geprägt und erstreckt sich weiter in seinem nördlichen Teil über 

das Weser- und Wiehengebirge bis nach Osnabrück, dann weiter über Bramsche ins Olden-

burger Münsterland und dem Osnabrücker Land und hier weiter über die Ankumer Höhe bis 

zum Hahnenmoor bei Herzlake im Emsland. 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Erdzeitalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Karbon
https://de.wikipedia.org/wiki/Quart%C3%A4r_(Geologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rstel
https://de.wikipedia.org/wiki/Osnabr%C3%BCcker_Bergland
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2.3 Landschaftsräume (siehe Karte 2) 

Methodik, Inhalt, Zielaussagen 

Als räumliche Bezugsbasis für die Formulierung und Umsetzung der Ziele und Maßnahmen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere für die räumliche Konkretisierung 

des Biotopverbundsystems und die Abgrenzung von Landschaftsbildeinheiten als Basis für die 

Bewertung des Landschaftsbildes, wurden für NRW Landschaftsräume ausgegliedert und be-

schrieben (siehe Karte 2). 

Die Landschaftsräume sind hinsichtlich der natürlichen Ausstattung, der kulturlandschaftlich 

bedingten Überformung und ihrer Nutzungsstruktur für sich betrachtet relativ homogen. Die 

zugrunde gelegten Kriterien für die Ausgliederung der Räume lassen Hinweise auf die Aus-

stattung der Landschaft mit prägenden und gliedernden Elementen zu, die neben dem Bio-

topverbund auch für das Landschaftsbild von Bedeutung sind. Die Ausgliederung der Land-

schaftsräume in NRW geschieht anhand von vier Kriteriengruppen, wie Tabelle 2 zeigt. 

 

Tabelle 2: Kriterien zur Ausgliederung von Landschaftsräumen 

Kriteriengruppe Kriterien 

Abiotisches Landschaftsgefüge – Geologischer Aufbau 

– Morphologie, Hydrologie (Oberflächen- und 

Grundwasser) 

– Klimatische Differenzierung 

– Boden 

Biotisches Landschaftsgefüge: 

● Arten-, Biotop- und Naturschutz 

– Funktionale Beziehungen zwischen Nutzun-

gen und Schutzgebieten 

– Verbreitungsschwerpunkte streng geschütz-

ter, gefährdeter und typischer Arten 

– Regional bedeutsame Lebensraumtypen 

– Lebensräume für Arten und Biotopentwick-

lung 

– Planungsrechtlich gesicherte Schutzgebiete, 

schutzwürdige Biotope 

Kulturlandschaft: 

● Kulturlandschaftsentwicklung / 

 Naturerleben 

– Landschaftsentwicklung 

– Historische Nutzungsformen, Kulturland-

schaftselemente 

Landschaftsbild – Visueller Eindruck – Landschaftsbild 

– Wahrnehmbare Unterschiede und Grenzen 

– Hauptsächlich prägende Faktoren 

– Visuelle Konflikte 
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Das Ergebnis der Bearbeitung der Landschaftsräume durch das LANUK ist die: 

– Differenzierung und Abgrenzung der Landschaftsräume anhand der genannten Krite-

riengruppen, 

– Beschreibung der Landschaftsräume, 

– Beschreibung der aktuellen Nutzungsverteilung, 

– Beschreibung von Nutzungskonflikten bezogen auf Natur und Landschaft, 

– Entwicklung von Leitbildern - Beschreibung von Entwicklungszielen, 

– Darstellung von Handlungsbedarf, 

– Empfehlung von Maßnahmen anhand des ermittelten Handlungsbedarfs und in Orien-

tierung an den Entwicklungszielen. 

In der Planungsregion Münsterland liegen insgesamt 98 Landschaftsräume (Karte 2). Eine 

Darstellung der Landschaftsräume bezogen auf die Kreise und kreisfreien Städte des Pla-

nungsraumes kann dieser Karte ebenfalls entnommen werden.  

Eine detaillierte Beschreibung der Landschaftsräume kann den einzelnen Sachdokumenten 

zu den Landschaftsräumen auf der Internetplattform des LANUK entnommen werden.  

https://www.lanuk.nrw.de/themen/natur/landschaftsplanung/landschaftsraeume-in-nrw 

 

  

https://www.lanuk.nrw.de/themen/natur/landschaftsplanung/landschaftsraeume-in-nrw
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2.3.1 Landschaftsraumcharakteristik 

Die Landschaftsraumcharakteristik versteht sich als Ergänzung zu den Beschreibungen der 

einzelnen Landschaftsräume. Ziel ist es, systematisch für das Land NRW die Eigenarten von 

Landschaftsräumen mit verschiedenen Parametern herauszuarbeiten. 

Der methodische Ansatz stützt sich auf die Auswertung des landesweit verfügbaren Datenbe-

standes des Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystems (ATKIS). Es 

wurden Informationen abgefragt, die im Wesentlichen den sichtbaren Charakter der LR be-

schreiben und in Karten darstellen. 

Die Charakteristik der Landschaftsräume ist unterschieden in 

1. Relieftypen / Hangstrukturen 

2. Waldanteile im Freiraum / Laub-Nadelwaldanteile. 

Relieftypen (siehe Karte 3) 

Ein Aspekt für die Charakterisierung einer Landschaft ist die Oberflächenstruktur. Die Art der 

Neigung eines Geländes (eben, schwach geneigt, geneigt oder steil) und deren räumliche 

Verteilung sind bestimmende Elemente der Oberflächenstruktur. 

Um Landschaftsbereiche ähnlicher Oberflächenstrukturen zusammenfassen und gegenüber 

anderen Bereichen abgrenzen zu können, sind Vereinheitlichungen anhand der Relieftypen 

notwendig (vgl. Tabelle 3). 

 

Tabelle 3: Verteilung der Relieftypen im Planungsraum 

Relieftyp (RT) Flächenanteil 

am Planungs-

raum in % 

Verbreitungsschwerpunkte 

innerhalb des Planungsraumes 

RT 0-1 

Eben und schwach geneigt, 

kleinflächig steilere Strukturen 

60,10 Große Bereiche der Westfälischen Bucht und 

des Westfälischen Tieflandes 

RT 2-4 

Eben und schwach geneigt, 

zunehmend steilere Strukturen 

31,18 Westfälische Bucht, gesamtes Westfälisches 

Tiefland 

RT 5-6 

Hügellandschaft 

8,23 Weserbergland mit Teutoburger Wald, Schaf-

bergplatte und Habichtswald, Borkenberge im 

Bereich der Westfälischen Bucht; Teile der 

Niederrheinischen Bucht um Isselburg 

RT 7-9 

Berglandschaft 

0,46 Bereiche des Teutoburger Waldes um Teck-

lenburg im Weserbergland 

 

In der Planungsregion prägen die Relieftypen RT 0-1 großflächig mit 60 % als einheitlich 

ebene bis schwach geneigte Landschaft mit nur kleinflächig steileren Strukturen den Pla-

nungsraum und sind fast flächendeckend in der Westfälischen Bucht zu finden. Für die Vertei-

lung der Acker-Grünland- und Waldnutzung sind hier die Wasser- und Bodenverhältnisse 

maßgebend. Das Landschaftsbild wird insbesondere durch Siedlungsstrukturen, die Wald-Ge-

hölzverteilung und die aktuelle landwirtschaftliche Bodennutzung bestimmt. Die Verläufe der 
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Fließgewässer sind morphologisch wenig ausgeprägt. Ergänzt wird der Bereich durch die Re-

lieftypen RT 2-4 mit ebenem bis schwach geneigtem Gelände und zunehmend steileren Struk-

turen. Dies können Uferböschungen entlang von Fließgewässern oder Terrassenkanten sein 

oder kleinräumig herausmodellierte Hangbereiche, Kuppen oder Mulden. Die steileren Struk-

turen gliedern häufig auch das Landschaftsbild, da diese Bereiche überwiegend nicht mehr als 

Acker, sondern als Grünland mit Hecken genutzt werden oder bewaldet sind. Insgesamt prä-

gen ebene bis schwach geneigte Flächen mit mehr oder weniger Flächenanteilen an steileren 

Strukturen über 90 % die Westfälischen Bucht und das Westfälischen Tiefland. Auch im Be-

reich der Niederrheinischen Bucht auf dem Gebiet des Kreises Borken haben sie einen nicht 

unerheblichen Anteil. Im Osten des Weserberglandes finden sich diese Relieftypen in sand-

geprägten Bereichen mit kleinräumigem Wechsel zwischen Dünen, kleinen Erhebungen, kas-

tenförmig eingeschnittenen Wasserläufen und größeren Verebnungen, wobei die stärker reli-

efierten Bereiche häufig mit Kiefern bewaldet sind. Innerhalb des Planungsraumes prägen sie 

aber eher als „eingestreute“ Hügellandschaften den Landschaftscharakter wie z. B. im Bereich 

der „Anholter Berge“ in der Niederrheinischen Bucht oder in der Westfälischen Bucht in den 

Bereichen von Altenberger Höhenrücken, Baumberge, Borkenberge, Schöppinger Berg und 

der Schichtstufenlandschaft der Beckumer Berge.   

Auch der Münsterländer Kiessandzug mit der Hohen Ward und die Auenbereiche von Bochol-

ter Aa, Berkel, und Vechte sowie die Ems mit ihren Zuläufen sind mit ihrem überwiegend 

schwach geneigten Relief und gelegentlichen steileren Strukturelementen in der Landschaft 

erkennbar. 

Im Bereich des Weserberglandes dominieren mit dem Höhenzug des Teutoburger Waldes, 

der Schafbergplatte und des Habichtswaldes Hügellandschaften, die insgesamt unter 10 %-

Anteil am gesamten Planungsraum besitzen. Diese schon deutlich durch Hänge, Kuppen und 

eingeschnittene Täler charakterisierten Relieftypen (RT 5-6) bedingen ein typisches Nutzungs-

muster, bei dem z. B. in Hanglagen Viehweiden mit Waldbereichen wechseln. Nördlich des 

Teutoburger Waldes Weist der Landschaftsraum „Eggen- und Kuppenlandschaft zwischen 

Tecklenburg und Bad Iburg“ (RT 7-9) mit Höhen zwischen 90 und 200 m als Teil des Gellen-

becker Hügel- und Berglandes (NHE NR-543.10) u. a. wegen seiner schmalen Höhenrücken 

("Eggen") und seiner Kerbtäler als einziger Landschaftsraum – bei einem Anteil von 0,5 % am 

gesamten Planungsraum – Ansätze für den Charakter eines Berglandes auf. 
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Bewaldungsanteil und Waldtypenverteilung (siehe Karte 4) 

Ein weiteres prägendes Element der Landschaft ist das Verhältnis von Wald- zu Offenland-

schaft. Im Planungsraum nehmen waldarme Freiräume den größten Flächenanteil ein. Die 

Waldtypen ihrerseits lassen sich durch das Verhältnis von Laubwald- zu Nadelwaldflächen 

charakterisieren. Auf Basis des ATKIS-Datenbestandes werden Laub-, Nadel- und Mischwald 

unterschieden und ihre Verbreitung im Planungsraum dargestellt. 

Zu beachten ist, dass die Darstellung der Tabellen 4 und 5 sowie der Karte 4 sich nicht auf 

das Gesamtflächenverhältnis der verschiedenen Waldtypen bezieht, sondern nur die räumli-

chen Verbreitungsschwerpunkte bestimmter Waldtypen darstellt. So ist die Planungsregion mit 

fast 60 % insgesamt waldarm und nur ca. 40 % inselartig verteilt weisen einen höheren Wald-

anteil auf. Größere zusmmenhängende Flächen mit über 40 % Waldanteil sind eher selten und 

daher besonders schützenswert. 

Die Verteilung der Bewaldung wird wesentlich durch die historische und gegenwärtige Nutz-

barkeit der Flächen des Planungsraumes durch Siedlungen, Ackerbau und Industrie beein-

flusst, welche ihrerseits wiederum vom Relief, der Bodenqualität und vielen anderen Faktoren 

abhängen. 

So bot sich in den Niederungsbereichen eine Grünlandwirtschaft an, die nach Trockenlegung 

heute zunehmend ackerbaulich genutzt wird. 

 

Tabelle 4: Bewaldung des Planungsraumes 

Bewaldungsanteil 

am Freiraum 

Flächenanteil am 

Planungsraum in % 

Verbreitungsschwerpunkte 

innerhalb des Planungsraumes 

Waldarm 

< 15 % Waldanteil 

57,83 gesamter Planungsraum 

laubwaldgepägt: zwischen Teutoburger Wald 

und Schafbergplatte, Kloster Bentlage, Alten-

berger Höhenrücken, Waldbereiche auf dem 

Gebiet der Stadt Münster, der Kreise Coes-

feld und Warendorf 

Waldstrukturiert 

>= 15 % bis 40 % Waldan-

teil 

38,96 mischwaldgeprägt: Teutoburger Wald, See-

ste-Vogelpohl, Hölter Feld bis Lilienvenn/Kat-

tenvenne, Wolbecker Tiergarten, Handorf 

bisTelgte/Ostbevern, Vennbereiche zwischen 

Füchtorf und Sassenberg, Ameloer Venn bis 

Liesner Wald, Wälder um Barlo  

laubwaldgeprägt: Wälder zwischen Telgte, 

Freckenhorst und Sendenhorst, Stromberg-

platte und Beckumer Mulde, Wälder bei 

Nordkirchen/Olfen bis Lüdinghausen, Bor-

kenberge, Baum- und Steverberge bis Haus 

Burlo und Schöppinger Berg 

nadelwaldgeprägt: Vennbereiche westlich 

der Ems, Brechte, Hohe Mark 

Waldgeprägt 

>= 40 % bis 70 % Waldan-

teil 

3,01 laubwaldgeprägt: Davert, Habichtswald 

nadelwaldgeprägt: Rheine-Gellendorf/Elter 

Sande 

Walddominiert 0,17 - 
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Bewaldungsanteil 

am Freiraum 

Flächenanteil am 

Planungsraum in % 

Verbreitungsschwerpunkte 

innerhalb des Planungsraumes 

>= 70 % Waldanteil 

 

 

Tabelle 5: Verteilung von Laub-, Nadel- und Mischwäldern 

Verhältnis 

Laub-Nadelwald 

Flächenanteil am 

Planungsraum in % 

Verbreitungsschwerpunkte 

innerhalb des Planungsraumes 

Nadelwaldgeprägt 11,83 nördlicher Teil des Kreis Steinfurt 

südlicher Teil des Kreis Borken (Hohe Mark) 

Laubwaldgeprägt 44,77 Kreise Coesfeld, Stadt Münster, Kreis Wa-

rendorf 

Mischwaldgeprägt 43,37 Kreis Steinfurt, Kreis Borken 

 

Der heutige Bewaldungsanteil und die Waldtypenverteilung im Planungsraum sind historisch 

begründet. 

Die Großlandschaft Westfälische Bucht und Westfälisches Tiefland ist durch die für den Acker-

bau günstigen Löss- und Sandlössgebiete seit der Jungsteinzeit bzw. Bronzezeit schon früh 

besiedelt worden. Die hier ehemals stockenden Wälder wurden in andere Nutzungsformen 

überführt, so dienten die Eichenwälder als Hutewälder für die Schweinemast und Quelle für 

Bau- und Brennholz. Auf den armen Flugsanden und in den Niederungen war der Ertrag der 

Landwirtschaft gering, daher wurden v. a. organische Materialien von den umliegenden Flä-

chen zur Verbesserung der Nährstoffversorgung auf die Äcker gebracht.  

Waldrodungen begannen seit dem Mittelalter (insbesondere 9. bis 13. Jahrhundert) und später 

auch im 16. und 18. Jahrhundert aufgrund der steigenden Bevölkerung, deren Ressourcen- 

und Raumansprüche sowie Bedarf an Flächen für die Produktion von immer mehr Nahrungs-

mitteln, die weitere Erschließung von Siedlungs- und Landwirtschaftsflächen notwendig 

machte. Verbleibende Waldflächen wurden durch Plaggenhieb, Streunutzung und Waldweide 

genutzt. Beim Plaggenhieb wurde die oberste Bodenschicht abgetragen, in Ställen als Einstreu 

genutzt und anschließend abseits des Waldes auf Ackerflächen als Dünger ausgebracht. So 

konnten sich im Laufe von z. T. mehreren Jahrhunderten Eschböden mit einem mächtigen (bis 

zu 1 m, stellenweise sogar bis zu 2 m) humosen Horizont bilden, die die angrenzenden Flä-

chen überragten. Viele Flächen, die das organische Material für die Felder lieferten, devastier-

ten und durchliefen ein Heide- und Ödlandstadium. Zudem dienten sie großen Schafherden 

als Weide. Bei der Streunutzung wurden u. a. Blätter und Nadeln als Einstreu in Ställen ver-

wendet und anschließend als Düngemittel eingesetzt. Bei der Waldweide wurde Vieh zur Fut-

tersuche in den Wald getrieben (vgl. Landesbetrieb Wald und Holz 2018). 

Erst nachdem zu Beginn der industriellen Revolution die Textilindustrie einen tiefgreifenden 

Wandel (mechanischer Webstuhl, Dampfmaschine) erlebte, verfielen durch die dadurch ent-

standenen Betriebsmodernisierung und -vergrößerung, die sich in der Landwirtschaft fortsetz-

ten, die Wollpreise. Gleichzeitig stieg in der Kohle- und Eisenindustrie im Ruhrgebiet der Be-

darf an Nutzholz (u. a. Grubenholz), was seit Beginn des 19. Jahrhunderts zur Wiederauffors-

tung der devastierten Heiden und Ödländer führte. Hierbei wurde auf den armen Sandböden 
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die Kiefer bevorzugt, da sie eine der wenigen Baumarten war, mit der auf diesen Flächen 

Waldbestände erfolgreich begründet werden konnten. Zudem konnte das Holz nach ca. 60 

Jahren als Grubenholz zu guten Preisen an die Zechengesellschaften verkauft werden. Nur 

noch wenige vom Menschen unbeeinflusste Wälder blieben kleinflächig erhalten. 

Im 20. Jahrhundert wurden im Rahmen der beiden Weltkriege (Rohstoffbedarf, Reparations-

leistungen) weitere Waldflächen gerodet. Die kahlgeschlagenen Flächen wurden hauptsäch-

lich durch Nadelhölzer und Pappeln wiederaufgeforstet. Um eine nachhaltige und ordnungs-

gemäße Forstwirtschaft zu gewährleisten wurden 1975 das „Gesetz zur Erhaltung des Waldes 

und zur Förderung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz)“ sowie 1980 das Landesforstge-

setz NRW beschlossen sowie Förderprogramme aufgelegt, die u. a. den Umbau von Nadel-

holzbeständen in laubholzreiche Mischwälder, Erstaufforstungen und Pflegemaßnahmen im 

Wald verfolgen (vgl. Landesbetrieb Wald und Holz 2018). 
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2.4 Historische Entwicklung 

Landschaftswandel und heutige Kulturlandschaft 

Die heutige Kulturlandschaft ist das Ergebnis einer mit dem Neolithikum einsetzende Nutzung 

der Landschaft durch den Menschen, die auch weiterhin andauert. Wesentliche Entwicklungs-

schritte werden nachfolgend (Tabelle 6) kurz skizziert. 

 

Tabelle 6: Historische Entwicklung in Zeitschritten 

Zeitlicher Rahmen Wirtschaftliche, politische Rah-
menbedingungen 

Auswirkungen auf Natur und 
Landschaft 

vor 5300 v. Chr. Jäger und Sammler, einfache Be-
hausungen aus organischen Materi-
alien 

Gering 

ca. 5300 - 
ca. 2000 v. Chr. 

Neolithikum: Beginn der bäuerlichen 
Lebensweise 

Gering; Anlage kleiner, verstreuter 
Ackerflächen im Wald, Waldweide 

ab ca. 3400 v. Chr. Rodungen der Trichterbecherkultur, 
Großsteingräber 

Durch Übernutzung entstehen erste 
Heidegebiete, sysematisches Auf-
lichten von Wäldern durch Brand-
wirtschaft 

ab ca. 2800 v. Chr. Ende Neolithikum, Metallzeiten: 
Wachsender Anteil von Getreidean-
bau und Haustierzucht 

Großflächige Öffnung und Zurück-
drängung der Wälder, großflächig 
betriebene Weidewirtschaft (Wald-
weide), mosaikartige, z. T. parkähn-
liche Kulturlandschaft 

40 v. Chr. – 450 n. 
Chr. 

Römische Kaiserzeit/Germanische 
Zeit 

9 n. Chr. Schlacht im Teutoburger 
Wald und Ende der römischen Ex-
pansion in Westfalen; Siedlungs- 
und Bevölkerungsrückgang nach 
Abzug der Römer 

Weitere Zurückdrängung der Urwäl-
der zugunsten eines Mosaiks aus 
Äckern, Wiesen und bewirtschafte-
ten Wäldern; Straßenbau 

ab ca. 600 Fränkische Besiedlung 

Eingliederung Westfalens in das ka-
rolingische Reich, Christianisierung 

 

ab ca. 900 Hochmittelalter: Einführung der Drei-
felderwirtschaft, „Ewiger“ Roggenan-
bau auf Sandböden mit Plaggendün-
gung in Westfalen; weitere Rodun-
gen; Stadtgründungen, Kolonisation 
von Bruchgebieten 

Großflächige Verheidung, Dünenbil-
dung, weitere Zurückdrängung der 
Wälder, gemischte Siedlungsstruk-
tur mit Einzelhöfen, Weilern und 
Kirchdörfern 

ab ca. 1300 – 1492 Spätmittelalter: Bevölkerungsrück-
gang (Epidemien, Fehden), Wüstun-
gen und neue Siedlungsaktivitäten, 
Windmühlen, Wasserburgen 

Beginn der Trockenlegung von 
Feuchtgebieten, Eingriff in den na-
türlichen Wasserhaushalt der Nie-
derungen durch beginnenden 
Deichbau als Hochwasserschutz 

1492 – 1789 Frühneuzeit: Siedlungs- und Aus-
bauphasen wechseln mit Bevölke-
rungsrückgängen (Kriege);  

Insgesamt Intensivierung der Land-
wirtschaft, Heidebewirtschaftung, 
Walddevastierung durch Hudewäl-
der; Entwässerung und Abtorfung 
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Zeitlicher Rahmen Wirtschaftliche, politische Rah-
menbedingungen 

Auswirkungen auf Natur und 
Landschaft 

Holzexport, Torfgewinnung, ländli-
ches Textilgewerbe 

von Mooren; Abholzung großer 
Waldgebiete aufgrund des hochen 
Bedarfes an Bau- und Brennholz für 
Berg- und Hüttenwerke 

1789 – 1821 Neuzeit: Aufhebung feudaler Struk-
turen, Bauernbefreiung, Verwal-
tungs- und Rechtsreformen, Auflö-
sung der Zünfte und Zölle etc.; Um-
bruch von der Agrar- zur Industrie-
gesellschaft 

Entstehung großer Heideflächen 
durch Allmendenutzung 

1821 – ca. 1900 Gesetzliche Allmendeteilungen, Mo-
dernisierung der Landwirtschaft, Zu-
sammenlegungen, planmäßiges 
Wirtschaftswegenetz, Ablösung der 
Dreifelderwirtschaft durch Fruchtfol-
gewirtschaft; Mechanisierung und 
Industrialisierung, bessere Verkehrs-
wege und -mittel 

Ausweitung landwirtschaftlicher Flä-
chen durch Waldrodungen, Moor- 
und Heidekultivierungen, Ver-
kehrserschließung durch Straßen 
und Eisenbahnen, Wachstum der 
Städte 

ab ca. 1900 Industrielle Expansion, Infrastruktur-
ausbau; strukturverbessernde Maß-
nahmen in der Landwirtschaft: Flur-
bereinigungen, Meliorationen, Ent-
wässerungen, Gewässerbegradi-
gungen 

Verlust landwirtschaftlicher Flächen 
durch Ausweitung der Industrialisie-
rung; Minderung der Strukturvielfalt, 
Verlust ökologisch wertvoller Bio-
tope (Gewässer, Moore, Feuchtge-
biete, Heiden etc.), zunehmende 
Zerschneidung 

ab ca. 1950 Steigende Flächenansprüche von 
Industrie, Infrastruktur und Ressour-
cengewinnung, Ausweitung der 
Siedlungsflächen durch oft uniforme 
Neubaugebiete; weitere Gewässer-
begradigungen und -einfassungen, 
Reduzierung der Überschwem-
mungsbereiche, Rationalisierung der 
Landwirtschaft, weitere für Großma-
schinen geeignete Flächenzusam-
menlegungen; steigende Mobilität 
von Personen und Gütern 

Abbau von Gesteinen, Sanden und 
Tonen 

Reduzierung der Freiflächen im 
Umfeld der Städte und Ballungsge-
biete, Verlust regionaltypischer Ei-
genheiten, Verlust dorftypischer 
Strukturen; Verlust naturnaher Ge-
wässer, Ausräumung der Feldflur 
und Verlust von Kleinstrukturen 
(Säume, Raine, Ackerwildkrautflu-
ren, Wälle, Terrassenränder, He-
cken, Gebüsche, Bäume und 
Baumreihen etc.); 
zunehmende Zerschneidung durch 
Straßenbau und Zunahme der Zer-
schneidungswirkung durch wach-
sende Verkehrsbelastung; erste 
Unterschutzstellungen ökologisch 
wertvoller Gebiete 

Aktuelle Entwicklun-
gen 

Weiterhin Ausweitung von Sied-
lungs- und Gewerbeflächen, groß-
flächige Windparks, Freiflächenpho-
tovoltaikanlagen Stilllegung agrari-
scher Grenzertragsflächen, Anbau 
nachwachsender Rohstoffe zur 
Energiegewinnung (Biogas); Auf-
gabe der militärischen Nutzung von 
militärischen Liegenschaften 

Verlust landwirtschaftlicher Fläche, 
Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes, Unterschutzstellungen nach 
EU-Recht (Natura 2000), kleinflä-
chig Renaturierungen von Gewäs-
sern, Mooren etc.; teilweise Konver-
sionen von militärischen Liegen-
schaften für Naturschutzzwecke 
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2.5 Nutzungen im Raum 

2.5.1 Aktuelle Flächennutzung 

Die Tabelle auf der folgenden Seite zeigt die Flächennutzung im Planungsraum zu den Stich-

tagen 31.12.2016 und 31.12.2023 sowie die Veränderungen in diesem Zeitraum. Vergleichend 

zum Planungsraum dargestellt ist der Regierungsbezirk Münster. Aufgrund einer systemati-

schen Änderung in der Flächenzuordnung bei IT.NRW können nur die letzten 7 Jahren mitei-

nander verglichen werden, was dazuführt, dass insbesondere die Inanspruchnahme von Frei-

raum aufgrund des kurzen Betrachtungszeitraumes nicht realistisch abgebildet werden kann. 

Die ländlich geprägte Struktur des Planungsraumes spiegelt sich in den Anteilen der Landwirt-

schafts- und Waldflächen wider. 

Landwirtschaftsflächen haben einen Anteil zwischen etwa 63 und 69 %. Innerhalb der Stadt 

Münster liegt der Anteil unter 45 %. Im Betrachtungszeitraum 2016 bis 2023 hat die Landwirt-

schaftsfläche um ca. 1 % abgenommen, bezogen auf das Jahr 1993 (Bezugszeitpunkt vor der 

systematischen Änderung) um 4 %. 

Der Anteil der Waldflächen mit Prozentanteilen um die 15 % blieb über den gesamten Betrach-

tungszeitraum mit kleineren Schwankungen konstant. 

Die Siedlungs- und Verkehrsfläche liegt in den Kreisen zwischen 14 und 18 % und in der Stadt 

Münster bei rund 33 %. 

Im Zeitraum 2016-2023 entspricht dies in Steinfurt einem Anstieg um 0,2, in Münster um 0,3, 

in Borken und Coesfeld um 0,4 und Warendorf um 0,6 Prozentpunkte. 

Verglichen mit vorhergehenden Zeiträumen ist der Zeitraum 2016-2023 der mit dem gerings-

ten Anstieg bei Siedlungs- und Verkehrsfläche. Insgesamt betrug die Zunahme in den letzten 

30 Jahren jedoch rund 4 % der Gesamtfläche des Planungsraumes, wofür überwiegend Land-

wirtschaftsfläche in Anspruch genommen wurde. 
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Tabelle 7: Flächennutzung im Planungsraum 

 

 Siedlung Verkehr Vegetation Gewässer 

  

  
Gesamt-

fläche 

Siedlung Ge-

samtfläche 

Wohnbau-

fläche 

Industrie- und 

Gewerbefläche 

Sport-, Freizeit- 

und Erholungs-

fläche 

Verkehr Ge-

samtfläche 

Vegetation Ge-

samtfläche 

Landwirt-

schaft 
Wald 

Gewässer Ge-

samtfläche 

    ha ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

3
1

.1
2

.2
0

1
6
 

RBZ Münster 691.836 95.636 13,8 37.781 5,5 17.271 2,5 12.974 1,9 43.039 6,2 539.868 78,0 420.718 60,8 105.510 15,3 13.292 1,9 

Stadt Münster 30.328 7.458 24,6 3.023 10,0 1.236 4,1 1.427 4,7 2.672 8,8 19.563 64,5 13.556 44,7 4.867 16,0 636 2,1 

Kreis Borken 142.098 16.359 11,5 6.300 4,4 3.028 2,1 1.644 1,2 8.129 5,7 115.304 81,1 92.249 64,9 20.000 14,1 2.305 1,6 

Kreis Coesfeld 111.205 9.583 8,6 3.435 3,1 1.420 1,3 1.492 1,3 5.706 5,1 93.878 84,4 74.820 67,3 16.828 15,1 2.038 1,8 

Kreis Steinfurt 179.576 21.514 12,0 9.060 5,0 3.641 2,0 2.205 1,2 10.626 5,9 144.496 80,5 115.930 64,6 25.083 14,0 2.939 1,6 

Kreis Warendorf 131.942 12.586 9,5 4.672 3,5 1.890 1,4 1.811 1,4 6.722 5,1 110.171 83,5 92.018 69,7 16.439 12,5 2.462 1,9 

3
1

.1
2

.2
0

2
3
 

RBZ Münster 691.835 95.322 14,2 38.771 5,6 18.012 2,6 13.675 2,0 42.364 6,1 538.833 77,9 411.435 59,5 106.096 15,3 12.316 1,8 

Stadt Münster 30.328 7.427 24,5 3.156 10,4 1.177 3,9 1.266 4,2 2.603 8,6 19.686 64,9 13.082 43,1 5.026 16,6 612 2,0 

Kreis Borken 142.098 17.102 12,0 6.503 4,6 3.291 2,3 1.689 1,2 7.995 5,6 114.929 80,9 90.989 64,0 20.024 14,1 2.071 1,5 

Kreis Coesfeld 111.204 9.949 8,9 3.503 3,2 1.487 1,3 1.763 1,6 5.793 5,2 93.236 83,8 73.864 66,4 16.666 15,0 2.226 2,0 

Kreis Steinfurt 179.575 22.259 12,4 9.360 5,2 4.027 2,2 2.227 1,2 10.149 5,7 144.371 80,4 112.645 62,7 25.214 14,0 2.796 1,6 

Kreis Warendorf 131.942 13.223 10,0 4.869 3,7 2.039 1,5 2.084 1,6 6.888 5,2 109.474 83,0 90.699 68,7 16.449 12,5 2.537 1,8 

V
e

rä
n

d
e

ru
n

g
e

n
 

2
0

1
6

-2
0

2
3
 

RBZ Münster -1 2.686 0,4 990 0,1 741 0,1 701 0,1 -675 -0,1 -1.035 -0,1 -9.283 -1,3 586 +/-0 -976 -0,1 

Stadt Münster +/-0 -11 -0,1 133 0,4 -59 -0,2 -161 -0,5 -69 0,2 -123 0,4 -474 -1,6 159 0,6 -24 -0,1 

Kreis Borken +/-0 743 0,5 203 0,2 263 0,2 45 +/-0 -134 0,1 -375 -0,2 -1.260 -0,9 24 +/-0 -234 -0,1 

Kreis Coesfeld -1 366 0,3 68 0,1 67 +/-0 271 0,3 87 0,1 -642 -0,6 -956 -0,9 -162 -0,1 -79 -0,2 

Kreis Steinfurt -1 745 0,4 300 0,2 386 0,2 22 +/-0 -477 -0,2 -125 -0,1 -3.285 -1,9 131 +/-0 -143 +/-0 

Kreis Warendorf +/-0 637 0,5 197 0,2 149 0,1 273 0,2 166 0,1 -697 -0,5 -1.319 -1,0 10 +/-0 -105 -0,1 
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2.5.2 Zerschneidung der Landschaft / unzerschnittene, verkehrsarme Räume 

(siehe Karte 5.1) 

"Als ‚Unzerschnittene verkehrsarme Räume‘ (UZVR) werden Räume definiert, die nicht durch 

technogene Elemente wie: Straßen (mit mehr als 1000 Kfz / 24 h), Schienenwege, schiffbare 

Kanäle, flächenhafte Bebauung oder Betriebsflächen mit besonderen Funktionen wie z. B. 

Verkehrsflugplätze zerschnitten werden." (Datenabruf Internet FIS UZVR LANUK 2025, siehe 

Link: 

http://uzvr.naturschutzinformationen.nrw.de/uzvr/de/fachinfo/definition) 

UZVR werden in fünf Größenklassen eingeteilt, von denen die größte Klasse Flächen über 

100 km2 und die kleinste Klasse Flächen von 1 – 5 km2 umfassen. Flächen < 1 km² werden 

nicht gesondert klassifiziert, da sie quasi „Restflächen“ der unzerschnittenen Räume darstel-

len. Eine weitere Zerschneidung dieser Räume würde die Raumwirkung aufheben, gewach-

sene ökologische Zusammenhänge zerschlagen, dauernde Lärmquellen darstellen und Land-

schaftsbild und Erholung maßgeblich beeinträchtigen. 

Abhängig von Faktoren wie der Größe, Struktur, Nutzung und Nutzungsintensität sowie der 

Randwirkung und Eindringtiefe von Störungen handelt es sich bei den UZVR um Räume, wel-

che erheblich geringeren Störungen unterliegen als vergleichbare Räume mit einem höheren 

Zerschneidungsgrad durch Siedlungen und Infrastruktur. Sie sind vor allem für Tierarten mit 

hohem Raumbedarf, aber auch für das Naturerleben und die Erholungsqualität des Menschen 

von großer Bedeutung. Der Erhalt weitgehend unzerschnittener Landschaftsräume ist dem-

entsprechend ein zentrales Anliegen des Naturschutzes [s. § 1 (5) Bundesnaturschutzgesetz]. 

Von den 5 in NRW vorhandenen Flächen der größten Größenklasse, d. h. über 100 km2 be-

findet sich keine im Regierungsbezirk Münster. 

In der zweitgrößten Klasse (50 - <100 km²) sind von ehemals 6 nur noch 5 Gebiete für den 

Planungsraum zu benennen. 

In Borken findet sich ein Acker-Wald-Grünland-Komplex südwestlich von Schöppingen, der 

Bestandteil des bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiches Baumberge ist und sich im Süden 

bis in den Kreis Coesfeld erstreckt. 

Im Süden des Kreises befindet sich bei Raesfeld ein Wald-Acker-Komplex, der sich bis zum 

Dämmer Wald als Teil der Hohen Mark außerhalb des Planungsraumes erstreckt. Dieser Teil-

bereich des Naturparks Hohe Mark erstreckt sich auf der Niederrheinischen Sandplatte bis 

Wesel. 

Weiter nordöstlich erstreckt sich bei Reken ein weiterer Raum über den Naturpark Hohe Mark 

in den Kreis Coesfeld und der Geißheide/Weißes Venn mit der Heubachniederung bis Merfeld. 

Von der A 43 getrennt setzt sich dieser ehemals zusammengehörende Raum östlich von Dül-

men bis zum ehemaligen Truppenübungsplatz Borkenberge (Kreise Coesfeld und Recklingha-

usen) und Seppenrade fort. Der weitgehend durch feuchte Standorte geprägte Raum wird 

überwiegend landwirtschaftlich genutzt, kleinere Vennbereiche sind erhalten, in der Heubach-

niederung dominiert noch Grünland und ausgeprägte Heidebestände mit Kieferwälder finden 

sich auf dem Truppenübungsplatz. 

http://uzvr.naturschutzinformationen.nrw.de/uzvr/de/fachinfo/definition
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Im Kreis Warendorf befindet sich im Bereich der Beckumer Berge südlich von Beckum bis 

Diestedde auf der Liesborner Platte ein noch großer unzerschnittener Wald-Offenland-Kom-

plex, der sich im Kreis Soest bis Lippborg fortsetzt. 

Der Kreis Steinfurt und die Stadt Münster besitzen keine Räume innerhalb dieser Größen-

klasse. 

Die dritte Größenklasse (10 - <50 km²) der Unzerschnittenen verkehrsarmen Räume prägen 

den Planungsraum und sind recht gleichmäßig über ihn verteilt. 

Die kleineren Größenklassen finden sich hauptsächlich um die Siedlungsschwerpunkte und 

an den Hauptverkehrsachsen, wobei die Flächenanzahl der Räume < 1 km² im Münsterland 

auffällig hoch ist. Sie sind zumeist kulturhistorisch bedingt wie beispielsweise auf der Schaf-

bergplatte durch die frühe Abbautätigkeit oder zwischen Billerbeck, Nottuln und Dülmen bzw. 

zwischen Sendenhorst und Beckum durch die historische bäuerliche Gemarkenteilung. 

 

Tabelle 8 Unzerschnittene verkehrsarme Räume im Planungsraum (Datengrundlage: LANUK) 

Flächen-
anzahl 

Flächenanteil [%] 
Größen-
klasse  

Gesamtflä-
che  

Grünland Acker Wald Gehölz Sonstige [km²] [km²] 

6 15,1 50,5 30,6 0,6 3,2 50 - <100 378,48 

193 12,8 70,8 14,2 0,4 1,8 10 - <50 3.318,99 

133 16,2 66,3 15,0 0,4 2,1 5 - <10 965,96 

229 16,3 66,0 14,0 0,5 3,3 1 - <5 594,55 

331 18,2 61,5 13,6 0,8 5,9 <1 87,69 

892       5.345,67 

 

Die Tabelle zeigt, dass in allen Größenklassen der Unzerschnittenen verkehrsarmen Räume 

der Ackeranteil mit über 50 bis 70 % überwiegt. Abgesehen von der Größenklasse 

50 - <100 km² haben Grünland und Wald zusammen je einen Flächenanteil von rund 30 %. 
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Insgesamt spiegelt die hohe Anzahl (693 von 892) Unzerschnittener verkehrsarmer Räume 

der kleinen Größenklassen (5 - <10; 1 - <5 km²) die Zerschneidung des Raumes wieder. Die 

Betrachtung der beiden kleinsten Größenklassen unterstreicht diese noch einmal. So hat die 

Größenklasse 1 - <5 km² einen Anteil von 25 % an der Anzahl der Unzerschnittenen verkehrs-

armen Räume, die Größenklasse <1 km² sogar von 37 %. Insgesamt sind also 560 bzw. 62 % 

aller Räume in Größenklassen unterhalb der Schwelle 5 km². 

Auch für die in der Planungsregion prägende Größenklasse >10 – 50 km² zeigt die aktuelle 

Neuberechnung, dass es zu Rückstufungen in niedrigere Größenklassen (Größenklasse >5 -

10 km² und darunter) gegenüber dem Jahr 2013 gekommen ist. Die Größenordnung liegt hier 

bei über 25.000 ha bzw. 8 % der bisherigen Größenklasse >10 – 50 km² wobei nur Flächen 

≥ 5 ha in die Auswertung einbezogen wurden. 

 

 

Abbildung 3: Rückstufungen aus der Größenklasse >10 – 50 km² in kleinere Größenklasse von 

2013 - 2021 

 

 

2.5.3 Lärmarme naturbezogene Räume (siehe Karte 5.2) 

Lärm zählt in Städten und Ballungsräumen mit zu den großen Umweltproblemen. Unter Um-

gebungslärm werden nach der EG-Umgebungslärmrichtlinie unerwünschte und für den Men-

schen beeinträchtigende bis gesundheitsschädliche Geräusche im Freien verstanden. Die 

größten Lärmquellen stellen hierbei der Straßen-, Schienen- und Flugverkehr dar. Hinzu kom-

men Lärmemissionen durch Industrie- und Gewerbeanlagen.  

Um schädliche Auswirkungen durch Umgebungslärm zu verhindern, sollten ruhige Gebiete für 

eine natur-/landschaftsbezogene Erholung erhalten werden. Daher wurden seitens des LA-

NUK als Planungshilfe für den Landschaftsplan oder auch die Anwendung der Eingriffsrege-

lung gemäß LNatSchG NRW im Fachbeitrag „Lärmarme naturbezogene Erholungsräume“ 
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ausgewiesen. Ziel ist es, Räume zu identifizieren und zu erhalten, in denen ein- bis zweistün-

dige Spaziergänge mit geringer Lärmbelastung möglich sind. Gebiete mit einem Lärmwert 

<45 dB(A) werden als Gebiete von „herausragender Bedeutung“ für die naturbezogene Erho-

lung bewertet (vgl. Tabelle 9). Dieser Lärmwert wird als Schwelle für eine ruhige landschafts-

bezogene Erholung angesehen (ZSCHALICH & JESSEL, 2001, REITER, 1999). Da innerhalb 

Deutschlands Nordrhein-Westfalen als sehr stark zerschnitten und die Landschaft durch Lärm 

stark belastet gilt, werden zusätzlich lärmarme Räume mit einem Lärmwert von <50 dB(A) 

ermittelt. Dieser Wert gilt als Orientierungswert für reine Wohngebiete (DIN 18005, 2002). 

Nach Untersuchungen fühlen sich 90 % der Bevölkerung bei diesem Wert noch nicht wesent-

lich gestört. Lärmarme Räume mit einem Lärmwert von <50 dB(A) werden deshalb in Nord-

rhein-Westfalen als Gebiete von „besonderer Bedeutung“ eingestuft. 

Die Lärmarmen Erholungsräume wurden 2009 erstmals vom LANUV ausgewiesen. 2021 

wurde die Methodik modifiziert, um ein differenzierteres und realitätsnahes Ergebnis gegen-

über 2009 zu erhalten. Ein Vergleich der Auswertungen der Lärmarmen Erholungsräume NRW 

in 2009 und 2021 zeigt daher erwartungsgemäß große Unterschiede auf und ist nicht unmit-

telbar auf eine deutliche Veränderung der Lärmbelastung in NRW zurückzuführen, sondern 

vorrangig durch die folgenden methodischen Unterschiede: 

- Nutzung von aktuellen und modifizierten Datensätzen aus dem Lärmkataster des LA-

NUV. Dadurch Verbesserung der Datenlage flächendeckend und Berücksichtigung von 

mehr Verkehrswegen, was im Ergebnis zu Zerschneidungen und somit weitere kleinere 

Größenklassen führte. 

- Die Anzahl der LER in der Größenklasse ≥15 - <25 km² liegt jetzt flächendeckend für NRW 

vor (2009 nur in den Ballungsräumen). 

- Bahn- und Straßenverkehr konnten durch eine räumlich differenzierte Berücksichtigung 

von Topographie und Bebauung genauer bewertet werden. 

- Berücksichtigung der Lärmzonen des Bahnverkehrs (erstmalig 2021). Dadurch wurden 

viele LER 2021 nochmals durchschnitten und somit in mehreren kleineren Größenklassen 

eingestuft. 

- Berücksichtigung von Gemeindestraßen im Siedlungsbereich führte auch zur Streichung 

von LER (z. B. Münster). 

Der Naturpark Hohe Mark ist der einzige lärmarme Erholungsraum >50 km² mit herausragen-

der Bedeutung im Planungsraum. Er befindet sich anteilig im Südosten des Kreises Borken 

und erstreckt sich von Klein Reken über Hülsten weiter in den Kreis Coesfeld und hier über 

Maria Venn bis nach Merfeld und den Heubachwiesen im Osten entlang der südlichen Kreis-

grenze. 

In der Größenklasse >25 – 50 km² weist die Planungsregion mit 4 Räumen nur ca. 8 % der 

landesweiten Verbreitung dieser Größenklasse auf. Davon befinden sich zwei im Kreis Stein-

furt mit der „Brechte“ im Nordwesten und den Grünlandbereichen bei Saerbeck (Sinniger Feld) 

östlich der Ems und ein weiterer grenzüberschreitend zum Kreis Warendorf westlich des Ka-

nals von Schmedehausen nach Bockholt und in Warendorf von Westbevern/Vadrup bis Brock. 

Der vierte Raum befindet sich mit der Büngersche und Dingender Heide südlich Bocholt und 

Rhede im Kreis Borken. 
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Die Verteilung der Größenklasse 15 – 215 km² im Kreis Borken liegt auffallend oft in den Venn-

bereichen entlang der Grenze zu den Niederlanden, aber auch in den noch gut strukturierten 

und landwirtschaftlich geprägten Gegenden wie östlich von Ahaus (Donselder Feld), um Stadt-

lohn und von Marbeck bis zur Kreisgrenze südlich von Raesfeld. Im Kreis Steinfurt fällt groß-

flächig der Bereich westlich der Ems bis zum Altenberger Höhenrücken ins Auge, gefolgt von 

den Niederungsbereichen im Nordosten entlang Schaler und Düsterdicker Aa, dem Bereich 

um den ehemaligen Flugplatz Dreierwalde, den Feuchtgebieten nordöstlich Sarbeck sowie 

den Elter Sanden und der Metelener Heide. 

Im Westen des Kreises Coesfeld befinden sich nur noch vier Räume dieser Größenklasse in 

den noch landwirtschaftlich strukturierten Bereichen zwischen Dülmen und Coesfeld und ent-

lang der Kreisgrenze nach Borken als Teil des ehemaligen Truppenübungsplatzes Borkenber-

ge. Dagegen sind die LER dieser Größenklasse im Kreis Warendorf fast gleichmäßig verteilt. 

Auch hier sind es vorwiegend die landschaftlich gut gegliederten Bereiche im Westen des 

Kreises um Drensteinfurt, Ahlen, Sendenhorst und Freckenhorst sowie südlich von Beckum 

und Stomberg, aber auch die strukturierten noch feuchteren Bereiche südlich der Ems bei 

Mussenberg, der Mirlenbrink-Holtrup-Vohrener Mark und Beelener Mark und nördlich der Ems 

bei Sassenberg, Milte und Ostbevern, die noch nicht verlärmt sind. 

Lärmarme Erholungsräume mit besonderer Bedeutung werden durch Verkehrslärm erheblich 

belastet. Nicht selten sind es die stark befahrenden Bundesstraßen, die zu erhöhten Lärmwer-

ten beitragen. In der Planungsregion fällt insbesondere die B58 von Olfen über Lüdinghausen 

und Ascheberg bis zur A 1 im Kreis Coesfeld auf. Im Kreis Warendorf befinden sich drei Be-

reiche bei Warendorf, Oelde und Albersloh, die durch Zielverkehr zu Gewerbegebieten und 

Autobahn, aber auch durch Hauptverbindungswege stark belastet sind. Das diese stark belas-

teten Gebiete noch als lärmarm ausgewiesen werden können, kann vermutlich auf die Puffer-

wirkung der sich hier befindlichen Waldbereiche (u. a. Geisterholz bei Oelde, Wälder bei Nord-

kirchen) zurückgeführt werden. Diese bescheren auch der Stadt Münster (Wälder südlich der 

A 43 an der Grenze zum Kreis Coesfeld bzw. den waldstrukturierten Bereichen zwischen Wol-

beck und Telgte im Kreis Warendorf) ihre einzigen lärmarmen Erholungsräume mit besonderer 

Bedeutung. Der Kreis Borken besitzt nur noch einen einzigen LER mit besonderer Bedeutung. 

Auch hier scheinen die Waldbereiche zwischen Borken, Ramsdorf und Velen den Lärm der 

stark befahrenen B 67 und A 31 den Lärm abzumildern und somit die Ausweisung eines lärm-

armen Raumes zu ermöglichen. 

 

Tabelle 9 Lärmarme Erholungsräume in der Planungsregion Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Wa-

rendorf und Stadt Münster 

Anzahl der 
lärmarmen 
Erholungsräume 

15 - 25km² > 25 - 50 km² > 50 km² 

NRW Planungsre-
gion * 

NRW Planungsre-
gion * 

NRW Planungsre-
gion * 

 
< 45 dB(A) 
 

 
129 

 
37  (6) 

 
53 

 
4 

 
18 

 
1  (1) 

 
< 50 dB(A) 
 

 
52 

 
18  (2) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

* Planungsregion = Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Münster 

(x) = Anzahl Flächen, die nur anteilig in der Planungsregion liegen 
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2.5.4 Kulturlandschaften, Bedeutsame und Landesbedeutsame Kulturland-

schaften (siehe Karte 6) 

Der Erhalt "historisch gewachsener Kulturlandschaften" gehört zu den gesetzlichen Zielen des 

Naturschutzes (s. § 1 (4) Ziffer 1 BNatSchG) und wird bei den Grundsätzen der Raumordnung 

und Landesplanung [s. § 2 (1) i. V. m. § 2 (2) Ziff. 5 ROG] aufgeführt. Der Landesentwicklungs-

plan (LEP) gliedert dazu Nordrhein-Westfalen in 32 „historisch gewachsene Kulturlandschaf-

ten“ und identifiziert 29 „landesbedeutsame“ sowie 139 „bedeutsame“ Kulturlandschaftsberei-

che, um die „Vielfalt der Kulturlandschaften und des raumbedeutsamen kulturellen Erbes“ zu 

erhalten und zu gestalten (vgl. LWL/LVR 2007)  

Im Rahmen dieses Fachbeitrags (in diesem Kapitel sowie in Kapitel II.1.4) soll nur ein zusam-

menfassender Überblick über die Charakteristika, Leitbilder und Ziele der Kulturlandschaften 

und Kulturlandschaftsbereiche mit Fokus auf den naturräumlich bedeutsamen Aspekten ge-

geben werden. Genauere Informationen können den folgenden Dokumenten entnommen wer-

den: 

- Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zum Regionalplan Münster (LVR 2012), 

- Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zur Landesplanung in Nordwestfalen der Land-

schaftsverbände Westfalen-Lippe und Rheinland beschrieben (LWL/LVR 2007) und  

- Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung in Nordrhein-Westfalen – Grundlagen und 

Empfehlungen für die Landesplanung (LWL/LVR 2007). Hierbei handelt es sich um 

eine Zusammenfassung des kulturlandschaftlichen Fachbeitrags NRW. 

Der Regierungsbezirk Münster hat Anteil an 4 historisch gewachsenen Kulturlandschaften so-

wie an 3 landesbedeutsamen und 16 bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen (vgl. An-

hang D sowie Karte 6). Die Kulturlandschaften  

- Paderborn – Delbrücker Land (KL 7)  

- Ruhrgebiet (KL 14)  

befinden sich lediglich randlich mit einer geringen Fläche im Planungsraum, dass sie hier nicht 

weiter betrachtet werden. Weitere Informationen finden sich im Gutachten „Erhaltende Kultur-

landschaftsentwicklung in Nordrhein-Westfalen – Grundlagen und Empfehlungen für die Lan-

desplanung“ (LVR/LWL 2007). Die dort beschriebenen Kulturlandschaften werden hier nur der 

Vollständigkeit halber nachrichtlich übernommen: 

 

Kulturlandschaft 1: Tecklenburger Land 

Durch das Tecklenburger Land verläuft die Grenze zwischen dem norddeutschen Tiefland und 

dem Mittelgebirgsraum. Den flachen Nordwesten charakterisieren geringwertige Sandböden 

und großflächig vermoorte Niederungen, wohingegen der bergige Südosten morphologisch 

abwechslungsreicher ist. Im Norden des Höhenzuges Teutoburger Wald liegt die Schafberg-

platte mit ertragreichen Braunerden und zahlreichen Bodenschätzen (Steinkohle, Eisenerze, 

Sandstein und Ton). Außerhalb der bewaldeten Mittelgebirgsrücken und der vermoorten Tief-

landflächen dominiert der Ackerbau. 
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Archäologische Funde – v. a. aus den Steinzeiten – bilden in Verbindung mit den Mooren ein 

bedeutendes Bodenarchiv. Die Nutzungs- und Kultivierungsgeschichte ehemaliger Hoch-

moore ist zum Teil noch ablesbar. 

Das Tecklenburger Land ist ein Streusiedlungsgebiet mit Kirchdörfern (Merkmal Kirchringbe-

bauung) und Dorfsiedlungen, einzelnen Klöstern, Stiften und herrschaftlichen Gebäuden. Vor 

der hochmittelalterlichen Tecklenburg, Hauptsitz des gleichnamigen Grafengeschlechts, ent-

wickelte sich die Stadt an einem Pass über den Teutoburger Wald. Der historische Baubestand 

wird durch den Fachwerkbau mit städtischem Dielenhaus und niederdeutschem Hallenhaus 

geprägt. Typische Kulturlandschaftselemente sind Plaggenesche, Wallhecken, Hecken, 

Baumreihen und Hofbäume. Ein regionalspezifisches Merkmal stellen zudem frühmittelalterli-

che Steingrabhügel dar. Ebenfalls charakteristisch sind Befestigungsanlagen durch die von 

der Bronzezeit bis ins Hochmittelalter Passstraßen kontrolliert und geschützt wurden. Die 

bergmännische Gewinnung und Weiterverarbeitung der Bodenschätze hat im Südosten Re-

likte in großer Zahl hinterlassen. Auf den seit dem Mittelalter betriebenen Kalkabbau im Teu-

toburger Wald geht die ansässige Zement- und Kalkindustrie zurück. Standorte des histori-

schen und auch des neuzeitlichen Steinkohlenabbaus mit entsprechender Infrastruktur und 

Bergmannskolonien finden sich auf dem Schafberg. 

besondere Orte: archäologische Plätze der Düsterdieker Niederung; Recker Moor und Mettin-

germoor; Bergbau- und Industrierelikte auf dem Schafberg; kulturlandschaftlich bedeutsame 

Stadtkerne (Tecklenburg, Ibbenbüren, Lengerich) 

 

Kulturlandschaft 4: Westmünsterland 

Das Westmünsterland ist eine landwirtschaftlich genutzte, waldarme Kulturlandschaft. Die Bö-

den des flachen bis sanft gewellten Geländes sind nährstoffarm und sandig. Die ehemals aus-

gedehnten Moorlandschaften sind nur in Resten vorhanden und bilden wichtige archäobotani-

sche Archive. Unter den archäologischen Hinterlassenschaften des Westmünsterlandes sind 

steinzeitliche Rast- und Bestattungsplätze am Rande von Mooren oder Dünengebieten ebenso 

hervorzuheben wie große bronze- und eisenzeitliche Brandgräberfelder und frühmittelalterli-

che Friedhöfe. 

Weit verstreute Einzelhöfe und zahlreiche Siedler- und Kleinbauernstellen prägen das Bild. 

Die Landschaft ist durch Bachläufe, Hecken, Baumreihen, kleine Feldgehölze und Wälder in 

Teilen reich gegliedert. Als Windschutz und Holzlieferanten sowie als Begrenzung der Kamp-

fluren und Weiden angelegte Hecken bestimmen vielerorts die Landschaft. Folgende Sied-

lungsmuster sind besonders charakteristisch: Überwiegend im Norden liegen entlang der Was-

serläufe auf den höher gelegenen Bach- und Flussterrassen die Ackerflächen, denen ein Band 

aus Hofstellen, kleinen Waldflächen und kleineren Kämpen folgt. Auf den trockenen Kreidehö-

hen finden sich dagegen die großen, fast baum- und strauchlosen Eschflächen, begleitet durch 

einen breiten Streifen, in dem die Hofstellen mit zugehörigem Grünland, Obstwei-den und Bau-

ernwäldchen liegen. Typisch sind auch Drubbel, drei bis acht Höfe, die mit ihren Eschflächen 

eine kulturlandschaftliche Einheit bilden. Ein Gestaltungsmerkmal vieler Gebäude ist der rote 

Backstein und die rote Dacheindeckung. Das Westmünsterland weist eine hohe Anzahl von 

Herrschaftssitzen, in der Regel mittelalterlichen Ursprungs, auf. Oftmals bildeten sie die Keim-

zelle einer Siedlung und wurden zum Teil in der frühen Neuzeit zu barocken Schlössern aus-

gebaut. Die tradierte katholische Konfessionszugehörigkeit manifestiert sich bis heute in der 
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großen Anzahl von Bildstöcken, Hof- und Wegekreuzen sowie dem Bestand an spätromani-

schen und gotischen Hallenkirchen mit charakteristischen mittelalterlichen Wehrtürmen. Das 

Westmünsterland bietet kulturlandschaftliche Bezüge zu den Niederlanden, z. B. durch die im 

Westen anzutreffenden Relikte der Textilindustrie. 

besondere Orte: Amtsvenn, Zwillbrocker Venn, Epe-Gräser Venn und Merfelder Bruch als 

Moor- und Feuchtgebiete; archäologische Fundlandschaften bei Borkenberge, Ramsdorf, im 

nordöstlichen Teil des Rhein-Issel-Gebietes, an der unteren Lippe (römische Militärlager), im 

Raum Vreden und Bocholt/Rhede, um Heek-Wichum und in der Ammerter Mark; Dingdener 

Heide; Eschlohner und Nordvelener Esch; Hochmoor; Brechte; Kloster Marienthal; Haus Die-

penbrock; historische Tierparke Raesfeld und Velen; kulturlandschaftlich bedeutsame Stadt-

kerne (Metelen, Ochtrup) 

 

Kulturlandschaft 5: Kernmünsterland 

Das Kernmünsterland ist ein überwiegend ebenes bis flach hügeliges Gelände. Größere Er-

hebungen bis etwa 180 m NHN liegen v. a. im Nordwesten und Osten. Das Kernmünsterland 

grenzt sich durch seine lehmhaltigen, fruchtbareren Böden („Kleimünsterland“) von dem um-

gebenden „Sandmünsterland“ ab. In dieser waldarmen, ackerbaulich genutzten Landschaft 

entstand der Begriff „Münsterländische Parklandschaft“. Die kleinen Wälder und Hecken bil-

den die Kulisse für weite Blicke auf Hofstellen mit Hofbäumen, hofnahem Grünland oder Obst-

weiden sowie die Fluss- und Bachniederungen mit Ufergehölzen. Die Heckendichte ist jedoch 

gegenüber den Nachbarlandschaften deutlich reduziert. Typisch sind auch größere Waldflä-

chen auf den Hügeln. 

Das Kernmünsterland ist ein Streusiedlungsgebiet mit Einzelhöfen und Eschsiedlungen. Um 

die Kirchen, die eine große Fernwirkung haben, bildeten sich dichtere Ortslagen heraus. Ab 

1800 kam eine große Anzahl Kötter- und Heuerlingshäuser hinzu. Im frühen 20. Jh. wurden 

unter Einfluss der Münsterländer Barockarchitektur neue charakteristische Hoftypen entwikelt. 

Typisch ist die Umgräftung von Höfen und Adelssitzen. Letztere waren oft mit einer Vorburg 

für die Wirtschaftsgebäude sowie mit Parkanlagen versehen. Zahlreiche mittelalterliche Stadt-

gründungen, Landwehren, Klöster und Stifte sind Bestandteil der Kulturlandschaft. 

Münster ist ein großstädtischer Solitär und das traditionelle Zentrum von Verwaltung und Kir-

che für ein weites Umland. Eine fränkische Missionarssiedlung war die Keimzelle des 805 

gegründeten Bistums und der späteren Stadt. Im 19. Jh. wurde Münster zum Militärstandort 

ausgebaut. Der Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zu 90 % zerstörten Stadt wird als eine 

der großen Leistungen des Nachkriegsstädtebaus bewertet. Viele historische Wind- und Was-

sermühlen sind als vorindustrielle Gewerberelikte erhalten. Im Süden um Ascheberg und Ah-

len findet sich ein Areal ehemaligen Strontianitabbaus. In den Baumbergen, die sich seit dem 

späten 19. Jh. zu einem Naherholungsgebiet entwickelten, wurde der in der Architektur ver-

wendete Kalkstein abgebaut. 

besondere Orte: archäologische Plätze der Baumberger Lössinsel, in Beckum, auf den Beck-

umer Bergen und an der Lippe; Relikte mittelalterlicher Landbewirtschaftungsformen am 

Dülmener Flachrücken; Schloss Steinfurt mit ehem. Herrschaftsbereich, Minderstadt  

Lüdinghausen; Burg Oelde-Stromberg und Umland; Schloss Nordkirchen; Stift Freckenhorst; 

Max-Clemens-Kanal; Landwehren; kulturlandschaftlich bedeutsame Stadtkerne (Ahlen, 
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Beckum, Billerbeck, Burgsteinfurt, Coesfeld, Drensteinfurt, Dülmen, Freckenhorst, Gemen, 

Horstmar, Lüdinghausen, Münster, Oelde, Oelde-Stromberg, Olfen, Schöppingen, Senden-

horst, Wolbeck) 

 

Kulturlandschaft 6: Ostmünsterland 

Vom bewaldeten Kamm des Teutoburger Waldes erstreckt sich die Kulturlandschaft Ostmüns-

terland nach Süden zur Emsniederung. Am Hang des Mittelgebirgszuges finden sich Eschflä-

chen. Sie gehen über in eine stark gegliederte Heckenlandschaft auf geringwertigen Sandbö-

den, die die gesamte Kulturlandschaft prägen. Die feuchten Niederungsbereiche der Flüsse 

und Bäche werden als Grünland, die höher gelegenen Flächen als Acker genutzt. Die Hofstel-

len liegen an der Terrassenkante. Bestimmende Elemente in der Landschaft sind die Ems und 

ihre Nebenflüsse, deren Terrassen in vor- und frühgeschichtlicher Zeit ein dicht besiedelter 

Raum waren. In Kombination mit den benachbarten Feuchtgebieten hat sich hier ein bedeu-

tendes archäologisches Bodenarchiv bewahrt. 

Das Siedlungsbild wird von Streu- und Drubbelsiedlungen geprägt. Die großen Höfe (Längs-

dielenhäuser) mit charakteristischem altem Baumbestand umfassen zahlreiche Neben- und 

Wirtschaftsgebäude, darunter auch Schafställe, Bienenhäuser und Brennereien, die auf alte 

Erwerbszweige verweisen. Die ehemaligen Öd- und Heideflächen werden von kleinen Kotten 

und Heuerlingshäusern dominiert. Zahlreiche Klöster, Stifte und umgräftete Adelssitze mit teil-

weise hoher architekturgeschichtlicher Bedeutung bereichern die ländlichen und städtischen 

Räume und waren Ausgangspunkte der Siedlungsentwicklung. Das Städtenetz bildete sich 

weitgehend bis zum beginnenden Spätmittelalter heraus. Beeindruckende Zeugnisse der In-

dustrialisierung sind insbesondere die baulichen Hinterlassenschaften der Textilindustrie in 

den Städten entlang der Ems. Die Gegenden mit katholischer Tradition weisen eine große 

Anzahl von Bildstöcken, Wege- und Hofkreuzen, Prozessionswegen und Kreuzwegen auf. Als 

wichtigstes Wallfahrtsziel etablierte sich Telgte. 

besondere Orte: Flussdünen Klatenberge und Elter Sande; Untere Glaneregion und Emsta-

lung westlich von Warendorf als bedeutende archäologische Fundlandschaften; Bauernschaft 

Wechte; Lienener Heckenlandschaft; Rheine und Umland; Rieselfelder von Münster; kultur-

landschaftlich bedeutsame Stadtkerne (Bevergern, Rheine, Sassenberg, Telgte, Warendorf) 
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3 Natürliche Landschaftsfaktoren (abiotische Grundla-

gen) mit Planungs- und Maßnahmenempfehlungen 

3.1 Klima, Klimawandel und Klimaanpassung 

Die Westfälische Bucht ist durch weite Ebenen, die unterhalb von 100 Meter über Meereshöhe 

liegen, geprägt. Nur selten gibt es Erhebungen, die auf eine Höhe über 150 Meter wie die 

Baumberge im Nordwesten, Teile des Teutoburger Waldes im Osten und der Mackenberg als 

Teil der Beckumer Berge im Südosten ansteigen. 

Die Westfälischen Bucht wird von drei Seiten durch Gebirgszüge umschlossen (Teutoburger 

Wald, Eggegebirge, Haarstrang) und öffnet sich weit nach Westen und ist somit den haupt-

sächlich feuchten, vom Atlantik kommenden Winden ausgesetzt. Die vorherrschenden Wind-

richtungen im langjährigen Mittel sind West (16 %) und Südwest (23 %). 

In dieser landwirtschaftlich geprägten Region lag die mittlere Jahrestemperatur mit etwa zehn 

Grad Celsius im Zeitraum 1991-2020 etwas höher als in den Mittelgebirgsregionen. Die mitt-

lere Niederschlagssumme im Zeitraum 1991-2020 war mit 717 Millimeter im Westfälischen 

Tiefland deutlich niedriger als in der Westfälischen Bucht mit 799 Millimetern. Die durchschnitt-

liche Niederschlagssumme in beiden Großlandschaften liegt somit unter dem Schnitt für NRW. 

Die mittlere Jahreslufttemperatur liegt in der Westfälischen Bucht (Daten der aktuellen Klima-

normalperiode (= KNP) 1991-2020) aktuell bei 10,3 Grad Celsius und liegt damit über dem 

Mittelwert von NRW (10,0 Grad Celsius). Damit ist die Lufttemperatur in 110 Jahren (Vergleich 

zur KNP 1881-1910) um 1,5 Grad Celsius angestiegen. Der Anstieg der Temperatur lässt sich 

in allen Jahreszeiten beobachten. Besonders stark haben sich Frühjahr und Winter erwärmt, 

den geringsten Anstieg der Temperatur zeigen Sommer und Herbst. Die zehn wärmsten Jahre 

im Messzeitraum sind alle nach 1989 aufgetreten. In der aktuellen Klimaperiode treten in der 

Westfälischen Bucht im Mittel neun Eistage, 57 Frosttage, 38 Sommertage und neun Heiße 

Tage pro Jahr auf. In den südlichen Bereichen der Kreise Borken und Coesfeld sowie Teilen 

der Stadt Münster und des Kreises Warendorf wurden sogar bis zu 11 Heiße Tage pro Jahr 

erreicht. Bei den Eistagen erfolgte im überwiegenden Gebiet des Münsterlandes ein flächen-

deckender Rückgang um 4 bis 6 Tage pro Jahr, im Osten wurden sogar größere Abnahmen 

von 6 bis 8 Eistagen registriert. Insgesamt hat die Anzahl der heißen Tage und der Sommer-

tage zugenommen, während die Anzahl an Eis- und Frosttagen pro Jahr abgenommen hat.  

Somit wird deutlich, dass sich die Temperaturen in allen Jahreszeiten erhöht haben. Dabei 

haben sich im Münsterland die mittleren Herbsttemperaturen mit +0,6 Kelvin am moderatesten 

erhöht, während die mittleren Frühlings- und Sommertemperaturen mit jeweils etwa +1,2 bzw. 

+1,1 Kelvin am stärksten angestiegen sind.  

Als zukünftige Entwicklung ist anzunehmen, dass aufgrund des fortdauernden Temperaturan-

stiegs die kältebezogenen Kenntage weiter abnehmen und die Wärme bezogenen Kenntage 

weiter zunehmen werden. Die Anzahl der Frosttage könnten ohne weitere Klimaschutzmaß-

nahmen im Mittel auf dann noch circa 12 bis 25 Frosttage pro Jahr abnehmen. Die Anzahl der 

Sommertage könnte dagegen um weitere 25 bis 50 Tage pro Jahr zunehmen. 

Die durchschnittliche jährliche Niederschlagssumme weist aktuell einen Mittelwert von 

799 mm auf und liegt unter dem Mittelwert NRWs (870 mm). Dennoch bedeutet dies einen 

Anstieg der Niederschlagssumme um rund 8 Prozent (Vergleich zur KNP 1881-1910). In den 
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einzelnen Jahreszeiten ist die Entwicklung der Niederschlagsmengen sehr unterschiedlich 

ausgeprägt. Besonders stark hat die Niederschlagsmenge im Winter zu genommen, im Som-

mer dagegen nahm die mittlere Niederschlagssumme leicht ab.  

Die Verteilung der Niederschläge spiegelt sich grob analog zur Topographie im Planungsraum 

ab. Insbesondere die höheren Lagen im Weserbergland und der Baumberge erreichen die 

höchsten Niederschlagsmengen im Münsterland. In weiten Teilen der Kreise Borken und Co-

esfeld liegen sie im Mittel, im übrigen Gebiet eher darunter. 

Die Niederschläge waren ursprünglich gleichmäßig über die Jahreszeiten verteilt, wobei noch 

zu Anfang des 20. Jahrhunderts das Niederschlagsmaximum deutlich im Sommer lag. Man 

kann feststellen, dass insbesondere im Herbst (+13 mm) und Winter (+15 mm) die Nieder-

schlagsmenge zu, dagegen die mittlere Frühjahrsniederschlagsmenge aber abnahm  

(-26 mm). Insgesamt betrachtet haben sich die Niederschlagsmengen des Sommers, des 

Herbstes und des Winters aneinander angeglichen und das Frühjahr bleibt deutlich trockener. 

Trockene Tage markieren einen Tag mit einer Niederschlagsmenge von maximal 1 mm (LA-

NUV 2024). Eine Folge von trockenen Tagen über einen längeren Zeitraum hinweg kann sich 

auf die allgemeine Wasserverfügbarkeit für Pflanzen auswirken und Trockenstress auslösen. 

Da Trockentage nicht flächendeckend erfasst werden, wird hier beispielhaft die DWD-Station 

Coesfeld (DWD 2021) herangezogen. Diese befindet sich südwestlich der Baumberge in Luv-

Lage, die eher mehr Regentage erwarten lässt, als auf der gegenüber gelegenen Seite der 

Baumberge. Hier wurde in Anlehnung an die Zunahme der Niederschlagsmengen ein Rück-

gang der Trockentage (-13 Tage pro Jahr) festgestellt, wobei diese im Frühjahr um 2 Tage 

zunahmen, während sie im Sommer um 5 Tage zurückging (siehe auch https://www.klimaat-

las.nrw.de/klima-nrw-pluskarte). 

Tage mit Starkniederschlag sind gekennzeichnet durch bestimmte Niederschlagsmengen, die 

lokal zu schnell ansteigenden Wasserständen und Überflutungen führen können. Auch für die 

Landwirtschaft spielen diese Kenntage eine Rolle, z. B. in Bezug auf die Erntesicherheit und 

Bodenerosion. Die überwiegende Fläche des Münsterlandes weist keine Änderungen oder 

lediglich eine Zunahme von 1 bis 3 Starkniederschlagstagen auf. Die Starkniederschlagstage 

mit >20 mm an 4 bis 6 Tagen sind gleichmäßig über das Münsterland verteilt, lediglich kleinere 

Teile der Kreise Steinfurt und Warendorf weisen nur 2 bis 4 Tage auf. Somit bleibt die Anzahl 

der Starkniederschlagstage im Münsterland eher konstant, hat aber eine Tendenz zu einer 

leichten Zunahme.  

Die Verteilung der Starkniederschläge ist abhängig von der Topographie im Münsterland. So 

ist die Anzahl der Starkniederschlagtage pro Jahr mit 20 bis 25 in den östlichen Hochlagen 

des Weserberglandes und den Beckumer Bergen höher als im direkten Umland der Kreise 

Steinfurt und Warendorf. Im Weserbergland werden lokal sogar bis zu 30 Starkniederschlags-

tage >10 mm erreicht. In den Kreisen Borken und Coesfeld liegt die Anzahl der Starknieder-

schlagtage bei etwa 20 bis 25 pro Jahr. Hier stechen die Baumberge im Kreis Coesfeld mit 

Werten bis zu 30 Tagen heraus. 

Zukünftig kann aber dennoch vermehrt mit singulären und lokalen Starkniederschlagsereig-

nissen gerechnet werden, da durch die globale anthropogene Erderwärmung die Atmosphäre 

mehr Wasserdampf aufnehmen kann (ca. 7 % mehr Wasserdampf pro 1 °C Erwärmung) und 

somit potenziell mehr Niederschlag in wahrscheinlich extremerer Form ermöglichen 

https://www.klimaatlas.nrw.de/klima-nrw-pluskarte
https://www.klimaatlas.nrw.de/klima-nrw-pluskarte
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(STOCKER et al. 2013a; IPCC 2007, 2012, 2013) wird. Diese Gewitterzellen jedoch sind auf-

grund ihrer begrenzten Ausdehnung und allgemeinen Kurzlebigkeit nur schwer zu registrieren 

und können mengenmäßig die Schwellen zum Starkniederschlagereignis in wenigen Stunden 

deutlich überschreiten.  

Ein nicht unwesentlicher Zusammenhang zwischen den Klimamerkmalen und der durch Men-

schen gestalteten Parklandschaft des Münsterlandes ist die Verteilung von Siedlungen und 

Nutzungsformen, die eine Stagnation feuchter Luftmassen bewirkt und die Verdunstung be-

hindert.  

Die Auswirkungen auf Natur und Landschaft und die Entwicklung von Tier- und Pflanzenarten 

und ihren Lebensräumen werden insbesondere durch die klimatische Wasserbilanz (Nieder-

schlag im Verhältnis zur Verdunstung) beeinflusst. So kann es bei fast gleichbleibenden Nie-

derschlagsmengen, aber um fast 1K höher Temperatur (inder Klimaperiode 1991-2020) über 

weite Teile der Vegetationsperiode zu einem Wasserdefizit kommen, da mit ansteigenden 

Temperaturen auch die Verdunstung steigt. Hinweise dafür sind Veränderungen von Arealver-

schiebungen und die Veränderungen der Phänologie von Tier- und Pflanzenarten sowie deren 

Populationsgrößen. So hat sich seit 1951 landesweit der Beginn der Vegetationszeit zu unge-

fähr 80 % nach vorne und ungefähr zu 20 % nach hinten verlängert. 

Die Klimaänderung könnte 12 % der Pflanzenarten benachteiligen und 20 % bevorzugen. Ins-

gesamt würden aber etwa zwei Drittel der Vegetation unbeeinflusst bleiben. Allerdings wird 

sich die geänderte Vegetationszeit auf die Fauna auswirken, denn neben den direkt erkenn-

baren phänologischen Auswirkungen sind die Interaktionen zwischen Organismen bedeut-

sam, da sie unterschiedlich stark auf den Klimawandel reagieren können, sodass es zu Asyn-

chronitäten zwischen Arten und Gemeinschaften kommen kann. In diesem Zusammenhang 

sind auch die Interaktionen zwischen Pflanzen und Tieren bedeutsam und weiter zu betrach-

ten. 

Insgesamt wird der Einfluss der Klimaänderung auf die Lebensräume als ausgeglichen be-

trachtet (41 % werden profitieren, 38 % benachteiligt). Die im Norden des Münsterlandes lie-

genden Moore zählen zu den stark gefährdeten Lebensräumen. In NRW gibt es nur noch zwei 

lebende Hochmoore (LRT 7110): das „Hiddeser Bent“ im Kreis Lippe und „Koffituten“ im Kreis 

Steinfurt. Bei den Mooren werden die stärksten Auswirkungen des Klimawandels erwartet 

(Rückgang von 79 Pflanzen- und 61 Tierarten). Das gleiche gilt für die Feucht- und Nassgrün-

länder (86 Pflanzen- und 96 Tierarten). Schuld daran werden die starken Schwankungen des 

Grundwasserspiegels während der Vegetationsperiode sein. Heiden und Magerrasen werden 

von den wärmeren Sommern und geringeren Niederschlägen profitieren. 

Allerdings wird es bei den Tierpopulationen zu Veränderungen kommen. Es wird erwartet, 

dass gerade spät brütende Vögel aufgrund der längeren Vegetationsperiode ihre Population 

vergrößern können. Man nimmt an, dass ca. 20 Arten von den 100 häufigsten in NRW vor-

kommenden Brutvögeln ihren Bestand vergrößern werden. Bei Langstreckenzieher wird ein 

negativer Einfluss vermutet, da durch den früheren Vegetationsbeginn bestimmte Nahrungs-

quellen entfallen können, die bisher zeitgleich mit ihrer Brutaufzucht vorhanden waren.  

Der Klimawandel wird sich auf ca. ein Viertel der Brutvögel negativ und auf ein Drittel positiv 

auswirken. Zu den benachteiligten Arten gehören im Münsterland die des Feuchtgrünlands 

wie Kiebitz, Bekassine und Großer Brachvogel, da die Bedingungen für Watvögel im Herbst 
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aufgrund der trockenen Rastplätze schlechter werden. Hingegen werden Rastvögel durch die 

wärmeren Temperaturen profitieren  

Die vor allem im Münsterland zu schützenden Moore und Flachgewässer besitzen auf den 

Standort unmittelbar angepasste Lebensgemeinschaften, auf die sich eine negative Wasser-

bilanz während der Vegetationsperiode oder Extrem-Wetterereignisse besonders schnell und 

intensiv auswirken können. Gerade im Münsterland finden sich viele kleine Gewässer und 

Blänken. Sie dienen unzähligen Fröschen, Kröten, Molchen und Salamandern als Lebens- und 

Fortpflanzungsraum. Die zukünftig geringeren Niederschläge könnten sich für über 70 % der 

Arten nachteilig auswirken. Vor allem der kleine Wasserfrosch und der Moorfrosch sind be-

droht. Reptilien, die trockene und warme Lebensräume bevorzugen, könnten ihre Populatio-

nen stabilisieren und ausweiten. 

Daher gehören zu den wichtigsten Maßnahmen die Stabilisierung der Schutzgebiete, indem 

die Lebensräume optimiert werden und die Qualität der ausreichend vorhandenen Biotopver-

bundflächen die Biologische Vielfalt sicherstellen kann. Deshalb sollten Maßnahmen darauf 

abzielen, bestehende Lebensräume zu optimieren und zu vergrößern. Schädliche Nutzungs-

einflüsse sollten vermieden werden. Gerade die besonders sensiblen Feuchtlebensräume im 

Münsterland sind auf einen naturnahen Wasserhaushalt angewiesen. Dabei spielt hier der 

Umgebungsschutz eine wichtige Rolle. Ein gutes Biotopverbundnetz mit ausreichend vorhan-

denen Trittsteinbiotopen ermöglicht den Austausch zwischen den Populationen. Die Durch-

führung eines Biodiversitätsmonitorings trifft Aussagen über die Bestandsentwicklung und den 

Erhaltungszustand von Arten und Lebensräumen. 

Weitergehende Informationen bezüglich der Auswirkungen des Klimawandels auf die Natur 

bietet die Publikation des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz „Natur im Wandel - Auswirkungen des Klimawandels auf die biologische 

Vielfalt in Nordrhein-Westfalen“ (MKULNV 2010).  

Einen Überblick über die Entwicklung des Klimas in NRW und die Auswirkungen des Klima-

wandels auf Städte, den Wasserhaushalt und die Biodiversität bieten die LANUV-Fachbericht 

Nr. 120 „Klimawandel und seine Folgen – Ergebnisse aus dem Klimafolgen- und Anpassungs-

monitoring“ (2021) und Nr. 157 „Klimaentwicklung und Klimaprojektionen in Nordrhein-West-

falen – Datengrundlage und Wissenschaftlicher Hintergrund der Klimaanpassungsstrategie“ 

(2024). (https://www.klimaatlas.nrw.de/klima-nrw-monitoring) 

Seit dem Jahr 2022 bietet der www.klimaatlas.nrw.de alle Informationen zur Klimaent-

wicklung, Klimafolgen und Klimaanpassung in NRW auf einer zentralen Plattform an. 

Zuvor gab es „historisch“ drei unabhängige, nicht untereinander verbundene Informa-

tionsplattformen zu den Themenfeldern, die dann aus Gründen der Nutzerfreundlich-

keit zusammengefasst wurden. Dabei wurden die ehemals jeweiligen, unabhängig 

voneinander entwickelten Fachinformationssysteme Klimaatlas NRW (alt), Klimafol-

genmonitoring und Fachinformationssystem Klimaanpassung jeweils fachlich deutlich 

erweitert und in ihrer Nutzbarkeit für verschiedene Nutzergruppen deutlich verbessert. 

Darüber hinaus hat das LANUK zur Abschätzung der möglichen zukünftigen Entwicklung des 

Klimas Projektionsdaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für NRW sowie regionalisiert 

für die verschiedenen naturräumlichen Großlandschaften im Land ausgewertet. Die Klimamo-

delle zeigen für das Szenario RCP8.5 beispielsweise, dass sich die Jahresmitteltemperatur in 

NRW für den Zeitraum 2031 - 2060 um bis zu 2,1 K und für den Zeitraum 2071 - 2100 um bis 

https://www.klimaatlas.nrw.de/klima-nrw-monitoring
http://www.klimaatlas.nrw.de/
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zu 4,4 K erhöhen kann (im Vergleich zur Referenzperiode 1971 – 2000). Das Szenario RCP8.5 

wird als „business as usual“ Szenario bezeichnet. Dieses könnte bei einem steigenden globa-

len Verbrauch fossiler Energieträger und daraus resultierenden weiterhin steigenden globalen 

Treibhausgasemissionen eintreten. 

Die Auswirkungen dieser Temperaturerhöhungen auf ausgewählte Tiergruppen und Lebens-

raumkomplexe zeigen Abbildung 4 und Abbildung 5. Das den Abbildungen zugrundeliegende 

Klimaszenario SRES A1B entspricht, wenn auch mittlerweile veraltet, in der Prognose des 

Anstiegs der Jahresmitteltemperatur bis zum Jahr 2050 um 1,7 K und bis zum Jahr 2100 um 

3,8 K ungefähr den Prognosen des aktuellen Klimaszenarios RCP8.5. 

Aus den Abbildungen wird deutlich, dass nicht alle Tiergruppen gleich auf den Klimawandel 

reagieren. Während Wärme liebende Tiere wie Reptilien von der Klimaerwärmung profitieren 

werden, werden Tiere, die auf Wasser angewiesen sind, z. B. Amphibien und Fische, unter 

der geringeren Wasserverfügbarkeit leiden. Bei einer gesonderten Untersuchung der gefähr-

deten Tierarten der Roten Liste zeigte sich zudem, dass hier insgesamt deutlich mehr Arten 

(40 %) negativ betroffen sind als bei den ungefährdeten Arten (21 %), da viele von ihnen auf 

Lebensräume angewiesen sind, die durch den Klimawandel besonders gefährdet sind. Auch 

bei den gefährdeten Lebensräumen besteht ein starker Zusammenhang zwischen Wasserver-

fügbarkeit und dort ansetzenden negativen Einflüssen des Klimawandels. 

 

 

Abbildung 4: Einfluss des Klimawandels auf ausgewählte Tiergruppen in Nordrhein-Westfalen 

(Quelle: MKULNV 2010) 
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Abbildung 5: Empfindlichkeitsanalyse für Lebensraumkomplexe – Einfluss des Klimawandels auf die aus-

gewählten Tierarten in Nordrhein-Westfalen 

(Quelle: MKULNV 2019) 

 

 

3.1.1 Beeinträchtigungen und Konflikte 

Siehe dazu Fachbeitrag Klimawandel und Klimaanpassung des LANUV: 

Fachbeitrag Klima für die Planungsregion Münsterland (März 2021) 

https://www.lanuk.nrw.de/fileadmin/lanuvpubl/6_sonderreihen/20210504_Fachbei-

trag_Klima_-_M%c3%bcnsterland.pdf 

Im Fachbeitrag Klima werden umfassende Daten, u. a. aus der vom LANUV erstellten landes-

weiten Klimaanalyse NRW (LANUV 2018), für den Planungsraum ausgewertet und in drei 

zentrale Bausteine dargestellt. So wird das Klima und der bereits stattgefundene sowie der für 

die Zukunft projizierte Klimawandel in der Region beschrieben. Anschließend wird sich mit 

dem Handlungsfeld Klimaschutz im Planungsraum Münsterland, unter anderem durch eine 

Auswertung der regionalen Treibhausgasemissionen sowie der Darstellung von Kenndaten im 

Bereich der Energieversorgung und dem Ausbau der Erneuerbaren Energien befasst. Ab-

schließend werden Herausforderungen und Handlungsansätze zur Anpassung an den vom 

Menschen verursachten Klimawandel im Plangebiet behandelt, die bei zukünftigen Planungen 

mit zu betrachten sind.  

 

  

https://www.lanuk.nrw.de/fileadmin/lanuvpubl/6_sonderreihen/20210504_Fachbeitrag_Klima_-_M%c3%bcnsterland.pdf
https://www.lanuk.nrw.de/fileadmin/lanuvpubl/6_sonderreihen/20210504_Fachbeitrag_Klima_-_M%c3%bcnsterland.pdf
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3.1.2 Planerische Empfehlungen – Ziele und Grundsätze der nordrhein-westfä-

lischen Anpassungsstrategie 

Gemäß der Studie „Natur im Wandel - Auswirkungen des Klimawandels auf die biologische 

Vielfalt in Nordrhein-Westfalen“ (MKULNV 2010) stützt sich die nordrhein-westfälische Anpas-

sungsstrategie auf die folgenden Maßnahmenkategorien: 

 1. Verbesserung der Qualität von Lebensräumen: Bestehende Lebensräume sollten verbes-

sert und vergrößert werden. Eine angepasste Landbewirtschaftung sollte schädliche Nut-

zungseinflüsse vermeiden, zum Beispiel indem ein bestimmter Anteil an Grün-land- und 

anderen Offenlandflächen extensiv bewirtschaftet wird oder Alt- und Totholz in den Wäl-

dern vermehrt erhalten bleibt. In Lebensräumen, die von Pflegemaßnahmen abhängen – 

wie beispielsweise Feuchtheiden – ist es notwendig, dass eine Mahd oder Beweidung dau-

erhaft sichergestellt wird. Besonderes Augenmerk ist hierbei auf die klimasensiblen 

Feuchtlebensräume zu richten. Die wichtigste Maßnahme ist hierbei die Wiederherstellung 

eines möglichst naturnahen Wasserhaushaltes durch Wiedervernässung oder zeitweise 

natürliche Überflutung. 

  Der Witterungsverlauf der Sommer 2018 und 2019 mit starken Defiziten innerhalb des Bo-

denwasserhaushaltes legt auch Maßnahmen eines aktiven Zurückhaltens von Nieder-

schlagswasser in der Fläche in niederschlagsreicheren Zeiten mit einer zeitverzögerten 

Abgabe nahe. 

 2. Aufbau eines Biotopverbundes: Verbesserung der Vernetzung von Lebensräumen und ih-

ren Arten durch Schaffung von Korridoren beziehungsweise Trittstein-Habitaten. Die Arten 

sollen die Möglichkeit haben, in für sie klimatisch und ökologisch geeignete Räume zu ge-

langen. Hierzu trägt auch die „Entschneidung“ der Landschaft mittels Grünbrücken bei 

oder indem Fließgewässer renaturiert und von Barrieren befreit werden. Auf diese Weise 

können sich Arten auf Verbundachsen von Süden nach Norden oder vom Flachland in die 

Mittelgebirge bewegen, um somit kühlere oder feuchtere Gebiete zu erreichen. 

  In der Planungsregion Münsterland kommt für diese Verbindung zwischen Tiefland und 

Bergregionen der Emsaue, aber auch dem Teutoburger Wald als Mittelgebirgskorridor 

eine besondere Bedeutung zu (MKULNV 2010). Innerhalb dieser Verbundachsen vernet-

zen naturnahe Auen, extensiv genutzte Grünlandflächen und strukturreiche Waldbereiche 

die Verbundflächen zu einem lokalen Biotopverbund und ermöglichen in den besonders 

klimasensiblen Feuchtlebensräumen die Ausweichbewegung von Arten. 

 3. Durchführung eines Biodiversitätsmonitorings: Um die Wirkungen klimatischer Verände-

rungen auf Arten und Lebensräume zu erfassen, bedarf es eines systematischen Monito-

rings. Dieses mit der „ökologischen Flächenstichprobe“ (ÖFS) bereits seit 1997 vorhan-

dene Instrument soll in den nächsten Jahren ausgebaut und um einige Tier-gruppen er-

gänzt werden, die besonders klimasensibel reagieren und für die ein besonderer Hand-

lungsbedarf besteht. Arten (und auch Lebensräume) mit besonderem Handlungsbedarf 

sind bereits im Rahmen einer Empfindlichkeitsanalyse ermittelt worden und der Studie 

„Natur im Wandel“ zu entnehmen.  

  Arten für die in der Studie „Natur im Wandel“ ein besonderer Handlungsbedarf im Rahmen 

des Klimawandels identifiziert wurde und die auch den Auswertungen im Rahmen des 

zielartenbezogenen Verbundes (siehe Kapitel II.3) zugrunde liegen (klimasensitive Arten), 

sind in der Planungsregion Münsterland: 
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Tabelle 10: Tierarten mit, bezogen auf den Klimawandel „besonderem Handlungsbedarf“ gemäß der 

Studie „Natur im Wandel“ (MKULNV 2010) und Bedeutung für den zielartenbezogenen Bio-

topverbund in der Planungsregion Münsterland (klimasensitive Arten); eigene Zusammen-

stellung 2019  
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Hyla arborea Laubfrosch A a  x  x     

Pelobates fuscus Knoblauchkröte A a  x       

Rana arvalis Moorfrosch A a  x     x  

Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch A z  x       

            
Chorthippus montanus Sumpfgrashüpfer H a     x    

Metrioptera brachyptera Kurzflügelige Beißschrecke H a      x   

            
Aeshna subarctica Hochmoor-Mosaikjungfer L a  x     x  

Coenagrion hastulatum Speer-Azurjungfer L a  x     x  

Coenagrion lunulatum Mond-Azurjungfer L a  x     x  

Cordulegaster bidentata Gestreifte Quelljungfer L a x        

Leucorrhinia dubia Kleine Moosjungfer L a  x     x  

Leucorrhinia rubicunda Nordische Moosjungfer L a  x     x  

Somatochlora arctica Arktische Smaragdlibelle L a  x     x  

Somatochlora flavomacu-
lata 

Gefleckte Smaragdlibelle 
L 

a  x       

            
Vipera berus Kreuzotter R a       x  

            
Myotis dasycneme Teichfledermaus S a  x       

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus S a    x     

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus S a   x x     

            
Boloria euphrosyne Silberfleck-Perlmutterfalter T a   x      

Boloria selene Braunfleckiger Perlmutter-
falter 

T 
a     x    

            
Acrocephalus schoenoba-
enus 

Schilfrohrsänger 
V 

a  x       

Anas crecca Krickente V a  x     x  

Anthus pratensis Wiesenpieper V a     x    

Aythya ferina Tafelente V a  x       

Ciconia ciconia Weißstorch V a     x    

Crex crex Wachtelkönig V a     x   x 

Dryobates minor Kleinspecht V z   x x     

Gallinago gallinago Bekassine V a     x    

Locustella naevia Feldschwirl V z    x     

Luscinia megarhynchos Nachtigall V z   x x     

Numenius arquata Großer Brachvogel V a     x    

Tringa totanus Rotschenkel V a     x    

Vanellus vanellus Kiebitz V z     x   x 

A = Amphibien;   H = Heuschrecken;   L = Libellen;   R = Reptilien;   S = Säugetiere;   T = Tagfalter;   V = Vögel; a = aktueller 

Handlungsbedarf;   z = zukünftiger Handlungsbedarf 
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Zudem hat das Land Nordrhein-Westfalen eine Biodiversitätsstrategie (2015) mit konkreten 

Handlungs- und Zeitplänen entwickelt, welche auf der nationalen Strategie zur biologischen 

Vielfalt basiert. 

Über diese Art- und Lebensraumübergreifenden Aspekte hinaus werden im Teil II, Kapitel 3.3 

für jeden Verbundschwerpunkt unter dem „Aspekt der Klimaanpassung“ die Elemente des Bi-

otopverbundsystems angesprochen, für die negative Auswirkungen zukünftiger Klimaverän-

derungen erwartet werden. Dabei wird der Fokus sowohl auf Lebensräume als auch auf Arten 

gelegt. Für diese werden Entwicklungsziele für die Planungsregion Kreise Borken, Coesfeld, 

Steinfurt, Warendorf und Münster beschrieben. 

 

3.2 Geologischer Überblick (siehe Karte 7) 

Das folgende Unterkapitel bietet ergänzend zu Karte 7 einen Überblick über die Geologie der 

Großlandschaften innerhalb der Planungsregion Münsterland. Die an dieser Stelle nur grob 

skizzierten geologischen und morphologischen Gegebenheiten des Planungsraumes können 

im Geoportal NRW (https://www.geoportal.nrw) durch Auswahl einer naturräumlichen Haupt-

einheit mit größerer Detailtiefe abgefragt werden. 

Das Münsterland wird im geologischen Sinne auch als Münsterländer Kreidebecken bezeich-

net und umfasst die komplette Westfälische Bucht. Es wird im Süden begrenzt durch den Wes-

ternhellweg, den Hellwegbörden und den Haarstrang, im Osten durch über die Paderborner 

Hochfläche und Egge und dem Teutoburger Wald im Nordosten. Im Westen bildet das nieder-

rheinische Tiefland die Grenze. Im Plangebiet befinden sich neun naturräumliche Hauptein-

heiten. 

 

3.2.1 Geologie der Großlandschaften 

Die Isselebene (NHE NR-576), erstreckt sich im Westen des Planungsraumes um Isselburg 

und Bocholt und erhielt Ihren Namen vom Fluss Issel, der sie durchquert. Die Ebene wird 

hauptsächlich durch Terrassen der Issel gebildet und besteht aus Hochflutsanden, -lehmen 

und -tonen im westlichen Teil und Flugsanden teils über älteren Schichten im östlichen Teil. 

Es finden sich diverse geologische Elemente, die in unterschiedlichen Erdzeitaltern entstan-

den sind. So ist z. B. der Drevenacker Dünenstreifen mit einem kleinkuppigen Relief eine pe-

riglaziale Bildung der Weichsel-Kaltzeit und des Holozäns. Dies gilt auch für die 300-1.000 m 

breiten und ca. 20 km langen Dingdener Flugsandleisten im Süden des Kreis Borken, die aus 

Fließerden mit einer aufgelagerten Flugsanddecke bestehen. 

Die an die Isselebene im Osten angrenzende Großlandschaft Niederrheinische Sandplatte 

(NHE NR-578) liegt nur zum Teil im Planungsraum und erstreckt sich hier von der Landes-

grenze nördlich Barlo und Burlo in einer Breite von 10 bis 15 km zur Regierungsbezirksgrenze 

bei Bocholt und Raesfeld-Erle. An ihrem Ostrand beginnt die Westfälische Bucht. Geologisch 

ist sie gekennzeichnet durch das Vorkommen von zusammenhängenden Resten der Rhein-

Hauptterrasse aus dem Altpleistozän, die hauptsächlich aus Sanden und Kiesen bestehen. 

Auch lehmige und tonige Beimischungen von dem Herantransport der östlichen Nebenflüsse 

https://www.geoportal.nrw/
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des Rheins kommen vor. Den Untergrund der Hauptterrasse bildet eine unebene Tertiärober-

fläche, die aus Tonen, Schluffen und Feinsanden besteht, bzw. im Südosten aus Kreideschich-

ten. Durch die Undurchlässigkeit der Materialien des Untergrundes kommt es teilweise zu 

Staunässe und Bildung von Hochmooren. 

Das Westmünsterland (NHE NR-544) erstreckt sich von Borken bis nach Rheine im Norden 

und wird im Osten durch eine gedachte Linie von Steinfurt über Coesfeld und Dülmen bis nach 

Olfen begrenzt und im Süden durch Eisablagerungen und Grundmoränen geprägt, während 

im Norden Niederterrassensedimente vorherrschen. Der als Äquivalent zum Westmünsterland 

gebrauchte Ausdruck „Sandmünsterland“ ist auf die Dominanz von basenarmen, sandigen Bö-

den (sandreiche Geschiebelehmplatten, sandige Talebenen und Niederungen) zurückzufüh-

ren. 

Gesteine der Kreide bilden den geologischen Untergrund. So finden sich sowohl Ton- und 

Tonmergelgesteine aus der Unterkreide als auch kalkreiche Gesteine der unteren Oberkreide 

und sandige Ablagerungen der höheren Oberkreide. Kleinflächig treten auch ältere Gesteine 

der Trias und lokal auch des Jura in Verbindung mit Sattelaufwölbungen zutage.  

Ein größeres Vorkommen aus Sand- und Schluffsteinen des Buntsandsteins sowie Kalk- und 

Mergelsteine des Muschelkalks bilden einen, die Umgebung um bis zu 40 m überragenden 

Sattel bei Ochtrup. 

Stellenweise bedingen aber auch härtere Kreidegesteine Erhebungen oder ein flachwelliges 

Relief - z. T. in der Landschaft auch nur wenig wahrnehmbar, wie der Eschlohner Flachrücken, 

einer aus härterem Kreidegestein und einem Kern aus Triasschichten aufgebauten Sattelauf-

wölbung von bis zu 110 m Höhe ü. NHN, die sich aber nur 3 bis 10 m über ihr Umland bei 

Südlohn erhebt. Kernschichten der gegenüber der Trias erdgeschichtlich älteren Jura besitzt 

eine vergleichbare Erhebung bei Weseke. Als flacher Kreiderücken aus harten Kalksteinen 

der Oberkreide überragen im äußeren Norden die Rheiner Höhen das Westmünsterland um 

35 m. 

„Die Berge“, auch Borkener-Ramsdorfer Berge befinden sich zum Großteil auf dem Gemein-

degebiet der Stadt Velen. Die in Ost-West-Richtung etwa 4,7 km lange und in Nord-Süd-Rich-

tung rund 2 km breite Erhebung ist aus einer Reliefumkehr von Oberkreidelockermaterial ent-

standen und wird durch die in den Sanden eingelagerten härteren Bänke aus Kiessandstein 

und Quarzit vor Erosion geschützt. 

Die Dünen und Flugsandfelder bei Vreden stammen aus der Weichsel-Kaltzeit. Hier stehen 

auch noch kleinflächig Tone, Schluffe und Feinsande des Tertiär an über die quartäre Lo-

ckersedimente (Sande und Kiese) aus glazialen Sedimenten des saale-eiszeitlichen Glet-

schervorstoß abgelagert wurden. 

Der Naturraum wird von vergleichsweise vielen Bächen und Kleinflüssen geprägt. So wurden 

beispielsweise die Flussläufe von Berkel, Dinkel und Bocholter Aa mit ihren holozänen Abla-

gerungen durch die Schmelzwasserrinnen der Saaleeiszeit geschaffen. In den bis zu 6 m tief 

eingeschnittenen Talauen entstanden auf feuchten Standorten das Gebiet ebenfalls kenn-

zeichnende Niedermoore. So wird der Untergrund des Hochmoores Amtsveen bei Gronau aus 

wasserstauenden, sandbedeckten, tonigen Sedimenten der Unterkreide gebildet. 

Die Westmünsterländer Geest zieht sich durch die ganze Breite des Westmünsterlandes und 

im Osten entlang der oberen Berkel in die bis zu 50 bis 80 m höheren Bereiche des Kern 
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münsterlandes. Sandige Geschiebelehme und darüber gelagerte, meist geringmächtige Flug-

sanddecken prägen dieses Gebiet. 

Die „Halterner Sande“ im Südwesten des Westmünsterlandes, bestehen aus feineren Sand-

ablagerungen des Lösses, die im Küstenbereich eines Meeres der Oberkreidezeit im Müns-

terländer Kreidebecken abgelagert wurden. Sie stellen einen bedeutenden Grundwasserleiter 

dar, aus dem große Teile des westlichen Münsterlandes und auch des nördlichen Ruhrgebie-

tes mit Wasser versorgt werden.  

Das Kernmünsterland (NHE NR-541) stellt den zentralen Teil der „Westfälischen Tieflands-

bucht“, deren Mittelpunkt die Stadt Münster ist. Im Nordosten wird die Landschaft von der Ems, 

im Süden von der Lippe begrenzt. Das meist ebene Kernmünsterland wird von kleineren Hü-

gelländern umrahmt, in denen basenreiche Substrate aus Moränen und Terrassenablagerun-

gen dominieren. Den geologischen Untergrund bilden Gesteine der Kreide. Diese werden im 

überwiegenden Teil von Grundmoränensedimente im Wechsel mit fluvioglazialen Sanden und 

Kiesen, teilweise auch jüngeren Flussablagerungen, Flugsanden und Sandlöss überlagert. 

Das Kernmünsterland fällt zur Mitte hin ab, wobei die Abfolge der Gesteinsschichten zum Zent-

rum hin immer jünger wird. So werden Sande von Sandmergeln, Kalksteinen, Kalksandstei-

nen, Mergelsanden und letztendlich von Tonmergelsteinen abgelöst. 

Im Zentrum des Kernmünsterlandes liegen die Baumberge, die die ansonsten flache Land-

schaft um bis zu über 100 m überragen. Geologisch werden in den Baumbergen wasserun-

durchlässige, sandige Kalk-Mergelsteine von durchlässigen, geklüfteten Kalk-Sandsteinen 

überlagert. Das Regenwasser versickert dadurch in größere Tiefen und tritt an den Rändern 

der Baumberge in Quellhorizonte wieder aus. Wie die Baumberge sind auch die Beckumer 

Berge im Südosten des Planungsraumes, die aus Kalksteinen der Oberkreideaufgebaut sind, 

durch Reliefumkehr entstanden.  

Östlich der Baumberge schließt sich zwischen Nottuln und Münster das einzige größere Löss-

gebiet des Münsterlandes an, das sich nach Osten in einem breiteren Streifen mit Sandlöss 

bzw. Sandlössüberdeckung fortsetzt. Weitere Gebiete mit Sandlössüberdeckung finden sich 

bei Ahlen ganz im Süden des Kernmünsterlandes.  

Im Seppenrader Hügelland südwestlich von Lüdinghausen stehen die verschiedenen Gesteine 

des Campan an. Die obersten bilden die Dülmener Schichten mit ihren Mergeltonen und Kalk-

mergel, die westlich von Coesfeld ausstreichen und sich mit den Halterner Sanden verzahnen. 

Diese werden von quartären Sedimenten aus Niederterrassensanden der Weichselzeit sowie 

Schluffen und Lehmen der saalezeitlichen Grundmoräne teilweise überlagert. 

Der Münsterländer Kiessandzug, ein maximal 1 km breiter aus Sanden und Kiesen bestehen-

der Geestrücken, durchzieht auf einer Länge von etwa 80 km das Münsterland in Nord-Süd-

Richtung. Er erhebt sich über weite Strecken als Wallrücken (Hohe Ward, Altenberger Höhen-

rücken) über seine Umgebung. 

Im Nordwesten von Rheine reicht ein sehr kleiner Teil (< 5 km²) des Bentheimer Sandgebie-

tes (NHE NR-580), das ähnliche geologische Verhältnisse aufweist, wie die daran angrenzen-

den Naturräume (Westmünsterland im Westen und Plantlünner Sandebene im Osten) in den 

hier betrachteten Raum hinein, der deshalb auch hier nicht separat beschrieben wird. 
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Die Plantlünner Sandebene (NHE NR-581) bildet den nordöstlichsten Teil des Münsterlandes 

zwischen Rheine und Steinbeck. Der geologische Untergrund wird hier aus Niederterras-

sensedimenten der Weichsel-Kaltzeit und jungpleistozänen sandigen Uferwallablagerungen 

der Recker Aa gebildet. Die Talsande bestehen aus Fein- bis Mittelsanden mit eingelagerten 

Kiesen und Schluffen und sind teilweise von Flugsanden oder Dünenfeldern überlagert. Zech-

steinsalze aus dem Perm, die im Untergrund ausgelaugt wurden, bewirkten an der Oberfläche 

Subrosionssenken, in denen sich im Laufe des Holozäns Niedermoore bildeten (z. B. „Heiliges 

Feld“ mit den Erdfallseen „Heiliges Meer“ im Süden von Hopsten). Gleichzeitig entstanden 

durch ansteigendes Grundwasser nördlich und östlich von Recke Hochmoore. 

Das Settruper Talsandgebiet im Norden der Plantlünner Sandebene greift schon nach Nieder-

sachsen über und ist ein von zahlreichen Niederungen durchzogenes feuchtes Niederterras-

sengebiet mit inselartig erhaltenen trockenen Sandplatten. Im Südosten ist die Landschaft ge-

prägt durch Nieder- und Hochmoore, Niederungen, Talsandplatten und höher gelegene Flug-

sande und Dünenfelder.  

Das Osnabrücker Hügelland (NHE NR-535) beschreibt die Gegend um Westerkappeln, wel-

ches im Süden durch die Gemeinde Lotte und im Westen durch die Stadt Ibbenbüren begrenzt 

wird. 

Den Kernbereich bildet eine plateauartige, schwach gewellte Karbonscholle, die von jüngeren 

Gesteinen ummantelt wird, und randlich steil unter quartären Deckschichten der angrenzen-

den Senken und Niederungen abfällt. Hier schließt sich das aus mesozoischen Gesteinen auf-

gebaute, unregelmäßig geformte Bergland des Habichtswaldes nach Westen an. 

Die Gesteine des Oberkarbons werden aus Ton-, Schluff- und Sandsteinen mit Konglomeraten 

und Steinkohleflözen gebildet. Erzhaltige Sedimente des Perms (Zechstein-Kalk) liegen an der 

Oberfläche, im Untergrund finden sich Sedimente aus dem Karbon, die sich sattelförmig auf-

wölben. Lössaufwehungen bedecken diesen zentralen Bereich des Osnabrücker Hügellandes. 

In die weichen Mergelschichten eingetiefte breite Niederungen zerschneiden das Gebiet des 

Habichtwaldes wie z. B. die Leedener Senke. Im Westen des Habichtwaldes stehen dagegen 

größere Anteile von Triasgesteinen mit Ton-, Tonmergel-, Schluff- und Sandsteine an. 

Gesteine des Jura, die hier mit Ton- und Tonmergelsteinen mit eingelagerten Sand- Kalksand- 

und Kalksteinbänken vertreten sind, nehmen flächenmäßig den größeren Raum ein. 

Bis ins Osnabrücker Hügelland zeugen glazigene Elemente wie Grundmoränen und Schmelz-

wassersedimente außerhalb der Niederungen für den Vorstoß von Gletschern der Saale-Eis-

zeit. Niederterrassen aus Fein- bis Mittelsand mit Schluff, Grobsand und Kies haben sich in 

der folgenden Weichsel-Kaltzeit gebildet. Äolische Sedimente wie Löss und Flugsand bildeten 

Dünen aus. Niedermoore in den Niederungen entwickelten sich nach der letzten Eiszeit im 

Holozän. 

Am Südrand der Sattelaufwölbung fällt das Gelände in die Ibbenbürener Senke um 50 m steil 

ab. Diese ist aus Zechstein- und Muschelkalk aufgebaut, mit quartären Sedimenten gefüllt und 

wird von der Ibbenbürener Aa durchflossen. Im Süden wird sie durch den Anstieg zum Dören-

ther Osning begrenzt. Das aus den Gesteinen von Trias und Jura gebildete Westerkappelner 

Flachwellenland im Nordosten ist als flachwellige bis hügelige Übergangszone zwischen Berg- 

und Flachland anzusehen.  
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Der Windmühlenberg bei Ledde mit einer Höhe von 122 m aus harten Gesteinen des oberen 

Jura ist die höchste Erhebung des Gebietes. Das Niederungsgebiet Achmer Vorland schließt 

im Norden an das Westerkappelner Flachwellenland mit der durch Moore und Feuchtgrünl-

nänder geprägten Düsterdicker Niederung an, von der sich die von Flugsanden und Dünen 

gebildete Seester Platte halbinselartig in der Mitte und die Halener Sande am Ostrand abset-

zen und 10 bis 18 m über der Niederung liegen.  

Der Osnabrücker Osning (NHE NR-534) erstreckt sich als schmales Band südwestlich des 

Osnabrücker Hügellandes von Hörstel im Nordwesten über Tecklenburg bis nach Lienen im 

Südosten und setzt sich nach Südosten hin in Niedersachsen und weiter östlich wiederum in 

Nordrhein-Westfalen fort. Das auch als Teutoburger Wald bekannte Berg- und Hügelland be-

steht aus Kreide-Schichtkämmen, die in Ost-West Richtung verlaufen. Sie laufen im Südwes-

ten zum Ostmünsterland hin flach aus. 

Gesteine der Kreide bilden im Wesentlichen den geologischen Untergrund. Im Osten ist dies 

Muschelkalk der Trias, im mittleren Teil Karbonatgesteine des oberen Jura und im Westen 

überwiegen bei den Gesteinen der Unterkreide deutlich der Sandstein (z. B. der Osning-Sand-

stein und der Dörenther Sandstein). Die Gesteine der Oberkreide bestehen im unteren Teil 

aus mergeligen Sedimenten, darüber aus Kalk- und Kalkmergelsteinen. Diese Kalk- und Mer-

gelgesteine dienen als wichtigen Rohstoff für die Zementindustrie insbesondere bei Lengerich 

(Teutoburger Wald, Kreis Steinfurt) und Beckum (Beckumer Berge, Kreis Warendorf). 

Während der Saale-Eiszeit wurde der Osnabrücker Osning vom Gletschereis überfahren. Gla-

zigene Sedimente wie Grundmoräne und Schmelzwassersedimente sind noch besonders in 

Tieflagen verbreitet. 

Die Dörenther Klippen mit einer Höhe von 166 m sind ebenso das Ergebnis der Verwitterung 

von unterschiedlich harten Sandsteinen wie die in der Region verbreitete Bildung von Längs-

tälern mit weicheren tonigen Zwischenlagerungen. Der westliche Teil des Osnabrücker Osni-

ngs ist ein aus Oberkreide-Plänern aufgebauter Hauptkamm, dessen höchste Erhebung der 

liener berg (225 m) ist. 

Eine zweite Berg- und Hügelkette erstreckt sich östlich von Tecklenburg in südöstlicher Rich-

tung. Sie besteht aus Osning-Sandstein und bildet längliche Rücken und Bergkuppen mit Sen-

ken und Niederungen. 

Im Osten reicht die Haupteinheit Ostmünsterland (NHE NR-540) weit über den Planungs-

raum hinaus. Der hier zu betrachtende Teil wird begrenzt im Nordosten durch den Osnabrü-

cker Osning und durch die Städte Münster im Südwesten, Emsdetten im Westen, Rheine im 

Nordwesten, Sassenberg im Osten und Warendorf im Südosten. 

Im Osten reicht das Ostmünsterland (NHE NR-540) weit über den Planungsraum hinaus. Der 

hier zu betrachtendeTeil wird begrenzt im Nordosten durch den Osnabrücker Osning und 

durch die Städte Sassenberg im Osten, Beelen im Südosten, Münster im Südwesten und 

Rheine im Nordwesten, im Westen verläuft die Grenze östlich des Altenberger Rückens von 

Steinfurt-Ostendorf nach Münster-Sprakel. Geformt ist das weitgehend ebene Ostmünsterland 

vor allem durch Niederterrassenaufschüttungen von Lippe und Ems. In nördlicher Richtung 

schließen sich leicht ansteigende Sanderflächen an. Beide Gebiete sind von zahlreichen klei-

neren Flüssen durchzogen. Unter quartären Decksedimenten bilden Gesteine der Oberkreide 
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den geologischen Untergrund. Fluvioglaziale Sande, die durch abfließende Schmelzwässer 

von den nördlichen Gebirgskämmen herantransportiert wurden, überwiegen. 

Das Emstal ist zwischen Rheine und Warendorf häufig stark kuppiert und erscheint stellen-

weise sogar hügelig. Die tief eingesenkten Altwässer wechseln mit grundwasserfernen trocke-

nen Inseln. Die feuchten Talränder sind potentielle Grünlandstandorte, in denen stellenweise 

schmale Streifen Niedermoorböden mit Erlenwälder zu finden sind. Die Terrassen mit ihren 

bis zu ca. 2 m höher liegenden Aufschüttungen werden ackerbaulich genutzt. Die Ems wird 

von Flugsandfeldern und Sand-Dünen aus dem Jung-Pleistozän begleitet, ihre Grundwässer 

werden aber überwiegend aus den der unter der Diluvialdecke des Ostmünsterlandes liegen-

den Kreideschichten und der z. T. aus Kalk aufgebauten Bergländer, die die Münsterländer 

Bucht einrahmen, gespeist. 

Die Nordmünsterländer Talsandplatten prägen das Ostmünsterland. Diese Niederterrassen-

aufschüttungen aus der jungpleistozänen Terrassenbildung der Ems sind die häufigsten Sedi-

mentvorkommen und können bis zu 10 oder 20 Kilometer breit ausfallen. Sie werden von zahl-

reichen flachmoorerfüllten Niederungen durchzogen und bilden überwiegend grundwasserbe-

einflusste basenarme, meist podsolige Braunerden aus. Die nasseren Standorte werden als 

Grünland genutzt. Kennzeichnend für dieses Gebiet sind Wechsel von Niederungen mit darauf 

liegenden Mooren, grundwassernahen Sandplatten und aus Flugsanden bestehende Gelän-

dewellen mit Hochmooren. Eines der größten Moore ist das Kattenvenner Moor, das südöstlich 

von Ladbergen liegt. Erwähnenswerte Flugsandfelder bilden die Ladbergener und Saerbecker 

Sande; Dünengebiete liegen südlich von Rheine, z. B. das Wilde Weddenfeld, Elter Sande 

und Gellendorfer Mark. Davon unterscheiden sich die Emsdettener Sande, die sich links der 

Ems bis zum Altenberger Rücken erstrecken und von einer Reihe kleiner, der Ems zufließen-

den Bäche geprägt wird. Dies gilt ebenso für die Hesselteicher Niederung im Norden der 

Emstalung, die von der Hessel und ihrer Nebenbäche geprägt wird und auch in der Flöthenie-

derung werden die Talsandflächen mit zahlreichen Bächen und Flüssen durchzogen. 

Schutzwürdige Geotope 

Geotope sind erdgeschichtliche Gebilde der unbelebten Natur, die Erkenntnisse über die Ent-

wicklung der Erde und die Entstehung des Lebens vermitteln. Schutzwürdig sind diejenigen 

Geotope, die sich durch ihre besondere erdgeschichtliche Bedeutung, Seltenheit, Eigenart  

oder Schönheit auszeichnen und für Wissenschaft, Forschung und Lehre sowie für Natur- und 

Heimatkunde von besonderem Wert sind. Sie werden auch als „Fenster der Erdgeschichte“ 

bezeichnet. 

Im Planungsraum befinden sich schutzwürdige Geotope hauptsächlich in Form von Steinbrü-

chen und Dünenfelder. Aufgrund der Geologischen Gegebenheiten sind Festgesteinsauf-

schlüsse im Bereich des Münsterlandes nur in den Randbereichen, wie dem Teutoburger Wald 

und den Beckumer Bergen, anzutreffen. Die Geotope verteilen sich innerhalb des Münsterlan-

des nicht gleichmäßig, sondern konzentrieren sich vor allem auf den Nordosten des Münster-

landes, den Bereich der Ems und des Teutoburger Waldes. Hier befinden sich die Steinbrüche 

größtenteils im Verlauf der Osning-Störungszone. Hervorzuheben sind die beiden als Geotop 

erfassten Klippen des Münsterlandes (Duwensteine und Dörenther Klippen). In den mit sandi-

gen oder lehmigen Böden bedeckten Bereichen des Münsterlandes gibt es Sand-/Kies- bzw. 

Tongruben, die als Geotope erfasst sind. Die Mehrzahl der Sandabgrabungen befindet sich im 
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nördlichen Westmünsterland. Die Tongruben konzentrieren sich dagegen vor allem auf den 

Bereich westlich von Mettingen, nördlich des Teutoburger Waldes. 

Dünenfelder gibt es im gesamten Bereich der Ems, wie beispielsweise die Bockholter Berge 

südlich von Greven, aber auch im nördlichen Westmünsterland südlich von Gronau. Die Dü-

nenfelder sind heute größtenteils mit Kiefernwäldern bedeckt. Anmoorböden und Findlinge 

werden ebenfalls als Geotope erfasst. Die Anmoorböden liegen vor allem nördlich des Teuto-

burger Waldes sowie im Gebiet südlich von Rheine, während Findlinge im südöstlichen Be-

reich des Planungsraumes häufiger vorkommen.  

Hervorzuheben sind die drei erfassten Geotope, die einmalig im Münsterland sind. Hierbei 

handelt es sich um den Kamerücken westlich von Hof Brumley (Hörstel), eine Bachschwinde 

östlich von Riesenbeck sowie eine Salzquelle nordwestlich von Wettringen. 

Für alle Geotope gilt, dass sie aufgrund der erdgeschichtlichen und wissenschaftlichen Be-

deutung dauerhaft erhalten bleiben sollen. 

 

 

3.2.2 Beeinträchtigung und Konflikte 

Einfluss auf die Geologie haben im Planungsraum insbesondere Fest- und Lockergesteinsab-

grabungen unterhalb der Bodenschicht. 

In der Regel sind von der Inanspruchnahme geologischer Schichten durch Abtragung – als 

der maßgeblichen Weise der Beeinträchtigung der Geologie – die Archivfunktion, die Funktion 

des geologischen Untergrundes als Ausgangssubstrat der Geomorphogenese sowie einer et-

waigen Pedogenese betroffen. 

Neben der Gewinnung nichtenergetischer Rohstoffe in Locker- und Festgesteinsabgrabungen 

ist im Planungsraum hervorzuheben, dass geologische Schichten in sehr großem Umfang 

durch einen oberirdischen Abbau von Kalkgestein in Bereichen des Teutoburger Waldes zwi-

schen Lengerich und Lienen, der Beckumer Berge insbesondere zwischen Beckum und Enni-

gerloh und des Waldhügels bei Rheine mit dem vorherigen Abtrag aller überlagernden Schich-

ten bis zu einer Tiefe um die 50 m unter NHN beeinträchtigt wurden und werden. 

 

3.2.3 Planerische Empfehlungen 

Der Abtrag von geologischen Schichten oder deren Beeinträchtigung durch Umlagerung ist 

irreversibel. 

Planerische Empfehlungen können, sofern sie nicht die Inanspruchnahme geologischer 

Schichten durch Darstellung von Tabubereichen ausschließen, deshalb in der Regel nur „Se-

kundärfolgen“ einer solchen Inanspruchnahme und damit die Gestaltung der Abgrabungsbe-

reiche, ihre Nachnutzung und/oder Einbindung in die Landschaft steuern und werden entspre-

chend im dortigen Zusammenhang angesprochen. 
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3.3 Boden (siehe Karte 8.1) 

„Der Boden ist der oberste belebte Teil der Erdkruste, der zuerst durch die Verwitterung des 

Ausgangsgesteins entstanden ist und dann durch die Bildung von Humusauflagen aus Pflan-

zenzersatz sowie durch die Verlagerung von Verwitterungs- und Humifizierungsprodukten um-

gestaltet ist. Er entwickelt sich unter dem Einfluss der natürlichen Standortfaktoren Ausgangs-

gestein, Klima, Relief (Geländeform), Wasser, Vegetation, Tierwelt (insbesondere Bodenlebe-

wesen) sowie durch die Eingriffe des Menschen. Je nach Ausgangsgestein sowie Einwir-

kungsdauer (Zeit) und -intensität der bodenbildenden Faktoren entwickeln die Böden unter-

schiedliche Merkmale und Eigenschaften" (GEOLOGISCHER DIENST NRW; 2005). 

Hinsichtlich der Zusammensetzung der Böden können weitere Informationen durch Auswahl 

einer Naturräumlichen Haupteinheit im Geoportal NRW (https://www.geoportal.nrw) abgerufen 

werden.  

Die Bodenkarte (Karte 8.1) des Betrachtungsraumes spiegelt die bodenkundlichen Verhält-

nisse in der Planungsregion wider. Es dominieren Pseudogleye und Pseudogleysubtypen. 

Pseudogleye sind durch Staunässe beeinflusste Böden. Die hier in den oberen 2 m anstehen-

den wasserstauenden Schichten sind i. d. R. aus Material der Grundmoräne oder Kreideton-

mergeln entstanden. 

Diffus im Gebiet verteilt finden sich Podsole, sehr nährstoffarme, saure Böden, die sich aus 

sandigem Substrat entwickeln und durch einen gebleichten Eluvialhorizont und den darunter-

liegenden Ortstein- oder Orterdehorizont charakterisiert werden. Im Planungsraum finden sich 

Podsole meist im "Münsterländer Kiessandzug" und den Dünen- und Flugsandbereichen so-

wie Podsol-Gleye in den Niederterrassensanden. 

Die Bodenfruchtbarkeit nährstoffarmer Sandböden wurde durch das historische „Aufplaggen“ 

erhöht, daher kommen Plaggenesche typischerweise vergesellschaftet mit den Podsolen vor. 

Im Planungsraum sind die Plaggenesche weiträumig verbreitet und sowohl in der Emsniede-

rung entlang der Auenbereiche, als auch beispielsweise am Fuß des Altenberger Höhenrü-

ckens, auf der Seester Platte nordwestlich Westerkappeln, nördlich und östlich von Warendorf 

und in der Umgebung von Bocholt. Sie stellen eine regionale Besonderheit des nordwestdeut-

schen Raums mit einem Schwerpunkt um Osnabrück und Cloppenburg dar, der bis ins Müns-

terland hineinragt, wo sie auch großflächiger vorhanden sind.  

Vereinzelt, aber dennoch stellenweise großflächig finden sich Böden mit kalkhaltigem Aus-

gangsmaterial um Beckum, als ein Höhenzug des Teutoburger Waldes, in den Rheiner Höhen 

und den Baumbergen. 

Zum Schutz der verbliebenen Moorstandorte hat das LANUV im Mai 2024 ein Naturschutz-

Fachkonzept zur Wiederherstellung von Mooren in Nordrhein-Westfalen veröffentlich (LINK). 

Dies diente auch als Grundlage zur ersten Moorschutzkonferenz im November 2024 und Be-

ginn der landesweiten Initiative zum Moorschutz. 

Moore haben eine herausragende Bedeutung für die biologische Vielfalt und sind Lebensraum 

für eine Vielzahl bedrohter Arten. Einige der Moor-Lebensräume unterliegen dabei einem 

strengen Schutz entsprechend der FFH-Richtlinie. Die ursprüngliche Fläche der Moore ist 

https://www.geoportal.nrw/
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auch in Nordrhein-Westfalen durch Landnutzungsänderungen und Entwässerungs-maßnah-

men historisch deutlich zurückgegangen. Intakte und naturnahe Moorflächen finden sich des-

halb heute nur noch auf Restflächen mit einem Schwerpunkt in den Schutzgebieten. 

Innerhalb des Biotopverbundes wurden die Moore mehrheitlich erfasst. So wurden 64,5 % 

(6.697 ha) in der Verbundstufe 1 und 35,5 % (3.692 ha) in der Verbundstufe 2 verortet. Ledig-

lich knapp ein Viertel der im Fachbereich 22 ermittelten Moorkulisse konnte u. a. aus Darstel-

lungsgründen nicht zugeordnet werden.  

Durch verschiedene Faktoren sind Moor-Lebensräume aktuell stark gefährdet. Im Zuge des 

Klimawandels erhöht sich der Druck auf Moore, die besonders empfindlich auf Änderungen 

der hydrologischen Bedingungen reagieren. Zusätzlich gehören Moore zu den besonders 

stickstoffempfindlichen Biotopen und werden deshalb auch durch zu hohe Depositionen be-

einträchtigt. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, ergibt sich insgesamt ein hoher 

Handlungsbedarf, um Moor-Lebensräume auch weiterhin effektiv zu schützen und sie insbe-

sondere durch hydrologische Optimierungen resilienter gegenüber den Auswirkungen des Kli-

mawandels zu machen. 

Für den Artenschutz und den Erhalt der Biodiversität sind Moore von herausragender Bedeu-

tung. Insbesondere Hochmoore beherbergen viele hochspezialisierte und gefährdete Arten, 

die an die sauren, nährstoffarmen Bedingungen angepasst und damit abhängig von einem 

funktionierenden Ökosystem sind. Die größte Gefährdung ist auch hier die Entwässerung, 

durch die Moore nicht nur trockenfallen und damit hydrologisch stark verändert werden, son-

dern auch Mineralisationsprozesse des Torfkörpers initiiert werden und somit unwiederbring-

lich verloren gehen. Hinzu kommen Stickstoffeinträge aus atmosphärischen Quellen sowie 

punktuelle Einträge von angrenzenden Nutzflächen, die zu veränderten Standortbedingungen 

führen. Infolgedessen verändert sich auch die Artenzusammensetzung der Vegetation. In de-

gradierten Mooren dominieren dann Trockenheits- und Störungszeiger, während ombrotrophe 

Torfmoose und Bulttorfmoosarten zurückgehen. 

Im Niederrheinischen Tiefland, im Bereich der NHE Isselniederung, dominieren Gleyböden, 

in denen münsterlandtypisch verinselt Braunerden und Podsole liegen. Im Bereich der Nie-

derrheinischen Sandplatte wird die flächenhafte Dominanz der Gleye von Pseudgleyen ab-

gelöst, die sich in das Westmünsterland erstrecken. 

Im Westmünsterland finden sich einige, in kleinen Teilen noch intakte Hochmoore wie das 

Amtsvenn südwestlich von Gronau, das sich in den Niederlanden fortsetzt, das Emsdetter und 

Borghorster Venn westlich von Emsdetten oder das Burloer-Vardingholter Venn südwestlich 

von Südlohn an der deutsch-niederländischen Grenze. Durch Abtorfung finden sich in den 

noch renaturierungsfähigen, aber degradierten Hochmooren „Fürstenkuhle, Weißes Venn 

(LRT 7140) nur noch kleinflächig Hochmoorvegetationskomplexe. 

Die ehemals kulturhistorisch im Westmünsterland weit verbreiteten Eschböden finden sich 

großflächig nur noch östlich von Velen. 

Relativ selten im Betrachtungsraum sind Parabraunerden, Bodenbildungen aus mergeligen 

Lockergesteinen, meist aus Löss. Parabraunerden sind tiefgründig und weisen eine hohe 

Wasser- und Nährstoffspeicherkapazität auf und sind daher besonders für den Ackerbau ge-

eignet. Sie haben sich aus den flächenhaften Lössablagerungen südlich von Havixbeck ent-

wickelt. Kleinflächig sind im Westmünsterland zwischen Neuenkirchen und Rheine auch 
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Braunerden aus kalkarmen Oberkreidegesteinen oder grundwasserfernen Grundmoränenres-

ten zu finden. 

In der Plantlünner Sandebene und der im Südwesten angrenzenden, kleinflächig im in den 

Planungsraum hineinreichende Bentheimer Sandplatte, herrschen grundwasserbeeinflusste 

Böden (Gleye und deren Subtypen) auf sandigen Substraten vor. Die Niederungen sind teil-

weise moorig (Anmoor- und Moorgley). Das „Koffituten“ als letztes noch lebende Hochmoor 

(LRT 7110) im Planungsraum ist hier ebenso zu finden wie die noch gut erhaltenen Moorge-

biete „Mettinger und Recker Moor“ (LRT 7120). Die höher liegenden Sandböden aus Flugsan-

den und Dünen zeigen Ansätze zur Podsolierung, sind aber häufig durch jahrhundertelangen 

Plaggenauftrag künstlich verändert (Eschböden). Geringe Bodenentwicklungen (Podsol-Ran-

ker) sind auf den jungen Flugsandaufwehungen vertreten. 

In der NHE Osnabrücker Hügelland / Osnabrücker Osning - im Bereich des Habichtswaldes 

und der Westerkappelner Flachwellen wechseln analog zum Gesteinsuntergrund Podsol-

Braunerden, Braunerden, Pseudogley und kleine Niedermoore miteinander ab. In steileren 

Hanglagen oder auf Kuppen sind Rendzinen bzw. Rendzina-Braunerden aus Muschelkalk ver-

breitet. Sie finden sich meist im Kuppen- und Kammbereich des Osnings, während sie hang-

abwärts in Braunerden (z. T. aus Fließerden) übergehen. Auf den Kuppenlagen der Osning-

Sandsteine im Teutoburger Wald (z. B. Dörenther Osning) sind dagegen Podsole und Braun-

erde-Podsole verbreitet, wobei in der überwiegend landwirtschaftlich genutzten Talung zwi-

schen Osning und Schafberg sandige bis lehmig-sandige Gleye, Podsol-Gleye und Plaggene-

sche, örtlich auch Niedermoore zu finden sind.  

Die Böden des Kernmünsterlandes bestehen vorwiegend aus tonigem Grundmoränen-Ge-

schiebelehm wie beispielsweise das Stever-Werse-Plateau, oder aus einem Verwitterungs-

produkt der anstehenden Mergelkreide, welches vor allem in den Erhebungen des Kernmüns-

terlandes Baumberge und Beckumer Berge zu finden ist. Hier sind bei oberflächig anstehen-

dem Kalkstein Braunerden mit Rendzinen vergesellschaftet. Insgesamt sind aber Braunerden 

aus Oberkreidegesteinen oder grundwasserfernen Grundmoränenresten wie im Westmüns-

terland eher wenig verbreitet. Sie finden sich im Kernmünsterland in der Umgebung von Re-

ken, bei Coesfeld und im westlichen Teil der Baumberge. Das ehemalige Hochmoor „Venner 

Moor“ (LRT 7140) bei Senden liegt zentral im Kernmünsterland im Bereich der Wasserscheide 

zwischen Lippe und Ems.  

Im Ostmünsterland finden sich erneut wieder grundwasserbeeinflusste Böden, meist Gleye, 

in den Niederungen und Auenbereichen mit größeren Übergangsbereichen zu den Podsolen 

der grundwasserfernen Flugsand- und Dünengebiete nördlich der Ems um Telgte und zwi-

schen Warendorf und Sassenberg mit ausgedehnten Eschlagen bei Füchtorf, Ostbevern bis 

Milte. Im Bereich der noch relativ jungen Dünenbildung „Wilde Weddenfeld“ finden sich Pod-

sol-Regosole und Podsol-Ranker. Die ehemals vorhandenen Hochmoore im Nordteil (Füchtor-

fer Moor) sind durch Grundwasserregulierung in ihrer natürlichen Entwicklung unterbrochen. 

Exkurs: Inanspruchnahme von Eschlagen am Beispiel von Ahaus (siehe Abbildung 6). Der wohl ur-

sprünglich zur Versorgung des Adelssitzes „Ahaus“ angelegte Esch wurde mit Wachsen der Ortschaft 

im Schatten des Schlosses in Anspruch genommen. Die ursprünglich historische ackerbauliche Nut-

zung führte hier zu Plaggeneschen mit bis zu 2 m mächtigen Plaggenhorizonten. Weitere Eschlagen 

mit wesentlich geringmächtigeren Plaggenhorizonten entstanden außerhalb des neuen Siedlungs-
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schwerpunktes zur Versorgung der Bevölkerung. Auch in Ahaus förderte die Industrialisierung (Tabak-

fabrik (1819), Zündwarenfabrik (1881), Jutespinnerei (1883)) die Landflucht und damit auch die Not-

wendigkeit die marginalen Standorte mittels arbeitsintensiver Methoden ackerbaulich nicht weiter zu 

nutzen, sondern die Flächen zur Schaffung von ortsnahem Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Somit 

wurde spätestens seit den 1930er Jahren der Plaggenhieb nicht mehr praktiziert. So wurde bspw. durch 

die in Ahaus ansässige Jutefabrik im Jahre 1886 eine Arbeitersiedlung (heutiger Stadtteil Oldenburg, 

damals Bauenschaft Ammeln) auf einer ehemaligen Eschlage errichtet. Durch die kommunale Neuglie-

derung und damit verbunden die Auflösung des Amts Wüllen (Gemeinden Wüllen und Ammeln) am 1. 

Juli 1969 und durch weitere Eingliederungen am 1. Januar 1975 der Gemeinden Alstätte, Ottenstein 

und Wessum stieg die zentrale Funktion von Ahaus und ließ die Bevölkerungszahlen stetig steigen. Die 

Siedlungsentwicklung erfolgte auch in den letzten fünfzig Jahren weitestgehend auf den ackerbaulich 

genutzten Eschlagen und führte zum weiteren Verlust von besonders schützenswerten Böden. Mit 

Stand 2025 werden im Regionalplan Münsterland weitere Bedarfe für Siedlungs- und Gewerbebereiche 

auf Eschlagen ausgewiesen. Plaggenesche weisen einen mit organischem Kohlenstoff angereicherten 

Bodenhorizont mit einer Mächtigkeit von > 40 cm mit entsprechend erhöhter Wasser- und Nährstoffspei-

cherkapazität auf und sind daher wertvolle Ackerstandorte. Wie oben am Beispiel Ahaus gezeigt sind 

im Münsterland Anreicherungshorizonte bis zu 2 m zu finden. Zur Bewahrung der Archivfunktion sind 

sie zu sichern und von anderen Nutzungen auszuschließen. Zur Bewahrung dieser besonderen Böden 

mit Archivfunktion, sind diese bei zukünftiger planerischer Inanspruchnahme besonders zu gewichten. 

 

 

Abbildung 6: Inanspruchnahmen von Eschlagen durch ASB / GIB – ASB pot / GIB pot im aktuellen Regio-

nalplan Münster (Schnittbereiche blaue Kreise)  
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3.3.1 Schutzwürdige Böden (siehe Karte 8.2) 

Nach Bundes-Bodenschutzgesetz sind die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederher-

zustellen. Alle Böden erfüllen Funktionen im Sinne des Gesetzes und sind schützenswert. Die 

Schutzwirdigkeit von Böden kann entsprechend am Grad der Funktionserfüllung bemessen 

werden. 

Auflage der „Karte der schutzwürdigen Böden“ des Geologischen Dienstes (GEOLOGISCHER 

DIENST NRW, 2018) zugrunde gelegt; es werden die folgenden Bodenteilfunktionen berücksich-

tigt: 

­ Archiv der Natur- und Kulturgeschichte, 

­ Biotopentwicklungspotenzial für Extremstandorte, 

­ Regler- und Pufferfunktion / natürliche Bodenfruchtbarkeit  

­ Reglerfunktion des Bodens für den Wasserhaushalt im 2-Meter-Raum 

Über die gemäß BBodSchG gesetzlich zu schützendenen Bodenfunktionen hinaus werden 

kohlenstoffzehrende und kohlenstoffakkumulierende Böden im Sinne einer Klimafunktion dar-

gestellt. 

Im Planungsraum besitzen folgende Böden eine hohe oder sehr hohe Funktionserfüllung: 

Tabelle 11 Anzahl und Flächenangaben zu schützwürdigen Böden mit (sehr) hoher Funktionserfüllung 

für ausgewählte Teilfunktionen im Planungsraum 

Böden im Planungsraum und ihre Funktionen 
hohe 

Funktionserfüllung 

sehr hohe 

Funktionserfüllung 

Archiv der Natur und Kulturgeschichte   

- Tschernoseme und Tschernosemrelikte 0 0 

- Plaggenesche 974 / 23.282 ha 2028 / 43.494 ha 

- Böden aus Mudden oder Wiesenmergel  95 / 5.208 ha 

- Böden aus Quell- und Sinterkalken  6 / 41 ha 

- Böden aus kreidezeitlichen Lockergesteinen  71 / 3.230 ha 

- Böden aus tertiären Lockergesteinen  32 / 658 ha 

- Böden aus Vulkaniten 0 0 

Biotopentwicklungspotenzial (Extremstandorte)   

- Grundwasserböden  172 / 9.318 ha 242 / 8.705 ha 

- Moorböden 89 / 2.395 ha 129 / 2.826 ha 

- Sand- oder Schuttböden 271 / 7.627 ha 232 / 6.067 ha 

- Felsböden 0 0 

- Staunässeböden --- 624 / 26.787 ha 

natürliche Bodenfruchtbarkeit / Regelungs- und 
Pufferfunktion 

77 / 4.398 ha 222 / 1.409 ha 
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Die vorstehende Tabelle zeigt, dass der Flächenanteil schutzwürdiger Böden mit sehr hoher 

Funktionserfüllung im Planungsraum etwas mehr als doppelt so hoch ist, wie der Anteil der 

schutzwürdigen Böden mit hoher Funktionserfüllung. Insgesamt haben schutzwürdige Böden 

mit hoher oder sehr hoher Funktionserfüllung einen Flächenanteil von etwas weniger als 25 % 

(145.455 ha) an der Gesamtfläche des Planungsraums. 

Die Blätter a und b der Karte 8.2 machen zudem deutlich, dass die Verteilung der Böden mit 

(sehr) hoher Funktionserfüllung im Planungsraum nicht homogen ist. In einem 4 – 10 km brei-

ten Streifen westlich der Ems von Neuenkirchen bis zum Altenberger Höhenrücken, zwischen 

Ems und Teutoburger Wald, nordöstlich des Teutoburger Waldes im Bereich der Schafberg-

platte und auch im Süden der Kreise Coesfeld und Warendorf finden sich dementsprechend 

größere Bereiche, in denen besonders schutzwürdige Böden nicht oder nur vereinzelt vorkom-

men. 

Den Hauptanteil der schutzwürdigen Böden mit hoher Funktionserfüllung stellen die Plaggene-

sche mit über 23.000 ha (ca. 4 % des Planungsraumes) verteilt auf knapp 1.000 Flächen. Mit 

weitem Abstand (ca. 9.000 ha) folgen die, wegen ihres Biotopentwicklungspotenzials hier an-

zusprechenden Grundwasser- und Sand- und Schuttböden (ca. 7.500 ha), wobei letztere – 

setzt man Anzahl und Fläche zueinander in Beziehung – kleinflächiger (im Mittel < 30 ha) als 

die Grundwasserböden sind. 

Wie bei den schutzwürdigen Böden mit hoher Funktionserfüllung haben auch bei den schutz-

würdigen Böden mit sehr hoher Funktionserfüllung die Plaggenesche den höchsten Anteil 

nach Fläche und Anzahl. Zu den wegen ihres Biotopentwicklungspotenzials und ihrer sehr 

hohen Funktionserfüllung auch hier herauszustellenden Grundwasser- und Sand- und Schutt-

böden sind aufgrund von Anzahl und Fläche hier zusätzlich die Pseudogleye anzusprechen.  

Unter den schutzwürdigen Böden mit hohem Biotopentwicklungspotenzial nehmen wasserbe-

einflusste, mineralische Böden mit fast 45.000 ha somit ca. 7,6 % bezogen auf die Fläche des 

Planungsraumes ein. 

Ein besonderes Augenmerk ist auf die wasserbeeinflussten, organischen Böden (Moorböden 

mit hoher und sehr hoher Funktionserfüllung) zu legen, die mit 5.221 ha und 218 Flächen sehr 

geringe Anteile nach Fläche (0,9 %) und Anzahl am Planungsraum haben und oft nur noch an 

dessen Außengrenzen, u. a. zu den Niederlanden und nach Niedersachen, zu finden sind. 

 

3.3.2 Beeinträchtigungen und Konflikte 

Beeinflussung des Wasserhaushaltes von Moor- Grund- und Stauwasserböden 

Die Moorböden des Planungsraumes wurden häufig schon früh zur Torfgewinnung mehr oder 

weniger intensiv genutzt.  

Die Dränierung der Niederungen, insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 

und die Gewässerbegradigungen haben zu Verlusten an ökologisch wertvollen Grundwasser-

böden geführt. Der genannte menschliche Eingriff in die Landschaft ist der dominierende Ein-

fluss auf den Gebietswasserhaushalt in den letzten Jahrzehnten. 
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Beeinträchtigungen von Grund- und Stauwasserböden sind auch im Rahmen des Klimawan-

dels durch länger anhaltende Trockenperioden und eine verzögerte oder fehlende Wiederauf-

füllung der Böden mit Wasser zu erwarten, bei Stauwasserböden im Wesentlichen abhängig 

von Menge und Intensität der lokalen Niederschläge. Bei nicht ausreichenden Niederschlags-

mengen oder Oberflächenabfluss aufgrund zu großer Intensitäten kann der Wechsel von nas-

sen und trockenen Phasen beeinflusst werden. Die Nassphasen werden erwartbar kürzer oder 

bleiben aus. 

Für grundwasserbeeinflusste Böden ist der mittlere Abstand des Grundwasserspiegels von 

der Geländeoberfläche entscheidend. Auch hier sind die durch den Klimawandel erwarteten 

Veränderungen der Niederschlagsmengen und -intensitäten relevant, allerdings eher auf dem 

Maßstab des Gebietswasserhaushaltes als auf dem lokalen Niveau der Stauwasserböden. 

Kürzere Nassphasen und absinkendes Grundwasser können, speziell bei Moorstandorten und 

oder anderen Feuchtstandorten, zu erheblichen Veränderungen der Standorteigenschaften 

führen. Hierbei ist besonders die Erfüllung des Biotopentwicklungspotenzials für Extremstand-

orte und der Reglerfunktion betroffen. Beim Trockenfallen von Standorten mit hohem Anteil an 

organischer Substanz (z. B. Moore, Anmoore) ist auch die Klimafunktion als Kohlenstoffsenke 

direkt betroffen, da aufgrund der neuen Standorteigenschaften mit einem Kohlenstoffabbau zu 

rechnen ist. Der Boden wird dort zur Kohlenstoffquelle. Da das Wasser im Boden nicht nur 

lokalen Einflüssen unterliegt, ist hier jeweils der gesamte Wirkungsraum zu betrachten, um 

Beeinträchtigungen dieser Böden zu vermeiden. 

Bei den organischen, wasserbeeinflussten Böden, zu denen die Nieder- und Hochmoore zäh-

len, führen diese Eingriffe zu einem Abbau der organischen Substanz. Bei staunassen Böden 

ohne Grundwasserkontakt, ist dieser Eingriff erheblich und kann zu dauerhaftem Funktions-

verlust führen. Versiegelungen und Verdichtungen beeinträchtigen den Wasserkreislauf und 

begrenzen gleichzeitig die land- oder forstwirtschaftliche Folgenutzung. 

 

Klimarelevante Böden 

Böden spielen hinsichtlich des Klimas eine besondere Rolle in ihrer Funktion als Kohlenstoff-

senke bzw. Kohlenstoffspeicher. Wesentliche Voraussetzung zur Kohlenstoffspeicherung ist 

in unserem Klimabereich ein langfristig hoher Wassergehalt im Boden infolge von hoch anste-

hendem Grundwasser (meist bis zur Geländeoberfläche) oder infolge starker und sehr starker 

Staunässe (siehe auch Landesmoorkulisse des Geologischen Dienstes NRW, 

https://www.gd.nrw.de/pr_kd_moorkulisse.php). 

Kohlenstoffspeicher sind entweder Böden mit Humusgehalten über 8 % wie Anmoor- und Mo-

orgleye oder Anmoor- und Moor-Stagnogleye sowie Moorböden mit über 30 % Humus und / 

oder solche ohne naturnahen Bodenwasserhaushalt. 

In Deutschland gelten Moore als an Kohlenstoff reiche Böden, da sie (weltweit) eine annä-

hernd so große Menge Kohlenstoff wie die Biomasse aller Wälder zusammen speichern kön-

nen. 

In solchen Böden überwiegt der Abbau der organischen Substanz deren mögliche Zufuhr. Die 

Wiedervernässung von entwässerten organischen Böden führt zu einer erneuten Akkumulie-

https://www.gd.nrw.de/pr_kd_moorkulisse.php
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rung von organischem Kohlenstoff am Standort. In Niedermooren wird diese erneute Festle-

gung von Kohlenstoffen im Bodenhumus in den ersten Jahren nach der Vernässung teilweise 

durch eine erhöhte Methanfreisetzung mehr als ausgeglichen. Nichtsdestotrotz wird die Funk-

tion als Kohlenstoffsenke bereits nach einigen Jahren wieder erfüllt. 

Aber auch wasserunbeeinflusste Böden bieten ein großes Potenzial zur Kohlenstoffspeiche-

rung. Dies betrifft besonders Standorte die aufgrund von menschlicher Aktivität, z. B. durch 

intensive Bewirtschaftung oder sonstiger Maßnahmen, an organischem Kohlenstoff verarmt 

sind. An diesem würde sich Kohlenstoff ohne technische Maßnahmen auf natürlichem Wege 

anreichern können. Entsprechend können Böden durch ihre Funktion als Kolenstoffsenke zur 

Reduzierung von atmosphärischem Kohlendioxid beitragen. 

Sollten Moore entwässert werden überwiegt der Abbau von organischer Substanz. Sie stellen 

dann durch die Mineralisierung des gespeicherten Kohlenstoffs erhebliche CO2-Quellen dar. 

Gefördert wird dieser Prozess bei ausreichender Bodenfeuchte durch die höheren Tempera-

turen im Zuge des Klimawandels. Entsprechend sollte die Entwässerung von organischen Bö-

den sowohl vor dem Hintergrund des Boden- als auch des Klimaschutzes verhindert werden. 

Aber auch in landwirtschaftlich genutzten Böden können bei lang anhaltener trockenheit Koh-

lenstoffvorräte im Boden abnehmen, wenn weniger Kohlenstoff über Ernterückstände in den 

Boden eingetragen werden. 

Kohlenstoffsenken sind Grundwasserböden mit hoch anstehendem Grundwasser oder 

Staunässeböden mit starker bis sehr starker Staunässe, auch wenn sie humusfrei oder hu-

musarm sind. Dabei wird der atmosphärische Kohlenstoff aufgenommen und zusätzlich im 

Humus gebunden. Daher können sich v. a. degradierte genutzte Mineralböden mit niedrigen 

Humusgehalten zur Anreicherung eignen und somit als Kohlenstoffsenke zur Reduzierung von 

atmosphärischen Kohlendioxid beitragen. 

Die Vernässung von Mooren kann zu einer Festlegung von Kohlenstoff führen und damit auch 

eigentlich als Kohlenstoffsenke betrachtet werden. Aber insbesondere in den Niedermooren 

wird durch eine erhöhte Methanfreisetzung diese Festlegung mehr als ausgeglichen, sodass 

nasse Moore, wie im übrigen auch natürliche Moore, bezüglich aller Treibhausgase bestenfalls 

als klimaneutral angesehen werden müssen (Tiemeyer et al. 2020) und sid damit eher vorran-

gig als Kohlenstoffspeicher zu betrachten sind.  

Klimarelevanten Böden sind grundsätzlich zu erhalten, wiederherzustellen oder nachhaltig zu 

verbessern, indem sie generell vor Trockenlegung oder als Grünlandflächen vor Umbruch und 

vor Verdichtung geschützt bzw. nach bereits erfolgter Trockenlegung sachgerecht wieder-

vernässt (regeneriert) werden. 

 

Bodenerosion 

Im Planungsraum sind insbesondere die großflächig ackerbaulich genutzten Bereiche erosi-

onsgefährdet (UBA 2017). Die Anfälligkeit für Erosion ist insbesondere abhängig von der Ge-

nese und Zusammensetzung der Böden wie Bodenart und Humusgehalt des Überbodens. 

Erosion findet unter natürlichen Bedingungen im Planungsraum mit sehr geringer Intensität 

statt, da die geschlossene Pflanzendecke der natürlichen Vegetation den Boden schützt. Sie 
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kann praktisch überall auftreten, insbesondere da, wo die menschliche Nutzugn den Boden 

offengelegt hat. 

Durch Winderosion wird Feinboden ausgeweht und größere Korngrößen im Auswehungsbe-

reich angereichert. Durch die Auswehung organischer Substanz nimmt die Wasser- und Nähr-

stoffspeicherkapazität des Oberbodens ab und die Bodenstruktur wird geschädigt, was lang-

fristig die Oberbodenversauerung fördert. 

Bei der Bodenerosion durch Wasser ist Verschlämmung der Böden ein maßgeblicher Prozess. 

Die durch den Niederschlag vom Boden gelösten Bodenpartikel verschlämmen und reduzieren 

somit die Infiltrationskapazität des Bodens. Das Niederschlagswasser fließt bei vorhandenem 

Gefälle als Oberflächenabfluss ab, wobei weitere Bodenpartikel verfrachtet werden können. 

Wie bei der Winderosion geht hier wertvolles Bodenmaterial vor Ort verloren. Hangabwärts 

wird dieses Material bei sinkenden Fließgeschwindigkeiten (abnehmende Hangneigung oder 

in Senken) wieder abgelagert, verschlämmt die dortigen Böden und reduziert somit dort die 

Infiltrationskapazität des Bodens. 

Grundsätzlich ist der erwartete Einfluss durch den Klimawandel auf die Erosion nicht zu unter-

schätzen, da die Höhe der Niederschläge und Starkregenereignisse in ihrer saisonalen Ver-

teilung, ebenso wie die zunehmenden Trockenheitsperioden (welche sich auf die Bedeckung 

des Bodens mit Pflanzen auswirken können) auf den Boden einwirken. So werden Verschläm-

mung und Krustenbildung an der Bodenoberfläche begünstigt, die Infiltrationsleistungen der 

Böden geschwächt, sodass Niederschlagswasser vermehrt oberflächig abfließt. Dies ist ins-

besondere im Sommerhalbjahr wahrscheinlich. Im Winter kann dagegen die Erosion durch 

höhere Winterniederschläge und vermehrten Sättigungsflächenabfluss auftreten. 

Die Bodenerosion durch Wind und Wasser und ihre Auswirkungen rücken besonders nach 

Starkregenereignissen in das Blickfeld der Öffentlichkeit. Aber letztendlich sind die Bodenab-

träge, die bei durchschnittlichen Niederschlägen in geringerem Ausmaß, dafür aber mit grö-

ßerer Häufigkeit auftreten, relevanter. 

Den besten Schutz vor Bodenerosion bietet eine ständig, oder zumindest in Zeiten erosiver 

Niederschlagsereignisse bedeckte Bodenoberfläche, die durch abgestimmte Bewirtschaftung 

der Ackerflächen zu erreichen ist. 

Der Klimawandel kann ebenfalls Auswirkungen auf die Erosionsgefährdung von Böden des 

Planungsraumes haben. 

Die Bodenerosion wirkt sich jedoch nicht nur auf den Boden, sondern beispielsweise auch auf 

Gewässer und die Infrastruktur negativ aus. Das Bodenmaterial wird z. B. auch auf Straßen, 

Wege und in Kanäle transportiert, die dann in ihrer Funktionsweise eingeschränkt sein können, 

gereinigt werden müssen oder die Unfallgefahr dort erhöhen. Ein Eintrag in Oberflächenge-

wässer kann zur Eutrophierung durch Nährstoffeintrag oder zu Verschlämmung führen. Der 

Schutz vor Erosion liegt somit nicht nur im direkten Interesse des Boden- und Naturschutzes. 

 

Bodenverdichtung 

Im Zuge der land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung kommt es bei Nichtbeachtung der 

Maßnahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung infolge übermäßiger Auflast auf den 

Untergrund zu einer plastischen Verformung des Bodens, der Bodenschadverdichtung. Diese 
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führt zu einer Reduktion der landwirtschaftlichen Produktionsleistung des Bodens von 30 bis 

50 %, bei empfindlichen Böden können sogar noch höhere Werte erreicht werden. Maßnah-

men zur Vermeidung solcher Verdichtungen sind u. a. geeignete Fruchtfolgen, entsprechende 

Bereifung, geeigneter Zeitpunkt der Bearbeitung, Einrichtung von Erntegassen, Einsatz adä-

quater Technik und Berücksichtigung der bodenschonenden Bearbeitung bei der Arbeitsorga-

nisation. 

 

Bodenüberformung und Versiegelung 

Grundsätzlich ist der Freiraum und somit die freien Bodenflächen durch eine fortschreitende 

Überformung und Versiegelung durch die Ausweisung von Neubaugebieten, Gewerbe- und 

Verkehrsflächen gefährdet. Durch eine Versiegelung geht die Bodenfunktion gänzlich und für 

immer verloren (vgl. Kap. 2.5.1). 

 

Archivböden 

Bei Inanspruchnahme durch Überbauung, Abgrabung, dauerhafter Änderung des Bodenwas-

serhaushaltes oder bei Umlagerung von Bodenmaterial schutzwürdiger Böden ist mit nachtei-

ligen Folgen und Verlusten von natürlichen Bodenfunktionen zu rechnen. Bei den „Archivbö-

den“ wird der fachlich relevante und Wert gebende Feinaufbau des Bodenprofils unwieder-

bringlich zerstört. Versieglungen und Verdichtungen beeinflussen die Zufuhr von Luft, Wasser 

und Wärme. 

 

3.3.3 Planerische Empfehlungen 

Grundsätzliche und allgemeine planerische Empfehlungen sind: 

• Allgemeiner Schutz von Böden mit hohen und sehr hohen Funktionserfüllungen, insbeson-

dere hinsichtlich der Filter- und Pufferfunktion sowie der natürlichen Bodenfruchtbarkeit. 

• Dem Schutz und Erhalt der Böden mit hoher Wasserspeicherkapazität kommt unter den 

Aspekten der Klimafolgenanpassung sowie des Hochwasser- und Grundwasserschutzes 

eine besonders hohe Bedeutung zu. 

Empfehlungen sind: 

• Schutz von Moorböden als Böden mit hohen Kohlenstoffanteilen und Speicherfunktion 

• Vermeidung von Grünlandumbruch bzw. Umwandlung von Acker in Grünland zur Bindung 

des organischen Kohlenstoffes 

• der Erhalt überwiegend zusammenhängender Flächen 

• der Erhalt und die Regeneration zusammenhängender Flächen in Auen- und Feuchtlagen 

• die Sicherung und Regeneration zusammenhängender Moorflächen 

• die Minimierung der Nährstoffzufuhr, ein Verbot der Düngung auf Magerstandorten 
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• die Entwicklung von Konzepten zur Aushagerung durch Entfernen des Aufwuchses, jedoch 

nicht durch ein Abschieben des humosen Oberbodens (Abhumusieren) 

• die Entwicklung und Umsetzung von Pflegemaßnahmen, die zur Sicherung oder Wieder-

herstellung der standorttypischen Bodenfunktionen beitragen 

• die Entwicklung und Förderung extensiver Bewirtschaftungskonzepte und Sicherung einer 

dauerhaften Bodenbedeckung und Anbau verschiedener Kulturen zur Erhöhung des Koh-

lenstoffvorrats im Boden 

• die Durchführung von Wiedervernässungsmaßnahmen 

• Schaffung eines geeigneten Boden- und Landmanagements unter Beachtung der Puffer-

flächen insbesondere bei Mooren, Grundwasser- und Stauwasserböden zur Steuerung von 

Speicher- und Senkenfunktion 

• Berücksichtigung der Bodenfunktionen als Kohlenstoffspeicher bzw. -senke in der Fort-

schreibung der Klimaanpassungsstrategie 

Ebenfalls sind die schutzwürdigen mageren Sandböden von besonderer Bedeutung. Dies gilt 

auch für die vorherrschende Grünlandnutzung, sofern sie diese Böden in ihren Funktionen und 

Potenzialen erhält. Empfehlungen sind: 

• sandige, nährstoffarme Böden sollten vor weiterer sie beeinträchtigender Nährstoffzufuhr 

(u. a. durch Verbot der Düngung auf Magerstandorten oder der Schaffung von Pufferflä-

chen) geschützt werden 

• Schaffung von Pufferflächen um empfindliche Standorte 

• Umwandlung von Acker in Grünland und Vermeidung von Grünlandumbruch zur Bindung 

und Erhalt des organischen Kohlenstoffes in Böden 

 

Siedlungs- und Gewerbegebiete 

Hier ist der Konflikt zwischen der absehbar baulichen Inanspruchnahme von Böden und Frei-

flächen einerseits sowie Boden-, Freiraum- und Klimaschutzes andererseits besonders aus-

geprägt. 

Empfehlungen sind: 

• konsequente und frühzeitige Nutzung der Instrumente des Bodenschutzkonzeptes und der 

bodenkundlichen Baubegleitung bei Baumaßnahmen zur Vermeidung schädlicher Boden-

veränderungen 

• im Rahmen der Raumordnung und der Stadt- und Verkehrsplanung sind flächensparende 

Planungskonzepte zu forcieren 

• verstärktes Flächenrecycling, Schließen von Baulücken, möglichst geringe Ausweisung von 

Baugebieten im Außenbereich 

• vor einer Inanspruchnahme schutzwürdiger Böden sind Alternativstandorte konsequent zu 

prüfen 
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• sparsamer Boden- und Freiflächenverbrauch bei der Planungsumsetzung 

• Reduzierung der Versiegelung von Boden durch Wahl wasser- und luftdurchlässiger Ober-

flächenbefestigungen bis hin zu Dachbegrünungen 

• Nutzung geeigneter (i. d. R. nicht staunasser) Böden für die gezielte Versickerung von Nie-

derschlagswasser oder als Retentionsräume 

• Erhalt grundwassernaher Böden als wichtiger Wasserspeicher für Pflanzen während tro-

ckener Witterungsphasen (Hitzeperioden) und als Ausgleich im Wasserhaushalt (Hochwas-

serschutz / Überflutungsschutz bei Starkregenereignissen, „Schwammstadt“) 

• Plaggenesche sind als Archivböden besonders zu betrachten und zu gewichten 

 

Landwirtschaft 

In diesen Gebieten ist aus Sicht des Bodenschutzes die Aufrechterhaltung der natürlichen 

Bodenfruchtbarkeit als Grundlage insbesondere für die regionale Nahrungsmittelversorgung 

durch die Vermeidung von Erosion von Bedeutung. Ein Teil der nachfolgend dargestellten 

Maßnahmen wirkt sich zugleich positiv auf Artenschutz und Landschaftsbild aus. 

Empfehlungen sind: 

• Angepasste Flächenbewirtschaftung zur Vermeidung von Oberflächenabtrag durch 

Starkregenereignisse und Bodenverdichtung 

• Bewirtschaftung der Ackerflächen mit einer Bodenbedeckung von mindestens ca. 30 Pro-

zent 

• Schaffung von Windhindernissen zur Verringerung der Winderosion speziell in Trockenpha-

sen bei den Sandlöss- und Lössgebieten im Münsterland oder in Phasen mit geringer Bo-

denbedeckung durch Pflanzen 

• Erosion und Staunässe fördernde Bodenverdichtungen sind zu vermeiden 

• Minimierung der Stickstoff-Bevorratung im Boden durch Düngung auf Entzug 
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3.4 Wasser 

Innerhalb des Planungsraumes nehmen die Einzugsgebiete der Ems und des Deltarheins den 

größten Raum ein. Das Einzugsgebiet der Lippe – es befindet sich kleinflächig im Süden der 

Kreise Warendorf und Coesfeld – und das Einzugsgebiet Rhein-Nord, das den Südwesten des 

Kreises Borken streift, sind eher von untergeordneter Bedeutung. Die Ems ist das prägende 

Gewässer im Münsterland, die Achse des Altenberger Höhenrückens markiert grob die Was-

serscheide zwischen Ems und Rhein.  

Als Einzugsgebiet eines Fließgewässers ist der Bereich anzusehen, aus dem einem Gewässer 

alles Oberflächenwasser inner- und außerhalb von Gerinnen und alles Grundwasser zufließt. 

Einzugsgebiete sind durch Wasserscheiden voneinander getrennt und durch die in ihnen vor-

herrschenden topographischen und geologischen Verhältnisse bestimmt. Sie werden in der 

bundesweiten Gewässerstationierungskarte (GSK3C) dargestellt. Neben den Einzugsgebie-

ten bestehen weitere gewässerbezogene Planungsräume, welche durch die europaweit gel-

tende Wasserrahmenrichtlinie (EG - WRRL) definiert sind und ihre Planungsgrundlage bilden. 

Hierzu zählen die Flussgebietseinheiten als übergeordnete Ebene und die Teileinzugsgebiete, 

welche die Flussgebietseinheiten weiter untergliedern und auf der topographisch-geologi-

schen Gebietsabgrenzung der Einzugsgebiete beruhen. Die Teileinzugsgebiete werden wie-

derum in Planungseinheiten unterteilt. Tabelle 12 verdeutlicht die räumlichen Zusammen-

hänge zwischen den drei Kategorien. Für weitere Informationen zur Wasserrahmenrichtlinie 

vergleiche Teil II, Kapitel 1.3.  
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Tabelle 12 Flussgebietseinheiten mit Teileinzugsgebieten, Haupt- und Nebengewässern und Flächenanteilen an den Kommunen 

Flussgebiets-

einheit /Teilein-

zugsgebiet nach 

WRRL 

Hauptgewässer Nebengewässer Flächennutzung 
Fläche 

[km²] 

Kommunen 

ab 3% Flächenanteil 

Ems / Obere 

Ems 

Ems 

Nördlicher Talgraben, Maibach, Axtbach, 

Beilbach 

Acker 41,3 %, Grünland 18,5 %, 

Wald 20,3 %, 

Siedlung und Gewerbe 16,8 % 

808 Oelde (4 %) 

Ems / Untere 

Ems 

Ems 

Elter-Mühlenbach, Gellenbach, Maarbecke, 

Walgenbach 

Acker 50,5 %, Grünland 11,6 %, 

Wald 17,6 % 

285 Emsdetten (9 %), Everswinkel (3 %), 

Greven (25 %), Münster (5 %), Rheine (17 %), 

Saerbeck (8 %), Telgte (21 %), Warendorf (11 %) 

Ems / Hase, 

Teileinzugsge-

biet Ems 

Ems/Hase 

Düte, Goldbach, Hischebach, Leedener 

Mühlenbach, Seester Bruchgraben 

Acker 35,5 %, Grünland 24,8 %, 

Wald 26,5 %, 

Siedlung und Gewerbe 11,8 % 

119 Ibbenbüren (6 %), Lengerich (8 %), Lotte (24 %), 

Tecklenburg (21 %), Westerkappeln (28 %) 

Rheingraben-

Nord / Lippe 

Westhusener Bach (WAF) 

Stever (COE) 

 718 Beckum (4 %), 

Wadersloh (3 %) 

Deltarhein / 

Issel 

Bocholter Aa/Issel 

Borkener Aa, Döringbach, Engelrading-

bach, Holtwicker Bach, Kettelerbach, Kle-

vesche Landwehr, Knüstingbach, Königs-

bach, Messingbach, Messlinbach, Pley-

strang, Reyerdingsbach, Rheder Bach, Rin-

delfortsbach, Rümpingach, Schlinge, 

Schwarzer Vennbach, Seegraben, Thesin-

bach, Waldbach, Weißer Vennbach, Wi-

chersbach, Wolfstrang 

Acker 52,5 %, Grünland 16,4 %, 

Wald 16,5 %, 

Siedlung und Gewerbe 13 % 

852 Bocholt (14 %), Borken (17 %), Gescher (3 %), 

Heiden (5 %), Isselburg (4 %), Raesfeld (5 %), 

Rhede (9 %), Südlohn (3 %), Velen (8 %) 

Deltarhein / 

Ahauser Aa / 

Berkel 

Ahauser Aa/Berkel 

Beurserbach, Brockbach, Emrichbach, 

Felsbach, Flörbach, Hegebeck, Honigbach, 

Huningbach, Leppingwelle, Moorbach, Öl-

bach, Ramsbach, Varlarer Mühlenbach, Vi-

tiverter Bach, Wellingbach, Zoddebach 

Acker 58,5 %, Grünland 12 %, 

Wald 15,9 %, 

Siedlung und Gewerbe 12 % 

229 Ahaus (25 %), Billerbeck (8 %), Coesfeld (11 %), 

Gescher (8 %), Heek (3 %), Rosendahl (4 %), 

Stadtlohn (13 %), Vreden (23 %) 
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Flussgebiets-

einheit /Teilein-

zugsgebiet nach 

WRRL 

Hauptgewässer Nebengewässer Flächennutzung 
Fläche 

[km²] 

Kommunen 

ab 3% Flächenanteil 

Deltarhein / 

Vechte 

Dinkel/Vechte 

Asbecker Mühlenbach, Burloer Bach, Düs-

terbach, Eileringsbeeke, Feldbach, Flör-

bach, Gauxbach, Goorbach/Hellingbach, 

Horner Bach, Hülsbach, Lambertigraben, 

Leerbach, Legdener Mühlenbach, Neben-

Aa, Ravenshorster Bach, Rockeler Mühlen-

bach, Steinfurter Aa, Strothbach, Wirloks-

bach, Wüstegraben 

Acker 62,1 %, Grünland 11,4 %, 

Wald 13,6 %, 

Siedlung und Gewerbe 11,1 % 

288 Heek (7 %), Horstmar (6 %), Laer (5 %), 

Legden (7 %), Metelen (5 %), Ochtrup (14 %), 

Rosendahl (9 %), Schöppingen (9 %), 

Steinfurt (8 %), Wettringen (6 %), 

 

Obere Ems 

Linke Emszu-

flüsse 

(Kreis Steinfurt) 

Aabach, Elsbach, Emsdettener 

Mühlenbach/Brüggemannsbach, Flothbach, 

Frischhofsbach, Gröverbach, Hummerts-

bach, Kinderbach, Landwehrgraben, Me-

ckelbach, Münstersche Aa, Randelbach, 

Rösingbach, Schlautbach, Temmingsmüh-

lenbach, Gröverbach, Wambach 

Acker 57,4 %, Grünland 11,3 %, 

Wald 12 %, 

Siedlung und Gewerbe 16,5 % 

469 Altenberge (10 %), Emsdetten (10 %), 

Greven (7 %), Havixbeck (9 %), Münster (24 %), 

Neuenkirchen (6 %), Nordwalde (11 %),  

Rheine (10 %), Steinfurt (10 %) 

 Werse 

Ahrenhorster Bach, Alsterbach/Helmbach, 

Angel, Emmerbach, Erlebach, Flaggen-

bach, Getterbach, Hellbach, Helmbach, 

Kälberbach, Kannenbach, Kreuzbach, Müh-

lenbach, Nienholtbach, Olfe, Piepenbach, 

Umlaufsbach, Voßbach, Westerbach, Wie-

ninger Bach/Sudbach 

Acker 58,2 %, Grünland 10,1 %, 

Wald 15,2 %, 

Siedlung und Gewerbe 13,9 % 

757 Ahlen (14 %), Ascheberg (11 %), Beckum (8 %), 

Drensteinfurt (14 %), Ennigerloh (7 %), 

Everswinkel (6 %), Münster (21 %), 

Sendenhorst (13 %) 

Obere Ems 

Axtbach/Muss-

enbach 

(Kreis Waren-

dorf) 

Axtbach/Mussenbach 

Baarbach, Beilbach, Bergeler Bach, Brüg-

genbach, Geister Mühlenbach, Flütbach, 

Holzbach, Maibach, Mussenbach 

Acker 61,2 %, Grünland 13,6 %, 

Wald 13,7 %, 

Siedlung und Gewerbe 10,5 % 

320 Beckum (4 %), Beelen (10 %), Ennigerloh (22 %), 

Everswinkel (6 %), Oelde (21 %), 

Warendorf (23 %) 
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Flussgebiets-

einheit /Teilein-

zugsgebiet nach 

WRRL 

Hauptgewässer Nebengewässer Flächennutzung 
Fläche 

[km²] 

Kommunen 

ab 3% Flächenanteil 

Obere Ems 

Bever/Hessel 

(Kreis Waren-

dorf) 

Bever 

Hessel 

Acker 58,4 %, Grünland 13,6 %, 

Wald 16,1 %, 

Siedlung und Gewerbe 10,9 % 

310 Ostbevern (15 %), Sassenberg (20 %), 

Telgte (5 %), Warendorf (15 %) 

Obere Ems 

Rechte Emszu-

flüsse 

(Kreis Steinfurt) 

Glane/Hermelter Bach 

Aa, Aldruper Mühlenbach, Berlemanns 

Welle, Bockhorner Bach, Brochterbecker 

Mühlenbach, Bullerbach, Eltingmühlen-

bach, Floethe, Ladberger Mühlenbach/ 

Glane, Lengericher Aa Bach, Lienener 

Mühlenbach, Lütke Beeke, Saerbecker 

Mühlenbach 

Acker 54,3 %, Grünland 16,1 %, 

Wald 17 %, 

Siedlung und Gewerbe 10,4 

409 Greven (8 %), Hörstel (9 %), Ibbenbüren (4 %), 

Ladbergen (13 %), Lengerich (20 %),  

Lienen (16 %), Ostbevern (9 %), Rheine (5 %), 

Saerbeck (9 %), Tecklenburg (7 %) 

Obere Ems* 

Dreierwalder 

Aa/Speller Aa 

(Kreis Steinfurt) 

*Mündung in 

Niedersachsen 

Ibbenbürener Aa, Schaler Aa, Speller Aa 

/ Altenrheiner Bruchgraben, Bardelgraben, 

Breischener Bruchgraben, Düsterdieker Aa, 

Flötte, Giegel Aa, Hopstener Aa/Speller Aa, 

Hörsteler Aa, Meerbeeke, Mettinger Aa, 

Moosbeeke, Ruthemühlenbach, Stollen-

bach, Wiechholz Aa 

Acker 54,7 %, Grünland 15,7 %, 

Wald 14 %, Siedlung und Ge-

werbe 13,3 % 

403 Hopsten (21 %), Hörstel (14 %), 

Ibbenbüren (20 %), Mettingen (10 %), 

Recke (13 %), Rheine (3 %), Tecklenburg (4 %), 

Westerkappeln (12 %) 

Ems 

Hase 

Hase 

Düte, Goldbach, Hischebach, Leedener 

Mühlenbach, Seester Bruchgraben 

Acker 35,5 %, Grünland 24,8 %, 

Wald 26,5 %, 

Siedlung und Gewerbe 11,8 % 

119 Ibbenbüren (6 %), Lengerich (8 %), Lotte (24 %), 

Tecklenburg (21 %), Westerkappeln (28 %) 
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Die folgenden Unterkapitel sind anhand von Teileinzugsgebieten nach WRRL gegliedert, da 

sie über die allgemeine Beschreibung von Grund- und Oberflächengewässern hinaus auf den 

chemischen und mengenmäßigen Zustand des Grundwassers sowie auf die Gewässerstruktur 

und den ökologischen und chemischen Zustand der Fließgewässer eingehen; hierbei handelt 

es sich um Parameter, deren Erhebung durch die WRRL geregelt sind. 

Weitergehende Informationen zu den Teileinzugsgebieten, Zustandsbewertungen und gewäs-

serspezifischen Maßnahmen im Rahmen des dritten Bewirtschaftungsplans 2022-2027 kön-

nen den Planungseinheiten-Steckbriefen (PE-Steckbriefe) der einzelnen Planungseinheiten 

auf folgender Website entnommen werden: https://www.flussgebiete.nrw.de/planungseinhei-

ten-steckbriefe-2022-2027. Zurzeit wird der vierte Bewirtschaftungsplan erarbeitet. Als Basis 

liegen aktuelle Zustandsbewertungen und Maßnahmen für die Grund- und Oberflächengewäs-

ser für die Jahre 2022 – 2027 vor.  

Der Bewirtschaftungsplan ist das zentrale Element zur Umsetzung der EG-WRRL. Er wird für 

alle Flussgebietseinheiten Europas in einem sechsjährigen Turnus erstellt. Der aktuell gültige 

Bewirtschaftungsplan für die Flussgebiete innerhalb Nordrhein-Westfalens kann unter folgen-

dem Link abgerufen werden: https://flussgebiete.nrw.de/der-dritte-bewirtschaftungsplan 

 

3.4.1 Grundwasser 

Das folgende Unterkapitel zeigt für die räumlich relevanten Teileinzugsgebiete des Planungs-

raumes die hydrogeologische Ausgangslage des Grundwassers sowie seinen mengenmäßi-

gen und chemischen Zustand auf. Der gute mengenmäßige Zustand definiert sich nach WRRL 

dadurch, dass nicht mehr Grundwasser für die verschiedenen Nutzungen entnommen als 

durch Niederschläge neu gebildet wird und dass an das Grundwasser angeschlossene aqua-

tische und terrestrische Ökosysteme in ihrer Funktion und Bedeutung nicht gefährdet werden. 

Der mengenmäßige und der chemische Zustand des Grundwassers werden mit einem dafür 

jeweils eigenständigen Messnetz im Rahmen der Umsetzung der WRRL überwacht. Der che-

mische Zustand des Grundwassers ist „gut“, wenn bestimmte EU-weit geltende Qualitätsnor-

men und nationale Schwellenwerte eingehalten werden. Die nachfolgende Abbildung 7 gibt 

einen Überblick über den chemischen und mengenmäßigen Zustand des Grundwassers im 

Planungsraum. 

 

  

https://www.flussgebiete.nrw.de/planungseinheiten-steckbriefe-2022-2027
https://www.flussgebiete.nrw.de/planungseinheiten-steckbriefe-2022-2027
https://flussgebiete.nrw.de/der-dritte-bewirtschaftungsplan
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Abbildung 7: Chemischer und mengenmäßiger Zustand der Grundwasserkörper nach Wasserrahmen-

richtlinie (2. Zyklus, 2016 – 2021) 

 

Die bedeutendste Grundwasserlandschaft im Planungsraum ist die Westfälische Bucht mit 

dem Münsterländer Becken im nordrhein-westfälischen Einzugsgebiet der Ems. Hier bestim-

men die Ems und ihre Zuflüsse neben den geologischen und klimatologischen Gegebenheiten 

die Grundwasserverhältnisse. Aufgrund der naturräumlichen Verhältnisse dominieren Poren-

grundwasserleiter mit mehr als 60 % des Gesamtflächenanteils. Bei mäßigen bis hohen 

Durchlässigkeiten werden sie bereichsweise intensiv für die öffentliche Wasserversorgung ge-

nutzt und haben daher eine relativ große wasserwirtschaftliche Bedeutung. Flächenmäßig ge-

ringer vertreten sind Grundwasserkörper mit Kluftgrundwasserleitern, die für die öffentliche 

Trinkwasserversorgung von geringerer Bedeutung sind. Der mengenmäßige Zustand der 

Grundwasserkörper ist im gesamten Planungsraum als gut zu bezeichnen. 

 

Grundwassergefährdete Gebiete 

Als Gebiete mit potenziell hoher Grundwassergefährdung werden die Auen eingestuft, weil 

hier der Grundwasserflurabstand gering ist und grundwasserverunreinigende Stoffe ins Grund-

wasser gelangen können. 

Eine hohe Gefährdung für das Grundwasser besteht einerseits für Gebiete, wo die Lössabde-

ckung zu gering oder nicht vorhanden ist, aber auch für die Regionen, in denen Kalk und Kalk-

mergelgesteine oberflächig anstehen und deren flachgründige Böden über keine ausrei-
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chende Filterkapazität verfügen. Auch hier können grundwasserverunreinigende Stoffe poten-

ziell durch Klüfte unmittelbar ins Grundwasser ausgewaschen werden ohne zuvor ein Boden- 

oder Untergrundsubstrat mit Filterwirkung zu passieren.  

Für die im Planungsraum befindlichen Einzugsgebiete kann davon ausgegangen werden, dass 

die maßgebliche Ursache für den chemisch schlechten Zustand der Grundwasserkörper in der 

intensiven landwirtschaftlichen Flächennutzung und der daraus resultierenden stofflichen Be-

lastungen aus landwirtschaftlichen diffusen Quellen (Nährstoffeinträge) begründet liegt. Aber 

auch punktuelle Belastungsquellen aus Altlasten sind vorhanden. Um den chemisch guten 

Zustand der Grundwasserkörper zu erreichen, muss die Stoffbelastung (Nährstoffeinträge und 

Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel) aus der Landwirtschaft verringert 

werden. Das Ziel sollte sein, ergänzend zu den europa-, bundes- und landesrechtlichen Dün-

geregulierungen mit Kooperationen von Wasserwirtschaft und Landwirtschaft in den Wasser-

schutzgebieten und Agrarumweltmaßnahmen der Landwirtschaftskammer NRW, die Landwirt-

schaftsbetreibenden dabei zu unterstützten, ihre Betriebsweise zu optimieren, um somit Stof-

feinträge in das Grundwasser zu vermindern. 

 

Teileinzugsgebiet Ems 

Hydrogeologisch ist das Teileinzugsgebiet besonders durch das „Münsterländer Kreidebe-

cken“ mit seiner ausgeprägten Rinnenstruktur geprägt. Insbesondere die Bereiche der Ur-

Emsrinne, der Vorosningrinne und des Münsterländer Kiessandzugs sind aufgrund der quar-

tärzeitlichen Poren- bzw. Lockergesteinsverhältnisse ergiebige Grundwasserleiter. 

 

Teileinzugsgebiet Rheingraben Nord / Lippe 

Das Teileinzugsgebiet betrifft den Planungsraum nur indirekt, da die Lippe als zufließendes 

Hauptgewässser den Planungsraum nur randlich tangiert und die ihr zufließenden Vorfluter 

zumeist außerhalb aufnimmt. Das Teileinzugsgebiet Lippe erstreckt sich auf die Senne, die 

Boker Heide (beide außerhalb des Planungsraumes) und die Halterner Sande, wobei es sich 

um Terrassenlandschaften mit quartären Lockergesteinen handelt. Sie stellen insgesamt wich-

tige Gebiete für die Wasserversorgung, die landwirtschaftliche Nutzung und bereichsweise 

auch für die Sand- und Kiesgewinnung dar. Das Hauptproblem im Teileinzugsgebiet Lippe ist 

die Nitrat- und Ammoniumbelastung aus der intensiven landwirtschaftlichen Flächennutzung. 

Somit sind landwirtschaftliche Maßnahmen zwingend erforderlich, zumal hier auch Grundwas-

sernutzungen für die Trinkwasserversorgung liegen. Deshalb wurden in den Wasserschutzge-

bieten bereits vor Jahren erste Kooperationen zwischen Wasserversorgern und der Landwirt-

schaft gegründet. 
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Teileinzugsgebiet Deltarhein 

Das Teileinzugsgeiet Deltarhein beeinflusst die Gewässer in den Kreisen Borken und Coes-

feld. Ergiebige Porengrundwasserleiter finden sich vor allem in den Flussniederungen von Is-

sel, Bocholter Aa, Borkener Aa, Berkel/Oelbach, Dinkel und Vechte. Weiter finden sich im Tei-

leinzugsgebiet auch ergiebige Kluftgrundwasserleiter im „Cenoman-Turon-Zug“ (Münsterlän-

der Kiessandzug). Ansonsten herrschen tertiäre und Kreide-Sedimente, mit geringer Durch-

lässigkeit vor. Eine Nutzung tieferer Grundwasservorkommen besteht im Raum Gronau, Heek, 

Legden und Gescher. Aufgrund der intensiven Grundwassernutzung für die öffentliche Was-

serversorgung ist die wasserwirtschaftliche Bedeutung dieser Grundwasserkörper überwie-

gend hoch. Die übrigen Grundwasserkörper sind vorherrschend durch tertiäre- und Kreide-

Sedimente geprägt, die geringer durchlässig sind und nur eine mittlere bis geringe wasserwirt-

schaftliche Bedeutung haben. Auch im Einzugsgebiet der Ijsselmeer-Zuflüsse sind in einigen 

Grundwasserkörpern die Nitrat-, aber auch teilweise die Ammoniumbelastungen problema-

tisch.  
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3.4.2 Oberflächengewässer 

Bedeutsame Fließgewässer 

Gebiete, die Gewässer auf die gleiche Art unter vergleichbaren geologischen Bedingungen 

beeinflussen, fasst man zu Fließgewässerlandschaften (s. Karte 10, Briem 2003) zusammen. 

Sie ermöglichen eine Einschätzung des Gewässerzustandes, der unter natürlichen Bedingun-

gen entstanden wäre. Innerhalb einer Fließgewässerlandschaft können sich abhängig von den 

naturräumlichen Begebenheiten unterschiedliche Fließgewässertypen mit verschiedenartigen 

Strukturen entwickeln. Fließgewässerlandschaften sind auf die gewässerprägenden geologi-

schen, geomorphologischen und pedologischen Eigenschaften bezogen weitgehend homo-

gene Landschaftsräume. Sie stellen den Verbreitungsschwerpunkt von einem oder mehreren 

Fließgewässertypen dar, die innerhalb der Fließgewässerlandschaft kleinräumig wechseln 

können. 

Für Nordrhein-Westfalen sind zehn Fließgewässerlandschaften ausgewiesen worden, die sich 

aufgrund ihrer naturräumlichen Gegebenheiten deutlich voneinander unterscheiden. Da Nord-

rhein-Westfalen zu etwa gleichen Teilen dem Norddeutschen Tiefland und dem Mittelgebirge 

zuzurechnen ist, kommen vier Fließgewässerlandschaften schwerpunktmäßig im Tiefland, 

sechs im Mittelgebirge vor. 

Im Planungsraum finden sich insgesamt 6 Fließgewässerlandschaften.  

Den größten Teil nehmen die Sandgebiete und die Verwitterungsgebiete mit den Flussterras-

sen und Moränengebiete ein. Die Sandgebiete erstrecken sich über den gesamten Kreis Wa-

rendorf bis südlich der Ems im Kreis Warendorf und dominieren den Osten der Stadt Münster 

und prägen somit die Emszuflüsse. Im Westen der Kreise Coesfeld beeinflussen sie die Zu-

läufe des Heubaches. Lössgebiete beeinflussen maßgeblich den Quellbereich der Berkel und 

im Südosten des Kreises Warendorf die Zuflüsse zur Lippe. Die Flussterrassen und Moränen-

gebiete bestimmen insbesondere den Kreis Warendorf und in Coesfeld den Raum zwischen 

Baumberge und Borkenberge. 

Die Gewässer innerhalb der verschiedenen Fließgewässerlandschaften lassen sich unter an-

derem anhand ihrer morphologischen und hydrologischen Eigenschaften, physiko-chemischer 

Leitwerte sowie charakteristischer Leitarten in Form sogenannter Fließgewässertypen charak-

terisieren. 

Fließgewässertypen dienen der systematischen Einordnung eines Fließgewässers. Das zuge-

ordnete Leitbild ist Basis für die Bewertung des ökologischen Zustands. Die Bund/Länder-Ar-

beitsgemeinschaft Wasser (LAWA)-Fließgewässertypen enthalten Gewässerbeschreibun-

gen, die im Rahmen von Renaturierungen gemäß der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zu 

berücksichtigen sind. Diese Leitbilder stellen nicht den aktuellen IST-Zustand dar, sondern den 

Zustand, der natürlicherweise bei Ausbleiben einer menschlichen Beeinflussung in einem Ge-

wässertyp einstellen würde. 

Die Leitbilder der LAWA-Typen sind Maßstab für die typspezifische Bewertung auf der Basis 

der biologischen Qualitätskomponenten und allgemeinen chemisch-physikalischen Qualitäts-

komponenten gemäß Wasserrahmenrichtlinie. 
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In NRW wurde eine weitere Differenzierung der Fließgewässertypen vorgenommen, die als 

Grundlage von Gewässerentwicklungen im Rahmen konkreter ökologischer Verbesserungen 

bzw. Renaturierungen dient. 

Im Planungsraum kommen 9 der insgesamt 25 für die Umsetzung der WRRL ausgewiesenen 

so genannten „biozönotische bedeutsame Fließgewässertypen“ (=LAWA-Fließgewässerty-

pen) vor. Ihr Gültigkeitsbereich umfasst nur die berichtspflichtigen Gewässer gemäß EG – 

WRRL, d. h. Bäche und Flüsse mit einem Einzugsgebiet von mehr als 10 km². Somit wären 

für NRW 18 LAWA-Fließgewässertypen getrennt nach Mittelgebirge und Tiefland relevant, da-

von 9 im Planungsraum. 

Trotz unterschiedlicher Ziele und Anwendungen sowie maßstabsbedingter Unterschiede be-

steht eine große Übereinstimmung zwischen NRW- und LAWA-Typen. Für den Planungsraum 

werden daher Beispiele für die Fließgewässertypen nach LAWA genannt. 

 

Tabelle 13 Fließgewässertypen in der Planungsregion Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf 

und Stadt Münster 

LAWA- 

Fließgewässertyp 
Ökoregion Beispiele für Fließgewässer im Planungsraum 

Typ 6: Feinmineral-

haltige, karbonati-

sche Mittelgebirgsbä-

che 

Typen des Mittel-

gebirges 

Goldbach, Leedener Mühlenbach, Hischebach, Müh-

lenbach (Lienen), Floethe (Tecklenburg), 

Brochterbecker Mühlenbach 

Typ 14: Sandge-

prägte Tieflandbäche 

Typen des Tief-

landes 

Bocholter Aa, Kleine Issel, Berkel, Dinkel, Vechte, 

Steinfurter Aa, Untere Ems (Müssingen), Frischhofs-

bach, Wambach, Werse, Angel (Sendenhorst-Neu-

beckum), Emmerbach (Münster-Ascheberg), Liener 

Mühlenbach, Saerbecker Mühlenbach, Floethe, Broch-

terbecker Mühlenbach, Bever, Hessel, Axtbach (Bee-

len – Oelde), Bergeler Bach, Beilbach (Beelen – Enni-

gerloh), Mussenbach Dreierwalder Aa / Speller Aa / 

Mettinger Aa / Ibbenbürener Aa, Hase 

Typ 15: Sand- und 

lehmgeprägte Tief-

landflüsse 

Ahauser Aa, Dinkel, Vechte, Berkel, Ladberger Müh-

lenbach, Eltingmühlenbach, Bever, Hessel, Axtbach 

(Warendorf – Beelen), Dreierwalder Aa, Speller Aa, 

Schalener Aa, Hopstener Aa, Hörsteler Aa, Werse, 

Emmerbach (Münster – Sendenhorst), Angel (Münster-

Everswinkel) 

Typ 15_g: Große 

sand- und lehmge-

prägte Tieflandflüsse 

Ems von Warendorf bis Rhein 

Typ 16: Kiesgeprägte 

Tieflandbäche 

Holtwicker Bach, Legdener Mühlenbach, 

Berkel (Nottuln), Werse und Angel bei Beckum, 

Axtbach, Bergeler Bach, Beilbach, Mussenbach 

Typ 18: Lösslehmge-

prügte Tieflandbäche 

Vechte, linke Emszuflüsse wie Münstersche Aa, Angel, 

Werse und rechte Emszuflüsse wie Dreierwalder Aa, 

Speller Aa, Mettinger Aa 

Typ 11: Organisch 

geprägte Bäche 

Flörbach, Speckengraben (Sassenberg), 

Hischebach, Bardelggraben, Düsterdicker Aa 
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LAWA- 

Fließgewässertyp 
Ökoregion Beispiele für Fließgewässer im Planungsraum 

Typ 12: Organisch 

geprägte Flüsse 
Ökoregion 

unabhängige 

Typen 

Hopstener Aa 

Typ 19: Kleine Nie-

derungsfließgewäs-

ser in Fluss- und 

Stromtälern 

Mettinger Aa, Hase, Elting- und Ladberger Mühlen-

bach, Berkel, Lippe, Holtwicker Bach 

Aufbauend auf der Einteilung in Fließgewässertypen werden die Gewässer des Planungsrau-

mes entsprechend den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie in Oberflächenwasserkörper 

eingeteilt (vgl. Karte 9) und hinsichtlich ihrer Struktur sowie ihres ökologischen und chemi-

schen Zustands mit dem Ziel bewertet, die ökologische Funktionsfähigkeit der Fließgewässer 

unter Einbeziehung der Gewässerstruktur herzustellen. 

 

Gewässerstruktur 

Unter dem Begriff Gewässerstruktur werden „sämtliche räumlichen und materiellen Differen-

zierungen des Gewässerbettes und seines Umfeldes verstanden, soweit sie hydraulisch, ge-

wässermorphologisch und hydrobiologisch wirksam und für die ökologischen Funktionen des 

Gewässers und der Aue von Bedeutung sind.“ Die Gewässerstruktur umfasst also alle natür-

lichen und künstlichen Strukturen der Gewässersohle, der Ufer und der Aue, die die Lebens-

bedingungen am und im Fließgewässer prägen. Das Ziel im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie 

ist es, die Gewässerstruktur flächendeckend in einen möglichst natürlichen Zustand zurückzu-

führen. Naturnahe Gewässerstrukturen sind wichtige Voraussetzungen für vielfältige Lebens-

räume und damit für naturraumtypische Pflanzen und Tiere.  

Einen Überblick über die Gewässerstruktur aller Gewässer in NRW bietet der nachstehende 

LINK https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml und dort die Rubrik „Karten > Kar-

teninhalt > Oberflächengewässer > Gewässerstruktur > Gewässerstruktur > Gewässerstruktur 

Gesamtbewertung, aktuell 2024“  

 

Tabelle 14 Verteilung der Gewässerstruktur in der Planungsregion Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, 

Warendorf und Stadt Münster 

Strukturklasse Länge in km Anteil in % 

Nicht bewertet   (0) 0 0 

Unverändert   (1) 0,52 0,1 

Gering verändert  (2) 11,16 1,5 

Mäßig verändert  (3) 37,28 5,0 

Deutlich verändert  (4) 74,81 10,1 

Stark verändert   (5) 143,00 19,1 

Sehr stark verändert  (6) 374,75 50,5 

Vollständig verändert  (7) 101,02 13,7 

Gesamt 742,45 100 

 

https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml
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Tabelle 14 zeigt, dass die Gewässer im Planungsregion insgesamt einer starken Beeinflus-

sung unterliegen. Über 90 % der untersuchten Gewässerabschnitte sind deutlich bis vollstän-

dig verändert, wobei mit über 50 % die stark veränderten Gewässerabschnitte herausragen. 

Lediglich weniger als 7 % der Gewässer sind nur leicht verändert. Die Ursachen der Gewäs-

serbelastung liegen vorrangig im historischen Ausbau der Gewässer angepasst an die Bedürf-

nisse der landwirtschaftlichen Nutzung. 

In den Karten wurden Ansatzpunkte für naturschutzfachliche Pflege- und Entwicklungsmaß-

nahmen, die aus der Karte der Gewässerstruktur abgeleitet wurden, zusammengefasst, um 

hieraus für die nachfolgende Planung Ansatz- bzw. Umsetzungspunkte für mögliche Pflege-, 

Entwicklungs- und / oder Kompensationsmaßnahmen entwickeln zu können. 

Im Kreis Borken ist die Gewässerstruktur bei fast allen Gewässern durch die vorherrschende 

intensive landwirtschaftliche Nutzung sehr stark bis vollständig verändert und nur wenige klei-

nere, zum Teil sehr kleine Gewässerabschnitte sind überprägt bis stark verändert. Längere 

Abschnitte befinden sich im gesamten Lauf der - durch das Gewässerauenprogramm wieder 

aufgewerteten - Berkel von der Kreisgrenze bis nach Vreden, ebenso an der Dinkel zwischen 

Legden und Heek, am Heubach und Boombach sowie am Middlicher Mühlenbach und Rüm-

pingsbach. An diesen Gewässerabschhnitten finden sich häufig Grünländer oder begleitende 

Gehölzstrukturen. 

Gute Strukturen weisen lediglich die im Nordosten des Kreises befindliche Vechte und der 

Goorbach/Herzbach auf, die noch ihren mäandrierenden Verlauf überwiegend begleitet von 

mitunter breiten Gehölzstrukturen besitzen. 

Im Kreis Coesfeld und der Stadt Münster ist die Gewässerstruktur abschnittsweise in den 

folgenden Fließgewässern sehr stark bis vollständig verändert: Emmerbach bis Amelsbüren 

in Münster, Aabach nördlich Lüdinghausen, Teufelsbach ab Nordkirchen bis Mündung in die 

Stever, Stever, Hagenbach/Nonnenbach, Offenbach bis zur Grenze Münster und hier der Kan-

nenbach, der Kinderbach und die Münstersche Aa (Aasee) im Bereich der Stadt Münster, 

Flothbach im Norden des Gebietes der Stadt Münster, Berkel im Bereich der Stadt Coesfeld 

bis zur Grenze nach Borken und der Varlarer Mühlenbach bei Rosendahl, Oberlauf der Dinkel 

und des Legdener Mühlenbachs bis Kreisgrenze und die Steinfurter Aa im Nordosten des Kreis 

Coesfeld. 

In Steinfurt besitzen die Fließgewässer überwiegend eine überprägte bis vollständig verän-

derte Struktur, die durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung verbunden mit der Gewäs-

serbegradigung zusammenhängt. So besitzen nördlich des Teutoburger Waldes die Schaler 

Aa, Ibbenbürener Aa, Oberlauf der Düsterdicker Aa, Düte und Hase umfangreiche Ansatz-

punkte zur Strukturverbesserung. Eine überprägte Struktur bis vollständig verändert ist der 

Verlauf von Mettinger Aa/Düsterdicker Aa/Recker Aa/Hopstener Aa. Hier geben die noch be-

gleitenden Gehölzstrukturen und Uferrandbereiche viele Ansatzpunkte für eine Strukturver-

besserung. Südlich des Teutoburger Waldes ist die Struktur der Ems ab Saerbeck sehr stark 

bis vollständig verändert, von Saerbeck bis zur Landesgrenze sind die Strukturen stark über-

prägt, um Greven besitzt sie noch gut strukturierte Fließgewässerabschnitte. Die Zuflüsse der 

Ems wie der Mühlenbach bei Saerbeck, die Glane/Elting-/Ladberger Mühlenbach, Hummerts-

bach und Walgenbach besitzen ebenfalls überprägte Strukturen, aber auch viele Ansatz-
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punkte, die Strukturen der stark veränderten Gewässerabschnitte zu verbessern. Frischhofs-

bach, Frischebach und Randelbach weisen vor ihre Einmündung in die Ems sogar gute 

Struklturen auf. 

Bei Steinfurter Aa und Vechte wechseln die Gewässerstrukturen von überprägt und stark ver-

ändert bis sehr stark verändert bis vollständig überprägt je nach Nutzung. 

Der Gauxbach als Zufluss der Vechte weist längere Abschnitte guter Gewässerstruktur auf, 

ebenso wie die Vechte und die Hornebecke an der Kreisgrenze zu Borken. 

Im Kreis Warendorf sind die Gewässerstrukturen der meisten Gewässer sehr stark bis voll-

ständig verändert, die nur selten durch kleinere überprägte oder stark veränderten Abschnitten 

unterbrochen werden. Diese Abschnitte befinden sich in überwiegend grünlandgeprägten Ge-

wässerabschnitten, die zum Teil begleitende Gehölzstrukturen besitzen. Längere Fließgewäs-

serabschnitte mit überprägten oder stark veränderten Abschnitten finden sich an der Aa im 

Norden des Kreises, in Teilen an der Bever und fast durchgängig an der Hessel. Die Ems ab 

der Hesselmündung bei Einen bis zur Kreisgrenze bei Telgte sowie die ihr vom Süden zuflie-

ßenden Maarbecke und Mussenbach besitzen kleinflächig noch gute Strukturen. Im Süden 

des Kreises sind es die unteren Fließgewässerabschnitte von Baar- und Beilbach, Axt- und 

Beilbach, Rottbach sowie der renaturierte Teilbereich der Werse zwischen Beckum und Ahlen. 

Umfangreiche Ansatzpunte für Maßnahmen finden sich entlang der sehr stark bis vollständig 

veränderten Emsaue bei Warendorf, an Voßbach, Angel und Werse von Ahlen abwärts und 

ihren durch intensiv landwirtschaftlich genutzten Gebieten verlaufenden Zuflüsse. 

Insgesamt kann eine stark bis vollständig veränderte Gewässerstruktur vor allem in den land-

wirtschaftlich genutzten Bereichen festgestellt werden. Weitere Gründe hierfür liegen in der 

Besiedlung, Überbauung und Aufstauung (Fischteiche). 

 

Ökologischer Zustand und ökologisches Potenzial 

Die nachfolgenden Darstellungen zum ökologischen Zustand/Potenzial bzw. auch in den fol-

genden Unterkapiteln zum chemischen Zustand spiegeln die Ergebnisse des 3. Monitoring-

zyklus (2013-2018) wider, die die Grundlage des 3. Bewirtschaftungsplanes zur Umsetzung 

der EG-WRRL im Zeitraum 2022-2027 des Landes NRW sind (MULNV 2020). 

Für alle berichtspflichtigen natürlichen Gewässer ist gemäß Wasserrahmenrichtlinie der öko-

logische Zustand, für alle erheblich veränderten oder künstlichen berichtspflichtigen Gewässer 

das ökologische Potenzial zu erheben. Dabei ist es ein zentrales Ziel der Wasserrahmenricht-

linie, für alle Gewässer mindestens einen guten ökologischen Zustand bzw. ein gutes ökologi-

sches Potenzial zu erreichen. Die Einteilung der Gewässer des Planungsraumes in die drei 

Kategorien natürlich, erheblich verändert und künstlich kann den Karten 9 entnommen werden. 

Die dort dargestellte Klassifizierung der Gewässer des Planungsraumes als Grundlage der 

Bewertung des ökologischen Zustands bzw. Potenzials ist nicht zu verwechseln mit der Ge-

wässerstruktur, welche im vorigen Abschnitt beschrieben wurde.  

Der ökologische Zustand für natürliche Oberflächenwasserkörper ergibt sich aus dem Ver-

gleich der im Wasser lebenden Organismen mit dem Bestand, der abhängig vom Fließgewäs-

sertyp natürlicherweise dort vorhanden sein sollte. Hierzu werden für bestimmte Artengruppen 
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(Makrozoobenthos, Makrophyten, Phytobenthos, Phytoplankton, Fische) die Artzusammen-

setzung und -häufigkeit ermittelt. Die Artzusammensetzung und -häufigkeit ist ein Indikator für 

den Grad der Beeinflussung eines Gewässers durch den Menschen, beispielsweise durch 

stoffliche Einträge oder die Veränderung der Gewässerstruktur. Je nach Abweichung vom na-

türlichen Zustand werden Gewässer in die fünf Zustandsklassen „sehr gut“, „gut“, „mäßig“, 

„unbefriedigend“ und „schlecht“ eingeteilt. 

Für erheblich veränderte oder künstliche Gewässer wird anstelle des ökologischen Zustands 

das ökologische Potenzial erhoben: „Während sich […] der ökologische Zustand allein auf die 

natürlichen Gegebenheiten wie Klima, Geologie etc. bezieht, werden beim ökologischen Po-

tenzial auch noch die Einflüsse der menschlichen Nutzung berücksichtigt. Das maximal er-

reichbare Umweltziel für einen erheblich veränderten Wasserkörper, für dessen Ausweisung 

ein neunstufiges strenges Verfahren zu Grunde liegt, ist also nicht nur durch natürliche Bedin-

gungen begrenzt, sondern auch durch die Veränderungen, die sich aufgrund bestimmter Nut-

zungen ergeben. Dieses Kriterium gilt in gleicher Weise für künstliche Wasserkörper, die voll-

ständig vom Menschen geschaffen wurden. 

Der ökologische Zustand (das ökologische Potenzial) ergibt sich zum einen aus den o. g. Be-

urteilungen der vorgefundenen Lebensgemeinschaften, zum anderen aber auch aus der Klas-

sifizierung der chemischen Gewässerbelastung für bestimmte Wasserinhaltsstoffe, die einen 

Einfluss auf die Lebensgemeinschaften haben können und als flussgebietsspezifische Stoffe 

bezeichnet werden, die über Umweltqualitätsnormen in der Anlage 6 der in 2016 novellierten 

Oberflächengewässerverordnung (OGewV) geregelt werden. Die Umweltqualitätsnormen zur 

Beurteilung des chemischen Zustandes werden in der Anlage 8 aufgeführt.  

In den Planungseinheitensteckbriefen (https://www.flussgebiete.nrw.de/planungseinheiten-

steckbriefe-2022-2027) werden die Umweltqualitätsnorm (UQN) mitgeführt und wird einer der 

67 flussgebietsspezifischen Stoffe überschritten, kann der ökologische Zustand bzw. das Po-

tenzial höchstens als „mäßig“ eingestuft werden.  

Die allgemein-physikalisch chemischen Parameter (Salz, Nährstoffe, Wassertemperatur, pH-

Wert, Sauerstoff u. a.), die in Anlage 7 der OGewV aufgeführt werden, sind Parameter, die 

unterstützend für die Bewertung herangezogen werden und Hinweise geben können, warum 

die Biozönose keinen guten Zustand oder kein gutes Potenzial aufweist.  

 

Chemischer Zustand 

Der chemische Zustand ergibt sich nach OGewV aus der Prüfung der Einhaltung von europa-

weit festgelegten Umweltqualitätsnormen für die von der EU-Kommission als besonders rele-

vanten und damit „prioritär“ eingestuften Stoffe (am 16. Dezember 2008 verabschiedete EG-

Richtlinie über Umweltqualitätsnormen). Eine Überschreitung der Umweltqualitätsnormen 

nach den in der OGewV festgelegten Regeln für die aufgeführten 46 Stoffe bzw. Stoffgruppen 

bedeutet, dass die Konzentration im Gewässer für das Schutzgut Tiere und Pflanzen auf Dauer 

nicht akzeptabel ist. 

Der chemische Zustand stellt eine Zusammenfassung der für die prioritären Schadstoffe er-

haltenen Ergebnisse dar.  

https://www.flussgebiete.nrw.de/planungseinheiten-steckbriefe-2022-2027
https://www.flussgebiete.nrw.de/planungseinheiten-steckbriefe-2022-2027
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Der chemische Zustand wird in den Bewertungskategorien „gut“ oder „nicht gut“ dargestellt. 

Auf Beschluss der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser wird davon ausgegangen, dass auf-

grund der bundesweit in Oberflächengewässern überschrittenen Umweltqualitätsnorm für 

Quecksilber in Biota der chemische Zustand in allen bundesdeutschen Fließgewässern, und 

somit auch in allen Oberflächenwasserkörpern des Planungsraumes „nicht gut“ ist. Für den 

chemischen Zustand ohne Berücksichtigung der ubiquitären Überschreitung der Quecksilber-

UQN in Fischen werden insgesamt in NRW mehr als 70 % der Gewässerlängen mit „gut“ be-

wertet. 

Darüber hinaus werden eine Vielzahl von Stoffen in Fließgewässern im Rahmen der staatli-

chen Gewässerüberwachung untersucht, die bislang nicht gesetzlich verbindlich geregelt wur-

den, für welche aber vom LANUK Beurteilungswerte festgelegt wurden (z. B. Arzneimittel-

stoffe, Industriechemikalien u. a.). Diese Parameter können negative Auswirkungen auf die 

Biozönose haben und zu Zielverfehlungen führen. Unter bestimmten Umständen können diese 

Stoffe maßnahmenrelevant sein, gehen aber nicht unmittelbar in den ökologischen Zustand 

bzw. das ökologische Potenzial ein. 

 

 

Abbildung 8: Ökologischer Zustand bzw. ökologisches Potenzial der Oberflächenwasserkörper des Pla-

nungsraumes nach Wasserrahmenrichtline (5. Zyklus, 2019 – 2021) 

 

Gewässer mit einem sehr guten ökologischen Zustand bzw. Potenzial sind im Planungsraum 

nicht vorhanden. Die Oberläufe bzw. kleinere Zuläufe einiger Fließgewässer besitzen noch ein 

mäßiges ökologisches Potenzial, lediglich ein Zufluss zur Stever besitzt ein gutes oder besse-



Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege für die Planungsregion 
Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Münster 

 

Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen 
- 102 / 332 - 

res ökologisches Potenzial. Der ökologische Zustand der überwiegenden Anzahl der Fließge-

wässer im Planungsraum ist als unbefriedigend und in großen Anteil auch als schlecht zu be-

werten. 

 

Kurzbeschreibung der Fließgewässer 

Die folgende Beschreibung der Teileinzugsgebiete der Fließgewässer im Planungsraum um-

fasst eine knappe Darstellung der Gewässer und ihrer Eigenschaften. 

 

Ems 

Das Einzugsgebiet der Ems wird gegliedert in linke und rechte Emszuflüsse. 

Die Werse ist ein größerer linker Hauptzufluss. Sie erreicht insgesamt ein im Münsterland sel-

tenes „gutes ökologische Potenzial“, dennoch werden auch hier Gewässerabschnitte mit un-

befriedigend und schlecht bewertet. Bei den weiteren linken Emszuflüssen weisen der Frisch-

hofsbach und der Unterlauf des Temmingmühlenbachs im Mittel die besten Gewässerstruktu-

ren auf, auch wenn diese bereits als deutlich verändert angesprochen werden können. 

Bei den rechten Emszuflüssen sind mehr als die Hälfte der Oberflächenwasserkörper in der 

Planungseinheit durch den Menschen „erheblich verändert“ und überprägt. Stellenweise so 

weit, dass die oberen Abschnitte des Bockhorner Bachs und des Saerbecker Mühlenbachs 

sogar als „künstliches“ Gewässer klassifiziert werden. Im Kontrast hierzu stellt sich der Elting-

mühlenbach als Musterbeispiel für ein naturnahes Gewässer dar und zählt in weiten Abschnit-

ten zu den sogenannten Referenzgewässern für sandgeprägte Tieflandflüsse. Teile der Glane, 

des Bullerbachs, des Saerbecker Mühlenbachs und des Brochterbecker Mühlenbachs können 

noch als „natürliche Gewässer“ eingestuft werden. Gutes ökologisches Potenzial bzw. gute 

ökologische Zustände in Hinblick auf das Makrozoobenthos finden sich noch im Aldruper Bach 

sowie in dem jeweils unteren Abschnitt des Lengericher Aa Bachs, des Bockhorner Bachs, der 

Lütke Beeke, des Eltingmühlenbachs, des Saerbecker Mühlenbachs und des Hemelter Bachs. 

Für den Mittellauf des Hemelter Bachs wird das ökologische Potenzial mit „unbefriedigend“ 

bewertet, für den Oberlauf des Brochterbecker Mühlenbachs mit „schlecht“. Die übrigen Was-

serkörper erreichen eine „mäßige“ Bewertung. Hinsichtlich der Makrophyten erreichen der 

obere Abschnitt des Lengericher Aa Bachs und der untere Abschnitt des Eltingmühlenbachs 

eine „sehr gute“ Bewertung. 

Somit erreichen in der Gesamtbewertung nur der untere Abschnitt des Saerbecker Mühlen-

bachs, des Hemelter Bachs und des Eltingmühlenbachs ein „mäßiges ökologisches Potenzial“ 

bzw. einen „mäßigen ökologischen Zustand“. Die übrigen bewerteten Wasserkörper befinden 

sich in einem „unbefriedigenden“ oder „schlechten“ Potenzial bzw. Zustand, was den Hand-

lungsbedarf verdeutlicht. 

Im Zulaufbereich der Dreierwalder Aa sind die Gewässer der Planungseinheit überwiegend 

durch den Menschen „erheblich verändert“. Nur Teile der Speller Aa weisen noch einen natür-

lichen Zustand auf. 
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Auch im Zulaufbereich der Hase ist die überwiegende Anzahl der Gewässer durch den Men-

schen erheblich verändert, der Seester Bruchgraben wird sogar als künstlich klassifiziert. Aus-

nahme ist hier der oberste Abschnitt des Goldbachs, der „nur“ deutlich veränderte Strukturen 

aufweist. Das Makrozoobenthos weist lediglich im oberen Abschnitt des Hischebachs ein gu-

tes ökologisches Potenzial auf. Im Leedener Mühlenbach und dem oberen Abschnitt des Gold-

bachs wird nur ein mäßiges Potenzial bzw. mäßiger Zustand erreicht. 

Der Zulaufbereich von Bever und Hessel wird insgesamt als unbefriedigend eingestuft. Hier 

erreichen lediglich nur in Teilen Axtbach und Flütbach ein gutes ökologische Potenzial. Der 

untere Abschnitt des Speckengrabens und der Bever erreichen ein „mäßiges“ Potenzial.  

 

Deltarhein 

Das Teileinzugsgebiet Deltarhein beeinflusst die Gewässer in den Kreisen Borken und Coes-

feld. Ergiebige Porengrundwasserleiter finden sich vor allem in den Flussniederungen von Is-

sel, Bocholter Aa, Borkener Aa, Berkel/Oelbach, Dinkel und Vechte. Tiefere Grundwasservor-

kommen im Raum Gronau, Heek, Legden und Gescher werden zur Wasserversorgung ge-

nutzt. Auch hier sind die Gewässer zumeist anthropogen überprägt, weisen aber noch kleinere 

naturnahe Abschnitte auf. Wenige Gewässerabschnitte im Vechtegebiet befinden sich noch in 

einem naturnahen Zustand. Daher können noch als natürlich klassifiziert werden die Fließge-

wässerabschnitte von Vechte oberhalb Metelen, der Burloer Bach, der Unterlauf des 

Gauxbachs sowie der Unterlauf des Horner Bachs und der Goorbach. Planungen laufen grenz-

überschreitend mit den Niederlanden zur Herstellung der Durchgängigkeit der Dinkel mit na-

turnaher Anbindung des Strotbaches und die ökologische Verbesserung bzw. Optimierung der 

Durchgängigkeit von Vechte und Steinfurter Aa.  

Die Renaturierung der Berkel (Berkelauenprogramm) trägt zur positiven Bewertung ihres Ver-

laufes und ihrer Zuläufe wie Varlarer Mühlenbach, Felsbach, Ölbach, Moorbach, Hunningbach, 

Emrichbach, Unterlauf des Honigbachs, Wellingbach und Vitiverter Bach bei. Hier ist derzeit 

die weitere ökologische Verbesserung im Bereich der Berkelquellen und Herstellung der 

Durchgängigkeit in Coesfeld geplant. Die weitgehend stark veränderte Ahauser Aa besitzt nur 

noch wenige naturnahe Fließgewässerabschnitten mit Ansatzpunkten zur ökologischen Ver-

besserung. 

 

Bedeutsame Stehgewässer 

Die nachfolgende Tabelle liefert einen Überblick über die Stehgewässer im Planungsraum. 

Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um künstliche Gewässer in Form von Baggerseen. 

Lediglich die Erdfallseen des Heiligen Meeres bei Hopsten sind natürlichen Ursprungs. Es 

wurden in Anlehnung an die Wasserrahmenrichtlinie nur Stehgewässer ab einer Größe von 

5 ha aufgeführt.  

Nördlich des Mittellandkanals, südöstlich von Hopsten gibt es einen sehr strukturreichen Kom-

plex aus mehreren, wassergefüllten Erdfällen (bis max. ca. 100 m Durchmesser) u. a. dem 

großen und kleinen Heiligen Meer und einem Heideweiher mit natürlichen Verlandungszonen. 

Das unmittelbare Umfeld ist durch Heiden, Binnendünen, Mager- und Feuchtgrünland und Ge-

hölzbestände gekennzeichnet. Die Erdfälle stellen neben einer geologischen Besonderheit ein 
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landesweit einmaliges Ensemble vollständig erhaltener Verlandungsserien natürlicher Stillge-

wässer unterschiedlicher Nährstoffangebote dar. Alle anderen Stehgewässer im Planungs-

raum sind durch Abgrabungen entstanden. 

Die in der Tabelle 15 aufgeführten Stehgewässer haben generell eine Bedeutung als Refugial- 

und Nahrungshabitat für den Artenschutz, werden aber zum Teil durch intensive und weiter 

zunehmende Freizeitnutzungen beeinträchtigt. 

 

Tabelle 15  Stehgewässer ab 5 ha im Planungsraum 

Gewässername Fläche (ha) 

Aasee (Bocholt) 32 

Aasee (Ibbenbüren) 15 

Aasee (Münster) 40,2 

Berkelsee (Vreden) 6,4 

Buldener See (Dülmen) 13 

Drilandsee (Gronau) 28 

Ems-Hessel-See (Warendorf) 9,5 

Franz-Felix-See (Greven) 10 

Großes Heiliges Meer (Hopsten) 11 

Erdfallseen (Hopsten) 7 

Heidesee (Coesfeld) 5,2 

Hiltruper See (Münster) 15,8 

Holtwicker See (Coesfeld) 7 

Klutensee (Coesfeld) 7 

Klostersee (Burlo) 16 

Pröbstingsee (Borken) 10 

Torfmoorsee (Hörstel) 24 

Tuttenbrocksee (Beckum) 19 

Westeroder See (Greven) 15 

Wolfsee (Isselburg) 12 

Offlumer See (Neunkirchen) 40 

Präriesee (Westerkappeln) 7,5 

Niedrighaussee (Westerkappeln) 18 
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3.4.3 Beeinträchtigungen und Konflikte 

Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes durch Stoffeinträge 

- Belastungen durch Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel (PBSM) aus 

der landwirtschaftlichen Nutzung 

- Verschlechterung des chemischen Zustandes durch zu hohe Nitratgehalte 

- Eintrag von landwirtschaftlich bedingten Phosphor- und Stickstoffverbindungen 

- Nährstoffanreicherung im Wasser, welches Algenwachstum und Eutrophierung fördert 

- Verschlämmungs- und Erosionsgefahr durch Ackerbau und Sonderkulturen 

- Erhöhter Eintrag von Feinmaterial aus der Bodenerosion verbunden mit Stoffeinträgen 

- Einträge von Straßenabrieb durch abfließendes Regenwasser 

- Einträge aus Siedlungs- und Industriebereichen 

- Einträge aus Kläranlagen (Arzneimittelrückstände) 

 

Beeinträchtigung der Gewässerstruktur und Durchgängigkeit von Fließgewässern 

- Wehre und andere Bauwerke, die Wanderhindernisse für die Fischfauna darstellen 

- Querbauwerke wie Abstürze  

- Maßnahmen zur Gewässerhaltung 

- Uferverbauung 

- Begradigung, Verrohrung 

- Unterbrechung naturnaher Gewässerrandstrukturen durch naturferne Nutzungen wie 

Ackerbau und Sonderkulturen unter dem Aspekt der Biotopvernetzung und des Arten-

schutzes 

- Ausbau der Gewässer orientiert an den Bedürfnissen der Landwirtschaft im letzten Jahr-

hundert 

- Anstauen der Gewässer zur Bewässerung im Sommer 

- Schaffung von Querbauwerken u. a. zur Wasserkraftnutzung 

- Senkung des Grundwasserspiegels durch Flächenentwässerung 

- Aufnahme der Abwässer aus Kläranlagen, Regenwasser- und Mischwasserreinigung 

- Schnellerer Hochwasserabfluss durch Ausbau – keine Retentionsräume 
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3.4.4 Planerische Empfehlungen 

Stoffeinträge in Grundwasser und Oberflächengewässer 

­ Reduzierung der Nährstoff- und PBSM-Einträge aus der Landwirtschaft in Grundwasser 

und Oberflächengewässern, insbesondere im Einzugsbereich von Wasserschutzgebieten 

für die Trinkwasserversorgung durch Extensivierung der Nutzung 

­ Verringerung landwirtschaftlicher Stoffeinträge 

­ Anpassung der Gewässerstruktur und Gewässerhaltung in landwirtschaftlich geprägten 

Gebieten, insbesondere hinsichtlich der Uferrandstreifen  

­ Keine weiteren Siedlungs- und Verkehrsflächen in den Auen, besonders in den hochwas-

sergefährdeten Bereichen 

­ Schutz des Grundwassers vor Stoffeintrag durch Erhöhung des Grünland- und Waldanteils 

auf Standorten mit potenzieller Grundwassergefährdung 

­ Aufgabe kritischer Nutzungen auf Standorten mit potenzieller Grundwassergefährdung 

(kein Ackerbau und keine Sonderkulturen bei Grundwasserabständen unter 1,5 m) 

 

Abwasser 

­ Umsetzung der bestehenden Abwasser- und Niederschlagsbeseitigungskonzepte 

­ Stilllegung, Ertüchtigung bestehender bzw. Schaffung neuer Abwasserreinigungs- und Re-

genwasserbehandlungsanlagen (insb. Anlagen der Misch- und Trennentwässerung, Klär-

anlagen, Retentionsbodenfilter etc.) 

­ Erweiterung der Kanalnetze zur besseren Trennung belasteter Gewässer  

­ Behandlung der Straßenabwässer durch geeignete Klärwerke bzw. Absetzbecken 

­ Schaffung von Rückhaltungen im Kanalnetz, um hydraulische Beeinträchtigungen durch 

Einleitung großer Regenwassermengen zu vermeiden 

­ Einrichtung von Behandlungsstufen zur Spurenstoffelimination (diffuse Einträge durch Arz-

neimittel) in Kläranlagen 

 

Ausbau ökologischer Potenziale 

- Umgestaltung der Fließgewässer mit Entwicklungs- und Rückzugsmöglichkeiten für Tiere 

und Pflanzen  

- Schaffung von Retentionsräumen 

- Verlängerung des Fließgewässerverlaufs 

- Anschlüsse von Altarmen 

- Schaffung von Sekundärauen in besiedelten Bereichen mit abgeflachten Ufern 

- Uferentfesselung und Aufweitung zur Schaffung weitere Retentionsräume 
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- Anlage von „Strahlursprünge“ für die Entwicklung ökologischer Potenziale mit Vernetzung 

der angrenzenden Gewässerbereiche (siehe Deutscher Rat für Landespflege (DRL) 2008 

und LANUV Arbeitsblatt 16) zur Entwicklung stabiler ökologischer Verhältnisse  

- Verbesserung der Gewässerstrukturen basierend auf dem Strahlwirkungs- und Trittstein-

konzept durch Ausbau vorhandener Strahlursprünge durch Maßnahmen bei Gewässer-

morphologie, Ufergestaltung und Gewässerunterhaltung  

- Maßnahmen zur Verbesserung der Durchlässigkeit wie Beseitigung von Verrohrungen und 

Verbesserung der Durchlässigkeit von Querbauwerken 

- Entfernen von Wehren und Staustufen zur Sicherstellung der Fischwanderwege 

- Aufgabe kritischer Nutzungen und Erhöhung des Grünlandanteils in den Auen, besonders 

in den hochwassergefährdeten Bereichen  

- Schaffung naturnaher Gewässerrandstreifen 

- Entwicklung von Auenwäldern und Gewässer begleitenden Gehölzstreifen 

 

Ansatzpunkte für naturschutzfachliche Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen an Gewässern 

zeigen die Karten 11.1 bis 11.5 als Ableitung aus der Karte zur Gewässerstruktur. 
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3.5 Potenzielle natürliche Vegetation1 und Waldlandschaften 

(siehe Karte 12) 

Unter der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation versteht man die Pflanzendecke, die 

sich auf einem Standort einstellen würde, wenn der Einfluss des Menschen langfristig unter-

bleiben würde. Betrachtet wird hier nur die Schlussgesellschaft der - ohne Zutun des Men-

schen - einsetzenden Vegetationsentwicklung (natürliche Sukzession), die in unseren Breiten 

fast ausschließlich zu Waldgesellschaften führen würde. Die heutige potenzielle natürliche Ve-

getation spiegelt die aktuellen biotischen und abiotischen Standortbedingungen und somit das 

biotische Potenzial eines Standortes wider und stellt damit eine wichtige Planungsgrundlage 

dar (Landschaftsplanung, Renaturierung, Ausgleich und Ersatz, Erarbeitung von Leitbildern 

und Zielvorstellungen für die naturnahe Entwicklung von Landschaften und Flächen). Die aus 

der potenziellen natürlichen Vegetation abgeleiteten Ersatzgesellschaften entstanden unter 

dem Einfluss der historischen Landnutzung durch den Menschen. Hierbei konnte sich durch 

besondere oder extensive Nutzungsformen Lebensräume und Ersatzgesellschaften von hoher 

Seltenheit und besonderem naturschutzfachlichen Wert entwickeln.  

Die wichtigsten abiotischen Bedingungen für die Ausgestaltung der heutigen potenziellen na-

türlichen Vegetation sind die Geologie und daraus entstandene Böden, die Höhenstufe und 

Exposition, der Wasserhaushalt, das Klima und die großflächigen Veränderungen durch den 

Menschen (Abgrabungen, etc.). 

 

3.5.1 Potenzielle natürliche Waldlandschaften 

In der aktuellen Naturschutzarbeit und Landschaftsplanung ist die heutige Vegetation aus 

standortheimischen Gehölzen von besonderer Bedeutung. Im Planungsraum stellen Laubwäl-

der den überwiegenden Teil der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation dar. Den größten 

Flächenanteil nehmen die Stieleichen-Hainbuchenwälder verschiedener Ausprägung ein, ge-

folgt von den Eichen-Buchen- und Buchenwäldern. Auf den vernässten Auen- oder Moorstand-

orten treten Auenwälder und Bruchwälder auf. Nur intakte Hochmoorstandorte sind natürli-

cherweise waldfrei und werden von Hochmoorvegetation eingenommen (Karte 12). 

Den Forst interessiert vor allem die standortgerechte Vegetation. Bei der Beurteilung des ak-

tuellen Standortpotenzials ist für den Förster und Waldökologen die Karte der heutigen stand-

ortgerechten potenziellen Vegetation interessant. 

In den Zeiten des Klimawandels gewinnt aber für Landschaftsplanung, Naturschutz und Forst 

die Frage nach dem Aussehen der zukünftigen Wälder immer mehr an Bedeutung. 

Unter der Heranziehung der Ergebnisse verschiedener, plausibler Klimaszenarien lassen sich 

die Wälder von morgen und übermorgen konstruieren. Für den Landschafts- und Naturschutz 

wären wiederum die Wälder aus standortheimischen Gehölzen von Bedeutung (zukünftige 

standortheimische potenzielle natürliche Vegetation). Die zukünftige standortgerechte poten-

zielle Vegetation lässt sich bei der Planung klimastabiler Wälder einsetzen. 

 
1  Für die Planungsregion werden die Einheiten der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation in der Karte „Heutige potenzi-

elle natürliche Vegetation“ (LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND KLIMA NRW) dargestellt und werden im Folgenden 
beschrieben. Als weitere Quellen dienen die Veröffentlichungen von ELLENBERG (1986), POTT (1995, 1996) sowie die 
Landschaftsraum- und Naturraumdokumente sowie weitere thematische Karten (LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND 
KLIMA NRW). Die wissenschaftliche Bezeichnung der Pflanzengesellschaften richtet sich nach POTT (1995). 
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Liegen den bereits vorhandenen Kartenwerken zur potenziellen Vegetation auch noch Gelän-

dekartierungen zu Grunde, sind diese heute aus den verschiedenen Gründen nicht mehr in 

dem erforderlichen Umfang durchführbar. Einen Ausweg bietet der Einsatz von Geographi-

schen Informationssystemen, mit denen regelbasiert aus vorhandenen digitalen Datenbestän-

den die Vegetationskarten abgeleitet werden. Die Erstellung der Vegetationskarten für den 

Facheitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege erfolgt auf letzterem Weg. Um die-

sen Unterschied deutlich zu machen, wird im Folgenden von der Karte der heutigen (stand-

ortheimischen) potenziellen natürlichen Waldgesellschaften gesprochen. 

 

3.5.2 Karte der heutigen (standortheimischen) potenziellen natürlichen Wald-

gesellschaften auf Basis der BK 50 

Bei der Ableitung der potenziell natürlichen Waldgesellschaften aus den Daten der Bodenkarte 

im Maßstab 1:50.000 (BK 50) werden anhand der aus Vegetations- und Standortkunde be-

kannten Beziehungen zwischen Standort und Vegetationsdecke die Waldgesellschaften er-

mittelt, die unter heutigen Standortsbedingungen an einem Wuchsort wachsen würden. Suk-

zessionsvorgänge finden keine Berücksichtigung. Es wird nur die Waldvegetation berücksich-

tigt, die unter den aktuellen Bedingungen als langanhaltendes Dauerstadium gelten kann. 

Häufig wird in diesem Zusammenhang von Klimaxstadium gesprochen. Unter Beachtung der 

Bodenentwicklung und der Klimaveränderungen und der Luftverschmutzung (Versauerung 

und Eutrophierung) und dem Einwandern von Neophyten ist dieses Konzept des Klimaxstadi-

ums aber nur noch bedingt tragfähig. Berücksichtigung finden aktuelle Standortveränderungen 

wie Eindeichungen und Grundwasserabsenkungen. In der Baumschicht finden vor allem 

standortheimische Arten Berücksichtigung, da die Konstruktion der Waldgesellschaften im 

Fachbeitrag der Realisation von Naturschutzzielen dient. Den bereits eingebürgerten Arten, 

wie z. B. Picea abies, wird eine nur untergeordnete Rolle zugemessen. 

Bei der Konstruktion der heutigen (standortheimischen) potenziellen natürlichen Waldgesell-

schaften werden folgende digital vorliegenden Grundlagen verwendet: 

 • BK 50 

 • Geologische Karten 

 • Karte der forstlichen Wuchsgebiete mit den dazugehörenden Klimadaten 

 • Wasserhaushaltsabschätzungen für Waldgesellschaften 

 • ATKIS-Daten 

 • Karte der Überschwemmungsgebiete 

 • Digitales Geländemodell 

 • Verbreitungsatlas der Blütenpflanzen 

 • Haupt-, Neben- und Pionierbaumarten für die Identifizierung der natürlichen Waldge-

sellschaften bei der BWI3. 

Die Abgrenzung der Einheiten erfolgt durch Verschneidung der Grenzen der BK 50 mit  

Höhen-, Wuchsbezirks-, Klimaparameter- und Verbreitungsgrenzen sowie ATKIS-Daten. 
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Bei der regelbasierten Verschneidung ist neben der grundlegenden Bedeutung des Ausgangs-

gesteins der Wasserhaushalt, der eine bedeutende Funktion für die Bodenbildung und die 

standörtlichen Eigenschaften hat. Er wird durch Grundwasser und Niederschläge bestimmt. 

Die Niederschlagsverteilung erfährt großräumig durch die Änderung von atlantischen zu kon-

tinentalen Klimabedingungen und die orographischen Gegebenheiten deutliche Veränderun-

gen. 

Die Planungsregion hat Anteile an der atlantischen (Flachland) und der kontinentalen Region 

(Bergland). Die Höhenstufen reichen von planar bis in den montanen Bereich. Die für die 

planare Region charakteristischen Standortbedingungen finden sich zurzeit noch in der Höhe 

bis 100 m ü. NHN. Der kollinen Stufe wurden Werte von über 100 bis 200 m zugewiesen. Die 

montane Stufe schließt sich an und erstreckt sich bis 800 m. Sie wird wegen der Bedeutung 

für das Wachstum der Wälder in eine submontane Stufe (bis 500 m) und eine montane Hö-

henstufe unterschieden (Tabelle 16). Letztere ist in der Planungsregion nicht gegeben. Als 

Folge des Klimawandels ist zukünftig mit einer Verschiebung der Höhengrenzen zu rechnen 

(Standortdrift) und damit werden sich die Flächenanteile an den Vegetationszonen verschie-

ben. 

Die Höhenstufen sind in der Planungsregion durch die in Tabelle 16 aufgeführten Klimapara-

meter überschlägig charakterisiert. 

 

Tabelle 16 Charakterisierung der Höhenstufen durch Klimaparameter in der Planungsregion (Quelle: 

Klimaatlas NRW, http://www.klimaatlas.nrw.de (letzter Aufruf11.08.2025) 

Höhenstufe 
~Ø echte Vegetationszeit 

(VZ), (Anzahl Tag >= 10 °C), 

~Ø Temperatur 
Sonnentage/Jahr 

in VZ, 

~Ø Nieder-
schlag in VZ, 

planar 184 44 400 

kollin 182 46 406 

submontan 181 42 415 

 

Die Klimaparameter und Höhenstufen sind in einer vereinfachten Darstellung, d. h. ohne Be-

rücksichtigung der Exposition und der Hangneigung, folgenden Höhenlagen (in m) in der Pla-

nungsregion zuordenbar. 

Diese Höhengliederung zusammen mit der Ausprägung des Klimas, der Vielfalt des geologi-

schen Ausgangsmaterials und der sich darauf entwickelnden Böden haben die Ausbildung 

zahlreicher Waldgesellschaften zu Folge, die alle FFH-Waldlebensräumen umfassen. 

 

Waldmeister-Buchenwälder 

Beschreibung und Standortfaktoren: Die Rot-Buche (Fagus sylvatica) findet ihre optimale Ent-

faltung auf den nährstoffreicheren Böden und bildet dort einen Wald mit einer fast geschlos-

senen, relativ artenreichen Krautschicht aus. Kennarten des Waldmeister-Buchenwaldes (Ga-

lio odorati-Fagetum, s. a. Tabelle 17) sind der Waldmeister (Galium odoratum) und die Teu-

http://www.klimaatlas.nrw.de/
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felskralle (Phyteuma spicatum). Es können zahlreiche Varianten und Ausbildungen unterschie-

den werden. Auf normal bis trockenen Kalkböden geht er in den Waldgersten-Buchenwald 

(Hordelymo-Fagetum) über, der entsprechend vorzugsweise auf Südhängen und Kuppen an-

zutreffen ist. Hier ist das Vorkommen der Waldgerste (Hordelymus europaeus) und als Tren-

nart zum erstgenannten Waldmeister-Buchenwald auch u. a. die Arten Gelbes Buschwind-

röschen (Anemone ranunculoides), Aronstab (Arum maculatum), Bingelkraut (Mercurialis pe-

rennis) zu nennen. 

Auf den flachgründigsten, meist südexponierten Kalkböden stellt sich der Seggen-Buchenwald 

(Carici-Fagetum, s. a. Tabelle 17) auf den steileren Hanglagen ein. Er wird durch Seggen 

(Weiße Segge - Carex alba, Berg-Segge - Carex montana) bis hin zum Vorkommen von Blau-

gras (Sesleria albicans) und Erd-Segge (Carex humilis) auf den besonders trockenen und 

flachgründigenen Standorten gekennzeichnet. Eine andere Ausprägung stellen die orchideen-

reichen, lichten, wärmeliebenden Kalkbuchen-Wälder (Cephalantherio-Fagenion) dar, die sich 

durch das Vorkommen von Orchideen (Braunrote Stendelwurz - Epipactis atrorubens, Rotes 

Waldvögelein – Cephalanthera rubra und Weißes Waldvögelein - C. damasonium) auszeich-

nen. Der Waldmeister-Buchenwald stockt auf eher feuchten kalkhaltigen Standorten, die zu 

Parabraunerden mit mittlerer Basen- und Nährstoffversorgung verwittert sind. Beim Waldgers-

ten-Buchenwald sind es vornehmlich normal durchfeuchtete bis trockene, eutrophe Brauner-

den. Orchideenbuchenwälder kommen auf Rendzinen vor. 

Vorkommen in der Planungsregion: Hier bilden die basenreichen Braunerden und Rendzinen 

die potenziellen Standorte des Waldmeister-Buchenwaldes verschiedener Ausprägungen 

(s. o.). 

Im Bereich der Isselebene westlich von Isselburg und in der Niederrheinischen Sandplatte bei 

Raesfeld ist die Vegetationseinheit vorhanden. Im Westmünsterland kommt sie zwischen Bor-

ken, Raesfeld und Reken und südlich von Rheine vor. 

Großflächig treten Waldmeister-Buchenwälder im Kernmünsterland im Bereich der Schöppin-

ger Berge und der Baumberge zwischen Coesfeld, Steinfurt und Havixbeck auf. Südöstlich 

von Münster bis nach Lippstadt reichend, insbesondere um Beckum, ist diese Vegetationsein-

heit auf großen Flächen vertreten. 

Im Bereich des Teutoburger Waldes (Osnabrücker Osning) und der Schafberge (Osnabrücker 

Hügelland) ist die Vegetationseinheit ebenfalls z. T. großflächig zu finden. 

 

Drahtschmielen-Buchenwälder 

Beschreibung und Standortfaktoren: Bei den Buchenwäldern, die auf nährstoffärmeren Böden 

stocken, handelt es sich um artenarme, von acidophytischem Unterwuchs geprägte Bestände. 

Anspruchsvolle Buchenwald-Arten wie Einblütiges Perlgras (Melica uniflora), Waldmeister 

(Galium odoratum) u. a. fehlen. 

Charakteristisch für die meist lückige Krautschicht ist das Vorkommen der Weißen Hainsimse 

(Luzula albida = L. luzuloides). Weitere typische Arten sind Draht-Schmiele (Deschampsia fle-

xuosa) und Heidelbeere (Vacchinium myrtillus) sowie diverse anspruchslose, säuretolerante 

Moose wie Polytrichum formosum, Dicranella heteromalla und Hypnum cupressiforme. 



Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege für die Planungsregion 
Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Münster 

 

Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen 
- 118 / 332 - 

Die dominante Ausprägung dieser Vegetationseinheit im Planungsraum stellt der 

Drahtschmielen-Buchenwald (Deschampsio-Fagetum) dar. Er ist die typische bodensaure Bu-

chenwaldgesell-schaft im Norddeutschen Tiefland. Eichen fehlen in der eher kontinental ori-

entierten Ausprägung, in der atlantischen Variante sind sowohl Trauben-Eiche (Quercus pet-

raea) als auch Stiel-Eiche (Quercus robur) vertreten. Differenzialarten sind neben der Draht-

Schmiele (Deschampsia flexuosa) die Haar-Hainsimse (Luzula pilosa). 

Neben dem Drahtschmielen-Buchenwald tritt auch der typische Hainsimsen-Buchenwald (Lu-

zulo luzuloidis-Fagetum, s. a. Karte 12) auf. Dieser stellt sich auf basen- und nährstoffarmen 

Böden mittlerer Bodenfeuchte mit höchstens geringem Staufeuchte-Einfluss ein. Der 

Drahtschmielen-Buchenwald stockt auf schwach podsoligen Parabraunerden und geht auf 

echten Podsolen und Eschböden mit geringer Humusauflage in den Eichen-Buchenwald (Pe-

riclymeno-Fagetum, PASSARGE) über. 

An den steileren und flachgründigen Kalksteinhängen des berg- und Hügellandes stellt sich 

der Seggen-Buchenwald (Carici-Fagetum, s. a. Karte 12) mit eher niedrigen und schlecht-

wüchsigen Buchen in der Baumschicht ein, die mit Traubeneiche, Feldahorn und Elsbeere 

vergesellschaftet ist. In der Krautschicht finden sich viele wärmeliebenden Pflanzen in denen 

Seggenarten vorherschen und Orchideen wie Waldvöglein- und Sumpfwurzarten zum Orch-

ideen-Buchenwald überleiten können. 

Auf basenreicheren Böden vermittelt der Flattergras-Buchenwald (Maianthemo-Fagetum, s. a. 

Tabelle 17) zum Waldmeister-Buchenwald (Galio odorati-Fagetum). 

Bei Auftreten von Staufeuchte geht der bodensaure Buchenwald mit Übergängen zum Rasen-

schmielen-Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum typicum, Deschampsia cespitosa-Vari-

ante) in die arme Ausprägung des Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwaldes (Stellario ho-

losteae - Carpinetum betuli) oder des feuchten Birken-Eichenwaldes (Betulo-Quercetum moli-

nietosum) über. 

Vorkommen in der Planungsregion: Großflächigere Standorte des Drahtschmielen-Buchen-

wald befinden sich auf Parabraunerden und bodensauren Braunerden bei Reken (Westmüns-

terland), nördlich von Dülmen und im südöstlichen Teil der Baumberge, stellenweise sogar bis 

Münster reichend (Kernmünsterland).  

Im Teutoburger Wald tritt der Vegetationstyp nur kleinflächig zwischen Tecklenburg und Len-

gerich auf (Osnabrücker Osning).  

Der bodensaure Buchenwald ist zudem weiter nördlich auf Parabraunerden der Schafberg-

platte des Osnabrücker Hügellandes als potenzielle natürliche Vegetation zu erwarten. 

 

Buchen-Eichenwälder  

Beschreibung und Standortfaktoren: Der Buchen-Eichenwald (s. a. Karte 12), der noch ärmere 

Böden (Podsole, Ranker, Eschböden) als der Drahtschmielen-Buchenwald besiedelt, ist durch 

das stärkere Auftreten der Trauben-Eiche (Quercus petraea) geprägt. Im Unterwuchs sind 

wiederum Kennarten der boden-sauren Laubwälder wie Wald-Geißblatt (Lonicera pericly-

menum) und Stechpalme (Ilex aquifolium) zu finden. Gegenüber dem noch ärmeren Birken-

Eichenwald (Betulo-Quercetum) treten die Buchenwaldarten Adlerfarn (Pteridium aquilinum), 

Hain-Veilchen (Viola riviniana), Weiches Honiggras (Holcus mollis), Maiglöckchen (Convallaria 
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majalis), Schönes Johanniskraut (Hypericum pulchrum) und Echte Goldrute (Solidago virgau-

rea) als typische Arten auf. Diese Artengarnitur ist auch in der trockenen Ausbildung des unter 

atlantischen Bedingungen vorkommenden Eichen-Buchenwaldes (Periclymeno-Fagetum typi-

cum) zu finden. In dieser Ausbildung dominiert die Rot-Buche (Fagus sylvatica) stark. Die 

Trauben-Eiche (Quercus petraea) ist nur untergeordnet vertreten.  

Das Auftreten der Sand-Birke (Betula pendula) innerhalb des Eichen-Buchenwaldes deutet 

auf Übergänge zum Birken-Eichenwald und damit auf noch ärmere Bodenverhältnisse hin. 

Vorkommen in der Planungsregion: Hier sind die Standorte der Eichen-Buchenwälder weit 

verbreitet und kleinflächig im ganzen Gebiet verteilt. Die trockene Ausprägung sind vornehm-

lich auf Plaggeneschböden, die feuchteren Ausprägungen auf Podsolen zu erwarten. Größere 

Flächen bzw. Flächenkonzentrationen der beschriebenen Waldtypen finden sich insbesondere 

auf den Eschböden um Bocholt (Isselebene). Im Westmünsterland zählen die Sandhügel- und 

Fluss-Dünenbereiche zu den Standorten des Buchen-Eichenwaldes. So tragen die Erhebun-

gen (Die Berge, Schwarzer Berg, Melchenberg) zwischen Borken und Reken auf Podsolen 

ebenfalls potenziell den Eichen-Buchenwald mit Birke.  

Im Kernmünsterland südlich von Coesfeld bis südlich von Dülmen (Borkenberge) ist insbeson-

dere der Eichen-Buchenwald mit Birke ebenfalls weit verbreitet. Zudem stocken trockene Ei-

chen-Buchenwälder und solche mit Birke auf den sandigen Ablagerungen entlang der großen 

Fließgewässer (Bocholter Aa, Berkel, Dinkel, Vechte, Steinfurter Aa, Ems).  

Weitere Schwerpunkte dieser Vegetationseinheit liegen zwischen Oelde und Beelen (Letter 

Platte), im Ostmünsterland bei Sassenberg und um Ladbergen, im nordwestlichen Teil des 

Teutoburger Waldes (Osnabrücker Osning) sowie im Osnabrücker Hügelland und auf der 

Plantlünner Sandebene nördlich der Schafberge zwischen Hopsten und Westerkappeln. 

 

Birken-Stieleichenwald 

Beschreibung und Standortfaktoren: Auf Standorten, auf denen die Rot-Buche (Fagus syl-

vatica) aufgrund der Nährstoffarmut und des sauren Bodenmilieus vollständig ausfällt, löst der 

Birken-Stieleichenwald (Betulo-Quercetum roboris, s. a. Karte 12) den Eichen-Buchenwald ab. 

Kennzeichnend ist das Zurücktreten der Rot-Buche (Fagus sylvatica) zugunsten der Stiel-Ei-

che (Quercus robur) sowie Sand-Birke (Betula pendula). Standorte der Vegetationseinheit sind 

die altpleistozänen Quarzsande Nordwestdeutschlands.  

Kennzeichnende Arten des Unterwuchses der lichten Bestände sind außer den genannten 

Baumarten die Eberesche (Sorbus aucuparia) und im Unterwuchs u. a. Schönes Johannis-

kraut (Hypericum pulchrum), Harz-Labkraut (Galium harzynicum), Pillen-Segge (Carex pilu-

lifera), Heidelbeere (Vacchinium myrtillus). Der trockene Birken-Eichen-Wald (Betulo-Quer-

cetum typicum) stockt auf den trockenen Quarzsandböden. Auf den wechselfeuchten Quarz-

sanden tritt Pfeifengras (Molinia caerulea) hinzu (Betulo-Quercetum molinietosum, s. a. Karte 

12). Auf wasserzügigen, anmoorigen Standorten kommt zusätzlich die Schwarz-Erle (Alnus 

glutinosa) vor (Betulo-Quercetum alnetosum). 

Vorkommen in der Planungsregion: Die Vegetationseinheit tritt in der Planungsregion kleinflä-

chig überwiegend auf Podsolen auf, die entweder grundwasserbeeinflusst sind oder auf Flug-

sand und Dünenstandorten sehr trockene Verhältnisse aufweisen, so im Westmünsterland in 
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den Niederungsbereichen westlich des Emstales, im Borken-Rekener Hügelland, im Waldhü-

gelland der zentralen Hohen Mark und in der Hullerner Niederterrasse. 

 

Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder  

Beschreibung und Standortfaktoren: Zu den Standorten, die von der Rot-Buche (Fagus syl-

vatica) nicht mehr besiedelt werden können, zählen die stärker grund- oder stauwasserbeein-

flussten Böden. Die Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder (Stellario-Carpinetum, s. a. Karte 

12) sind charakteristisch für feuchte Grund- und Stauwasserböden in Lehmgebieten. Die 

Baumschicht wird von Stiel-Eiche (Quercus robur) und Hainbuche (Carpinus betulus) gebildet. 

In der Krautschicht sind Stellaria holostea (Hain-Sternmiere) und Potentilla sterilis (Erdbeer-

Fingerkraut) die charakterisierenden Arten. Je nach Trophie-Ansprüchen werden verschie-

dene Ausprägungen unterschieden: 

Auf ärmeren, trockenen Standorten ist der Geißblatt-Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald 

(Stellario-Carpinetum periclymenetosum) anzunehmen, der im Unterwuchs Lonicera pericly-

menum, Polytrichum attenuatum und Mnium hornum aufweist. 

Die reicheren Standorte werden vom typischen Sternmieren-Eichen-Hainbuchen-Wald (Stella-

rio-Carpinetum typicum) und schließlich in der feuchteren Ausprägung vom Waldziest-Eichen-

Hainbuchen-Wald (Stellario-Carpinetum stachyetosum) eingenommen. Die Kennarten sind 

u. a. Stachys sylvatica, Primula elatior, Ranunculus auricumus. 

Bei stärkerem Grund- oder Stauwassereinfluss tritt die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) als 

Baumart hinzu und stellt den Übergang zu den Erlenauen- und Erlensumpfwäldern dar. 

Vorkommen in der Planungsregion: Im weitaus größten Teil der Planungsregion stellen die 

Stieleichen-Hainbuchenwälder die potenzielle natürliche Vegetation. Er stockt vornehmlich auf 

Gley und Pseudogley.  

Im südlichen und westlichen Teil des Planungsraumes dominiert die nährstoffreiche Ausbil-

dung. Die nährstoffärmere Ausbildung tritt in der Niederrheinische Sandplatte (östlich um 

Bocholt), im nördlichen West- und Ostmünsterland in einem breiten Band östlich von Heek, 

über Metelen, Steinfurt, Emsdetten, Ladbergen bis zum Teutoburger Wald auf.  

In der Plantlünner Sandebene dominiert ebenfalls die nährstoffärmere Ausbildung, während 

im Osnabrücker Hügelland fast ausschließlich die nährstoffreichere Ausbildung vorkommt. 

Die Ausbildung mit Erle tritt in nennenswertem Umfang in den Auenbereichen der Flüsse 

Bocholter Aa, Werse und Ems, im Einzugsgebiet der Stever, auf Staunässeböden im Nord-

westen des Planungsraumes zwischen Vreden und Steinfurt sowie im Norden westlich und 

nördlich von Hopsten auf. 

 

Wälder der Fluss- und Bachaue 

Beschreibung und Standortfaktoren: Die Erlen-Eschenauenwälder (Alnenion glutinosae) be-

herrschen die Auenstandorte, insbesondere an den Ober- und Mittelläufen von Flüssen und 
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Bächen, zudem stocken sie auf überflutungs-freien Grundwasserböden. Sie lösen die Stielei-

chen-Hainbuchen-Wälder auf Standorten ab, die häufiger überflutet werden und/oder ganz-

jährig hohe Grundwasserstände aufweisen. 

In der Baumschicht kommen je nach den Nährstoffverhältnissen Schwarz-Erle (Alnus gluti-

nosa) oder Esche (Fraxinus excelsior) zur Vorherrschaft. Auf den grundwassernahen Talauen 

und Niederungen der Ebene auf sandigen bis anmoorigen Standorten ist der Traubenkirschen-

Eschen-Auen-Wald (Pruno padi-Fraxinetum, s. a. Karte 12) typisch. Die Baumschicht wird 

meist von der Schwarz-Erle beherrscht. Die Esche tritt nur auf basenreichen Böden in größe-

ren Mengen auf. Kennarten sind die Trauben-Kirsche (Prunus padus) sowie die Flatterulme 

(Ulmus laevis).  

Weitere Kennarten der Auenwälder sind je nach Ausprägung u. a. Stellaria nemorum (Hain-

Sternmiere), Carex remota (Winkel-Segge), Ribes rubrum var. sylvestre (Rote Wald-Johannis-

beere). Die Wälder bilden einen üppigen Unterwuchs aus. Übergänge zum Erlenbruchwald 

(Carici elongatae-Alnetum, s. a. Karte 12) kommen in den Fluss- und Bachauen auf Standor-

ten vor, die zum Niedermoor oder anmoorigen Boden-Verhältnissen vermitteln. Hier können 

sich auf den ärmeren Standorten auch Moorbirken dazu gesellen.  

Für die sandigen Flusstäler Norddeutschlands ist der Eichen-Auenwald (Querco-Ulmetum mi-

noris) typisch. Es handelt sich um Hartholzauenwälder auf periodisch oder episodisch über-

schwemmten Standorten. Der Wald wird von Stiel-Eiche (Quercus robur) beherrscht. An güns-

tigen Stellen ist Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) oder Feld-Ulme (Ulmus minor), häufiger 

die Hainbuche (Carpinus betulus) beigemischt.  

Vorkommen in der Planungsregion: Die Vegetationseinheit tritt entlang der Bäche und Flüsse 

in der Planungsregion entsprechend der Standortansprüche auf. Großflächige Standorte sind 

entlang der Ems und Werse sowie der Berkel und am Unterlauf der Vechte zu erwarten.  

 

Hochmoor, Niedermoor und ehemalige Moorstandorte 

Beschreibung und Standortfaktoren: Auf nährstoffarmen Torfböden (Hoch- und Zwischen-

moortorf) beherrscht die Moor-Birke (Betula pubescens o. Betula carpatica) die Baumschicht. 

Im Unterwuchs sind neben diversen Torfmoosarten (Sphagnum spec.), Zwergsträucher (Ga-

gelstrauch - Myrica gale, Heidelbeere - Vacchinium myrtillus, Moosbeere - V. oxycoccus), 

Steifblättriges Frauenhaar-Moos (Polytrichum strictum) und Wollgräser (Scheidiges Wollgras 

- Eriphorum vagiantum, Schmalblättriges Wollgras - E. angustifolium) zu nennen. 

Die noch intakten Hochmoorstandorte sind die einzigen natürlicherweise waldfreien Standorte 

in der Planungsregion. Sie treten nur dort auf, wo die Torfmoosschicht in ausreichender Dicke 

ausgebildet ist. Dadurch sind intakte Hochmoore unabhängig vom Wasserhaushalt und den 

Nährstoffen aus dem mineralischen Untergrund. Die hier siedelnden Pflanzen werden nur über 

das Regenwasser und den atmosphärischen Staub versorgt.  

Die Hochmoorbultgesellschaft (Sphagnetum magellanici) ist die bezeichnende mitteleuropäi-

sche Bultgesellschaft wachsender Hochmoore, die in den noch lebenden und renaturierungs-

fähigen, degradierten Hochmoore in der Ausprägung der Glockenheiden-Gesellschaft (Erico-

Sphagnetum magellanici) zu finden ist. Hier stellen sich diverse Torfmoose (z. B. Sphagnum 

magellanicum, Sph. rubellum, Sph. phallax) ein. Kennarten im nordwestdeutschen Raum sind 
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darüber hinaus Rosmarien-Heide (Andromeda polifolia), Moosbeere (Vaccinium oxycoccus), 

Sphagnum papillosum und Glocken-Heide (Erica tetralix). 

Diese Standorte sind jedoch nur noch sehr kleinflächig vorhanden. Die meisten Moorstandorte 

sind durch menschliche Aktivitäten (Abtorfen, Entwässern, Eutrophierung) degeneriert. Die 

potenzielle natürliche Vegetation wird auf diesen Standorten je nach Grad der Veränderungen 

von Bruch- oder Sumpfwäldern bis hin zu feuchten Birken-Eichenwäldern und armen Stern-

mieren-Eichen-Hainbuchenwäldern gebildet. 

Auf Niedermoorstandorten stellen sich je nach Trophiegrad von Schwarz-Erlen (Alnus gluti-

nosa) oder Moorbirke (Betula pubescens) dominierte Bruchwälder ein. Erlenbruchwälder kom-

men auf basenreicheren, nassen, stark zersetzten Niedermoortorfen vor. Im mitteleuropäisch-

subkontinentalem Bereich ist dies der Walzenseggen-Erlenbruchwald (Carici elongatae-Alne-

tum), der vorwiegend auf Niederungs- und Muldenlagen der planaren Region beschränkt ist. 

Neben der Dominanz von Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) in der Baumschicht wird die Kraut- 

und Strauchschicht durch Calamagrostis canescens (Hunds-Reitgras), Thelypteris palustris 

(Sumpffarn), Ribes nigrum (Schwarze Johannisbeere) und Carex elongata (Walzen-Segge) 

charakterisiert. 

Vorkommen in der Planungsregion: Im Kernmünsterland sind die einzigen größeren Moorge-

biete weitgehend zerstört („Venner Moor“ und Hemmerheide östlich Senden). Die in den Tä-

lern liegenden Niedermoore (Bruchwald-Moore) sind ebenfalls durch Meliorationsmaßnahmen 

in ihrem ursprünglichen Bestand weitgehend vernichtet. 

Im Westmünsterland sind die bedeutendsten Reste der Moorvegetation im Emsdetter Venn 

und Borghorster Venn bei Emsdetten, im Amtsvenn und seiner Umgebung südwestlich von 

Gronau, im Zwillbrocker Venn westlich von Vreden, im Burlo-Vardingholter Venn nordwestlich 

von Borken sowie im Weißen Venn östlich von Velen zu finden. Diese ehemaligen Hochmoore 

sind weitgehend abgetorft worden, sodass die potenzielle natürliche Vegetation nur noch klein-

flächig aus Hochmoorvegetation besteht. 

Bedeutende Niedermoorstandorte sind die Feuchtwiesen bei Gut Barnsfeld nördlich von Bor-

ken und im Kuhlenvenn östlich von Velen sowie die Heubachwiesen östlich von Reken.  

Im Ostmünsterland werden lediglich nördlich Sassenberg größere Flächen von Niedermoor-

Standorten (Füchtorfer Moor und Umgebung) eingenommen. 

In der Plantlünner Sandebene liegt das Recker Moor. Es umfasst die nicht vollständig abge-

torften Restflächen des Vinter Moores, das sich nach Nordosten in Niedersachsen weiter fort-

setzt. Das Halverder Moor nordöstlich Hopsten stellt den letzten Rest eines ehemals großen, 

heute vollständig entwässerten und weitgehend abgetorften Hochmoores dar. Nur noch auf 

wenigen Parzellen im Zentrum des Naturschutzgebietes ist heute eine maximal 80 - 100 cm 

mächtige Torfauflage vorhanden, auf der noch Reste der hochmoortypischen Vegetation so-

wie Moorsukzessionsstadien erhalten sind. 

Die Düsterdieker Niederung nördlich von Westerkappeln sowie die Randbereiche des „Heili-

gen Meeres“ südöstlich Hopsten werden von Niedermoor, Anmoorgley und Gley eingenom-

men. Sie stellen potenzielle Bruchwaldstandorte dar. 

Im Osnabrücker Hügelland, im Bereich der Ibbenbürener Senke sind kleinflächig Bruchwald-

standorte auf Niedermoor vorhanden. 



Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege für die Planungsregion 
Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Münster 

 

Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen 
- 123 / 332 - 

3.5.3 Vegetationsreihen bzw. typische Ersatzgesellschaften der heutigen 

(standortheimischen) potenziellen natürlichen Waldgesellschaften 

Tabelle 17 Die wichtigsten Ersatzgesellschaften der Haupteinheiten der Karte der heutigen standorthei-

mischen potenziellen natürlichen Waldgesellschaften 

Waldge-
sellschaft 

Gebüsch / Hecken Säume, Schlagge-
sellschaften 

Wiese / Weiden, 
Grünland 

Ackerbegleitflora 

Waldmeister-
Buchenwäl-
der 

Schlehen-Hartriegel-
gebüsche, Brombeer-
gebüsche 

Mittelklee-Odermen-
nigsaum, Knoblauch-
raukensäume, 
Girschsäume, 
Hainkletten-Schlag-
gesellschaft, Tollkir-
schen-Schlag-Ges. 
Trauben-Holunder-
Brombeer-Schlagge-
büsch 

Weidelgrasweiden, 
Glatthaferwiesen, 
Halbtrocken-, Enzian-
Zwenkenrasen 

Hohlzahn-Ackerfrauen-
mantel-Ges., Hellerkraut-
Ehrenpreis-Ges., Que-
ckenfluren 

Drahtschmie-
len-Buchen-
wald 

Ginster-Heiden, 
Geißblatt-Faulbaum-
Waldmantel 

Holcus mollis-Säume, 
Salbei-Gamander-
Säume, Fingerhut-
Schlagges. 

Magergrünland, Wei-
delgrasweiden, Glatt-
haferwiesen 

Hohlzahn-Ackerfrauen-
mantel-Ges., Erdrauch-
Ges., Saatwucherblumen-
Ges. 

Hainsimsen-
Buchenwald 

Faulbaumgebüsche, 
Himbeergebüsche, 
Fuchsgreiskraut-
Traubenholunderge-
büsche, Calluna-, 
Ginster-Heiden, 
Geißblatt-Faulbaum-
Waldmantel 

Salbei-Gamander-
säume, Fingerhut 

Kreuzblumen-Borst-
gras-Thymian-Schaf-
schwingelrasen, 
Berg-, Glatthaferwie-
sen, Rotschwingel-
Weißkleeweiden, Ma-
gergrünland, Mager-
rasen 

Bergackerfrauenmantel-
ges., Wucherblumen-Ges. 
Ackerfrauenmantel-Ka-
mille-Ges., Saatwu-
cherblumen-Ges., Ehren-
preis-Erdrauchfluren, Ho-
niggras-Hohlzahn-Ges., 
Ackerspörgel-Ziest-ges. 

Seggen-Bu-
chenwälder 
und Seggen-
Buchen-Wäl-
der auf 
feuchten 
Standorten 

Seidelbast, Weiß-
dorn, Rote Heckenkir-
sche, Roter Hartrie-
gel, Berberitze 

Wiesen-Schlüssel-
blume-Ges., Mai-
glöckchen-Gruppe 
und Bingelkraut-Ges. 
in feuchter Ausprä-
gung 

  

Flatterrgras-
Buchenwald 

Schlehen-Hartriegel-
gebüsche und -Brom-
beergebüsche 

Knoblauchrauken-
Säume 

Weidelgrasweiden, 
Glatthaferwiesen 

Ackerfrauenmantel-Ka-
mille-Ges., Ehrenpreis-Er-
drauch-Ges. 

Buchen-Ei-
chenwald 

Waldbrombeerge-
büsch, Heiden 

Salbei-Gamander-
Säume, Weiden-
röschen-Waldgreis-
kraut-Ges. 

Weidelgrasweiden, 
Glatthaferr-, Goldha-
ferwiesen, Mager-
grünland 

Windhalm-Ges., Sand-
mohn-Ges., Ackerfrauen-
mantel-Kamille-Ges., 
Spark-Wucherblume- und 
Spark-Hühnerhirse-Ges., 
Melden-Fragmentges. 

Birken-
Stieleichen-
wald 

Heiden, Weidengebü-
sche, Faulbaumgebü-
sche 

Salbei-Gamander-
Ges., Weinröschen-
Waldgreiskrautges. 

Magerwiesen und –
weiden, Silbergrasflu-
ren und Borstgrasra-
sen, Pfeifengraswie-
sen 

Windhalmges., Lamm-
krautges. 

Pfeifengras-
Birkenwald 
auf wechsel-
feuchten und 
entwässerten 
Hochmoor-
standorten 

Pfeifengrasges. Glo-
ckenheide, Blutwurz, 
Torfmoose 
und 
Brombeer, Ginster, 
Wacholder, Wald-
geißblatt 
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Waldge-
sellschaft 

Gebüsch / Hecken Säume, Schlagge-
sellschaften 

Wiese / Weiden, 
Grünland 

Ackerbegleitflora 

Sternmieren-
Stieleichen-
Hainbuchen-
wald 

Weidengebüsche, 
Schlehen-Hartriegel-
gebüsche mit Geiß-
blatt in der basenar-
men, trockenen Aus-
prägung 

Knoblauchrauken-, 
Klettenkerbel-, Kreuz-
krautsäume, Wald-
kletten-Schlaggesell-
schaften mit Wald-
ziest in der feuchte-
ren Ausprägung 

Weidelgrasweiden, 
Glatthafer-, Goldha-
fer-, Wassergreis-
kraut-, Kohldistel-, 
Silgenwiesen 

Ackerfuchsschwanz-Ka-
mille-Ges., Sauerklee-
Gänsefuß-Ges. 

Traubenkir-
sche-Erlen-
Eschen-Au-
enwälder 

Hasel, Gemeiner 
Schneeball, Pfaffen-
hütchen, Hartriegel, 
Schwarzer Holunder 

Mädesüß, Bachnel-
kenwurz, Kriechender 
Hahnenfuß, Wald-
ziest-, Sumpfseggen-
, Geißfuß-Ges, 

Naßgrünland, Seg-
gensümpfe 

 

Bachbegleite 
Erlenbruch-
wälder 

Weiden, Schwarze 
Johannisbeere 
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II Leitbilder, Ziele und Maßnahmen für die Biodiversität 

1 Geographische Landschaftsgliederung 

1.1 Großlandschaften, Landschaftsräumliche Gliederung 

Der 4.621 km² große Planungsraum liegt naturräumlich gesehen überwiegend in der Groß-

landschaft „Westfälische Bucht“ (> 90 %). Der Nordosten, nördlich des Teutoburger Waldes 

wird vom Naturraum „Weserbergland“ geprägt, ganz im Südwesten bei Isselburg im Kreis Bor-

ken reicht das Niederrheinische Tiefland in den Planungsraum hinein. 

Nachfolgend wird ein kurzer historischer Rückblick über Phasen der Kulturlandschaftsentwick-

lung in den jeweiligen Großlandschaften gegeben, gefolgt von einem Leitbild und Zielen bzw. 

Maßnahmen des Naturschutzes. Die Darstellungen erfolgen auf Grundlage der Landschafts-

raumdokumente (siehe folgendes Kapitel 1.2). 

 

Westfälische Bucht 

Das Bild des Westmünsterlandes wurde am Anfang des 19. Jahrhunderts von großen zusam-

menhängenden Heide- und Vennlandschaften mit zahlreichen Hecken bestimmt. Im Kern-

münsterland prägte die historisch gewachsene Parklandschaft mit ihrem hohen Anteil an 

Feuchtgrünland, Hecken, Feldgehölzen, Gräben und Gräften und verstreut liegenden Drub-

beln das Landschaftsbild.  

Der Bereich der Ems bildete im Ostmünsterland das nährstoffarme Sandvorland des Teuto-

burger Waldes, welches durch naturnahe Fließgewässer, Feuchtwälder und Binnendünen, 

vereinzelt auch Moore, Heideflächen mit Heideweihern strukturiert wurde. Im 19. und 20. Jahr-

hundert ging der Heide- und Mooranteil immer weiter zugunsten von Grünland zurück. Seit 

den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde auch vermehrt mit der ackerbaulichen Nut-

zung auf ehemalige Grünland- und Heidegebiete zurückgegriffen. Daher sind insbesondere 

die Relikte von Heide- und Moorlandschaften für den Biotopverbund und für den Artenschutz 

von großer Bedeutung, um die wenigen, auf diese Biotope spezialisierten Arten zu sichern. 

Aber auch in den entwässerten und gedüngten ehemaligen extensiv genutzten Feuchtgrün-

landbereichen und den vielfach der Rodung zum Opfer gefallenen Hecken und Feldgehölzen 

finden sich weitere Lebensraum- und Artenverluste, die es zu bewahren gilt. 

Die feuchten und sandigen Böden wurden traditionell zur Viehzucht genutzt, dabei wurden 

nicht nur die feuchten Grünländer, sondern auch Eichen-Birkenwälder als Waldweide bewirt-

schaftet. 

Charakteristisch für das gesamte Münsterland waren die Streu- und Einzelsiedlungen, die fort-

laufend durch neue Flächeninanspruchnahme durch viele neue Siedlungs- und Gewerbege-

biete überformt weden. 

Vor allem vom 9. – 14. Jahrhundert wurden die bodenständigen Wälder großflächig gerodet 

und Feuchtwiesen entwässert, aber auch im letzten Jahrhundert fanden weitere Dezimierun-

gen des Waldbestandes und der Feuchtwiesen statt mit dem Ergebnis, dass Ackerland 77 % 

an der landwirtschaftlichen Nutzfläche einnahm, wobei der Maisanbau zunahm. Der Waldan-

teil liegt im (Nord-)Westen bei ca. 15 %, im Südosten sogar nur bei ca. 7 - 8 %, sodass das 
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Münsterland insgesamt als waldarm bezeichnet werden kann. Größere zusammenhängende 

Forstgebiete befinden sich nur noch im Südwesten des Naturraumes (Haard, Hohe Mark), 

wobei nur der kleinere nördliche Teil zum Planungsraum gehört. Charakteristisch für die durch 

den Kalkabbau stark überformten Beckumer Berge im Südosten sind bis heute das reliktartige 

Vorkommen eingestreuter Kalk-Buchenwälder. Diese haben in NRW ihr nördlichstes Verbrei-

tungsgebiet im Teutoburger Wald und dem Waldhügel südlich von Rheine. 

Die prägendsten Eingriffe in den Naturhaushalt sind umfangreichen Grundwasserabsenkun-

gen, Verluste von Grünland, Hecken und Feldgehölzen, starke Nährstoffzufuhr durch die In-

tensivierung der Landwirtschaft (Ackerbau und Viehzucht), Abtorfung der Moore sowie Abbau 

der Rohstoffe Kalk, Sand und Stein. 

Charakteristisch für diese Landschaft sind Moore, Heiden, Nass- und Feuchtwiesen, Mager-

rasen, Dünen, Bruch- und Feuchtwälder, Flussauen, Obstwiesen, Kleingewässer und Quellen.  

Insgesamt hat der Wandel der ursprünglich strukturierten Agrarlandschaft auch einen Verlust 

der an diesen Lebensraum angepassten Arten, wie Großer Brachvogel, Uferschnepfe, Bekas-

sine, Kiebitz, Rebhuhn, Steinkauz, Ziegenmelker, Heidelerche ebenso wie Laubfrosch und 

Kreuzotter. 

 

Leitbild 

Die Auenlandschaft der Ems ist durch nachhaltige Grünlandnutzung geprägt und wird teilweise 

noch überflutet. Altwässer, Auenwiesen, Auenwälder, die sich aus den Sukzessionsflächen 

entwickeln und Sandmagerrasen auf den sandigen Flussdünen gliedern den Talbereich. Die 

Ackernutzung findet nicht mehr in den Auenbereichen statt, sondern beschränkt sich auf die 

Terrassenbereiche. 

Im Kernmünsterland wird die tradierte „Münsterländer Parklandschaft“ als typischer Land-

schaftskomplex aus Grünland, Äckern, Hecken, Feldgehölzen und Baumreihen entlang natur-

naher Bäche gefördert und dazu werden die großen Ackerflächen auf eine Schlaggröße von 

ca. 5 ha reduziert und so in das Nutzungsmosaik eingepasst. Feldraine und Hecken mit einer 

Breite von 8 - 10 m dienen als Schlagbegrenzung, verhindern Erosionen und gliedern gleich-

zeitig den agrarisch genutzten Raum. Auf den staunassen Böden und in den Bachauen domi-

niert Grünland mit eingestreuten Kleingewässern zugunsten der weniger intensiv genutzten 

Ackerflächen und verbessert die Biotopvernetung und Strukturvielfalt.  

Die ausgeprägten Feuchtwiesen des Ost- und Westmünsterlandes werden nach Wiederher-

stellung des Gewässerregimes extensiv bewirtschaftet. 

Der Waldanteil des insgesamt waldarmen Naturraumes wird auf ca. 30 % erhöht, wobei im 

West- und Ostmünsterland die Bestände mit naturnahen bodensauren Eichenmischwäldern, 

im Kernmünsterland mit naturraumtypischen Stieleichen-Hainbuchenwäldern zu ergänzen 

sind. Die hochgradig gefährdeteren Erlen- und Birkenbruchwaldreste sind als Kernräume ei-

nes Waldbiotopverbundnetzes gesichert und entwickeln sich weiter. Die vor allem auf Sand 

stockenden Kiefernforste werden in Laubholzbestände umgewandelt. 
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Ziel ist die Optimierung des Biotop- und Artenschutzes durch Sicherung, Entwicklung und Wie-

derherstellung folgender Bereiche im 

• Sandmünsterland und Westfälisches Tiefland 

- Erhalt der Moore, feuchte Heiden und Vennwiesen mit nährstoffreduzierenden Puffer-

zonen (Vreden, Gronau, Vennniederung am Heubach, Recke) 

- Erhalt der trockenen Heiden, Sande und offenen und kiefernbewaldete Dünen (Borken-

berge, Emssande) 

- Erhalt der naturnahen Sandbäche mit Ufergehölzen und –wiesen (Emsbäche, Berkel) 

- Wiederherstellung des natürlichen Wasserregimes durch Anheben des Grundwasser-

spiegels insbesonder auf Feuchtgrünlandstandorte 

- Reduktion der intensiven Viehwirtschaft 

• Kern- und Sandmünsterland 

- Erhalt und Entwicklung der vielfältig strukturierten „Münsterländer Parklandschaft“ mit 

ihren Hecken, Baumreihen, Feldgehölzen, Feldern, Weidekämpen und Bäche 

- Gliederung der großräumigen Feldstruktur durch Ergänzung und Anreicherung der vor-

handenen Strukturen mit Hecken, Feldgehölzen und Einzelbäumen   

- Erhalt der feuchten Niederungen mit ihren Kleingewässern und hohen, natürlichen 

Grundwasserständen durch ggf. Wiederherstellung des natürlichen Wasserregimes 

- Erhalt von Einzelgehöften, Gräftenhöfen, Drubbeln mit Eichenkämpen, Teichen, Tüm-

peln, Obstwiesen und Bauerngärten 

- Erhalt und von Wasserburgen, Schlössern mit ihren Gräften und Parkanlagen 

• Gesamter Naturraum 

- Erhalt der kulturlandschaftlichen Zeugnisse wie alte Bauernfluren mit Viehhuden,  

Eschlagen, Ton- bzw. Mergelkuhlen, Sand- bzw. Kalksteinbrüche und Hohlwege 

- Erhalt der Überschwemmungs- und Flösswiesen in Zusammenspiel mit den Auen- und 

Feuchtwäldern entlang der Ems 

- Optimierung der Emsaue als prägendes Verbindungselement durch Anbindung von 

Altarmen, Renaturierung des Gewässerlaufs und ihrer Zuläufe und Wiederherstellung 

der ehemals grünlandgeprägten Aue 

- Renaturierung und Förderung der Eigendynamik begradigter Flüsse und Bäche  

- Erhalt und Wiederherstellung der Laubwälder in den feuchten Niederungen  

- Erhalt und Optimierung der auf den Sand- bzw. Kalksteinkuppen (Schöppinger Berge, 

Baumberge, Davert, Beckumer Berge) stockenden Buchenwälder 

- Laubwaldvermehrung durch Neuaufforstung mit bodenständigen, heimischen Gehöl-

zen im Bereich der Baumberge bei Davert und den Beckumer Bergen 

- Nachhaltige naturnahe forstwirtschaftliche Nutzung  
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- Schutz der verbliebenen Wälder vor weiterer Inanspruchnahme und Zerschneidung 

- Kein weiterer Kies- und Sandabbau in den Auen und Niederterrassenbereichen 

- Konzept für weiteren Gesteinsabbau (v. a. Beckumer Berge und Teutoburger Wald) 

unter Berücksichtigung der FFH-Lebensraumtypen mit Darstellung einer Folgenut-

zung, in der sich neben den Kohärenzsicherungsmaßnahmen auch die vorrangige Be-

rücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege wiederfinden. 

 

Weserbergland 

Der Nordosten des Kreises Steinfurt wird vom Naturraum „Weserbergland“ geprägt, der sich 

in Niedersachsen fortsetzt. Im Süden wird der Planungsraum begrenzt vom Teutoburger Wald, 

im Süwesten sind es die Rheiner und Ochtruper Höhen.  

Der Teutoburger Wald ist ein lediglich 3 - 4 km breiter, aber langgestreckter Waldkorridor, des-

sen nordwestliches Ende sich im Planungsraum befindet. Laubwälder herrschen vor, aber es 

sind auch ausgedehnte Nadelholzbestände eingestreut. Die als Dören benannten Quertäler 

werden zum Teil von Felsen begleitet, die an den Dörenther Klippen deutlich sichtbar werden. 

An den südexponierten Hängen des Teutoburger Waldes sind vereinzelt noch skelettreiche 

Kalkäcker und blüten- und insektenreiche Kalkmagerrasen als Relikte der ehemaligen extensiv 

durch Wanderschäfer bis in die 2. Hälfte des 19. Jh. beweideten Kalktriften vorhanden. 

Der Raum wird von der Landwirtschaft dominiert, die sukzessiv an landwirtschaftlicher Nutz-

fläche durch Rodung, v. a. aber durch Moorkultivierung zugenommen hat. Großflächig wurde 

in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts durch umfangreiche Drainagemaßnahmen in den 

Niederungsbereichen Grünland in Acker v. a. für den Maisanbau umgewandelt. Vor allem hier 

sind naturschutzfachliche Maßnahmen gefragt. 

Der Raum wird belastet durch die Zersiedlung der Landschaft, der Intensität der Landwirtschaft 

und des Gesteinsabbaus bei Ibbenbüren / Lengerich. Charakteristisch sind die Kalk-Buchen-

wälder, Quellen und Wiesentäler. 

 

Leitbild 

Der Teutoburger Wald ist mit ausgedehnten Kalk-Buchenwäldern, die naturnah bewirtschaftet 

werden, bestockt. Reste alter Kulturbiotope wie Niederwälder, Kalktriften, Magerwiesen und  

-weiden, Obstwiesen und artenreiche Kalkäcker bleiben erhalten und werden durch Pflege- 

und Entwicklungsmaßnahmen optimiert und somit wertvolle Rückzugsbiotope für eine Vielzahl 

von Arten. 

Auf den feuchten Standorten dominiert Grünland, die Feldflur ist durch Kleinstrukturen geglie-

dert, die Schlaggröße der ressourcenverträglich genutzten Äcker hat sich verkleinert. 

 

Vorrangiges Ziel ist die Sicherung und Entwicklung des für das waldarme Münsterland bedeu-

tenden Waldbestandes durch 
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- Nachhaltige naturverträgliche forstwirtschaftliche Nutzung 

- Erhalt der Buchen-Niederwälder mit wärmeliebenden Pflanzen- und Tierarten auf dem 

Kalkzug des Teutoburger Waldes 

- Umwandlung von Nadelforsten in bodenständige, heimische Laubwälder 

- Erhalt der Kalkmagerrasen und Triften auf den Kuppenlagen des Teutoburger Waldes 

- Erhalt der Kalkäcker mit extensiver Ackernutzung 

- Erhalt, Entwicklung und Pflege der letzten Moorbereiche entlang der Grenze zu Nieder-

sachsen (Mettinger-Recker Moor) 

- Entwicklung von Feuchtgrünland in den Auen und Niederungsbereichen 

- Entwicklung und Sicherung der Sekundärbiotope (Kalksteinbrüche, Abgrabungen) 

- Entwicklung vielfältiger, dauerhafter Sekundärbiotope im Bereich von Abgrabungsflächen, 

insbesondere Entwicklung naturnaher Abgrabungsgewässer als biotische Regenerations-

räume und Trittsteinbiotope sowie Wiederherstellung einer vielfältigen Agrarlandschaft im 

Rahmen der Rekultivierung 

 

Niederrheinisches Tiefland 

Der Naturraum „Niederrheinisches Tiefland“ streift im Südwesten im Kreis Borken (Isselburg, 

Bocholt, Rhede) den Planungsraum. Bis in das 19. Jh. wurde diese meist arme Sandlandschaft 

durch Sand- und Besenginsterheiden im Komplex mit Binnendünen geprägt. Vereinzelt waren 

kleine Heidemoore eingestreut. 

Zahlreiche Heideflächen wurden mit Kiefern aufgeforstet, Feuchtheide und Moore entwässert. 

Die feuchten Heideflächen waren bis Mitte des letzten Jahrhunderts vielfach in Grünland um-

gewandelt worden. Infolge der Nutzungsintensivierung verarmte das artenreiche, z. T. bis da-

hin noch feuchte Grünland und wurde entweder als intensive Mähweide bewirtschaftet oder 

nach Entwässerung häufig in (Mais-) Acker umgewandelt. Strukturierende Elemente wie He-

cken und Baumreihen verschwanden aus der Landschaft. Daraus ergibt sich für den Biotop- 

und Artenschutz die noch vorhandenen Flächen zu schützen, zu sichern und zu entwickeln, 

um den in der armen Sandlandschaft ohnehin schon konkurrenzschwachen Pflanzen und Tie-

ren Rückzugsräume und Trittsteinbiotope zu erhalten. 

 

Leitbild 

Der Bereich ist wald- und grünlandbetont und empfindliche, nutzungsabhängige Biozönosen 

werden naturschutzorientiert bewirtschaftet. Die durchlässigen Sandböden werden vorwie-

gend als Grünland, selten als extensive Ackerflächen genutzt. Die vorherrschenden Kiefern-

wälder werden in Buchen-Eichenwälder umgebaut und der Waldanteil erhöht.  

Ziel ist es die charakteristische Sandlandschaft mit ihren Binnendünen und feuchten Senken 

Strukturen wieder erlebbar zu machen durch 
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- Erhalt und Entwicklung des Feuchtgrünlandes durch Wiederherstellung des natürlichen 

Wasserregimes Wiedervernässung, langfristige Extensivierung und Rückumwandlung von 

Acker in Grünland 

- Wiederherstellen gewässerbegleitenden Weichholzauen durch Aufforstung mit Silberwei-

den, Schwarzpappeln, Erlen und Eschen  

- Ausbau der ökologischen Potenziale der Fließgewässer sowie Förderung einer natürlichen 

Morphologie, etwa durch Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit, einer natur-

nahen Ufergestaltung sowie Renaturierungsmaßnahmen 

- Wiederherstellung naturnaher, bodenständiger Wälder durch Umwandlung bestehender 

Bestände und Erhöhung des Waldanteils 

- Erhalt von herausragenden Lebensräumen der Heiden, Moore, Gewässer, des Waldes 

und des Offenlandes durch effektiven Schutz und zielgerichteter Pflege und naturschutz-

orientierte Nutzung bis hin zu einem vollkommenen Nutzungsverzicht seltener Waldtypen 

 

1.2 Landschaftsräume 

In Kapitel I. 2.3 wurde die Abgrenzung von Landschaftsräumen ausführlich beschrieben. Die 

Kriterien zur Ausgliederung wurden dargestellt. Der Fachbeitrag enthält für jeden Landschafts-

raum innerhalb des Regionalplanbereiches ein eigenes, in Rubriken gegliedertes Textdoku-

ment. In der Rubrik Naturausstattung werden die natürlichen Standortfaktoren beschrieben. 

Bei der Landschaftsentwicklung werden die aktuellen Nutzungsverhältnisse vor dem Hinter-

grund der kulturhistorischen Landschaftsentwicklung dargestellt. Auf diesem Wege werden die 

für den jeweiligen Raum, die im Laufe der Landschaftsentwicklung und Nutzungsänderung 

selten gewordenen, als auch die für den Raum typischen und repräsentativen Lebensräume 

sowie die an diese Lebensräume gebundenen Arten hervorgehoben. Für die Landschafts-

räume werden weiterhin Leitbilder und Ziele formuliert. Die Leitbilder sollen umwelt- und na-

turschutzfachlich übergeordnete, allgemein verständliche Absichten und Vorstellungen eines 

zukünftigen Zustandes von Natur und Landschaft dokumentieren. Weiter sollen sie Hinweise 

auf Entwicklungsmaßnahmen zur Stabilisierung oder zur Wiederherstellung der für das Über-

leben von Arten notwendigen Lebensbedingungen aufzeigen.  

Die Landschaftsräume sowie das Biotopverbundsystem einschließlich der in diese Bezugs-

räume eingebundenen Schutzgebiete und Entwicklungsräume dienen auch dazu, das ökolo-

gische Risiko von Nutzungsansprüchen abzuschätzen. Aus den Zielen folgen umsetzungsori-

entierte Maßnahmen, die zur langfristigen und umfassenden Erhaltung, Wiederherstellung und 

Neugestaltung geeigneter Lebensbedingungen für Tiere und Pflanzen beitragen.  

Die Landschaftsraumdokumente, welche die dargestellten Beschreibungen, Ziele und Maß-

nahmen zu den einzelnen Landschaftsräumen enthalten, können online eingesehen werden. 

Der Zugriff darauf ist unter folgendem Link beschrieben: 

http://linfos.api.naturschutzinformationen.nrw.de/atlinfos/de/atlinfos.extent 

 

http://linfos.api.naturschutzinformationen.nrw.de/atlinfos/de/atlinfos.extent
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1.3 Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 

Das Ziel der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) ist ein europaweiter guter ökologischer 

und chemischer Zustand der Oberflächengewässer, für erheblich veränderte und künstliche 

Fließgewässerkörper ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter mengenmäßiger und 

chemischer Zustand des Grundwassers. Welche Gewässer als natürlich und welche als er-

heblich verändert bzw. künstlich eingestuft werden, ist Karte 10 zu entnehmen. Die Bewirt-

schaftungsziele der Wasserrahmenrichtlinie sind die Funktion der Gewässer als intakten Le-

bensraum für Pflanzen und Tiere und das Zusammenspiel von nachhaltiger Gewässernutzung 

und vorbeugenden Gewässerschutz (= Gewässerbewirtschaftung oder Flussgebietsmanage-

ment). Mit der EG-Wasserrahmenrichtlinie haben sich alle Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union verpflichtet, dem natürlichen Zustand hinsichtlich des ökologischen und chemischen 

Zustands des Oberflächen- und des Grundwassers möglichst nahe zu kommen.  

Wie bereits in Kapitel I.3.4.2 dargestellt, werden bei Oberflächengewässern der ökologische 

Zustand bzw. das ökologische Potenzial anhand der im Wasser lebenden Organismen und 

der chemische Zustand anhand der Einhaltung von Schadstoff-Grenzwerten im Wasser be-

wertet (vgl. Karten 11.1 - 11.4). 

Der Zustand der Gewässer wird durch viele verschiedene Faktoren beeinflusst. Flüsse und 

Bäche nehmen gereinigtes Abwasser auf und stellen gleichzeitig wichtige Erholungsräume 

dar. Die großen Flüsse und Kanäle sind auch Verkehrsadern. Wasser ist Lebensmittel und 

Wirtschaftsgrundlage zugleich. Die vielfältige Nutzung führt dazu, dass nicht überall der gute 

Zustand erreicht werden kann. Dennoch bleibt es ein generelles Ziel, die Gewässer dahin zu 

entwickeln.  

Die EG-WRRL stellt seit 2000 den Ordnungsrahmen für die gesamte europäische Wasserpo-

litik dar und ist zwischenzeitlich in die nationale Gesetzgebung überführt. Über Verwaltungs-

grenzen hinweg ist für jede Flussgebietseinheit (FGE) in Europa ein Bewirtschaftungsplan zu 

erstellen.  

Zu den Grundsätzen der Wasserrahmenrichtlinie gehören:  

- Bewirtschaftung und Schutz der Gewässer in Flussgebietseinheiten, 

- integrierter Gewässerschutz, der sowohl Oberflächengewässer, Grundwasser und Schutz-

gebiete umfasst, 

- verbindliche Qualitätskriterien auch für die Beurteilung des ökologischen Zustands der Ge-

wässer, 

- transparente Darlegung der Gewässernutzungen und der Möglichkeiten und Restriktionen 

von gewässerverbessernden Maßnahmen, 

- intensiver Dialog über regionale und fachliche Grenzen hinweg, 

- aktive Beteiligung der Öffentlichkeit.  
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Nordrhein-Westfalen ist ein wasserreiches Land und das bevölkerungsreichste Bundesland 

der Bundesrepublik Deutschland mit teilweise hoher Besiedlungsdichte und Regionen mit ei-

ner Konzentration von industrieller Produktion und Energiegewinnung. Daneben gibt es Regi-

onen mit ausgeprägter landwirtschaftlicher Nutzung. Diese Strukturen finden sich auch im Pla-

nungsraum wieder und prägen die Planungsregion (vgl. Kap. I.2.2). Die Oberflächengewässer 

und das Grundwasser benötigen aufgrund der von diesen Nutzungen ausgehenden potenziell 

schädlichen Einflüssen einen besonderen Schutz als Basis für Artenvielfalt und funktionie-

rende Ökosysteme. 

Nordrhein-Westfalen hat Anteile an den vier Flussgebietseinheiten Rhein, Weser, Ems und 

Maas und erarbeitet einen landesweiten Bewirtschaftungsplan. Die Bewirtschaftungspläne der 

drei internationalen Flussgebietseinheiten Rhein, Ems und Maas und der nationalen Flussge-

bietseinheit Weser (A-Pläne) werden in den jeweiligen Flussgebietsgemeinschaften (FGG) un-

ter Zuarbeit der zuständigen Wasserwirtschaftsverwaltungen erarbeitet. Die Planungsregion 

im Regierungsbezirk Münster hat hierbei Anteile an die Flussgebietseinheiten Ems und Rhein. 

Ziel der Wasserrahmenrichtlinie ist die Erreichung eines guten ökologischen Zustands bzw. 

Potenzials in allen Gewässern, nicht nur in den Hauptströmen. Im Bewirtschaftungsplan nach 

WRRL werden die berichtspflichtigen Gewässer erfasst. Dies sind  

- alle Bäche und Flüsse mit einem Einzugsgebiet größer als 10 km² (entspricht etwa 30 % 

des Fließgewässernetzes in NRW bzw. einer Gesamtlänge von ca. 14.000 km verteilt auf 

ca. 1.000 Fließgewässer), (siehe Tabelle 18), 

- Seen mit einer Fläche von mehr als 50 ha (vgl. Kap I.3.4.2). In NRW sind dies 24 Seen mit 

einer Gesamtfläche von 1.500 ha. In der Planungsregion befindet sich kein Stehgewässer 

in dieser Kategorie, 

- oberflächennahe Grundwasserleiter.  

Nordrhein-Westfalen ist in 14 Teileinzugsgebiete aufgeteilt, die den Bezirksregierungen zuge-

ordnet sind. Diese erstellen Bewirtschaftungspläne für die berichtspflichtigen Gewässer, deren 

Einzugsgebiet > 10 km² ist. Im Planungsraum befinden sich 3 Teileinzugsgebiete. 

 

Tabelle 18 Berichtspflichtige Gewässer 

Einzugsgebiet Fließgewässer  Gewässerlandschaft 

Rheingraben Nord / 

Lippe 

Westhusener Bach, Stever Grobmaterialreiche, karbonatische Mit-

telgebirgsbäche 

Deltarhein / Issel Issel Feinmaterialreiche, silikatische Mittelge-

birgsbäche 

Deltarhein / Berkel Berkel Löss-lehmgeprägte Tieflandbäche 

Deltarhein / Vechte Vechte, Ahauser Aa Sand- und lehmgeprägte geprägte Tief-

landflüsse 

Grobmaterialreiche, karbonatische Mit-

telgebirgsbäche 
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Einzugsgebiet Fließgewässer  Gewässerlandschaft 

Kiesgeprägte Tieflandflüsse 

Ems / Hase Düte, Goldbach, Hischebach, 

Leedener Mühlenbach  

Feinmineralhaltige, karbonatische Mittel-

gebirgsbäche 

Ems / Oberer Ems Axtbach, Mussenbach, Beil-

bach 

Kiesgeprägte Tieflandbäche 

Ems / Oberer Ems Bever, Hessel Kiesgeprägte Tieflandflüsse 

Ems / Oberer Ems Dreierwalder Aa, Speller Aa Sandgeprägte Tieflandbäche 

Ems / Oberer Ems Werse, Angel Kiesgeprägte Tieflandbäche 

Ems / Obere Ems Elting- und Ladberger Müh-

lenbach 

Kleine Niederungsfließgewässer in 

Fluss- und Stromtälern 

Ems / Untere Ems Elter Mühlenbach, Gellen-

bach, Walgenbach 

Sandgeprägte Tieflandbäche 

 

Zur Beschreibung der Oberflächengewässer und des Grundwassers sowie der Klassifizierung 

der Fließgewässerlandschaften und -typen im Planungsraum siehe Kapitel I.3.4. 

 

1.4 Kulturlandschaften 

Die folgenden Ausführungen stellen die Leitbilder und Ziele der Kulturlandschaften des Regie-

rungsbezirks Münster dar. Sie sind als Weiterführung der in Kapitel I. 2.5.4 dargestellten Cha-

rakteristik der Kulturlandschaften zu verstehen und stellen eine Auswahl der für den Natur-

schutz und die Landschaftspflege relevanten Inhalte aus dem kulturlandschaftlichen Fachbei-

trag zur Landesplanung in Nordrhein-Westfalen (LVR/LWL 2007) dar. 

 

Kulturlandschaft 1: Tecklenburger Land 

- Schutz der archäologischen Funde v. a. aus der Steinzeit in Verbindung mit den Mooren 

als bedeutendes Bodenarchiv vor Bodeneingriffen und –substanzverlust 

- Schutz der vermoorten Tieflandflächen 

- Sicherung, Entwicklung und Wiederherstellung von Nieder- und Hochmooren 

- Schutz und Erhaltung der Sonderbiotope (Felsklippen, aufgelassene Steinbrüche) und 

Lenkung der Erholungsnutzung 

- Schutz und Erhalt der Bau- und Bodendenkmäler, insbesondere des Steingrabhügels bei 

Wechte 

- Schutz der bewaldeten Mittelgebirgsrücken und Erhalt und Entwicklung bodenständiger 

Laubwälder 
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- Erhalt der typischen Kulturlandschaftselemente mit den schutzwürdigen anthropogenen 

Böden der Plaggenesche sowie Wallhecken, Hecken, Baumreihen und Hofbäume 

- Erhalt der Streusiedlungen mit Kirchdörfern, Dorfsiedlungen, Klöstern und Herrschaftshäu-

sern 

 

Kulturlandschaft 4: Westmünsterland 

- Erhalt der alten Herrschaftssitze, Bildstöcke, Hof- und Wegkreuze 

- Erhaltung und Entwicklung der typischen Kulturlandschaft mit ihren landschaftsbildprä-

genden Elementen und Strukturen (Landwehren, Grünland, Feldgehölze, Bachläufe) 

- Erhaltung der Drubbel aus drei bis acht Höfen und ihren Eschlagen, Grünländern, Obst-

weiden und Bauernwäldchen 

- Erhaltung und Entwicklung naturnaher Moor- und Feuchtwiesenkomplexe 

- Entwicklung von Offenlandbiotopen auf Kosten der Kiefernforste auf Heidestandorten  

- Erhaltung und Entwicklung trockener Heiden, Wacholderbestände und Sandtrockenrasen 

mit ihrem typischen Kleinrelief sowie extensive Beweidung (Schafe) 

- Erhaltung und Entwicklung naturnaher Fließgewässer und ihrer Auen mit ihren land-

schaftstypischen Elementen und Strukturen (Altarme, Kopfbäume, Grünland, Auwälder 

etc.) 

- Erhalt der auf den höher gelegenen Bach- und Flussterrassen liegenden Ackerflächen mit 

ihrem Band aus Hofstellen, kleinen Waldflächen und kleineren Kämpen 

- Erhaltung und Entwicklung naturnaher Stillgewässer 

 

Kulturlandschaft 5: Kernmünsterland 

- Erhöhung des Grünlandanteils 

- Förderung extensiver Bewirtschaftungsweisen 

- Förderung extensiver, artenreicher, feuchter Grünlandflächen 

- Erhöhung der Strukturvielfalt (Hecken, Gehölze, Kopfweiden etc.) 

- Entwicklung struktur- und nahrungsreicher Saumbiotope entlang landwirtschaftlicher Flä-

chen, Wäldern und Gewässern 

- Reduzierung der Schlaggrößen von Ackerflächen 

- in den sehr waldarmen Teilbereichen Erhöhung des Waldanteils auf ca. 30 % 

- Erhalt der landschaftsbildprägenden Einzellage von Höfen, Gräftenhöfen und Herrenhäu-

ser mit ihren Gartenanlagen 

- Erhalt der für die „Münsterländer Parklandschaft“ typischen großen Bauernhöfe mit ihren 

hofnahen Grünland und Obstwiesen und -weiden 
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- Renaturierung der Fließgewässer in ihrer ursprünglichen Gewässerdynamik (Überflutung, 

Erosion, Akkumulation) und Anreicherung der Auen mit landschaftstypischen Strukturele-

menten (Auengehölze, Röhrichte, Seggenrieder, Kleingewässer etc.) 

- Extensivierung der Auennutzung durch Grünlandextensivierung und Ackerumwandlung  

- Wiederherstellung artenreicher Grünlandgesellschaften auf exponierten Kalkstandorten 

- teilweise Neubegründung bodenständiger Laubwälder auf (flachgründigen) Kuppen und 

Steilhangzonen) 

 

Kulturlandschaft 6: Ostmünsterland 

- Erhaltung, Entwicklung und Pflege der Kulturlandschaft, die stark durch Hecken gegliedert 

wird und ihren landschaftsbildprägenden Elementen und Strukturen (Eschlagen, Grünland, 

Gehölze etc.) 

- Entwicklung der feuchten Niederungsbereiche der Flüsse und Bäche als Grünlandstan-

dorte und Nutzung ihrer der Terrassen als Acker 

- Erhaltung und Entwicklung naturnaher Fließgewässer und ihrer Auen mit ihren land-

schaftstypischen Elementen und Strukturen (Altarme, Kopfbäume, Grünland, Auwälder 

etc.) und Extensivierung der Auennutzung 

- Erhaltung und Entwicklung naturnaher Feuchtwiesenkomplexe 

- Umwandlung von Acker in Grünland auf grundwassernahen Standorten 

- Förderung und Entwicklung struktur- und artenreicher Sandäcker (Ackerrand-, Altgras-

streifen, Hecken) 

- Sicherung, Entwicklung und Wiederherstellung von Nieder- und Hochmooren 

- Erhaltung und Entwicklung naturnaher Still- bzw. Abgrabungsgewässer 

- Erhaltung des historischen Siedlungsbildes von Streu- und Drubbelsiedlungen sowie den 

großen Hofanlagen (Längsdielenhäuser) mit ihrem charakteristischen alten Baumbestand 

und den dazugehörigen Neben- und Wirtschaftsgebäuden 

- Erhalt der Bildstöcke, Wege- und Hofkreuze verbunden mit ihnen zugehörigen Solitärbäu-

men 
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2 Lebensraumtypen und Arten 

2.1 Übersicht über die FFH- und Vogelschutzgebiete und Erhal-

tungszustand von FFH-Lebensräumen und –arten und Arten 

der Vogelschutz-RL 

 

Grundlage für die Ausweisung von Vogelschutzgebieten und FFH-Gebieten sind die EU-Richt-

linien 09/147/EG vom 30. November 2009 (Vogelschutzrichtlinie) und 92/43/EWG vom 21. Mai 

1992 (FFH-Richtlinie). Zweck der FFH-Richtlinie ist es, „die Erhaltung der biologischen Vielfalt 

zu fördern, wobei jedoch die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und regionalen Anforderun-

gen berücksichtigt werden sollen“ (Richtlinie 92/43/EWG). Damit soll auch ein „Beitrag zu dem 

allgemeinen Ziel einer nachhaltigen Entwicklung“ geleistet werden (ebd.). Die Vogelschutz-

richtlinie „betrifft die Erhaltung sämtlicher wildlebenden Vogelarten, die im europäischen Ge-

biet der Mitgliedstaaten, auf welches der Vertrag Anwendung findet, heimisch sind. Sie hat 

den Schutz, die Bewirtschaftung und die Regulierung dieser Arten zum Ziel und regelt die 

Nutzung dieser Arten“ (Richtlinie 09/147/EG). 

Bestimmte natürliche Lebensraumtypen und bestimmte Arten sind angesichts der Bedrohung, 

der sie ausgesetzt sind, als prioritär einzustufen; es sollen Maßnahmen zu ihrer Erhaltung 

zügig durchgeführt werden. Zur Wiederherstellung oder Wahrung eines günstigen Erhaltungs-

zustandes der natürlichen Lebensräume und der Arten von gemeinschaftlichem Interesse sind 

besondere Schutzgebiete, die FFH-Gebiete ausgewiesen. Eine Übersicht über die FFH-Ge-

biete und deren Lebensraumtypen im Plangebiet geben die Tabellen des Anhangs C „FFH-

Gebiete, Lebensraumtypen und Anhang-II-Arten in der Planungsregion Kreise Borken, Coes-

feld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Münster auf die Kreise und kreisfreien Städte“. 

Schutz, Pflege oder Wiederherstellung einer ausreichenden Vielfalt, Flächengröße und Quali-

tät der Lebensräume ist für die Erhaltung vieler Vogelarten unentbehrlich. Durch die Auswei-

sung von Vogelschutzgebieten soll deren Fortbestand und Fortpflanzung in ihrem Verbrei-

tungsgebiet gefördert werden. In der folgenden Tabelle 19 werden die Vogelschutzgebiete und 

die in ihnen vorkommenden Arten von gemeinschaftlichem Interesse in den Kreisen und kreis-

freien Städten der Planungsregion Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt 

Münster dargestellt. 
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Tabelle 19 Vogelschutzgebiete und in ihnen vorkommende Arten von gemeinschaftlichem Interesse in 

der Planungsregion Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und der Stadt Münster 

 https://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/start 

Vogelschutzgebiet Arten von gemeinschaftlichem Interesse 

Kreis Borken 

DE-3807-401 

VSG Moore und Heiden des 
westlichen Münsterlandes 

Fläche (ha): 2.323,72 

davon im Kreis: 2.323,72 

Knäkente, Krickente, Löffelente, Pfeifente, Schnatterente, Spieß-
ente, Sumpfohreule, Baumfalke, Merlin, Wanderfalke, Rosafla-
mingo, Bläßgans, Weißwangengans, Saatgans, Kornweihe, Rohr-
weihe, Wespenbussard, Kranich, Schwarzhalstaucher, Zwergtau-
cher, Schwarzkopfmöwe, Pirol, Tüpfelsumpfhuhn, Wachtelkönig, 
Wasserralle, Flußregenpfeifer, Goldregenpfeifer, Kiebitz, 
Rohrdommel, Gänsesäger, Blaukelchen, Braunkelchen, Garten-
rotschwanz, Schwarzkelchen, Teichrohrsänger, Bekassine, Bruch-
wasserläufer, Dunkler Wasserläufer, Großer Brachvogel, Grün-
schenkel, Kampfläufer, Rotschenkel, Uferschnepfe, Waldwasser-
läufer, Zwergschnepfe, Singschwan, Trauerseeschwalbe, 
Schwarzspecht, Wiesenpieper, Neuntöter, Raubwürger, Ziegen-
melker, Silberreiher, Zwergschwan 

DE-3810-401 

VSG Feuchtwiesen im nördli-
chen Münsterland 

Fläche (ha): 1.560,84 

davon im Kreis: 187,56 

Eisvogel, Knäkente, Krickente, Löffelente, Pfeifente, Schnatter-
ente, Spießente, Sumpfohreule, Baumfalke, Bläßgans, Saatgans, 
Kornweihe, Rohrweihe, Kranich, Zwergtaucher, Heidelerche, Pirol, 
Wachtelkönig, Wasserralle, Goldregenpfeifer, Kiebitz, Gartenrot-
schwanz, Nachtigall, Schwarzkelchen, Teichrohrsänger, Bekas-
sine, Bruchwasserläufer, Dunkler Wasserläufer, Großer Brachvo-
gel, Grünschenkel, Kampfläufer, Rotschenkel, Uferschnepfe, 
Waldwasserläufer, Zwergschnepfe, Singschwan, Schwarzspecht, 
Wiesenpieper, Weißstorch, Neuntöter, Raubwürger, Ziegenmel-
ker, Silberreiher 

DE-4108-401 

VSG Heubachniederung, La-
vesumer Bruch und Borken-
berge 

Fläche (ha): 5.076,94 

davon im Kreis: 945,17 

Eisvogel, Knäkente, Krickente, Löffelente, Schnatterente, Tafel-
ente, Uhu, Baumfalke, Bläßgans, Saatgans, Fischadler, Korn-
weihe, Rohrweihe, Rotmilan, Wespenbussard, Kranich, Zwergtau-
cher, Heidelerche, Pirol, Wachtelkönig, Wasserralle, Goldregen-
pfeifer, Kiebitz, Rohrdommel, Gänsesäger, Zwergsäger, Blaukel-
chen, Gartenrotschwanz, Nachtigall, Schwarzkelchen, Teichrohr-
sänger, Bekassine, Bruchwasserläufer, Dunkler Wasserläufer, 
Großer Brachvogel, Grünschenkel, Kampfläufer, Uferschnepfe, 
Waldwasserläufer, Zwergschnepfe, Trauerseeschwalbe, Mit-
telspecht, Schwarzspecht, Wiesenpieper, Schwarzstorch, Weiß-
storch, Neuntöter, Raubwürger, Ziegenmelker, Silberreiher 

Kreis Coesfeld 

DE-4108-401 

VSG Heubachniederung, La-
vesumer Bruch und Borken-
berge 

Fläche (ha): 5.076,94 

davon im Kreis: 1.949,55 

Eisvogel, Knäkente, Krickente, Löffelente, Schnatterente, Tafel-
ente, Uhu, Baumfalke, Bläßgans, Saatgans, Fischadler, Korn-
weihe, Rohrweihe, Rotmilan, Wespenbussard, Kranich, Zwergtau-
cher, Heidelerche, Pirol, Wachtelkönig, Wasserralle, Goldregen-
pfeifer, Kiebitz, Rohrdommel, Gänsesäger, Zwergsäger, Blaukel-
chen, Gartenrotschwanz, Nachtigall, Schwarzkelchen, Teichrohr-
sänger, Bekassine, Bruchwasserläufer, Dunkler Wasserläufer, 
Großer Brachvogel, Grünschenkel, Kampfläufer, Uferschnepfe, 

https://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/start
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Vogelschutzgebiet Arten von gemeinschaftlichem Interesse 

Waldwasserläufer, Zwergschnepfe, Trauerseeschwalbe, Mit-
telspecht, Schwarzspecht, Wiesenpieper, Schwarzstorch, Weiß-
storch, Neuntöter, Raubwürger, Ziegenmelker, Silberreiher 

DE-4111-401 

VSG Davert 

Fläche (ha): 2.226,29 

davon im Kreis: 709,81 

Eisvogel, Wespenbussard, Pirol, Nachtigall, Mittelspecht, 
Schwarzspecht, Neuntöter 

Kreis Steinfurt 

DE-3612-401 

VSG Duesterdieker Niederung 

Fläche (ha): 2.684,31 

davon im Kreis: 2.684,31 

Knäkente, Krickente, Löffelente, Sumpfohreule, Kornweihe, Kra-
nich, Zwergtaucher, Heidelerche, Pirol, Wachtelkönig, Wasser-
ralle, Goldregenpfeifer, Kiebitz, Blaukelchen, Gartenrotschwanz, 
Nachtigall, Schwarzkelchen, Bekassine, Bruchwasserläufer, Gro-
ßer Brachvogel, Grünschenkel, Kampfläufer, Uferschnepfe, Wald-
wasserläufer, Zwergschnepfe, Schwarzspecht, Wiesenpieper, 
Neuntöter, Raubwürger, Ziegenmelker, Silberreiher 

DE-3810-401 

VSG Feuchtwiesen im nördli-
chen Münsterland 

Fläche (ha): 1.560,84 

davon im Kreis: 1.373,28 

Eisvogel, Knäkente, Krickente, Löffelente, Pfeifente, Schnatter-
ente, Spießente, Sumpfohreule, Baumfalke, Bläßgans, Saatgans, 
Kornweihe, Rohrweihe, Kranich, Zwergtaucher, Heidelerche, Pirol, 
Wachtelkönig, Wasserralle, Goldregenpfeifer, Kiebitz, Gartenrot-
schwanz, Nachtigall, Schwarzkelchen, Teichrohrsänger, Bekas-
sine, Bruchwasserläufer, Dunkler Wasserläufer, Großer Brachvo-
gel, Grünschenkel, Kampfläufer, Rotschenkel, Uferschnepfe, 
Waldwasserläufer, Zwergschnepfe, Singschwan, Schwarzspecht, 
Wiesenpieper, Weißstorch, Neuntöter, Raubwürger, Ziegenmel-
ker, Silberreiher 

DE-3911-401 

VSG Rieselfelder Münster 

Fläche (ha): 436,46 

davon im Kreis: 0,12 

Eisvogel, Knäkente, Krickente, Löffelente, Pfeifente, Schnatter-
ente, Spießente, Tafelente, Baumfalke, Bläßgans, Brandgans, 
Kornweihe, Rohrweihe, Schwarzmilan, Zwergtaucher, Pirol, Tüp-
felsumpfhuhn, Wasserralle, Flussregenpfeifer, Kiebitz, Rohrdom-
mel, Gänsesäger, Zwergsäger, Blaukelchen, Nachtigall, Rohr-
schwirl, Schilfrohrsänger, Schwarzkelchen, Teichrohrsänger, Al-
penstrandläufer, Bekassine, Bruchwasserläufer, Dunkler Wasser-
läufer, Großer Brachvogel, Grünschenkel, Kampfläufer, Rotschen-
kel, Sichelstrandläufer, Uferschnepfe, Waldwasserläufer, Zwerg-
schnepfe, Trauerseeschwalbe, Weißstorch, Silberreiher 

Kreis Warendorf 

DE-4111-401 

VSG Davert 

Fläche (ha): 2.226,29 

davon im Kreis: 734,44 

Eisvogel, Wespenbussard, Pirol, Nachtigall, Mittelspecht, 
Schwarzspecht, Neuntöter 

DE-4314-401 Eisvogel, Knäkente, Krickente, Löffelente, Pfeifente, Schnatter-
ente, Spießente, Tafelente, Sumpfohreule, Baumfalke, Wander-
falke, Bläßgans, Saatgans, Fischadler, Kornweihe, Rohrweihe, 
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Vogelschutzgebiet Arten von gemeinschaftlichem Interesse 

VSG Lippeaue zwischen 
Hamm und Lippstadt mit 
Ahsewiesen 

Fläche (ha): 2.301,23 

davon im Kreis: 203,76 

Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard, Kranich, Zwergtaucher, 
Pirol, Tüpfelsumpfhuhn, Wachtelkönig, Wasserralle, Flussregen-
pfeifer, Goldregenpfeifer, Kiebitz, Rohrdommel, Gänsesäger, 
Zwergsäger, Braunkelchen, Nachtigall, Schwarzkelchen, Teichro-
hrsänger, Alpenstrandläufer, Bekassine, Bruchwasserläufer, 
Dunkler Wasserläufer, Großer Brachvogel, Grünschenkel, Kampf-
läufer, Rotschenkel, Sichelstrandläufer, Uferschnepfe, Waldwas-
serläufer, Zwergschnepfe, Singschwan, Uferschwalbe, Trauersee-
schwalbe, Wiesenpieper, Schwarzstorch, Weißstorch, Neuntöter, 
Raubwürger, Silberreiher 

Stadt Münster 

DE-3911-401 

VSG Rieselfelder Münster 

Fläche (ha): 436,46 

davon in der kreisfreien Stadt: 
436,34 

Eisvogel, Knäkente, Krickente, Löffelente, Pfeifente, Schnatter-
ente, Spießente, Tafelente, Baumfalke, Bläßgans, Brandgans, 
Kornweihe, Rohrweihe, Schwarzmilan, Zwergtaucher, Pirol, Tüp-
felsumpfhuhn, Wasserralle, Flussregenpfeifer, Kiebitz, Rohrdom-
mel, Gänsesäger, Zwergsäger, Blaukelchen, Nachtigall, Rohr-
schwirl, Schilfrohrsänger, Schwarzkelchen, Teichrohrsänger, Al-
penstrandläufer, Bekassine, Bruchwasserläufer, Dunkler Wasser-
läufer, Großer Brachvogel, Grünschenkel, Kampfläufer, Rotschen-
kel, Sichelstrandläufer, Uferschnepfe, Waldwasserläufer, Zwerg-
schnepfe, Trauerseeschwalbe, Weißstorch, Silberreiher 

DE-4111-401 

VSG Davert 

Fläche (ha): 2.226,29 

davon in der kreisfreien Stadt: 
782,04 

Eisvogel, Wespenbussard, Pirol, Nachtigall, Mittelspecht, 
Schwarzspecht, Neuntöter 
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Tabelle 20 Übersicht über die Fläche der FFH-Lebensraumtypen (FFH-LRT) in den FFH-Gebieten der 

Planungsregion Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und der Stadt Münster 

Code Typ 
An-

zahl 
Fläche (ha) 

Lebensräume in Küstenbereichen und Halophytische Vegetation 

1340* Salzwiesen im Binnenland 1 0,01 

Sandheiden und Dünen des Binnenlandes 

2310 Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista 1 < 1 

2330 
Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Ag-

rostis 
6 16,7 

Süßwasserlebensräume 

3130 
Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer der 

Sandebenen (Littorelletalia uniflorae) 
11 9 

3140 
Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation 

der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea 
1 0,3 

3150 Natürliche eutrophe Seen und Altarme 13 57 

3160 Dystrophe Seen und Teiche 13 53,5 

3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation 10 77 

3270 
Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopo-

dion rubri p.p. und des Bidention p.p. 
1 1,0 

Heiden und Gebüschformationen 

4010 
Feuchte Heiden des nordatlantischen Raumes mit Erica tet-

ralix 
13 27 

4030 Trockene europäische Heiden 12 122,2 

5130 
Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden oder Kalkhalb-

trockenrasen 
3 12 

Halbnatürliches Grünland und Hochstauden 

6210** Kalk-(Halb-)Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien 4 159 

6230* Borstgrasrasen 1 5 

6410 Pfeifengraswiesen auf lehmigen oder torfigen Böden 5 22 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren 5 12 

6510 Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen 10 49 

Hoch- und Niedermoore 

7110* Naturnahe lebende Hochmoore 2 1,5 

7120 Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 14 224 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore   

7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)  11 6,0 
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Code Typ 
An-

zahl 
Fläche (ha) 

7220* Kalktuffquellen (Cratoneurion) 2 < 5 

7230 Kalk- und basenreiche Niedermoore 3 < 4 

Felsen, Schutthalden und Pioniervegetation 

8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 1 4 

Wälder*** 

9110 Hainsimsen-Buchenwald 12 403 

9130 Waldmeister-Buchenwald 13 1520 

9150 Orchideen-Kalk-Buchenwald  1 0,7 

9160 Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald 19 1883 

9190 
Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus 

robur  
6 519 

91D0* Moorwälder  11 190 

91E0* Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder 16 148 

91F0 Hartholzauenwälder   

Anmerkung: 

* kennzeichnet prioritäre Lebensräume. Diese sind vom Verschwinden bedroht bzw. ihr Verbreitungsschwerpunkt 

liegt in Europa, sodass die Europäische Gemeinschaft daher eine besondere Verantwortung für deren Erhaltung 

trägt. Das Feld „Anzahl“ bezieht sich auf die Zahl der Flächen dieses Lebensraumtyps gemäß Biotopkataster in 

der Planungsregion Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und der Stadt Münster. Die Flächenangaben 

beziehen alle Lebensraumtypen innerhalb der FFH-Gebiete unabhängig von den jeweiligen Erhaltungszielen 

des FFH-Gebiets mit ein. 

** orchideenreiche Bestände 

*** kennzeichnet Wäder mit Vorkommen ab 10 ha in FFH-Gebieten laut Meldedokument bzw. Auswertung OSIRIS-

Datenbank 

Eine Zusammenstellung der FFH-Gebiete, Lebensraumtypen und Anhang-II-Arten in der Pla-

nungsregion „Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Münster“ bezogen auf 

die Kreise und kreisfreien Städte findet sich im Anhang C. 

 

2.2 FFH-Lebensräume in der Planungsregion (Detailbeschrei-

bung) 

Die folgenden Karten und Tabellen geben einen Überblick über die Verbreitung der FFH-Le-

bensräume in den Kreisen und kreisfreien Städten der Planungsregion Kreise Borken, Coes-

feld, Steinfurt, Warendorf und der Stadt Münster. So zeigen Abbildung 9, Abbildung 10, Abbil-

dung 11 und Abbildung 12 die Verteilung der Gruppen von Lebensraumtypen, während die 

nachfolgenden Texte sowie Tabelle 21 bis Tabelle 28 für jeden Lebensraumtyp bedeutende 

FFH-Gebiete bzw. ihre Verteilung in den Kreisen darstellen. 
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Weitere Informationen und Kartendarstellungen über die Verbreitung, den Zustand und die 

Gefährdung der einzelnen Lebensraumtypen sind über den FFH-Bericht 2019 des Landes 

Nordrhein-Westfalen (vgl. Kapitel II.2.3) einsehbar. 

Die Darstellungen dieses Unterkapitels beziehen sich ausschließlich auf die Gebietskulisse 

des Schutzgebietssystems „Natura 2000“. FFH-Lebensraumtypen kommen darüber hinaus 

auch außerhalb der Natura-2000-Schutzgebietskulisse vor (s. a. Kapitel zum Biotopverbund-

system). Die Zusammenfassung von Lebensraumtypen in Gruppen orientiert sich in diesem 

Kapitel an der in der FFH-Richtlinie verwendeten Systematik. Daher weicht die nachstehende 

Darstellung von der Systematik der Darstellung der Verbundschwerpunkte im Rahmen der 

Biotopverbundplanung (vgl. Kapitel II.3) ab. 

 

 

Abbildung 9  Lebensraumtypen innerhalb der FFH-Gebiete des Kreises Borken 
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Abbildung 10 Lebensraumtypen innerhalb der FFH-Gebiete des Kreises  

Coesfeld und der Stadt Münster 

 

 

Abbildung 11  Lebensraumtypen innerhalb der FFH-Gebiete des Kreises Steinfurt 
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Abbildung 12  Lebensraumtypen innerhalb der FFH-Gebiete des Kreises Warendorf 

 

 

Salzwiesen im Binnenland 

Der Lebensraumtyp „Salzwiesen im Binnenland“ (1340) findet sich im Planungsraum nur im 

Kreis Steinfurt im FFH-Gebiet „Salzbrunnen am Rothenberg“ (DE-3709-302). Die hier schon 

stark verarmte, aber immer noch typische Salzvegetation weist die besondere und für Salzra-

sen typische und landesweit vom Aussterben bedrohte Salz-Schuppenmiere (RL 1) auf. Es ist 

eine der letzten erhaltenen Salzstellen des Münsterlandes. 

 

Tabelle 21 Prozentuale Verteilung der Lebensraumtypen in Lebensräumen in Küstenbereichen und 

Halophytische Vegetation in der Planungsregion Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Waren-

dorf und Stadt Münster 

LRT Kreis / kreisfreie Stadt Anteil [%] 

1340 Kreis Steinfurt 100 
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Sandheiden und Dünen des Binnenlandes 

Die Lebensraumtypen „Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis“ (2330) 

und „Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista“ (2310) können zu 100 bzw. 86,3 % im 

Kreis Steinfurt verortet werden. So findet man die offenen Grasflächen vor allem in den aus-

geprägten Dünenbereichen der Emsaue und auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Vogel-

pohl. Die trockenen Sandheiden haben ihren Verbreitungsschwerpunkt innerhalb des Kreises 

in der Plantlünner Sandebene auf den Binnendünen und Flugsandfeldern sowie im struktur-

reichen FFH-Gebiet „Heiliges Meer - Heupen“. 

 

Tabelle 22 Prozentuale Verteilung der Lebensraumtypen der Sandheiden und Dünen des Binnenlandes 

in der Planungsregion Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Münster 

LRT Kreis / kreisfreie Stadt Anteil [%] 

2310 Kreis Steinfurt 100 

2330 

Kreis Borken 1 

Kreis Steinfurt 86,3 

Stadt Münster 12,7 

 

Süßwasserlebensräume 

„Oligotrophe- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Littorelletea uniflorae“ (3130) bestehen 

aus vielen kleinen Seen, Teichen und Altgewässern, häufig mit periodisch trockenfallenden 

Ufern. 

Sie sind im Plangebiet mit über 50 % im Kreis Steinfurt u a. im FFH-Gebiet Heiliges Meer – 

Heupen (DE-3611-301) und mit knapp 30 % im Kreis Borken vertreten. Dagegen ist der LRT 

„Oligotrophe- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer“ (3140) vor allem im Kreis Warendorf in 

den Steinbruchbereichen der Beckumer Berge verbreitet. Die „Natürlichen eutrophe Seen“ 

(3150) verteilen sich innerhalb des Planungsraumes entlang der Fließgewässer Elting und 

Ladberger Mühlenbach sowie in den Auen von Ems, Berkel, Lippe und Heubach. Dagegen 

findet sich der Verbreitungsschwerpunkt der „Dystrophen Seen und Teiche“ (3160) im Kreis 

Borken in den ausgeprägten Moor- und Vennbereichen. 

Bei den Fließgewässern treten im Planungsraum die Lebensraumtypen „Flüsse der planaren 

bis montanen Stufe“ (3260) vor allem im Kreis Warendorf an Ems und Lippe auf. Der Lebens-

raumtyp „Flüsse mit Schlammbänken“ (3270) ist hauptsächlich im Kreis Steinfurt an Ems, El-

ting und Ladberger Mühlenbach, Glane und Vechte zu finden, aber auch zu gut einem Drittel 

im Kreis Coesfeld an Lippe, Berkel, Stever und Heubach. 
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Tabelle 23 Prozentuale Verteilung der Lebensraumtypen der Süßwasserlebensräume in der Planungs-

region Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Wartendorf und Stadt Münster 

LRT Kreis / kreisfreie Stadt 
Anteil 

[%] 
 

LRT Kreis / kreisfreie Stadt 
Anteil 

[%] 

3130 

Kreis Borken 27,8  3260 Kreis Borken 9,1 

Kreis Coesfeld 18,5   Kreis Coesfeld 23,8 

Kreis Steinfurt 53,7   Kreis Steinfurt 1,7 

3140 
Kreis Coesfeld 25,7   Kreis Warendorf 50,3 

Kreis Warendorf 74,3   Stadt Münster 9,1 

3150 

Kreis Borken 5,0  3270 Kreis Coesfeld 34,0 

Kreis Coesfeld 38,1   Kreis Steinfurt 63,7 

Kreis Steinfurt 35,8   Kreis Warendorf 2,3 

Kreis Warendorf 20,5  

 

Stadt Münster 0,6  

3160 

Kreis Borken 82,4  

Kreis Coesfeld 5,9  

Kreis Steinfurt 11,7  

Anmerkung: Aufgrund der Nichtberücksichtigung linienhaft kartierter Elemente in der Tabelle können manche Flä-

chen des LRT 3260 in den genannten Kreisen geringfügig größer ausfallen. 

 

Heiden und Gebüschformationen 

„Feuchte Heiden des nordatlantischen Raumes mit Erica tetralix“ (4010) haben neben einigen 

im Planungsraum kleinflächig verteilten Vorkommen einen Verbreitungsschwerpunkt im West-

münsterland in den Moor- und Vennbereichen des Kreises Borken (Rüenberger Venn (DE-

3708-303), Ammeloer Venn (DE-3807-301), Zwillbrocker Venn (DE-3906-301) und Ellewicker 

Feld (DE-3906-301)), aber auch zu jeweils ca. 20 % in den Kreisen Steinfurt und Coesfeld. 

Dagegen sich die „Trockenen europäischen Heiden“ (4030) schwerpunktmäßig im Kreis  

Coesfeld und hier vor allem auf dem Truppenübungsplatz Borkenberge (DE-4209-304) befin-

den. Die „Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden oder Kalktrockenrasen“ (5130) vertei-

len sich innerhalb des Planungsraumes zu fast gleichen Teilen auf die Kreise Borken („Wa-

cholderheiden bei Hörsteloh“ (DE-3907-303), „Weisses Venn / Geisheide“ (DE-4108-303)) und 

den Wachholder Heiden in Steinfurt bei Haddorf und in den Bockholter Bergen. 

 
Tabelle 24 Prozentuale Verteilung der Lebensraumtypen der Heiden und Gebüschformationen im Pla-

numgsraum Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Münster 

LRT Kreis / kreisfreie Stadt 
Anteil 

[%] 
 

LRT Kreis / kreisfreie Stadt 
Anteil 

[%] 

4010 

Kreis Borken 64,2  5130 Kreis Borken 52,4 

Kreis Coesfeld 18,8   Kreis Coesfeld 10,5 

Kreis Steinfurt 17,0   Kreis Steinfurt 37,1 

4030 

Kreis Borken 18,2  

 Kreis Coesfeld 78,8  

Kreis Steinfurt 3  
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Halbnatürliches Grünland und Hochstauden 

Halbnatürliches Grünland und Hochstauden sind im Plangebiet weit verbreitet, insbesondere 

in den grünlandgeprägten Fluss- und Bachtälern mit ihren Feuchtgrünländer, Glatthaferwiesen 

und Hochstaudenfluren in den Auenbereichen. 

Im Kreis Steinfurt sind schwerpunktmäßig die Lebensraumtypen „Borstgrasrasen“ (6230) bei-

spielsweise im FFH-Gebiet „Feuchtwiese Ochtrup“ (DE-3709-304) und „Pfeifengraswiesen“ 

(6410) im FFH-Gebiet „Hanseller Floth“ (DE-3911-302) zu verorten. 

Auch der Lebensraumtyp „Naturnahe Kalktrockenrasen und deren Verbuschungsstadium“ 

(6210) hat mit fast 80 % im Kreis Steinfurt seinen Verbreitungsschwerpunkt und ist hier über-

wiegend auf den Kalksandsteinrücken des Teutoburger Waldes mit Intruper Berg und dem 

ehemaligen Steinbruch „NSG Osterklee“ zu finden. 

„Ausgeprägte feuchte Hochstaudenfluren“ (6430) prägen die Raeker Wiesen ebenso wie die 

Wildpferdebahn Merfeld. Zusammen mit den naturnahen Auen u. a. von Heubach, Lippe und 

Berkel besitzt der Lebensraumtyp im Kreis Coesfeld seinen Verbreitungsschwerpunkt. 

„Magere Flachland-Mähwiesen“ (6510) haben sich als Sekundärlebensraum großflächig auf 

den ehemaligen Militärflugplatz Hopsten-Dreierwalde im Kreis Steinfurt entwickelt und hier ih-

ren Verbreitungsschwerpunkt im Planungsraum. 

In unterschiedlicher Ausbildung ist zu fast 85 % der Lebensraumtyp „Glatthafer- und Wiesen-

knopf-Silgenwiesen“ (6510), zumeist in der Form von extensiv genutzten, frisch-feuchten Mäh-

wiesen im Kreis Steinfurt vor allem entlang der Emsaue und des angrenzenden Elting Müh-

lenbaches zu finden. 

 

Tabelle 25 Prozentuale Verteilung der Lebensraumtypen des Halbnatürlichen Gründlandes und der 

Hochstauden in der Planungsregion Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und 

Stadt Münster 

LRT Kreis / kreisfreie Stadt 
Anteil 

[%] 
 

LRT Kreis / kreisfreie Stadt 
Anteil 

[%] 

6210* 
Kreis Steinfurt 78,0  6430 Kreis Coesfeld 100 

Kreis Warendorf 22,0  6510 Kreis Borken 1,9 

6230* 

Kreis Borken 1,3   Kreis Coesfeld 1,2 

Kreis Coesfeld 7,3   Kreis Steinfurt 84,5 

Kreis Steinfurt 91,6   Kreis Warendorf 12,4 

6410 
Kreis Borken 5,7  

 
Kreis Steinfurt 94,3  

Anmerkung: Aufgrund der Nichtberücksichtigung linienhaft kartierter Elemente in der Tabelle können manche Flä-

chen des LRT 3260 in den genannten Kreisen geringfügig größer ausfallen. 
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Hoch- und Niedermoore 

Hierunter werden die Lebensraumtypen „Lebende Hochmoore (7110), noch renaturierungsfä-

hige Hochmoore“ (7120), „Übergangs- und Schwingrasenmoore“ (7140), „Torfmoorschlenken“ 

(7150), „Kalktuffquellen“ (7220) und „Kalk- und basenarme Niedermoore“ (7230) subsumiert. 

Nennenswerte Vorkommen von „Lebenden Hochmoore“ finden sich nur noch in den FFH-Ge-

bieten Koffituten (DE-3511-301) und Graeser Venn - Gut Moorhof (DE3807-303). 

Die größeren Moorgebiete in der Planungsregion können im Kreis Borken (u. a. Amtsvenn und 

Huendfelder Moor, DE-3807-301, Zwillbrocker Venn, DE-3906-301 oder Luentener Fischtei-

che, DE3806-301) und im Kreis Steinfurt (Mettinger und Recker Moor, DE 3612-301) verortet 

werden und mit ihnen zugleich der Lebensraumtyp der „Torfmoorschlenken“. Dagegen besitzt 

der Lebensraumtyp der „Kalk- und basenarmen Niedermoore“ seinen Schwerpunkt im Kreise 

Warendorf (FFH-Gebiete „Steinbruch Vellern“, DE-4214-302, „Am Vinckewald / Düppe“, DE-

4213-303). Kleinflächige Vorkommen finden sich aber auch noch in der Emsniederung und an 

der Grenze zu den Niederlanden. 

Im Planungsraum konzentriert sich der LRT „Kalktuffquellen“ zwangsläufig auf die Bereiche 

mit kalkhaltigem Untergrund insbesondere im FFH-Gebiet „Liese- und Boxelbachtal“ (DE-

4214-303) und stellenweise auch noch im Teutoburger Wald und den Beckumer Bergen. 

 

Tabelle 26 Prozentuale Verteilung der Lebensraumtypen der Hoch- und Niedermoore in der Planungs-

region Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Münster 

LRT Kreis / kreisfreie Stadt 
Anteil 

[%] 
 

LRT Kreis / kreisfreie Stadt 
Anteil 

[%] 

7110 

Kreis Borken 52,1  7150 Kreis Borken 27,9 

Kreis Coesfeld 17,1   Kreis Coesfeld 21,9 

Kreis Steinfurt 30,8   Kreis Steinfurt 50,2 

7120 

Kreis Borken 53,5  7220* Kreis Steinfurt 90,2 

Kreis Coesfeld 2,1   Kreis Warendorf 9,8 

Kreis Steinfurt 44,4  7230 Kreis Steinfurt 38,7 

7140 

Kreis Borken 49,4   Kreis Warendorf 61,3 

Kreis Coesfeld 10,8  
 

Kreis Steinfurt 39,8  
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Felsen, Schutthalden und Pioniervegetation 

Das einzige Vorkommen dieses Lebensraumtyps in FFH-Gebieten findet sich im Kreis Stein-

furt. 

Der LRT „Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation“ (8220) wird durch den Schwarzen oder Nor-

dischen Streifenfarn verbunden mit typischen Moorgesellschaften gekennzeichnet. Im Kreis 

Steinfurt ist er in den markanten Felsformationen des Sandsteinzuges des Teutoburger Wal-

des zu finden. 

 

Tabelle 27 Prozentuale Verteilung der Lebensraumtypen der Felsen, Schutthalden und Pioniervegeta-

tion in der Planungsregion Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Münster 

LRT Kreis / kreisfreie Stadt 
Anteil 

[%] 
 

LRT Kreis / kreisfreie Stadt 
Anteil 

[%] 

8220 Kreis Steinfurt 100     

 

 

Wälder 

Der Lebensraumtyp „Stieleichen-Hainbuchenwald“ (9160) dominiert mit 1.687,47 ha als flä-

chenmäßig größter Lebensraumtyp innerhalb der FFH-Gebiete zusammen mit dem Lebens-

raumtyp „Waldmeister-Buchenwald“, der mit 1.681,24 ha flächenmäßig nur geringfügig kleiner 

ist, den Planungsraum. Auffallend ist, dass der Kreis Borken mit Ausnahme der Moorwälder 

einen eher geringen Anteil an die Lebensraumtypen der Wälder besitzt, was insgesamt die 

Waldarmut des Kreises unterstreicht. 

Der Lebensraumtyp des „Hainsimsen-Buchenwaldes“ (9110) ist im gesamten Planungsraum 

zu finden, wobei der Anteil an diesem Waldtyp im Kreis Coesfeld mit knapp 30 % den höchsten 

Anteil hat (Weißes Venn / Geisheide (DE-4108-303), Davert (DE-4111-302). Der „Waldmeis-

ter-Buchenwald“ (9130) dominiert mit über 50 % im Kreis Steinfurt, wobei er lediglich im Bagno 

(DE-3810-302) zusammenhängend vertreten ist und der größte Anteil die Ems innerhalb des 

Kreisgebietes begleitet. Im Kreis Borken ist er gar nicht vertreten. Der „Orchideen-Kalkbuchen-

wald“ (LRT 9150) hat seinen Verbreitungsschwerpunkt innerhalb des Planungsraumes im 

Kreis Warendorf (v. a. Bergeler Wald, DE-4114-301). Der „Eichen-Hainbuchenwald“ (9160) ist 

dagegen fast überall im Planungsraum zu finden. Er stockt mit über 40 % im Kreis Warendorf 

(Geisterholz (DE-4114-303), Kettelerhorst (DE-4113-302), Stockumer Holz (DE-4214-301)) 

und kreisübergreifend großflächig in der Davert (DE-4111-302). Auch der Lebensraumtyp „Bo-

densaure Eichenwälder auf Sand“ (9190), der auf den Altmoränen und den eiszeitlichen San-

dablagerungen im Planungsraum stockt, verteilt sich fast gleichmäßig auf die Kreise. Im Kreis 

Borken ist er mit 11 % eher seltener vertreten. 

Dagegen haben die Moorwälder (91D0) ihren Verbreitungsschwerpunkt im Kreis Borken in 

den ausgeprägten Moor- und Vennbereichen des westlichen Münsterlandes wie Amtsvenn 

und Huendfelder Moor (DE-3806-301), Graeser Venn (DE-3809-301), Zwillbrocker Venn (DE-

3906-301) und Witte Venn (DE-3807-302) und spielen im Kreis Steinfurt mit 3,3 % (Emsdette-

ner Venn, DE 3810-301) und Coesfeld mit 11,8 % (Venner Moor (DE-4111-301), Gagelbruch 

Borkenberge (DE-4209-301), Weißes Venn / Geisheide) eine eher untergeordnete Rolle. 
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Auenwälder (91E0) und Hartholzauenwälder (91F0) sind eng an die Fließgewässer im Pla-

nungsraum gekoppelt, was sich auch in ihrer Verteilung innerhalb der Kreise widerspiegelt. So 

hat der Kreis Warendorf mit Ems und Lippe den höchsten prozentualen Anteil an diesen Le-

bensraumtypen, gefolgt vom Kreis Coesfeld mit Lippe, Berkel und Ems und dem Kreis Steinfurt 

mit Ems und Vechte. 

 

Tabelle 28 Prozentuale Verteilung der Lebensraumtypen der Wälder in der Planungsregion Kreise Bor-

ken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Münster 

LRT Kreis / kreisfreie Stadt 
Anteil 

[%] 
 

LRT Kreis / kreisfreie Stadt 
Anteil 

[%] 

9110 

Kreis Borken 11,0  91D0* Kreis Borken 47,4 

Kreis Coesfeld 28,5   Kreis Coesfeld 11,8 

Kreis Steinfurt 23,7   Kreis Steinfurt 3,3 

Kreis Warendorf 13,0   Kreis Warendorf 37,5 

9130 

Kreis Coesfeld 32,0  91E0* Kreis Borken 13,5 

Kreis Steinfurt 56,4   Kreis Coesfeld 27,1 

Kreis Warendorf 11,6   Kreis Steinfurt 20,5 

9150 Kreis Warendorf 100   Kreis Warendorf 34,5 

9160 

Kreis Borken 3,0   Stadt Münster 4,4 

Kreis Coesfeld 17,5  91F0 Kreis Coesfeld 11,7 

Kreis Steinfurt 9,4   Kreis Steinfurt 9,4 

Kreis Warendorf 43,8   Kreis Warendorf 78,9 

Stadt Münster 26,3  

 
9190 

Kreis Borken 11,1  

Kreis Coesfeld 26,7  

Kreis Steinfurt 16,6  

Kreis Warendorf 27,8  

Stadt Münster 17,8  
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2.3 Biotop- und Artenschutzkonzepte 

Die FFH- und Vogelschutzgebiete sind zu „geschützten Teilen von Natur und Landschaft“ zu 

erklären, was i. d. R. durch Festsetzung als Naturschutz-, im Einzelfall auch als Landschafts-

schutzgebiet geschieht. Bei der Ausweisung soll der Schutzzweck den jeweiligen Erhaltungs-

zielen und erforderlichen Gebietsabgrenzungen entsprechen, dabei ist auf prioritäre natürliche 

Lebensräume und prioritäre Arten hinzuweisen. Geeignete Ge- und Verbote sowie Pflege- und 

Entwicklungsmaßnahmen stellen sicher, dass den Anforderungen der FFH- oder VS-RL ent-

sprochen wird. In NRW ist die Ausweisung der Natura 2000-Gebiete und ihre Umsetzung 

durch Schutzgebietsausweisungen in den Landschaftsplänen bzw. Schutzgebietsausweisun-

gen mittels ordnungsbehördlicher Verordnungen im Wesentlichen abgeschlossen. 

Alternativ zu einer Unterschutzstellung können nach § 32 Absatz 5 BNatSchG auch andere 

Lösungen zur Sicherung von FFH-Gebieten verfolgt werden, wie z. B. durch vertragliche Ver-

einbarungen, wenn der damit erzielte Schutz gleichwertig zu einer Unterschutzstellung ist. 

In der raumordnerischen Umsetzung werden regionalbedeutsame Schutzgebiete (> 10 ha) in 

den Regionalplänen der fünf Bezirksregierungen Nordrhein-Westfalens und des Regionalver-

bandes Ruhr (RVR) mit der Freiraumfunktion „BSN“ (Bereich zum Schutz der Natur) oder 

„BSLE“ (Bereich zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung) gemäß der 

Anlage 3 zur Verordnung zur Durchführung des Landesplanungsgesetzes (Anlage 3 LPlG-

DVO) dargestellt.  

Bewirtschaftungspläne gem. § 32 Abs. 5 BNatSchG konkretisieren als Fachkonzepte die 

Schutzziele für die gebietsrelevanten FFH-Arten und FFH-Lebensraumtypen in der Fläche. 

Hier erarbeiten die unteren Landschaftsbehörden nach Möglichkeit unter Mitwirkung der im 

Schutzgebiet tätigen Biologischen Stationen „Maßnahmenkonzepte für das Offenland“ 

(MaKo), die mit dem LANUK abschließend abgestimmt werden. Dort, wo innerhalb der FFH-

Gebiete ein hoher Anteil an Waldlebensräumen vorhanden ist, werden in Nordrhein-Westfalen 

individuelle „Wald-Maßnahmenkonzepte“ (WaldMaKo) durch die zuständigen unteren Forst-

behörden erstellt. Diese werden mit dem LANUK und der zuständigen Landschaftsbehörde 

abgestimmt. 

Das Land NRW hat sich zum Ziel gesetzt, regionale Prioritäten transparent zu machen, die 

sich aus dem FFH-Bericht ergeben. Die Bezugsebene sollten die Kreise als Träger der Land-

schaftsplanung und die unteren Landschaftsbehörden sein. Als Grundprinzip gilt, dass die 

Kreise mit dem größten Vorkommen die besten Möglichkeiten besitzen, die Lebensraumtypen 

zu sichern und somit auch hierfür die größte Verantwortung übernehmen. Nach der FFH-Richt-

linie soll für Arten und Lebensräume europäischer Bedeutung ein günstiger Erhaltungszustand 

gewahrt oder wiederhergestellt werden.  
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Besondere Verantwortung der Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und der 

Stadt Münster für die FFH-Lebensräume 

Die besondere Verantwortung der Kreise für bestimmte Lebensraumtypen (LRT) werden nach 

einem Katalog ermittelt, in dem die Kriterien Fläche (Kreis mit den größten Gesamtvorkommen 

des LRT innerhalb der FFH-Gebiete), Anzahl (Kreise mit der größten Anzahl der FFH-Gebiete 

mit dem LRT), Größe (Kreise mit den zwei größten Vorkommen des LRT im Naturraum inner-

halb der FFH-Gebiete), Verteilung (Berücksichtigung der räumlichen Verteilung) und Potenzial 

(FFH-Gebiete mit hohem Flächenpotenzial für LRT mit Vermehrungsbedarf) gewichtet wer-

den. 

Die folgenden Diagramme stellen für jeden Kreis bzw. für die Stadt Münster, untergliedert nach 

atlantischer und kontinentaler Region (nur im Kreis Steinfurt), die FFH-Lebensraumtypen mit 

ihren Erhaltungszuständen (günstig, unzureichend, schlecht) dar. Dabei stellt die Länge jedes 

Balkens im Diagramm den Anteil des Lebensraumtyps dar, der im Verhältnis zur Gesamtfläche 

in FFH-Gebieten in Nordrhein-Westfalen innerhalb des jeweiligen Kreises / kreisfreien Stadt 

liegt. Die Farbe der Balken repräsentiert den Erhaltungszustand und die Verantwortung des 

Kreises / der kreisfreien Stadt für jeden Lebensraumtyp: 

 

 günstiger Erhaltungszustand, besondere Verantwortung 

 günstiger Erhaltungszustand, keine besondere Verantwortung 

  

 unzureichender Erhaltungszustand, besondere Verantwortung 

 unzureichender Erhaltungszustand, keine besondere Verantwortung 

  

 schlechter Erhaltungszustand, besondere Verantwortung 

 schlechter Erhaltungszustand, keine besondere Verantwortung 

 

Neben den in den Begleittexten überschlägig aufgeführten Maßnahmenempfehlungen für die 

einzelnen Lebensraumtypen können unter dem folgenden Link für jedes FFH-Gebiet des Pla-

nungsraumes gebietsspezifische und aktuelle Maßnahmen eingesehen werden.  

https://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-melde-

dok/de/fachinfo/listen/bezirke/muenster 

 

 

  

https://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/bezirke/muenster
https://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/bezirke/muenster
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Der Kreis Borken befindet sich in der atlantischen Region und trägt eine besondere Verant-

wortung für die FFH-Lebensräume der dystrophen Seen mit über 40 % an Lebensraumtypen 

in einem unzureichenden Erhaltungszustand. In einem günstigen Erhaltungszustand befinden 

sich mit 20 %-Anteilen Wachholderbestände und Moorschlänken (>15 %). Die dystrophen 

Seen befinden sich zumeist noch in den ausgedehnten ehemaligen Vennbereichen wie „Amts-

venn und Hündfelder Moor“ (DE-3807-301), „Fürstenkuhle“ (DE-4008-302), „Gräser Venn“ 

(DE-3807-303), „Ameloer Venn“ (DE-3806-301, „Rueenberger Venn“ (DE-3708-303), 

„Schwattet Gatt“ (DE3907-301), „Witte Venn“ (DE-3807-302) und „Zwillbrocker Venn“ (DE-

3906-301). Aber auch die basenarme Stillgewässer (ca. 16 %) und Feuchte Heiden (ca. 11 %) 

in den Vennbereichen sowie die Pfeifengraswiesen im Amtsvenn und Eper-Graeser-Venn 

(DE-3808-301) mit über 10 % und einem ungünstigen Erhaltungszustand sind verantwortlich 

zu sichern und zu entwickeln. Hervorzuheben wäre die besondere Verantwortung des Kreises 

für die Moorbereiche (lebende und degradierte Hochmoore Übergangsmoore) in einem un-

günstigen Erhaltungszustand, die aber zusammen fast 90 % Anteile an FFH-Gebiete besitzen. 

Hinzu kommen weitere 35 % Moorwälder mit ungünstigem Erhaltungszustand. Hier gilt es vor-

rangig Maßnahmen einzuleiten, um diese wertvollen LRT langfristig zu sichern. 

Kreis Borken (atlantische Region) 

besondere Verantwortung für FFH-Lebensraumtypen 
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Die Verantwortung im Kreis Coesfeld liegt bei den FFH-LRT mit günstigem Erhaltungszu-

stand bei den Stieleichen-Buchenwäldern mit ca. 25 %-Anteilen in den FFH-Gebieten „Wälder 

bei Nordkirchen“ ((DE-4211-302), „Davert“ (DE-4111-302), „Roruper Holz mit Kestenbusch“ 

(DE-4009-301), „Venner Moor“ (DE4111-301), „Haus Burlo“ (DE-3909-302) und den Über-

gangsmooren im Venner Moor und auf dem „Truppenübungsplatz Borkenberge“ (DE4209-

304). Lebensraumtypen mit schlechtem Erhaltungszustand unterliegen einer besonderen Ver-

antwortung im Kreis. Hier sind vor allem die dystrophen Seen mit fast 20 % im Bereich der 

Borkenberge (DE-4209-304 „Truppenübungsplatz“ und DE-4209-301 „Gagelbruch“) und dem 

Venner Moor (DE-4111-301) zu besehen. 

Mit fast 15 % befindet sich der LRT der Moorschlenken und mit fast 20 % der LRT Übergangs-

moore im Bereich der Borkenberge (Gagelbruch und Truppenübungsplatz) und im Venner 

Moor. Lebensraumtypen mit weniger als 5 % Flächenanteilen mit schlechtem Erhaltungszu-

stand sind noch verbliebenen Moorwälder im Gagelbruch und Venner Moor sowie die Erlen-

Kreis Coesfeld (atlantische Region) 

besondere Verantwortung für FFH-Lebensraumtypen 
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Eschen und Auenwälder an Lippe, Steinfurter Aa und Berkel sind in ihrem Bestand zu sichern 

und zu entwickeln. 

 

 

 

Der Kreis Steinfurt wird sowohl durch die atlantische als auch durch die kontinentale Region 

geprägt. Diese bedingen unterschiedliche Verantwortungen für die FFH-Lebensräume. 

In der atlantischen Region befinden sich nur noch der Waldmeister-Buchenwald und die Wach-

holderbestände um die 10 % im günstigen Erhaltungszustand. Kritisch zu besehen sind die 

LRT mit schlechtem Erhaltungszustand mit über 25 % bei den degradierten Hochmooren im 

Norden des Kreises im FFH-Gebiet „Mettinger und Recker Moor“ (DE-3612-301) und an der 

Ems im FFH-Gebiet „Emsdettener Venn und Wiesen am Max-Clemens-Kanal“ (DE-3810-301). 

Eine besondere Verantwortung besteht für den Kreis mit über 15 % bei den lebenden Hoch-

mooren im FFH-Gebiet „Koffituten“ (DE-3511-301). Pfeifengraswiesen im Mettinger und 

Recker Moor, im Emsdettener Venn, am Max-Clemens-Kanal und in der „Hanseller Floth“ (DE-

3911-302) sowie die basenarmen Stillgewässer wie sie in den FFH-Gebieten „Heiliges Meer-

Kreis Steinfurt (atlantische Region) 

besondere Verantwortung für FFH-Lebensraumtypen 
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Heupen“ (DE-3611-301), „Schnippenpohl“ (DE-3709-303), „Zachorn“ (DE-3710-301) und 

„Hanfteich“ (DE3811-303) zu finden sind und sich mit jeweils ca. 15 % im schlechten Erhal-

tungszustand befinden, sind verantwortlich zu sichern, zu pflegen und zu entwickeln. 

In der kontinentalen Region finden sich innerhalb der FFH-Gebiete noch einige Lebensraum-

typen mit günstigem Erhaltungszustand. Hier sind mit 100 % die Trockenrasen auf Dünen zu 

benennen, gefolgt von den Kalktufquellen mit über 25 %. Aber auch für die feuchten Heiden 

(> 10 %), Moorschlenken (ca. 10 %) und Silikatfelsen mit Felsvegetation und Waldmeister-Bu-

chenwälder (> 5 %) besteht eine besondere Verantwortung im Kreis. In einem schlechten Er-

haltungszustand innerhalb der kontinentalen Region des Kreises stehen die Eichenwälder auf 

Sand (mit 52 % LRT-Anteil an der Gesamtfläche der FFH-Gebiete „Vogelpohl“ (DE-3613-303) 

und „Wäldchen nördlich Westerkappeln“ (DE-3613-304) eine besondere Verantwortung. Aber 

auch die Pfeifengraswiesen (ca. 35 %) im FFH-Gebiet „Vogelpohl“ und die kalkreichen Nie-

dermoore mit ca. 10 % innerhalb des FFH-Gebietes „nördliche Teile des Teutoburger Waldes 

mit Intruper Berg“ (DE-3813-302) sind verantwortlich langfristig zu erhalten und zu optimieren. 

In den Gebieten „Vogelpohl“ und „Sandsteinzug Teutoburger Wald“ (DE-3712-302) mit < 5 % 

eher untergeordnet, aber für die Region wichtige Vorkommen der Flachlandmähwiesen sind 

mit ihrem schlechten Erhaltungszustand besonders zu entwickeln und langfristig zu sichern. 

 

 

 

Kreis Warendorf (atlantische Region) 

besondere Verantwortung für FFH-Lebensraumtypen 
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Der Kreis Warendorf hat lediglich für zwei Lebensraumtypen mit günstigem Erhaltungszu-

stand eine besondere Verantwortung, für den Waldmeiste-Buchenwald mit weniger als 10 % 

Anteil an den FFH-Gebieten und für die Kalktufquellen mit 30 %-Anteilen im Südosten des 

Kreises in den FFH-Gebieten „Am Vinckewald / Düppe“ (DE-4213-303) und „Steinbruch Vel-

lern“ (DE-4214-302). Insbesondere für Lebensraumtypen mit schlechtem Erhaltungszustand 

ist aus Sicht des Kreises Verantwortung zu tragen. Hier sind die vor allem die kalkreichen 

Niedermoore mit 63 %-Anteilen („Am Vinckewald / Düppe“, „Steinbruch Vellern“), der Orch-

ideenbuchenwald „Bergeler Wald“ (DE-4114-301) mit > 30 %-Anteilen, der Moor-Wald „östlich 

Freckenhorst“ mit fast 20 %-Anteilen und die Eichenwälder auf Sand in der „Davert“ (DE-4111-

302) und im Bereich der „Emsaue“ (DE-4013-301) mit fast 10 %-Anteilen zu besehen. 

 

 

 

 

In der Stadt Münster befinden sich keine Lebensraumtypen mit günstigem Erhaltungszu-

stand. Der Lebensraumtyp Hainsimsen-Buchenwald mit ca. 3 %-Anteilen und der Stieleichen-

Stadt Münster (atlantische Region) 

besondere Verantwortung für FFH-Lebensraumtypen 
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Hainbuchenwald ca. 10%-Anteilen an FFH-gebieten sind Lebensraumtypen mit unzureichen-

dem Erhaltungszustand, Eichenwälder auf Sand (mit ca. 5 %-Anteil sind sogar in einem 

schlechten Erhaltungszustand. Hierfür hat die Stadt eine besondere Verantwortung und daher 

sind insbesondere die Waldbestände der „Davert“ (DE-4111-302) und des „Wollbecker Tier-

gartens“ (DE-4012-301), in denen alle LRT zu finden sind, und der Bereich der „Große Bree“ 

(DE-3912-301) mit seinen auf Sand stockenden Eichenwäldern langfristig zu sichern und zu 

optimieren. 

 

2.4 Planungsrelevante Arten in der Planungsregion 

Berücksichtigung des gesetzlichen Artenschutzes im Rahmen der Regionalplanung 

Die FFH-Richtlinie (92/43/EWG) und die Vogelschutzrichtlinie (09/147/EG) machen auch Vor-

gaben zum Schutz bestimmter Arten, die in der Bundesrepublik Deutschland über das Bun-

desnaturschutzgesetz (BNatSchG) in nationales Recht umgesetzt worden sind. Neben den 

allgemeinen Schutzvorschriften von Tier- und Pflanzenarten (§ 39 BNatSchG, „allgemeiner 

Artenschutz“) regelt das Gesetz den Schutz der besonders bzw. streng geschützten Tier- und 

Pflanzenarten („besonderer Artenschutz“). In Bezug auf räumliche Planungen sind hier insbe-

sondere die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG relevant:  

(1) Es ist verboten,  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-

rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören  

(Zugriffsverbote).  

Die Verbote unter Nr. 1 und 3 gelten für die besonders und für die streng geschützten Tierar-

ten. Zu den besonders geschützten Arten gehören auch die europäischen Vogelarten nach 

der EU-Vogelschutzrichtlinie, 09/147/EG. Das Verbot unter Nr. 2 gilt nur für die streng ge-

schützten Tierarten im Sinne von § 7 BNatSchG sowie die nicht streng geschützten europäi-

schen Vogelarten. Zu den europäischen Vogelarten zählen alle im Gebiet der EU heimischen 

Arten, also auch noch weit verbreitete und in ihrem Bestand als ungefährdete geltende Arten 

wie Buchfink, Amsel und Kohlmeise.  

Diese Zugriffsverbote gelten grundsätzlich für Jedermann. Im Rahmen von Planungs- und Zu-

lassungsverfahren muss in einer sog. Artenschutzprüfung (ASP) untersucht werden, ob einer 

oder mehrere der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG durch das geplante Vorha-

ben erfüllt werden. Der Ablauf einer Artenschutzprüfung ist in der „Verwaltungsvorschrift zur 

Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) 
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und 09/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren (VV-Arten-

schutz)“ dargestellt. Um dieses Prüfverfahren in der Praxis handhabbarer zu machen, wurde 

in Nordrhein-Westfalen über das Konzept der sog. „planungsrelevanten Arten“ eine Abschich-

tung des Artenspektrums vorgenommen. Im Regelfall müssen nur diese planungsrelevanten 

Arten im Sinne einer Art-für-Art-Betrachtung in der Artenschutzprüfung vertieft geprüft werden. 

Folgende Arten gelten nach der aktuellen Definition als planungsrelevant:  

­ Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

­ Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie sowie Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 

2 der Vogelschutzrichtlinie  

­ Vogelarten nach der Roten Liste NRW  

­ Nach EU-Artenschutzverordnung (Verordnung (EG) Nr. 338/97) streng geschützte Arten 

­ Nach Bundesartenschutzverordnung streng geschützte Arten  

Die VV-Artenschutz sieht für Nordrhein-Westfalen vor, dass bei gestuften Zulassungen (z. B. 

Linienbestimmungsverfahren) oder übergeordneten Planungen wie Regionalplänen die Arten-

schutzprüfung (kurz ASP) in einem möglichst frühen Verfahren abgearbeitet werden soll, so-

weit die Artenschutzbelange in diesem Stadium bereits einschätzbar sind. Dies kann ggf. im 

Sinne einer überschlägigen Vorabschätzung erfolgen (siehe MKULNV, VV-Artenschutz – Ver-

waltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 

(FFH-RL, V-RL)) zum Schutz von Arten und Lebensräumen in NRW. 

Für die regionalplanerische Darstellung von Bereichen für die Errichtung von Windkraftanlagen 

(Windvorrangflächen) gelten gesonderte Regelungen. 

Die folgende Tabelle 29 stellt die planungsrelevanten Arten der Planungsregion (Kreise Bor-

ken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und der Stadt Münster) dar. Eine Auflistung von Arten für 

Messtischblatt-Quadranten findet sich unter folgendem Link: 

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt 

Zusätzlich zu der Auswahl von Messtischblatt-Quadranten ist es dort möglich, die vorkommen-

den Arten nach ihrem bevorzugt genutzten Lebensraumtyp zu kategorisieren, um das Vorkom-

men der vor Ort zu erwartenden planungsrelevanten Arten weiter räumlich einschränken zu 

können. 

  

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt
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Tabelle 29 Planungsrelevante Arten des Planungsraumes (Stand 2018) 

S = schlechter Erhaltungszustand, U = ungünstiger Erhaltungszustand, G = günstiger Erhal-

tungszustand, – = kein Vorkommen in der entsprechenden biogeografischen Region, ↓ = sich 

verschlechternd, ↑ = sich verbessernd, rot markiert = verfahrenskritisches Vorkommen 

Deutscher Name 
Wissenschaftl. 

Name 
Status im  

Plangebiet 

Erhaltungszustand 

Atlantische 
Region 

Kontinentale 
Region 

Säugetiere 

Bechsteinfledermaus Myotis Bechsteinii Vorkommen U↑ U↑ 

Braunes Langohr Plecotus auritus Vorkommen G G 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus Vorkommen U↓ G↓ 

Europäischer Biber Castor fiber Vorkommen G↑ G↑ 

Fransenfledermaus Myotis nattereri Vorkommen G G 

Graues Langohr 
Plecotus  
austriacus  

Vorkommen U U 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii Vorkommen U U 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula Vorkommen G G 

Großes Mausohr Myotis myotis Vorkommen U U 

Kleinabendsegler Nyctalus leisleri Vorkommen U U 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus Vorkommen G G 

Mopsfledermaus 
Barbastella barbas-
tellus 

Vorkommen U↑ S 

Mückenfledermaus 
Pipistrellus  
pygmaeus 

Vorkommen G G 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii Vorkommen G G 

Teichfledermaus Myotis dasycneme Vorkommen G G 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii Vorkommen G G 

Wimperfledermaus 
Myotis  
emarginatus 

Vorkommen S↓ S↓ 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus Vorkommen G G 

Zwergfledermaus 
Pipistrellus pi-
pistrellus 

Vorkommen G G 

Vögel 

Alpenstrandläufer Calidris alpina Rastvorkommen U - 

Bartmeise Panurus biarmicus Brutvorkommen S - 

Baumfalke Falco subbuteo Brutvorkommen U U 

Baumpieper Anthus trivialis Brutvorkommen U↓ U↓ 

Bekassine 
Gallinago  
gallinago 

Rastvorkommen U U 

Beutelmeise Remiz pendulinus Brutvorkommen S S 

Blässgans Anser albifrons 
Rastvorkommen/ 
Winterbestand 

G - 

Blaukehlchen Luscinia svecica Brutvorkommen U - 

Bluthänfling 
Carduelis can-
nabina 

Brutvorkommen U U 

Braunkehlchen Saxicola rubetra Brutvorkommen S S 

Bruchwasserläufer Tringa glareola Rastvorkommen S - 
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Deutscher Name 
Wissenschaftl. 

Name 
Status im  

Plangebiet 

Erhaltungszustand 

Atlantische 
Region 

Kontinentale 
Region 

Drosselrohrsänger 
Acrocephalus a-
rundinaceus 

keine Angabe S S 

Dunkler Wasserläufer Tringa erythropus Rastvorkommen U - 

Eisvogel Alcedo atthis Brutvorkommen G G 

Feldlerche Alauda arvensis Brutvorkommen U↓ U↓ 

Feldschwirl Locustella naevia Brutvorkommen U U 

Feldsperling Passer montanus Brutvorkommen U U 

Fischadler Pandion haliaetus Rastvorkommen - - 

Flussregenpfeifer 
Charadrius  
dubius 

Brutvorkommen S S 

Flußuferläufer Actitis hypoleucos Rastvorkommen G G 

Gänsesäger Mergus merganser Rastvorkommen - U 

Gartenrotschwanz 
Phoenicurus phoe-
nicurus 

Brutvorkommen U U 

Girlitz Serinus serinus Brutvorkommen S U 

Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria Rastvorkommen S - 

Grauammer 
Emberiza  
calandra 

Brutvorkommen S S 

Graureiher Ardea cinerea Brutvorkommen G U 

Grünschenkel Tringa nebularia Rastvorkommen U - 

Großer Brachvogel Numenius arquata Brutvorkommen U - 

Habicht Accipiter gentilis Brutvorkommen U G 

Heidelerche Lullula arborea Brutvorkommen U↑ G 

Kampfläufer 
Philomachus pug-
nax 

Rastvorkommen U - 

Kiebitz Vanellus vanellus Brutvorkommen S S 

Kiebitz Vanellus vanellus Rastvorkommen U S 

Kleinspecht Dryobates minor Brutvorkommen U G 

Knäkente Anas querquedula Brutvorkommen S - 

Kormoran 
Phalacrocorax 
carbo 

Brutvorkommen G G 

Kornweihe Circus cyaneus Rastvorkommen U - 

Kranich Grus grus Rastvorkommen G G 

Krickente Anas crecca Brutvorkommen U - 

Kuckuck Cuculus canorus Brutvorkommen U↓ U↓ 

Lachmöwe Larus ridibundus Brutvorkommen U - 

Löffelente Anas clypeata Rastvorkommen S - 

Mäusebussard Buteo buteo Brutvorkommen G G 

Merlin Falco columbarius Rastvorkommen G G 

Mittelspecht 
Dendrocopos me-
dius 

Brutvorkommen G G 

Mornellregenpfeifer 
Charadrius morinel-
lus 

Rastvorkommen S S 

Nachtigall 
Luscinia  
megarhynchos 

Brutvorkommen U S 

Neuntöter Lanius collurio Brutvorkommen U G↓ 

Pfeifente Anas penelope Rastvorkommen G G 
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Deutscher Name 
Wissenschaftl. 

Name 
Status im  

Plangebiet 

Erhaltungszustand 

Atlantische 
Region 

Kontinentale 
Region 

Pirol Oriolus oriolus Brutvorkommen S S 

Raubwürger Lanius excubitor Rastvorkommen S S 

Rauchschwalbe Hirundo rustica Brutvorkommen U U↓ 

Raufußbussard Buteo lagopus Rastvorkommen G - 

Rebhuhn Perdix perdix Brutvorkommen S S 

Rohrdommel Botaurus stellaris Rastvorkommen U - 

Rohrweihe 
Circus  
aeruginosus 

Brutvorkommen U S 

Rotmilan Milvus milvus Brutvorkommen S G 

Rotschenkel Tringa totanus Rastvorkommen U - 

Saatgans Anser fabalis Rastvorkommen G - 

Saatkrähe Corvus frugilegus Brutvorkommen G G 

Schellente Bucephala clangula Rastvorkommen G G 

Schleiereule Tyto alba Brutvorkommen G G 

Schnatterente Anas strepera Brutvorkommen G - 

Schwarzhalstaucher 
Podiceps  
nigricollis 

Brutvorkommen S - 

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola Brutvorkommen G U↑ 

Schwarzmilan Milvus migrans Brutvorkommen G U↑ 

Schwarzstorch Ciconia nigra Rastvorkommen k.A. k.A. 

Seeadler Haliaeetus albicilla Rastvorkommen - - 

Silbermöwe Larus argentatus Rastvorkommen  U↑ - 

Silberreiher Casmerodius albus Rastvorkommen G G 

Sperber Accipiter nisus Brutvorkommen G G 

Spießente Anas acuta Rastvorkommen U U 

Star Sturnus vulgaris Brutvorkommen U U 

Steinkauz Athene noctua Brutvorkommen U S 

Steinschmätzer 
Oenanthe  
oenanthe 

Rastvorkommen S - 

Sturmmöwe Larus canus Rastvorkommen U - 

Sumpfohreule Asio flammeus Brutvorkommen S - 

Tafelente Aythya ferina Rastvorkommen G G 

Teichrohrsänger 
Acrocephalus scir-
paceus 

 G G 

Trauerseeschwalbe Chlidonias niger Rastvorkommen S - 

Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana Brutvorkommen S - 

Turmfalke Falco tinnunculus Brutvorkommen G G 

Turteltaube Streptopelia turtur Brutvorkommen S S 

Uferschnepfe Limosa limosa Brutvorkommen S - 

Uferschwalbe Riparia riparia Brutvorkommen  U S 

Uhu Bubo bubo Brutvorkommen G G 

Wachtel Coturnix coturnix Brutvorkommen U U 

Wachtelkönig Crex crex Brutvorkommen S S 

Waldkauz Strix aluco Brutvorkommen G G 
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Deutscher Name 
Wissenschaftl. 

Name 
Status im  

Plangebiet 

Erhaltungszustand 

Atlantische 
Region 

Kontinentale 
Region 

Waldlaubsänger 
Phylloscopus sibila-
trix 

Brutvorkommen U G 

Waldohreule Asio otus Brutvorkommen U U 

Waldschnepfe Scolopax rusticola Rastvorkommen U U 

Waldwasserläufer Tringa ochropus Rastvorkommen G G 

Wanderfalke Falco peregrinus Rastvorkommen G U↑ 

Wasserralle Rallus aquaticus Brutvorkommen U S 

Weißstorch Ciconia ciconia Brutvorkommen G U 

Weißwangengans Branta leucopsis Brutvorkommen G - 

Wespenbussard Pernis apivorus Brutvorkommen S U 

Wiesenpieper Anthus pratensis Brutvorkommen S S 

Wiesenweihe Circus pygargus Brutvorkommen S S 

Ziegenmelker 
Caprimulgus  
europaeus 

Brutvorkommen S S 

Zwergsäger Mergellus albellus Rastvorkommen G G 

Zwergschnepfe 
Lymnocryptes mini-
mus 

Rastvorkommen G G 

Zwergschwan Cygnus bewickii Rastvorkommen S - 

Zwergtaucher 
Tachybaptus 
ruficollis 

Rastvorkommen G G 

Amphibien 

Gelbbauchunke 
Bombina  
variegata 

Vorkommen S S 

Kammmolch Triturus cristatus Vorkommen G G 

Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae Vorkommen X X 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus Vorkommen S↑ S↑ 

Kreuzkröte Bufo calamita Vorkommen U U 

Laubfrosch Hyla arborea Vorkommen U U 

Moorfrosch Rana arvalis Vorkommen G G 

Reptilien 

Schlingnatter 
Coronella  
austriaca 

Vorkommen U U 

Zauneidechse Lacerta agilis Vorkommen G G 

Weichtiere 

Gemeine Flussmuschel Unio crassus Vorkommen U - 

Libellen 

Große Moosjungfer 
Leucorrhinia pecto-
ralis 

Vorkommen U - 

Grüne Keiljungfer 
Ophiogomphus ce-
cilia 

Vorkommen U↑ - 

Anmerkung: Verfahrenskritische Vorkommen planungsrelevanter Arten farblich rot hinterlegt 
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Verfahrenskritische Vorkommen planungsrelevanter Arten 

Für die Aufstellung und Änderung von Regionalplänen besteht „eine rechtliche Verpflichtung 

zur Durchführung einer Artenschutzprüfung […] nicht“. Im Rahmen der Regionalplanung sollen 

landesweit und regional bedeutsame Vorkommen von FFH-Anhang IV-Arten oder europäi-

schen Vogelarten bei raumwirksamen Planungen auch außerhalb von Schutzgebieten beson-

ders berücksichtigt und nach Möglichkeit erhalten werden. 

Wenn FFH-Anhang IV-Arten und europäische Vogelarten sich in einer biogeografischen Re-

gion in Nordrhein-Westfalen in einem unzureichenden oder schlechten Erhaltungszustand be-

finden, […] können dort auch kleinere Vorkommen dieser Arten landes- bzw. regionalbedeut-

sam sein. Bei Arten mit einem günstigen Erhaltungszustand sind im Regelfall nur solche Vor-

kommen landes- bzw. regionalbedeutsam, die einen signifikanten Anteil am landesweiten bzw. 

regionalen Gesamtbestand aufweisen, oder bei denen Beeinträchtigungen auf Ebene der  

biogeografischen Region in Nordrhein-Westfalen möglich sind. 

Im Rahmen der Regionalplanung sind Interessenkonflikte mit ‚verfahrenskritischen Vorkom-

men‘ dieser Arten möglichst durch die Wahl von Alternativen zu vermeiden. ‚Verfahrenskri-

tisch‘ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass in den späteren Planungs- und Zulassungs-

verfahren möglicherweise keine artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erteilt werden darf. Hierbei ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass in den späteren Pla-

nungs- und Zulassungsverfahren eine Ausnahme aufgrund geeigneter Vermeidungsmaßnah-

men ggf. nicht erforderlich sein wird (z. B. durch Optimierung der Flächenzuschnitte im Plan-

gebiet oder Umsetzung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen), wie die Verwaltungsvorschrift 

zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-

RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren (VV-

Artenschutz) dazu ausführt. (Rd.Erl. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz NRW v. 06.06.2016, - III 4 - 616.06.01.17) 

Die verfahrenskritischen Vorkommen der planungsrelevanten Arten sind in Tabelle 29 rot mar-

kiert. Weitere Informationen zu den Arten und ihren Lebensräumen sowie zu Artenschutzmaß-

nahmen können unter folgendem Link abgerufen werden: 

https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe 
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3 Biotopverbundsystem 

3.1 Problemstellung und Zielsetzung 

Rechtliche Grundlagen der Biotopverbundplanung 

Ein grundlegendes Ziel des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist die Entwicklung ei-

nes Biotopverbundsystems (Netz verbundener Biotope). Die §§ 20 und 21 BNatSchG legen 

dazu als Vorgabe fest, dass der „Biotopverbund […] der dauerhaften Sicherung der Populati-

onen wildlebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und Lebens-

gemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger 

ökologischer Wechselbeziehungen“ dienen soll. Er soll damit insbesondere auch zur Verbes-

serung des Zusammenhangs des Netzes „Natura 2000“ beitragen. 

Elemente des Biotopverbundsystems sind nach § 21 BNatSchG: 

• Kernflächen, 

• Verbindungsflächen und 

• Verbindungselemente. 

Bestandteile des aufzubauenden Biotopverbundes können die nachstehenden Naturschutz-

gebiete/ -objekte, nämlich Nationalparke, Nationale Naturmonumente, Naturschutzgebiete, 

Natura 2000-Gebiete und Biosphärenreservate oder Teile dieser Gebiete, gesetzlich ge-

schützte Biotope im Sinne des § 30 BNatSchG und weitere Flächen und Elemente, einschließ-

lich solcher des Nationalen Naturerbes, des Grünen Bandes sowie Teilen von Landschafts-

schutzgebieten und Naturparken sein, wenn sie die oben zitierten Vorgaben des § 21 (1) 

BNatSchG erfüllen. 

Auf regionaler Ebene bilden nach Maßgabe des § 21 (6) BNatSchG lineare (Hecken und Feld-

raine) und punktförmige Elemente (Trittsteinbiotope) zentrale Vernetzungselemente – insbe-

sondere in landwirtschaftlich geprägten Landschaften.  

§ 21 (6) BNatSchG regelt auch ihren Erhalt sowie ihre Neuanlage dort, wo sie nicht in ausrei-

chendem Maße vorhanden sind (Biotopvernetzung). 

Die Vorgaben des § 21 BNatSchG über die Bestandteile und den Aufbau des Biotopverbundes 

werden im Landesnaturschutzrecht NRW nicht weiter konkretisiert. 

Für Nordrhein-Westfalen ist im § 35 LNatSchG NRW wohl festgelegt, dass „ein Netz räumlich 

oder funktional verbundener Biotope (Biotopverbund) darzustellen und festzusetzen [ist], das 

15 Prozent der Landesfläche umfasst.“ 

Auf der Ebene der Landesplanung wird im Landesentwicklungsplan (LEP) der Aufbau eines 

landesweiten Biotopverbundsystems gesamtplanerisch aufgegriffen.  

Gemäß Ziel 7.2-1 sind landesweit „ausreichend große Lebensräume mit einer Vielfalt von Le-

bensgemeinschaften und landschaftstypischen Biotopen zu sichern und zu entwickeln, um die 

biologische Vielfalt zu erhalten. Sie sind funktional zu einem übergreifenden Biotopverbund-

system zu vernetzen.“ 

Gemäß Grundsatz 4-2 ist „die Sicherung eines Biotopverbundsystems“ auch „als Vorausset-

zung für die Erhaltung der Artenvielfalt bei sich räumlich verschiebenden Verbreitungsgebieten 

von klimasensiblen Pflanzen- und Tierarten“ bei der Entwicklung des Raumes vorsorgend in 
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Bezug auf die zu erwartenden Klimaänderungen und deren Auswirkungen zu berücksichtigen 

(LEP; Fassung vom 06.2020). 

Der Regionalplan mit seiner Funktion als Landschaftsrahmenplan konkretisiert die Vorgaben 

des LEP. 

 

Fachliche Grundlagen der Biotopverbundplanung 

Insbesondere Tier-, aber auch Pflanzenpopulationen sind in zunehmendem Maß durch Frag-

mentierung ihrer Lebensräume betroffen (Verinselung der Landschaft). Die häufigsten Ursa-

chen für Isolationseffekte sind: 

− Zerschneidung der Landschaft durch Verkehrswege (insbesondere durch den Neubau 

und Ausbau (Verbreiterung) des Straßennetzes),  

− Ausweisung weiterer Bebauungsgebiete und der damit verbundene Verlust an Freiflä-

chen sowie die Zerschneidung von Landschaften durch das Zusammenwachsen von 

Siedlungsflächen, 

− Landwirtschaft mit abnehmender Diversifizierung der angebauten Feldfrüchte (u. a. jähr-

lich wiederkehrender Anbau von „Energiepflanzen“), Vergrößerung der Schläge, Zu-

nahme des Technisierungsgrades und der Arbeitsgeschwindigkeiten,  

− Nivellierung besonders ausgeprägter Standorte mit Verlust von Lebens- und Ausbrei-

tungsräumen für daran angepasste Arten, 

− Forstwirtschaft u. a. mit Anbau nicht lebensraumtypischer, standortheimischer Baumar-

ten, einschichtigen Bestände, Mangel an Alt- und Totholz. 

 

Die Isolation wirkt sich auf die Ausbreitung und den Genaustausch zwischen Populationen 

aus. Unterbleibender Genaustausch kann mittel- bis langfristig das Fortbestehen von Popula-

tionen und letztlich ganzer Arten gefährden (Verlust der genetischen Variabilität, Genetische 

Drift, Gendefekte durch Inzucht und Inzuchtdepression). 

Der Verlust einzelner Arten kann letztlich auch ganze Artengemeinschaft gefährden. Daher 

besteht das Ziel durch den Biotopverbund alle Arten in ihren Kernpopulationen zu stärken. 

Zerschneidung beeinträchtigt Arten auch im Jahreszyklus, wenn sie unterschiedliche Brut- und 

Nahrungshabitate nutzen und diese für sie unerreichbar werden oder sie auf ihren Wanderun-

gen zu diesen getötet werden.  

Biotopvernetzung:  

• sichert die Erreichbarkeit dieser Habitate, 

• begünstigt die Vergrößerung des Angebotes an geeigneten Habitaten und 

• steigert die Verfügbarkeit eines breiteren Habitatspektrums (Spektrum an Biotoptypen, 

Standortgradienten bzgl. Feuchte, Höhe etc., Spektrum unterschiedlicher Expositionen 

etc.) in den jeweiligen Lebensräumen.  

• ermittelt, sichert und entwickelt für korridor- und trittsteinabhängige Arten länderübergrei-

fende, landesweite, regionale und lokale Ausbreitungs- und Vernetzungsachsen in der 

Landschaft. 
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Ziele der Biotopverbundplanung 

Vorrangiges Ziel der Planung von Biotopverbünden ist es, die isolierende Wirkung menschli-

cher Eingriffe durch Elemente des Biotopverbundes im Sinne von § 21 BNatSchG zu vermei-

den, aufzuheben oder in ihrer Wirkung so zu mindern, dass die Durchgängigkeit der Land-

schaft für die Arten entsprechend ihren spezifischen Anforderungen bewahrt oder wiederher-

gestellt wird und somit eine weitere Zerschneidung von Natur und Landschaft verhindert wird. 

Dies soll langfristig überlebensfähige Populationen und damit eine hohe Biodiversität sichern. 

Um seine Wirksamkeit zu entfalten benötigt der Biotopverbund ausreichend große und stan-

dörtlich geeignete Lebensräume als Ausgangsort und Ziel der Verbundelemente. Dazu ist eine 

Optimierung und Neuanlage von Habitaten in ihrem Verbreitungszentrum oder im Umfeld vor-

handener Populationen sinnvoll. Entsprechend ist ein weiteres Ziel von Biotopverbundsyste-

men die Erhaltung, Sicherung und/oder Entwicklung ausreichend großer und standörtlich ge-

eigneter, vernetzter oder vernetzbarer Lebensräume.  

Dieses Ziel der Biotopverbundplanung wird auch in § 21 BNatSchG und Artikel 10 FFH-Richt-

linie (RL 92/43/EWG) angesprochen, die die Erhaltung der Kohärenz des Natura-2000-Netz-

werkes durch Landschaftselemente vorgeben, die aufgrund ihrer Vernetzungsfunktion für die 

Wanderung bzw. geographische Verbreitung und damit für den genetischen Austausch wild-

lebender Arten wesentlich sind.  

Die Nationale Biodiversitätsstrategie (BMU, 2007, Teil C1) führt in diesem Zusammenhang 

aus, dass der Biotopverbund mit seiner „Ausweisung ausreichend großer Schutzgebiete und 

deren (funktionaler) Vernetzung […] für die Erhaltung der biologischen Vielfalt von zentraler 

Bedeutung“ ist. In 3 von 16 verschiedenen Aktionsfeldern dieser Strategie, nämlich C1 - Bio-

topverbund und Schutzgebietsnetz, C2 - Artenschutz und genetische Vielfalt und C3 - Biologi-

sche Sicherheit und Vermeidung von Faunen-und Florenverfälschung werden entsprechend 

übergeordnete Ziele und auch Maßnahmen formuliert. 

Eine aktuelle Herausforderung für die Biotopverbundplanung sind die Umweltveränderungen, 

die durch den Klimawandel hervorgerufen werden. 

Dabei liegen derzeit nur Abschätzungen vor, wie sich die Lebensräume im Klimawandel ver-

ändern werden, da Umfang und Ausmaß des Klimawandels von globalen Entwicklungen ab-

hängen. Nicht abschließend klar ist auch welche Bestandteile von Natur und Landschaft noch 

ihre bisherigen Vernetzungsfunktionen wahrnehmen können bzw. welche künftig die nötigen 

Vernetzungsfunktionen für notwendige Anpassungsbewegungen der Arten im Klimawandel 

übernehmen werden.  

Ziel des Biotopverbundes ist es deshalb für bedrohte Arten geeignete Wanderkorridore und 

Ausweichräume zu erhalten oder neu zur Verfügung zu stellen. 

Offene Fragen zu den Folgen des Klimawandels sowie zu den Habitatansprüchen der Arten 

aktuell sowie zukünftig erfordern hier eine kontinuierliche Anpassung und Ergänzung der Un-

terziele und Maßnahmen. 

Im Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach § 8 LNatSchG NRW wurde 

dazu das standort-, biotoptypen- und schutzgebietsbezogene Konzept um eine zielartenorien-

tierte Komponente und dort spezieller, um eine Komponente für klimasensitive Arten erweitert. 

Sie wird künftig entsprechend fortgeschrieben. 
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Biotopverbundplanung als Klimaanpassungsstrategie 

Mit der zuvor geschilderten inhaltlichen Erweiterung um den Zielartenaspekt erfüllt der Fach-

beitrag des Naturschutzes und Landschaftspflege nach § 8 LNatSchG NRW auch die Anfor-

derungen aus der nordrhein-westfälischen Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Dort 

sind bezogen auf den Erhalt der biologischen Vielfalt die folgenden Aspekte als wichtig darge-

stellt:  

• Stabilisierung der Schutzgebiete / Kernflächen des Biotopverbundsystems 

• Aufbau eines Biotopverbundsystems für klimasensitive Arten  

Ein funktionierendes Biotopverbundsystem ermöglicht es Arten, auf Umweltveränderungen, 

wie z. B. Landnutzungswandel oder Klimaveränderungen, zu reagieren. Arten wird es damit 

möglich, Klimaveränderungen zu begegnen oder sie zu nutzen, indem sie: 

• innerhalb eines begrenzten Landschaftsraumes in z. B. lokalklimatisch geeignete Habitat-

bereiche ausweichen oder 

• großräumige Ausgleichsbewegungen, etwa Arealverschiebungen aus dem Flachland in 

Gebirgsregionen, vornehmen. 

Da der aktuelle LEP in Grundsatz 4-2 und den Erläuterungen für einen Biotopverbund als 

Klimaanpassungsstrategie als Erfordernis der Raumplanung für die nachgelagerte Regional- 

und Fachplanung Folgendes vorgibt 

„Raumplanerische Erfordernisse sind insbesondere: 

- […] 

- die Sicherung und Entwicklung eines umfassenden Biotopverbundsystems, das klima-

sensitiven Arten Ausweich- bzw. Wanderbewegungen als Reaktion auf sich ändernde 

Klimaverhältnisse ermöglicht und die Ansprüche klimasensitiver Arten und Biotope be-

rücksichtigt (s.a. Kap. 7.2 Natur und Landschaft)“ 

besteht für den Fachbeitrag nach § 8 LNatSchG NRW als Beitrag zum Regionalplan als Land-

schaftsrahmenplan und als Grundlage für die Landschaftsplanung der Kreise und kreisfreien 

Städte die Anforderung zu einer solchen Biotopverbundplanung. Gleichzeitig ist damit der An-

spruch formuliert, diese Fachplanung in die Gesamtplanung zu integrieren, da der Regional-

plan die Vorgaben des LEP konkretisieren soll. 
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3.2 Erarbeitung und Abgrenzung des Biotopverbundsystems 

Für Nordrhein-Westfalen sieht das LNatSchG NRW die Erarbeitung von Aussagen zum Bio-

topverbund im Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach § 8 LNatSchG 

NRW vor und weist die Zuständigkeit für die Erarbeitung dem Landesamt zu.  

Bereits in der Vergangenheit hat das LANUK in seinen Fachbeiträgen einen Biotopverbund 

dargestellt, der sich inhaltlich im Wesentlichen aus einer standort-, einer biotoptypen- und ei-

ner schutzgebietsbezogenen Komponente zusammensetzte. 

Im Ergebnis der Erarbeitung wurden Biotopverbundflächen der Kategorien „herausragende 

Bedeutung – Stufe 1“ und „besondere Bedeutung – Stufe 2“ identifiziert, abgegrenzt, bewertet, 

mit einer Kennung versehen (Grafikdaten) und durch standardisierte Einzeldokumente der je 

mit nur einer Kennung versehenen Flächen (Sachdaten) beschrieben. 

In der standortbezogenen Komponente wurden die natürlichen Faktoren wie Exposition, Re-

lief, Höhenlage, Bodenwasser und Boden(typen) einschließlich der Schutzwürdigkeit der Bö-

den aufgrund ihrer Archiv- oder Biotopfunktion genutzt, die Flächen auszuwählen, die eine 

Eignung für eine Biotopverbundfunktion bereits besitzen oder deren standörtliche Verhältnisse 

die Chance zur Entwicklung einer solchen Funktion boten.  

Ausgehend davon, dass bestimmte standörtliche Voraussetzungen und bestimmte Nutzungs-

muster oder auch unterlassene Nutzungen bestimmte Ausprägungen der Natur- oder Kultur-

landschaft (Biotoptypen) zur Folge haben, erfolgte die Auswahl von Biotopverbundflächen bei 

der biotoptypenbezogenen Komponente auf der Grundlage von als naturschutzfachlich be-

deutsam eingestuften Biotoptypen. Grundlage war hier u. a. das Biotopkataster des LANUK 

mit den Fachschalen BT (Biotoptypen) und BK (schutzwürdige Biotope). 

Für die dritte Komponente des bisher im Fachbeitrag dargestellten Biotopverbundes, die 

schutzgebietsbezogene Komponente, wurde ebenfalls das Biotopkataster des LANUK ausge-

wertet und zwar nach den bestehenden Objekten des flächenhaften Naturschutzes, also ins-

besondere der Kategorien Nationalpark, Naturschutzgebiet, FFH-, Vogelschutz- und Wildnis-

entwicklungsgebiet, geschützter Landschaftsbestandteil (gLB), nach § 30 BNatSchG und 

§ 42 LNatSchG NRW gesetzlich geschützte Biotope und den zu den naturschutzwürdigen Flä-

chen im Biotopkataster erfassten Vorschlägen für eine Erweiterung oder Neuausweisung. 

Dieser Ansatz geht davon aus, das schutzwürdige und schutzbedürftige Flächen eine Bedeu-

tung im Biotopverbund als Verbindungselement und mehr noch als Ausgangs- und/oder Ziel-

punkt einer Vernetzung haben. 

Diese Auswahlkulisse berücksichtigte auch die jeweils bestehenden Vorgaben der Landespla-

nung, also die Abgrenzungen der Gebiete zum Schutz der Natur (GSN) und des bisherigen 

Regionalplanes, also die Bereiche zum Schutz der Natur (BSN). 

Mit einer zielartenbezogenen, vierten Komponente, die auch Aussagen zu den klimasensitiven 

Arten trifft, wird der vorhandene und im vorliegenden Fachbeitrag fortgeschriebene standort-, 

biotoptypen- und schutzgebietsbezogene Biotopverbund inhaltlich ergänzt. Die Ergebnisse 

dieser vierten Komponente sind in die beiden Darstellungskategorien „herausragende Bedeu-

tung – Stufe 1“ und „besondere Bedeutung – Stufe 2“ eingearbeitet worden. 
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Da Biotopverbundflächen im Fachbeitrag mit Blick auf die Anforderung der Regionalplanung, 

wo die Darstellungsschwelle Flächengrößen von über 10 ha erfordert, eine gewisse Größe 

haben und eine Segmentierung z. B. größerer Wälder in den darin liegenden Grünlandflächen 

und Fließ- und Stillgewässer nicht zielführend war, wurden Mehrfachzuweisungen vorgenom-

men. 

In Anlehnung an die o. g. acht thematischen Teilnetze / Verbundschwerpunkte wurden auch 

die im zielartenbezogenen Verbund näher betrachteten faunistischen Arten in sogenannten 

Habitatgilden gruppiert, die die nachstehende Tabelle wiedergibt.  

 

Tabelle 30 Habitatgilden der zielartenbezogenen Biotopverbundplanung 

Habitatgilden der zielartenbezogenen Biotopverbundplanung 

Wälder 

Gehölz-Grünland-Acker-Komplex (vielfältige, kleinstrukturierte Kulturlandschaft) 

Offenland – Grünland 

Offenland – Acker 

Magerrasen und Trockenheiden 

Moore und Feuchtheiden 

Stillgewässer 

Fließgewässer 

 

Die Auswahl der faunistischen Arten erfolgte in den Artengruppen Brutvögel, Säugetiere, Am-

phibien und Reptilien, Libellen, Heuschrecken, Tagfalter und Widderchen. Durchweg wurden 

zunächst Arten gewählt, an denen aus europäischer Sicht ein besonderes naturschutzfachli-

ches Interesse besteht (Tierarten der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie) bzw. die in NRW 

landesweit gefährdete Tierarten gemäß der Roten Liste vom 21.11.2017 sind. Wegen dieser 

naturschutzfachlichen Bedeutung werden diese Arten im Fachbeitrag als Zielarten bezeichnet. 

Da es sich um eine größere Anzahl an Arten handelt, wurden aus den Zielarten, auch aus 

Gründen der Darstellbarkeit, noch sogenannte Leitarten, z. B. besonders bedeutende Arten, 

bei den thematischen Teilnetzen / Verbundschwerpunkten in der Bearbeitung des Fachbeitra-

ges herausgestellt. 

Die Leitarten sind aufgrund ihrer Funktion als Indikatoren für bestimmte Ausprägungen, mög-

liche Entwicklungen des Biotopverbundsystems oder ihres Bekanntheitsgrades für die Darstel-

lungen des Fachbeitrages besonders geeignet. 

Dabei wurden Zielarten bzw. Leitarten ebenso wie die Zusammenfassung dieser in Habitatgil-

den dazu genutzt, eine Vielzahl an Arten so zu systematisieren, dass sie für eine planerische 

Aussage der Regionalplanebene (Maßstab 1:50.000) „handhabbar“ und darstellbar werden. 

So stehen Zielarten und Leitarten auch stellvertretend für komplette Lebensgemeinschaften 

und deren Lebensräume. 

Eine Zusammenstellung der Arten und ihre Zuordnung zu Habitatgilden bzw. thematischen 

Teilnetzen / Verbundschwerpunkten findet sich im Anhang B. 

In dieser Zusammenstellung ist auch nachvollziehbar, dass und welche „klimasensitive Arten“ 

für die Bearbeitung des zielartenbezogenen Biotopverbundes gemäß den Vorgaben des LEP 
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betrachtet wurden. Maßgeblich für deren Auswahl waren die Schriften „Klima im Wandel“ 

(MKULNV 2010) und die sogenannte ILÖK-Studie (2009). 

Einen Überblick über die bisher dargestellte Systematik der Biotopverbundplanung bietet Ab-

bildung 13. 

 

Abbildung 13: Teilaspekte der Biotopverbundplanung 

 

Die Zusammenstellung des Anhangs B differenziert die Arten auch nach ihren Vernetzungs-

ansprüchen in Arten, 

- die von Verbundstrukturen, wie Korridoren / Trittsteinen unabhängig sind, 

- die von Trittsteinen bzw. Korridoren, die jedoch nicht zwingend kontinuierlich linearen Ha-

bitate sein müssen, abhängig sind und 

- die von "echten" Korridoren aus kontinuierlichen, linearen Habitaten abhängig sind. 

 

Die Datenbasis der Auswertungen zu den faunistischen Arten des zielartenbezogenen Bio-

topverbundes bildet das Fundortkataster (FOK) des LANUK und eine Auswertung der Klasse 

Fundpunkt Tiere (FT). Ergänzt werden die Angaben um Literaturauswertungen (Schutzge-

bietsdokumente, Verbreitungsatlanten, FFH-Standarddatenbögen), Expertenbefragungen und 

Abfragen bei ehrenamtlichen Arbeitskreisen, Artenschutzprojekten, Biologischen Stationen 

und unteren Naturschutzbehörden.  

Dabei blieben die in die Auswertung einbezogenen Daten auf den Zeitraum 2000 bis 2020 

beschränkt. 

Eine flächige Aussage aus den Fundpunktdaten wird über verschiedene geometrische Puf-

feroperationen um die Fundpunkte in Orientierung an der im LANUK (Genkinger 2010) aufbe-

reiteten Grundidee des sog. HabitatNET-Algorithmus nach Hänel (2007) generiert. 
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Diese automatisierte Vorgehensweise gibt Hinweise auf mögliche, spätere Darstellungen von 

Räumen und Achsen eines zielartenbezogenen Biotopverbundes. 

Das vorstehende Biotopverbundsystem des LANUK deckt inhaltlich die im § 21 (3) und (6) 

BNatSchG genannten Elemente eines Biotopverbundes, nämlich Kernflächen, Verbindungs-

flächen, Verbindungselemente und lineare (u. a. Hecken / Feldraine) sowie punktförmige Ele-

mente (Trittsteine) ab. 

Das landesweit vorliegende standort-, biotoptypen- und schutzgebietsbezogene Biotopver-

bundsystem wird mit dem aktuellen Fachbeitrag nach § 8 LNatSchG NRW für die Planungs-

region (Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf sowie die kreisfreie Stadt Münster) 

auf Aktualität geprüft und in seinen Abgrenzungen, Inhalten, Bewertungen und Beschreibun-

gen angepasst, soweit die verwendeten Datengrundlagen dazu Informationen boten. 

Dabei werden ergänzend klimasensitive Biotope berücksichtigt. Erweitert um die Ergebnisse 

des zielartenbezogenen Biotopverbundes in die auch die Aspekte eines Biotopverbundes für 

klimasensitive Arten eingebettet sind, entsteht so eine neue Biotopverbundplanung für die je-

weilige Planungsregion (vgl. Abbildung 13). 

Defizite im Verbundsystem werden analysiert und Handlungsempfehlungen abgeleitet. 

 

Kriterien zur Abgrenzung von Biotopverbundflächen der Stufe 1 (herausragende Be-

deutung) und Stufe 2 (besondere Bedeutung) 

Das LANUK unterscheidet im Rahmen seiner Biotopverbundplanung zwei Wertkategorien von 

Biotopverbundflächen:  

− Flächen der Stufe 1 (herausragende Bedeutung)  

− Flächen der Stufe 2 (besondere Bedeutung)  

Die Abgrenzung orientiert sich neben den im Folgenden genannten Kriterien auch an überge-

ordneten konzeptionellen Überlegungen für die Planungsregion und den in den Landschafts-

raumbeschreibungen formulierten Leitbildern, Zielen und Maßnahmenempfehlungen für die 

Landschaftsentwicklung. 

(http://linfos.api.naturschutzinformationen.nrw.de/atlinfos/de/atlinfos.extent) 

 

  

http://linfos.api.naturschutzinformationen.nrw.de/atlinfos/de/atlinfos.extent
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Flächen mit herausragender Bedeutung für das Biotopverbundsystem, Flächen des län-

derübergreifenden, landesweiten und des regionalen Biotopverbundes (Stufe1 - heraus-

ragende Bedeutung):  

Die Kategorie umfasst Flächen, die unter landesweiten und regionalen Gesichtspunkten (z. B. 

repräsentativ für eine Region oder regional sehr selten) in der Regel Kernbereiche mit einer 

hohen Schutzwürdigkeit sind und eine herausragende Bedeutung im Biotopverbund besitzen. 

Dies sind:  

− naturschutzwürdige Bereiche (bestehende und/oder geplante Naturschutzgebiete, NSG-

Vorschläge und NSG-Erweiterungsvorschläge des Biotopkatasters) 

− Flächen des Europäischen Gebietsnetzes Natura 2000 (Flora-Fauna-Habitat- und Vogel-

schutzgebiete) 

− Vogelschutzgebiete, wegen ihrer besonderen Funktion und Größe und soweit sie sich mit 

anderen Flächen herausragender Bedeutung überschneiden 

− Gebiete mit nationaler Bedeutung wie z. B. die großen Flussauen mit ihrer Funktion als 

überregionale Verbundkorridore 

− die für den Natur-, Arten- und Biotopschutz – insbesondere auch für den Aufbau eines 

Biotopverbundes – landesweit bedeutsamen Räume und Korridore über 150 ha, die im 

Landesentwicklungsplan als Gebiete zum Schutz der Natur (GSN) dargestellt sind 

− Gebiete von landesweiter Bedeutung mit Flächen, die noch relativ vollständig ausgebildete 

Abschnitte der charakteristischen Ökosysteme Nordrhein-Westfalens darstellen 

− Flächen mit Biotopkomplexen, die für die Region des Landes repräsentativ sind und gleich-

zeitig hier einen landesweiten Verbreitungsschwerpunkt besitzen 

− Biotopkomplexe, die die charakteristischen, typischen Eigenarten des Raumes repräsen-

tieren bzw. eine außerordentliche Seltenheit besitzen (wie z. B. nur noch vereinzelt vor-

kommende großflächige, naturnahe Waldgebiete oder ausgedehnte Feuchtwiesen, die die 

Landschaft charakterisieren oder regional bedeutsame Fließgewässer in strukturarmen 

Regionen 

− Standorte von außergewöhnlicher Seltenheit, hohem Biotopentwicklungspotenzial und 

herausragender Bedeutung im regionalen Kontext z. B. ehemalige Feuchtgebiete, beson-

ders schutzwürdige Böden, Kalkrücken, Sandheiden usw., größere Waldbereiche in wald-

armen Regionen, regional bedeutsame Fließgewässer in strukturarmen Regionen 

− aktuelle Kernlebensräume und potenzielle Lebensräume, die vordringlich zu Kernlebens-

räumen zu entwickeln sind 

− Rückzugsräume oder Ausbreitungszentren für seltene oder gefährdete Lebensgemein-

schaften, Pflanzen- und Tierarten, die in besonderem Maße die Funktion von Ausgleichs-

räumen in einer weitgehend intensiv genutzten Kulturlandschaft erfüllen 

− Wildnisentwicklungsgebiete 

− Entwicklungskorridore nach der Wasser-Rahmen-Richtlinie mit dem Ziel der Lebensraum-

gestaltung 

− Flächen mit kumulierenden Bedeutungen für den Natur-, Arten-, und Biotopschutz (min-

destens 3 überlagernde Bedeutungen und Luftbildauswertungen), wie Grünland, Flächen 

mit schutzwürdigen Böden (als Archive für die Natur- und Kulturgeschichte), Überlagerung 

durch Distanzhüllen einer zutreffenden Habitatgilde des Zielartenverbundes, festgesetzte 

oder sonstige Überschwemmungsbereiche, Laubwälder mit einem Potenzial zur Entwick-

lung von FFH-Lebensraumtypen gemäß der Karte heutige (standortheimische) potenzielle 

natürliche Waldgesellschaften, bisherige Darstellung als Verbundobjekte der Stufe 1 
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− wegen der räumlichen Lage, des Standortpotenzials und der Nutzung prädestinierte Be-

reiche, um die Anforderungen an zusammenhängende Mindestareale (Mindestansprüchen 

von Populationen und Lebensgemeinschaften) zu erfüllen (Puffer- und Arrondierungsflä-

chen) 

 

Flächen mit besonderer Bedeutung für das Biotopverbundsystem (Stufe 2 - besondere 

Bedeutung): 

− schutzwürdige bzw. entwicklungsfähige Flächen, die dem Aufbau und der Ergänzung des 

Biotopverbundsystems dienen, indem sie die Gebiete der beiden Kategorien in Form von 

Verbindungsflächen, Trittsteinen oder Pufferzonen miteinander verknüpfen oder das Sys-

tem um weitere eigenständige, wertvolle Flächen erweitern 

 (Ein typisches Beispiel sind Bachsysteme mit ihren Auen, die nach Möglichkeit um angren-

zendes Grünland, Gehölze und strukturreiche Kulturlandschaftsteile ergänzt worden sind.) 

− landwirtschaftlich geprägte Bereiche, deren Strukturelemente nach § 21 Abs. 6 BNatSchG 

zu erhalten bzw. zu schaffen sind 

− Bereiche mit einer signifikanten Konzentration an schutzwürdigen Biotopen nach Biotop-

kataster 

− Flächen von besonderer Bedeutung im regionalen Kontext gemäß fachgutachterlicher Ein-

schätzung z. B.: 

o größere Waldbereiche (in waldarmen Gebieten) 

o größere zusammenhängende Grünlandbereiche (insbesondere Feucht- und Nass-

grünland) 

o strukturreiche Kulturlandschaften oder  

o Fließgewässer einschließlich ihrer rezenten Aue usw. 

− Flächen mit besonderer Kohlenstoffspeicherfunktion (Grundwasser-, Staunässe- und 

Moorböden) im Sinne der Anpassung an den Klimawandel 

− Flächen mit kumulierenden Bedeutungen für den Natur-, Arten-, Biotop- und Kulturland-

schaftsschutz (mindestens 2 überlagernde Bedeutungen und Luftbildauswertungen), wie 

Grünland, Flächen mit schutzwürdigen Böden (als Archive für die Natur- und Kulturge-

schichte), Überlagerung durch Distanzhüllen einer zutreffenden Habitatgilde des Zielarten-

verbundes, festgesetzte oder sonstige Überschwemmungsbereiche, Laub- und Mischwäl-

der mit einem Potenzial zur Entwicklung von FFH-Lebensraumtypen gemäß der Karte heu-

tige (standortheimische) potenzielle natürliche Waldgesellschaften, bisherige Darstellung 

als Verbundobjekte der Stufe 1 oder Stufe 2 

− wegen der räumlichen Lage, des Standortpotenzials und der Nutzung als entwicklungsfä-

hig einzustufende Bereiche, um die Anforderungen an zusammenhängende Mindestareale 

(Mindestansprüchen von Populationen und Lebensgemeinschaften) zu erfüllen (Puffer- 

und Arrondierungsflächen) 
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3.3 Grundzüge des übergeordneten Biotopverbundkonzeptes für 

die Planungsregion – Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Wa-

rendorf und kreisfreie Stadt Münster 

Zunächst wurden für die Planungsregion in Arbeitskarten übergeordnete, konzeptionelle Über-

legungen angestellt, auf der Kreisebene konkretisiert, detailliert und anschließend auf die ein-

zelnen Verbundflächen heruntergebrochen. Die Ergebnisse wurden in die Abgrenzungen, Be-

wertungen, Funktionszuweisungen und Sachdokumente der einzelnen Verbundflächen einbe-

zogen. 

Tabelle 31 gibt einen Überblick über die Verbundflächen des so neu entwickelten Biotopver-

bundes (BV). 

 

Tabelle 31 Biotopverbundflächen bezogen auf Kreise und kreisfreie Städte in der Planungsregion – 

Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und kreisfreie Stadt Münster 

Kreis / kreisfreie Stadt 

(ha) 

BV herausragende Be-
deutung 

Anteil bezogen auf die 
Fläche des Kreises/ der 

kreisfreien Stadt 

BV besondere  
Bedeutung 

Anteil bezogen auf die 
Fläche des Kreises/ der 

kreisfreien Stadt 

in ha in % in ha in % 

Kreis Coesfeld 111.146 11.954 11 23.154 21 

Kreis Borken 142.055 15.094 11 32.805 23 

Kreis Steinfurt 179.467 25.509 14 46.762 26 

Kreis Warendorf 131.855 12.177 9 29.990 23 

Stadt Münster 30.316 30.782 12 7.012 23 

Planungsregion  594.839 68.516 12 139.723 23 

 

Die sehr unterschiedlichen Werte in der Tabelle 31 spiegeln die durchaus unterschiedlichen 

Verhältnisse der natürlichen Ausstattung der Kreise und kreisfreien Stadt wieder. 

Abbildung 14 vermittelt einen Überblick über alle BV-Flächen im Planungsraum. 
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Abbildung 14: Biotopverbundflächen mit herausragender und besonderer Bedeutung für die Planungsre-

gion – Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf und Stadt Münster 

 

Gliederung der Verbundschwerpunkte 

Die folgenden Teilkapitel beschreiben übergeordnete, konzeptionelle Überlegungen zum Bio-

topverbund und Verbundschwerpunkten. Jedes Teilkapitel enthält Informationen zu den 

− Biotoptypen des Verbundschwerpunkts und ihrer Verbreitung, 

− Arten des zielartenbezogenen Biotopverbunds, 

− klimasensitiven Biotoptypen und faunistischen Zielarten sowie den 

− Entwicklungszielen des Verbundschwerpunkts. 

In den hier nachfolgenden Tabellen der Kapitel 3.3.1.2 bis 3.3.8.2 werden repräsentative Ziel-

arten bzw. Leitarten des zielartenbezogenen Biotopverbundes aufgeführt.  

Die Tabellen der Kapitel 3.3.1.3 bis 3.3.8.3 beschreiben die Gefährdungen der klimasensitiven 

Biotoptypen durch den Klimawandel und gegensteuernde Vermeidungs- oder Anpassungs-

maßnahmen. 
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3.3.1 Biotopverbundplanung für den Verbundschwerpunkt Wald 

3.3.1.1 Biotoptypen des Verbundschwerpunktes 

Im Folgenden werden die wichtigsten Biotoptypen aufgeführt, die dem Verbundschwerpunkt 

zugeordnet sind. Pro Biotoptyp sind die wichtigsten Gebiete in Tabellen im Anhang genannt 

und über die Überschriften verlinkt. Dort wird bei Biotoptypen, die mit einem FFH-Lebensraum-

typ assoziiert werden können, dieser in Klammern beigefügt. 

 

Bodensaure Buchenwälder (FFH-LRT 9110) 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  
OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 400 ha 

Anzahl der Gebiete:  12  

größte Fläche: ca. 64 ha 

kleinste Fläche: ca. 0,2 ha 

 

Waldmeister-Buchenwälder (FFH-LRT 9130) 

(gelistet sind alle Vorkommen ab 10 ha in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Aus-
wertung OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 1.620 ha 

Anzahl der Gebiete:  13  

größte Fläche: ca. 437 ha 

kleinste Fläche: ca. 12 ha 

 

Thermophile Buchenwälder/Orchideen-Buchenwälder (FFH-LRT 9150) 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  
OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 0,7 ha 

Anzahl der Gebiete:  1  

größte Fläche: ca. 0,7 ha 

kleinste Fläche: ca. 0,7 ha 

 

Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder (FFH-LRT 9160) 

(gelistet sind alle Vorkommen ab 10 ha in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswer-
tung) 

Gesamtfläche: ca. 1.872 ha 

Anzahl der Gebiete:  18  

größte Fläche: ca. 517 ha 

kleinste Fläche: ca. 12 ha 
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Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen (FFH-LRT 9190) 

(gelistet sind alle Vorkommen ab 1 ha in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswer-
tung OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 569 ha 

Anzahl der Gebiete:  8  

größte Fläche: ca. 415 ha 

kleinste Fläche: ca. 12 ha 

 

Moorwälder (FFH-LRT 91D0) 

(gelistet sind alle Vorkommen ab 1 ha in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswer-
tung OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 195 ha 

Anzahl der Gebiete:  12  

größte Fläche: ca. 57 ha 

kleinste Fläche: ca. 1 ha 

 

Auenwälder (FFH-LRT 91E0, 91F0) 

(gelistet sind alle Vorkommen ab 1 ha in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswer-
tung OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 148 ha 

Anzahl der Gebiete:  16  

größte Fläche: ca. 58 ha 

kleinste Fläche: ca. 1 ha 

 

Weitere bedeutende Biotoptypen des Verbundschwerpunktes Wald ohne assoziierte FFH-Le-

bensraumtypen sind  

− Eichen-Birkenwälder sowie 

− Bruch- und Sumpfwälder. 
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3.3.1.2 Zielartenbezogener Biotopverbund 

Die folgende Tabelle stellt die Zielarten des Verbundschwerpunkts dar. Sie werden auch stell-

vertretend für ihre Habitatgilde mit ihren spezifischen Lebensraumansprüchen betrachtet. 

 

Tabelle 32 Arten des zielartenbezogenen Biotopverbundes – Verbundschwerpunkt Wald 

  

Lebensraum / 
Lebensraumansprüche 

Maßnahmen Klimasensitivität 

Rotwild und Wildkatze 

Wandernde Großsäugerarten mit 
hohen Ansprüchen an große, un-
zerschnittene Lebensräume 

- Erhalt und Optimierung großflächiger 
Lebensräume und Wanderkorridore 

nein 

Tagfalterarten des Waldrandes 

Arten von Waldrandökotonen und 
lichten Wäldern 

- Schaffung strukturreicher Waldrän-
der, verzahnt mit strukturreichen Of-
fenlandlebensräumen, lichter Wald-
bereiche und Waldbinnensäume 

- Optimierung bzw. Aufbau eines Bio-
topverbundsystems zur Vernetzung 
von Teilpopulationen und Erhöhung 
des Angebots unterschiedlicher Teil-
lebensräume mit vielfältigen Habitat-
bedingungen (Temperatur, Vegetati-
onsstruktur) 

klimasensitiv aufgrund 
negativer Auswirkun-
gen steigender Win-
tertemperaturen auf 
Eier und Larven 

Bechsteinfledermaus 

Starke Bindung an große, mehr-
schichtige, teilweise feuchte Laub- 
und Mischwälder mit hohem Alt-
holzanteil 

- Erhalt und Entwicklung ausgedehn-
ter, naturnaher, struktur- und arten-
reicher Laub- und Mischwälder mit 
hohem Alt- und Totholzanteil und 
strukturreichen Waldrändern 

- Schutz unterirdischer Quartiere 

nein 

Rauhautfledermaus 

Typische Fledermaus der Wälder 
und strukturreicher Landschaften 
mit hohem Wald- und Gewässer-
anteil; hoher Altholzanteil mit ge-
eigneten Quartierbäumen; Auen 
und Niederungen werden bevor-
zugt; Jagd vor allem an insekten-
reichen Waldrändern, Gewässer-
ufern und Feuchtgebieten. 

- Erhalt und Entwicklung strukturrei-
cher, naturnaher Laubwälder und Si-
cherung eines naturnahen Wasser-
haushaltes von Feuchtwäldern und 
Feuchtgebieten 

klimasensitiv aufgrund 
der Bindung an 
feuchte Lebens-
räume, die als Jagd-
habitat dienen 

Pirol 

Gehölzreiche, feuchte Niede-
rungslandschaften und Auenge-
biete 

- Erhalt und Entwicklung von Auenwäl-
dern, Bruchwäldern sowie von lich-
ten, feuchten Laubmischwäldern und 
feuchten Feldgehölzen mit hohem 
Altholzanteil und einem naturnahen 
Wasserhaushalt 

nein 
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3.3.1.3 Klimaanpassung 

Die folgenden Tabellen stellen die klimasensitiven Biotoptypen und Arten des Verbundschwer-

punkts Wald der Planungsregion dar und zeigen Gefährdungen und Maßnahmen auf. 

Klimasensitive Biotoptypen 

Tabelle 33 Gefährdungen der klimasensitiven Biotoptypen des Verbundschwerpunktes Wald durch den 

Klimawandel und gegensteuernde Vermeidungs- oder Anpassungsmaßnahmen 

Gefährdungen Maßnahmen 

Moor-, Bruch- und Sumpfwälder sowie Erlen-Eschen-Auenwälder 
 an kleineren Fließgewässern 

- Rückgang von Feuchte-/Nässezeigern und 
Ausbreitung nitrophytischer Pflanzenarten 
(z. B. Brennnessel, Brombeere) und mesophy-
tischer Gehölze durch Trockenheit und Was-
sermangel 

- Freisetzung von Nährstoffen durch Mineralisa-
tion von Bruchwaldtorf 

 
(Die genannten Biotoptypen sind von allen Wald-
biotopen am stärksten gefährdet, dies gilt insb. 
für Bruchwälder) 

 

- Erhalt oder Wiederherstellung natürlicher hyd-
rologischer Bedingungen und Überflutungsdy-
namik 

- Renaturierung von Auenstrukturen (z. B. Flut-
rinnensysteme, Stillgewässer) 

- Verbesserung der Lebensraum- und Nah-
rungssituation charakteristischer Tierarten 
durch Erhöhung des Strukturreichtums 

- Einrichtung von extensiv genutzten oder ge-
hölzbestandenen Pufferflächen zwischen 
Sumpf-/Bruchwäldern und intensiv landwirt-
schaftlich genutzten Flächen 

Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder 

- Veränderung der Artkombination der Kraut- 
und Baumschicht durch sommerliche Trocken-
heit und eine infolgedessen herabgesetzte 
Konkurrenzkraft der Eiche und Hainbuche zu-
gunsten der Buche 

- Erhaltung und Wiederherstellung natürlicher 
hydrologischer Bedingungen 

- Erhöhung des Strukturreichtums zur Verbes-
serung der Lebensraumsituation charakteristi-
scher Tierarten 

- Neubegründung und Umbau von Wäldern auf 
Standorten der Stieleichen-Hainbuchen-Wäl-
der gemäß der pot. nat. Veg. (z. B. Niederun-
gen u. Talbereiche kleiner u. mittlerer Fließge-
wässer). 

- Wiederherstellung kann auch im Rahmen von 
Gewässerrenaturierungen im Zuge der Umset-
zung der Wasserrahmenrichtlinie erfolgen 

 

Lebensraum / 
Lebensraumansprüche 

Maßnahmen Klimasensitivität 

Rotmilan 

Wald-Offenland-Übergänge in den 
waldreichen Mittelgebirgsgegen-
den 

- Erhalt und Entwicklung von Waldge-
bieten mit lichten Altholzbeständen 
sowie offenen, strukturreichen Kultur-
landschaften mit geeigneten Nah-
rungsflächen wie Säumen, artenrei-
chen Grünland- und Ackerflächen so-
wie Brachen 

nein 
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Klimasensitive faunistische Zielarten 

Tabelle 34 Klimabedingte Gefährdungen und gegensteuernde Maßnahmen für klimasensitive faunisti-

sche Zielarten des Verbundschwerpunktes Wald 

Gefährdungen Maßnahmen 

Tagfalterarten des Waldrandes 

- Milde Wintertemperaturen, welche sich z. B. 
negativ auf Eier oder Larven auswirken 

- Im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist 
eine Arealregression zu erwarten, gilt z. B. für 
den Silberfleck Permutterfalter 

- Allgemeine Maßnahmen zur naturschutzfachli-
chen Aufwertung von Waldlebensräumen und 
auf mesophilen Standorten: naturnahe Wald-
bewirtschaftung, Erhalt und Förderung von Alt-
/Totholz, Erhöhung der Baumartendiversität, 
Entwicklung strukturreicher Waldränder etc. 

- Insb. Schaffung lichter Waldbereiche wie 
Waldränder, Lichtungen, hutewaldähnlichen 
Strukturen, Waldinnen- und außensäume etc. 

- Erhalt und Entwicklung eines Biotopverbund-
netzes mit Strukturen, die als Korridore oder 
Trittsteinbiotope fungieren: Entwicklung lichter 
Wälder und naturnaher Waldränder 

Fledermausarten der Waldgebiete und strukturreichen Kulturlandschaften 

- Bestandsabnahmen sind u. a. aufgrund von 
Trockenheit in insektenreichen Feuchtgebie-
ten bei der Kleinen Bartfledermaus sowie der 
Rauhautfledermaus zu erwarten, deren Habi-
tate schwerpunktmäßig in Waldgebieten und 
strukturreichen Kulturlandschaften liegen 

- Durchführung lebensraumverbessernder Maß-
nahmen: Förderung der Strukturvielfalt und 
des Nahrungsangebots 

- Förderung der Strukturvielfalt: Entwicklung 
strukturreicher Waldränder, strukturreicher al-
tersheterogener Waldbestände mit ausgepräg-
ter Strauchschicht, Alt- und Totholz, lichte 
Waldbereiche, Zulassen der Sukzession auf 
Windwurfflächen und Waldlichtungen etc. 

- Verbesserung des Wasserhaushaltes sowie 
Erhalt und Entwicklung von naturnahen Still- 
und Fließgewässern in feuchten Waldberei-
chen, welche aufgrund ihres Insektenreichtums 
von besonderer Bedeutung sind 

- Sicherung unterirdischer Quartiere und von 
Gebäudequartieren vor Störungen und Sicher-
stellung eines ausreichenden Angebots an 
Baumquartieren 

- Aufgrund großer Aktionsradien der Arten ist die 
Benennung bedeutsamer Verbundflächen 
kaum möglich (Ausnahme: Lage der Quar-
tiere), vielmehr ist das Lebensraum- und Nah-
rungsangebot in größeren Landschaftsaus-
schnitten entscheidend 

  



Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege für die Planungsregion 
Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Münster 

 

Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen 
- 185 / 332 - 

3.3.1.4 Erhaltungs- und Entwicklungsziele für den Verbundschwerpunkt 

Die Erhaltungs- und Entwicklungsziele für den Verbundschwerpunkt Wald lassen sich folgen-

dermaßen zusammenfassen: 

1. Großflächige, störungsarme, strukturreiche (Laub-)wälder als Kernräume des Biotopver-

bunds sind zu erhalten und zu entwickeln. Sie dienen als Lebensraum für Arten mit hohen 

Ansprüchen an große, unzerschnittene Lebensräume und sind resistenter gegen Trocken-

phasen bedingt durch den Klimawandel. 

2. Erhalt und Entwicklung kleiner Laubwälder, linienhafter Gehölzstrukturen und Gehölzen 

entlang von Gewässern als Trittsteinbiotope; Anreicherung der waldarmen Acker- und Kul-

turlandschaften mit bodenständigen Gehölzstrukturen. 

3. Umbau von Kiefern- und Fichtenforsten sowie Wäldern mit einem hohen Anteil an nicht 

bodenständigen Gehölzen: Erhöhung des Anteils bodenständiger Laubhölzer Renaturie-

rung von Auenstrukturen, Entwicklung von Auen-, Bruch- und Moorwäldern entlang von 

Gewässern. 

4. Sicherung des Wasserhaushalts feuchter Waldbereiche bzw. Wiederherstellung der natür-

lichen hydrologischen Bedingungen  

5. Umsetzung einer naturnahen Waldbewirtschaftung zur Förderung der Strukturvielfalt in 

Wäldern. Bewahrung und Entwicklung 

− strukturreicher Waldränder, 

− altersheterogener Waldbestände, 

− ausgeprägter Strauchschichten, 

− von Alt- und Totholzbereichen, 

− lichter Waldbereiche sowie 

− Zulassung von Sukzession auf Windwurfflächen und Waldlichtungen und 

− Umbau von Waldflächen mit Fremdbestockung unter Ausrichtung auf die natürliche 

Waldgesellschaft (siehe Punkt 3). 

Im Folgenden werden diese Ziele für den Biotopschutz, die zielartenbezogene Biotopverbund-

planung sowie für die Klimaanpassung konkretisiert und ergänzt. 

 

Biotopschutz 

− Sicherung einer ausreichenden Flächenkulisse von 

o bodensauren Buchenwäldern als repräsentative Biotoptypen der Sandlandschaften  

o Flattergras-Buchenwäldern  

o bodensauren Buchenwäldern der silikatischen, mäßig nährstoffversorgten Mittelge-

birgslagen 

 in Kernflächen des Biotopverbundsystems als repräsentative Biotoptypen des Verbund-

schwerpunktes „Wald“. 

− Sicherung einer ausreichenden Flächenkulisse von  

o Waldmeister-Buchenwäldern in Kernflächen des Biotopverbundsystems als repräsen-

tative Biotoptypen auf karbonatischen Standorten der Mittelgebirgslagen 

o Eichen-Birken- bzw. Buchen-Eichen-Wäldern in Kernflächen des Biotopverbundsys-

tems als repräsentative Biotoptypen der Sandlandschaften des Flachlandes 

− Erhalt und Wiederherstellung von Eichen-Hainbuchenwäldern auf Flächen mit Stau- oder 

Grundwassereinfluss 



Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege für die Planungsregion 
Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Münster 

 

Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen 
- 186 / 332 - 

− Sicherung aller thermophilen Buchenwälder/Orchideenbuchenwälder in Kernflächen des 

Biotopverbundsystems 

− Langfristige Sicherung aller (einschließlich bisher nicht gesicherter) Moorwälder in Kern-

flächen des Biotopverbundsystems 

− Erhalt von Bruch- und Sumpfwäldern 

− Entwicklung von alten bodensauren Eichenwäldern mit Quercus robur auf Sandebenen 

(FFH-LRT 9190) aus Birken-Eichenwäldern auf tiefgründigen, sandigen Podsolen und Er-

halt bestehender Bestände 

− Entwicklung von alten bodensauren Eichenwäldern mit Quercus robur auf Sandebenen 

(FFH-LRT 9190) aus Buchen-Eichenwäldern durch Förderung der Eiche 

− Erhalt und Entwicklung von Eichenwäldern mit Quercus robur auf Sandebenen (FFH-LRT 

9190) auf nährstoffarmen, durch Auengenese trockenen Auenböden 

− Erhalt der Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder (FFH-LRT 9160) durch Sicherstellung 

eines natürlichen Wasserhaushaltes und ggf. lenkenden Eingriff in die Baumschicht (Erhalt 

des Eichenanteils) 

− Rückentwicklung von Erlen-Auen- und Bruchwäldern mit Brennesel zu FFH-relevanten 

Waldlebensräumen durch Wassermanagement 

− Ausweisung weiterer Wildnisentwicklungsgebiete, die dem Prozessnaturschutz unterstellt 

werden als Kernbereiche des Naturschutzes, wissenschaftliche Anschauungsobjekte und 

Referenzflächen  

 

Zielartbezogene Biotopverbundplanung 

− Erhalt und Optimierung großflächiger Lebensräume für Arten mit hohem Arealanspruch 

(Rotwild) sowie Sicherung bzw. Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Wanderkorri-

doren, 

− Erhalt großflächiger, störungsarmer, strukturreicher Laubwälder und Sicherung des Was-

serhaushaltes feuchter Waldbereiche, 

− Förderung des Strukturreichtums der Waldbestände, z. B. Alt- und Totholz, Baumarten- 

und Altersklassendiversität,  

− Entwicklung strukturreicher Waldbinnensäume, lichter Waldbereiche sowie kleiner oder 

größerer Lichtungen, insbesondere in Bereichen mit nachgewiesenen Vorkommen von 

Tagfalterarten, die diese Strukturen nutzen; ggf. Wiedereinführung historischer Nutzungs-

formen wie Waldweide; Optimierung des Verbundsystems für diese Arten durch die Her-

stellung entsprechender extensiv genutzter Offenlandbiotope 

 

Klimaanpassung 

− Erhalt und Wiederherstellung natürlicher hydrologischer Bedingungen sowie ggf. der na-

türlichen Überflutungsdynamik und Auenstrukturen zum Schutz klimasensitiver Waldbio-

toptypen feuchter und nasser Standorte (Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder, Moor-, 

Bruch- und Sumpfwälder, Auenwälder) 

− Erhalt und Entwicklung von Birkenbruch-Wäldern auf wassergeprägten Standorten auf-
grund ihrer Funktion als CO2-Senke 
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3.3.2 Biotopverbundplanung für den Verbundschwerpunkt Gehölz-Grünland-

Acker-Komplex (Kulturlandschaft) 

3.3.2.1 Biotoptypen des Verbundschwerpunktes 

Die Bedeutung dieses Verbundschwerpunktes für die Sicherung der Populationen wildleben-

der Tiere und Pflanzen liegt im Vorhandensein bestimmter Biotoptypen in Verbindung mit 

kleinräumigen Wechseln verschiedener Landschafts- bzw. Biotopelemente wie linearen und 

flächigen Kleingehölzen, Äckern und Grünflächen inklusive der sich hieraus ergebenden 

Saum- und Übergangsstrukturen. Dieses Mosaik stellt für zahlreiche Arten wie beispielsweise 

den Rotmilan ein bedeutsames Kriterium für die Eignung eines Gebiets als Habitat dar. Inso-

fern können für diesen Verbundschwerpunkt zwar Zielarten definiert werden, eine Darstellung 

repräsentativer Biotoptypen verschiedener Nutzungen innerhalb einer Landschaftseinheit er-

scheint an dieser Stelle jedoch nicht zweckmäßig. 

 

3.3.2.2 Zielartenbezogener Biotopverbund 

Die folgende Tabelle stellt die Zielarten des Verbundschwerpunkts dar. Sie werden auch stell-

vertretend für ihre Habitatgilde mit ihren spezifischen Lebensraumansprüchen betrachtet. 

Tabelle 35 Arten des zielartenbezogenen Biotopverbundes – Verbundschwerpunkt Gehölz-Grünland-

Acker-Komplex (Kulturlandschaft) 

Lebensraum/ 

Lebensraumansprüche 
Maßnahmen Klimasensitivität 

Laubfrosch 

Sonnenexponierte, flache Klein-
gewässer in strukturreicher Kul-
turlandschaft (siehe auch Ver-
bundschwerpunkt Stillgewässer) 

- Optimierung und Verdichtung des 
Kleingewässernetzes 

- Aufbau eines Biotopverbundsystems 
zum Austausch zwischen Teilpopula-
tionen und Erhöhung des Angebots 
unterschiedlich tiefer Gewässer 

- Schutz der Landlebensräume im 
Umfeld der Gewässer (Feuchtgrün-
land, Säume, Gehölzstrukturen wie 
Hecken und Brombeergebüsche) 

 

klimasensitiv auf-
grund der Gefahr des 
frühzeitigen Aus-
trocknens der Laich-
gewässer 

Steinkauz 

Kurzrasiges (beweidetes) Grün-
land mit Kopfbäumen, Streuobst 
oder Einzelbäumen im Tiefland 

- Erhalt des Lebensraums v. a. in der 
Randlage von Dörfern und Höfen; Si-
cherstellung eines ausreichenden 
Brutplatzangebots 
 

nein 

Pirol 

Gehölzreiche, feuchte Niede-
rungslandschaften und Auenge-
biete  

- Erhalt und Entwicklung von Auen-
wäldern, Bruchwäldern sowie von 
lichten, feuchten Laubmischwäldern 
und feuchten Feldgehölzen mit ho-
hem Altholzanteil und einem natur-
nahen Wasserhaushalt 
 

nein 
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Lebensraum/ 

Lebensraumansprüche 
Maßnahmen Klimasensitivität 

Neuntöter 

Extensiv genutzte halboffene Kul-
turlandschaften mit aufgelocker-
tem Gebüschbestand und Dorn-
hecken mit Schwerpunkt in den 
Mittelgebirgen 

- Erhalt und Entwicklung des Lebens-
raums, z. B. in Hanglagen, feuchten 
Niederungen oder Hutelandschaften; 
Förderung extensiver Grünlandnut-
zung (insektenreiche Nahrungsflä-
chen) 

nein 

Rotmilan 

Wald-Offenland-Übergänge - Erhalt und Entwicklung von Waldge-
bieten mit lichten Altholzbeständen 
sowie offenen, strukturreichen Kul-
turlandschaften mit geeigneten Nah-
rungsflächen wie Säumen, artenrei-
chen Grünland- und Ackerflächen 
sowie Brachen 

nein 

 

3.3.2.3 Klimaanpassung 

Klimasensitive Biotoptypen 

Landschaften, die dem Verbundschwerpunkt Gehölz-Grünland-Acker-Komplex zuzuordnen 

sind, zeichnen sich durch einen kleinräumigen Wechsel verschiedener Offenland- und Gehölz-

biotope aus. Selbstverständlich können sich darunter Biotoptypen befinden, die von den zu 

erwartenden Klimaveränderungen voraussichtlich negativ betroffen sein werden, z. B. feuchte 

oder nasse Grünländer und Wälder. Klimaanpassungsaspekte, bezogen auf diese Biotopty-

pen, sollen hier nicht weiter angesprochen werden, da dies bereits in den jeweiligen betroffe-

nen Verbundschwerpunkten erfolgt. 
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Klimasensitive faunistische Zielarten 

Die folgende Tabelle stellt die klimasensitiven Arten des Verbundschwerpunkts Gehölz-Grün-

land-Acker-Komplex (Kulturlandschaft) der Planungsregion dar und zeigt Gefährdungen und 

Maßnahmen auf. 

 

Tabelle 36 Gefährdungen der klimasensitiven Biotoptypen des Verbundschwerpunktes Gehölz-Grün-

land-Acker-Komplex (Kulturlandschaft) durch den Klimawandel und gegensteuernde Ver-

meidungs- oder Anpassungsmaßnahmen 

Gefährdungen Maßnahmen 

Laubfrosch 

- Austrocknung temporär wasserführender 
Laichgewässer durch ein verstärktes som-
merliches Wasserdefizit vor der Metamor-
phose der Larven 

- Besondere Gefährdung von Populationen 
durch geringe Lebenserwartung des Laub-
frosches und damit verbundener geringer 
Zahl von Ablaichvorgängen. Widrige Bedin-
gungen in ein oder zwei aufeinanderfolgen-
den Jahren können ausreichen, um die Po-
pulation auszulöschen oder entscheidend zu 
schwächen 

- Aufbau eines Verbundsystems von Laichge-
wässern i. V. m. geeigneten Landlebensräu-
men. Das Verbundsystem ermöglich dem 
Laubfrosch als Art mit mehreren Kilometern 
Bewegungsradius abhängig vom Witterungs-
verlauf günstige Laichgewässer zu besiedeln 
sowie Populationsschwankungen durch Wan-
derung von Individuen auszugleichen 

Kleine Bartfledermaus, Rauhautfledermaus 

- Bestandsabnahmen durch Veränderungen 
des Lebensraums, insb. verringerte Nah-
rungsverfügbarkeit aufgrund zunehmender 
Trockenheit insektenreicher Feuchtgebiete 

- Verbesserung der Lebensraumsituation durch 

o Erhöhung der Strukturvielfalt in Kulturland-
schaften und nutzungsextensivierten Flä-
chen (Steigerung des Insektenreichtums), 

o Erhalt/Wiederherstellung feuchter (d. h. in-
sektenreicher) Bereiche der Kulturland-
schaft. 

- Sicherung unterirdischer Quartiere und von 
Gebäude- und Baumquartieren 

 
Verbundflächen sind aufgrund der großen Akti-
onsradien der Arten von untergeordneter Bedeu-
tung, entscheidend sind Lebensraum- und Nah-
rungsangebot in größeren Landschaftsaus-
schnitten (und Maßnahmen zur Verbesserung 
selbiger) 
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3.3.2.4 Erhaltungs- und Entwicklungsziele für den Verbundschwerpunkt 

Die Erhaltungs- und Entwicklungsziele für den Verbundschwerpunkt Gehölz-Grünland-Acker-

Komplex (Kulturlandschaft) lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

1. Erhalt und Entwicklung der Kernbereiche der Kulturlandschaft mit einem hohen Anteil an 

Grünland, Gehölzen und kleinen Wäldern, Kleingewässern, Streuobstwiesen etc. 

2. Erhalt und bei Bedarf Neuanlage naturraumtypischer Gehölze wie Hecken, Baumreihen, 

Baumgruppen, Feldgehölze etc. 

3. Erhalt und Entwicklung von Saumgesellschaften unterschiedlicher Standortqualitäten 

(feucht, mager, trocken) entlang von Wegen, Gräben, Fließgewässern, Flurgrenzen etc. 

4. Förderung nutzungsextensivierter Flächen zur Erhöhung des Artenreichtums u. a. an In-

sekten als Nahrungsgrundlage für Fledermäuse und zahlreiche Vogelarten 

5. Erhalt der Vielfältigkeit und Kleinstrukturiertheit der Verbundflächen, welche entscheidend 

für die große Artenvielfalt dieses Verbundschwerpunkts ist 

6. Erhalt und Entwicklung traditioneller Ortseingrünungen mit Obstwiesen, Hecken, Einzel-

bäumen und Baumreihen. 

 

Im Folgenden werden diese Ziele für den Biotopschutz, die zielartenbezogene Biotopverbund-

planung sowie für die Klimaanpassung konkretisiert und ergänzt. 

 

Biotopschutz 

− Erhalt bestehender naturraumtypischer Gehölze (Hecken, Baumhecken, Baumreihen, 

Baumgruppen und Feldgehölze, in den Auen häufig auch Kopfweiden)  

− Erhalt und Neuanlage von Obstweiden in Hof- und Siedlungsnähe; sinnvoll und hilfreich 

ist die Vermarktung z. B. von Apfelsaft (z. B. im Rahmen einer Regionalmarke), um die 

laufenden Kosten für den regelmäßigen Obstbaumschnitt zu erwirtschaften und somit 

eine dauerhafte Pflege sicherzustellen 

− Erhalt und Entwicklung von Saumgesellschaften unterschiedlicher Standortqualitäten 

(z. B. trocken, feucht, mager) entlang von Wegen, Gräben, Fließgewässern, Parzellen-

grenzen, außerdem Ackerrandstreifen 

− Erhalt von Kleinstrukturen wie Lesesteinhaufen etc. 

− Erhalt und Neuanlage von möglichst extensiv genutztem Grünland 

 

Zielartenbezogene Biotopverbundplanung 

− Erhalt von kurzrasigem (beweidetem) Grünland mit Kopfbäumen, Streuobst oder Einzel-

bäumen in den Tieflandbereichen mit Steinkauzvorkommen, insbesondere Erhalt dieser 

Landschaften in der Randlage von Dörfern und Höfen; Sicherstellung eines ausreichen-

den Brutplatzangebots 

− Erhalt und Entwicklung gehölzreicher, feuchter Niederungslandschaften und Auengebiete 

z. B. an Ems, Berkel und Vechte; Erhalt und Entwicklung von Auenwäldern, Bruchwäl-

dern sowie lichten, feuchten Laubmischwäldern und feuchten Feldgehölzen mit hohem 

Altholzanteil und einem naturnahen Wasserhaushalt 
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− Erhalt und Entwicklung extensiv genutzter, halboffener Kulturlandschaften mit aufgelo-

ckertem Gebüschbestand und Dornhecken im Umfeld der Heidegebiete, Förderung ex-

tensiver Grünlandnutzung 

− Erhalt und Entwicklung von Landschaften mit vielfältigen Wald-Offenland-Übergängen 

von Waldgebieten mit lichten Altholzbeständen sowie offenen, strukturreichen Kulturland-

schaften mit geeigneten Nahrungsflächen wie Säumen, artenreichen Grünland- und 

Ackerflächen sowie Brachen; Leitart: Rotmilan 

− Erhaltungs- und Entwicklungsziele für die zielartenbezogene Biotopverbundplanung für 

den Laubfrosch: siehe Stillgewässer 

 

Klimaanpassung 

− Erhaltungs- und Entwicklungsziele für den Laubfrosch: siehe Stillgewässer 

− Erhaltungs- und Entwicklungsziele für klimasensitive Biotoptypen: siehe übrige Verbund-

schwerpunkte 

 

 

3.3.3 Biotopverbundplanung für den Verbundschwerpunkt Offenland - Grün-

land 

3.3.3.1 Biotoptypen des Verbundschwerpunktes 

Im Folgenden werden die wichtigsten Biotoptypen aufgeführt, die dem Verbundschwerpunkt 

zugeordnet sind. Pro Biotoptyp sind die wichtigsten Gebiete in Tabellen im Anhang genannt 

und über die Überschriften verlinkt. Dort wird bei Biotoptypen, die mit einem FFH-Lebensraum-

typ assoziiert werden können, dieser in Klammern beigefügt. 

Pfeifengraswiesen (FFH-Lebensraumtyp 6410) 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 24 ha 

Anzahl der Gebiete:  7  

größte Fläche: ca. 19 ha 

kleinste Fläche: ca. 0,1 ha 

 

Feuchte Hochstaudenfluren (FFH-Lebensraumtyp 6430) 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 12 ha 

Anzahl der Gebiete:  5  

größte Fläche: ca. 9,5 ha 

kleinste Fläche: ca. 0,1 ha 

Flachland-Mähwiesen (FFH-LRT 6510) 
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(gelistet sind alle Vorkommen ab 1 ha in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswer-

tung OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 57 ha 

Anzahl der Gebiete:  10  

größte Fläche: ca. 22 ha 

kleinste Fläche: ca. 1 ha 

 

 

3.3.3.2 Zielartenbezogener Biotopverbund 

Die folgende Tabelle stellt die Zielarten des Verbundschwerpunktes dar. Sie werden auch 

stellvertretend für ihre Habitatgilde mit ihren spezifischen Lebensraumansprüchen betrachtet. 

Tabelle 37 Arten des zielartenbezogenen Biotopverbundes – Offenland – Grünland 

Lebensraum/ 

Lebensraumansprüche 
Maßnahmen Klimasensitivität 

Großer Brachvogel 

Feuchtes Grünland mit natürli-
chen und künstlichen Blänken, 
Feuchtheiden, (wegen Standort-
treue häufig noch auf supoptima-
len Ackerlebensräume brütend)  

- Vermeidung von Grünlandumwand-
lung in Ackerland  

- keine Anlage von Drainagen 

- Schaffung ausgedehnter Grünland-
bereiche, Anlage von Blänken 

- Gelegeschutz durch Betreuung 

nein 

Kiebitz 

offene Feldfluren mit sumpfigen 
und trockenen kurzrasigen Wie-
sen, Weiden, Seggenriedern, 
Ackerbrachen 

 

- Vermeidung von Grünlandumwand-
lung in Ackerland  

- keine Anlage von Drainagen sowie 
Verzicht bei der Bearbeitung der Flä-
chen auf das Walzen und/ oder 
Schleppen 

- späte Wiesenmahd und niedriger 
Viehbesatz auf Weidenrhalt von Ma-
gergrünländern und mageren Saum-
strukturen 

nein 

Tagfalter des Magergrünlands 

Extensiv bewirtschaftete magere 
Grünländer und grünlandähnliche 
magere Saumstrukturen 

Viele Tagfalterarten nutzen so-
wohl Magergrünländer als auch 
Magerrasen oder Gehölzrän-
der/Waldränder als Teilhabitate; 
bei der Biotopverbundplanung 
sind diese Lebensräume im Zu-
sammenhang zu betrachten. 

- Erhalt von Magergrünländern und 
mageren Saumstrukturen 

- Aufbau bzw. Optimierung des Bio-
topverbundes zwischen Vorkommen 

 

 

nein 

Braunfleckiger Perlmuttfalter (Boloria selene) 
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Lebensraum/ 

Lebensraumansprüche 
Maßnahmen Klimasensitivität 

Feuchtes Grünland, Niedermoore, 
reliktäre Hochmoore, Kleinseg-
genriede 

- Sicherung der verbliebenen Vorkom-
men 

- habitatverbessernde Maßnahmen, 
Sicherung des natürlichen Wasser-
haushaltes und des lokalen Bio-
topverbundes im Umfeld bekannter 
Vorkommen 

Arealregression im 
Zuge des Klimawan-
dels zu befürchten 

 

3.3.3.3 Klimaanpassung 

Klimasensitive Biotoptypen 

Tabelle 38 zeigt, warum bei Feucht- und Nassgrünländern eine negative Beeinflussung durch 

den Klimawandel zu erwarten ist und welche Maßnahmen ergriffen werden können. Im Ge-

gensatz dazu werden Magergrünländer durch den Klimawandel eher gefördert: Die Biotopty-

pen der Magergrünländer befinden sich häufig auf trockenen Standorten, z. B. südlich expo-

nierten Hängen mit Felsböden wie Rankern und Rendzinen oder durchlässigen Sandböden 

und könnten künftig von der zunehmend negativen Wasserbilanz in der Vegetationsperiode 

profitieren. 

Tabelle 38 Gefährdungen der klimasensitiven Biotoptypen des Verbundschwerpunkts durch den Klima-

wandel und gegensteuernde Vermeidungs- oder Anpassungsmaßnahmen 

Gefährdungen Maßnahmen 

Feucht- und Nassgrünländer 

- Verschiebung der Niederschlagsverteilung hin 
zu Winterniederschlägen und der Verschlech-
terung der sommerlichen Wasserbilanz führen 
zur 

o Absenkung des Grundwasserspiegels, 
o sommerlichen Trockenphasen, 
o Rückgang von Feuchtarten, 
o Mineralisation organischer Auflagen und 

Eutrophierung, 
o Ausbreitung konkurrenzkräftiger, mesophi-

ler Arten, 
o Vorverlegung von Schnittterminen und dem 

Beweidungsbeginn. 

- Erhaltung des natürlichen Wasserhaushalts, 
Wiederherstellung naturnaher hydrologischer 
Bedingungen mit einer naturnahen Überflu-
tungsdynamik 

- Erhalt und Optimierung lebensraum- und 
standorttypischer Strukturen 

- Standortgerechte, extensive, naturschutzfach-
lich geeignete Bewirtschaftung (Vertragsnatur-
schutz) 
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Klimasensitive faunistische Zielarten 

Die folgende Tabelle stellt die klimasensitiven Arten des Verbundschwerpunkts Grünland, ihre 

Gefährdungen und Maßnahmen dar. 

 

Tabelle 39 Klimabedingte Gefährdungen und gegensteuernde Maßnahmen für klimasensitive faunisti-

sche Zielarten des Verbundschwerpunktes Offenland – Grünland 

Gefährdungen Maßnahmen 

Heuschreckenarten mit hygrophilen Ei- und Larvenstadien 

(Metroptera brachyptera, Stethopyma grossum)  

- Arealregression - Erhalt klimasensitiver Feuchtgrünlandbiotope 
und Maßnahmen zur Lebensraumverbesse-
rung 

- Schaffung von Verbundstrukturen in der Land-
schaft, die aufgrund der geringen Mobilität der 
Arten engmaschig ausgeprägt sein müssen. 
So wird der Individuenaustausch zwischen 
(Teil-) Populationen ermöglicht und das Ange-
bot verschiedenartiger Mikrohabitate erhöht 
 

Aufgrund der häufigen räumlichen Nähe und der 
zahlreichen Zielarten, die beide Lebensräume 
bewohnen, sind Feuchtgrünländer und Moore 
hinsichtlich des Biotopverbunds für Feuchtgrün-
landarten gemeinsam zu betrachten. 

Tagfalter des Feuchtgrünlandes bzw. der Moore (Boloria selene) 

- Arealregression - Identisch mit den Heuschreckenarten 

Wiesenpieper 

- Arealregression - Erhalt klimasensitiver Feuchtgrünlandbiotope 
und Maßnahmen zur Lebensraumverbesse-
rung 
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3.3.3.4 Erhaltungs- und Entwicklungsziele für den Verbundschwerpunkt 

Die Erhaltungs- und Entwicklungsziele für den Verbundschwerpunkt Grünland lassen sich fol-

gendermaßen zusammenfassen: 

1. Entwicklung von arten- und strukturreichem Grünland durch Umwandlung von Ackerflä-

chen oder Extensivierung intensiv genutzter Flächen in Bereichen mit fehlendem oder lü-

ckigem Verbund 

2. Extensivierung von Grünland zur Förderung von Magergrünland und Schutz der vorhan-

denen mageren Flächen 

− Erhalt und Wiederherstellung von Feucht- und Nassgrünland auch unter dem Aspekt 

der zu erwartenden negativen Beeinflussung durch Klimaveränderungen 

− Standortgerechte, extensive, naturschutzfachlich geeignete Bewirtschaftung 

− Sicherung des natürlichen Wasserhaushalts bzw. Wiederherstellung naturnaher hyd-

rologischer Bedingungen 

− Insbesondere in den Kernbereichen des Biotopverbunds sind Ackerflächen und inten-

siv genutzte Grünlandflächen auf Grundwasserböden in extensives Feuchtgrünland zu 

überführen und einen hohen Grundwasserstand zu fördern 

− Erhalt und Förderung von Auengrünland und Umsetzung von Auen-Renaturierungs-

programmen an Flüssen (z. B. Ems, Berkel und Vechte) 

3. Erhalt und Optimierung von typischen Biotopstrukturen offener Grünlandbereiche wie Ge-

büsche, unbefestigte Wege und einzelne Bäume und Sträucher 

4. Erhalt und Schaffung artenreicher, magerer und feuchter Säume als Vernetzungselemente 

Im Folgenden werden diese Ziele für den Biotopschutz, die zielartenbezogene Biotopverbund-

planung sowie für die Klimaanpassung konkretisiert und ergänzt. 

 

Biotopschutz 

− Schutzgebietsausweisung einer ausreichenden Flächenkulisse zum Erhalt und zur Ent-

wicklung von Mähwiesen in den Auen der Fließgewässer des Flachlandes  

− Erhöhung des Grünlandanteils in Bach- und Flussauen, 

− Sicherung einer ausreichenden Kulisse von Magergrünland in den Sandlandschaften, 

− Entwicklung von Magergrünland, Sand- und Kalkmagerrasen sowie Heidebiotopen, 

− Entwicklung von Feuchtgrünland insbesondere als Pufferflächen für Moorstandorte, 

− Sicherung aller noch verbliebenen Pfeifengraswiesen aufgrund ihrer Seltenheit.  

 

Zielartenbezogene Biotopverbundplanung 

− Sicherung der verbliebenen Vorkommen des Sumpfwiesen-Perlmutterfalters (Boloria se-

lene) durch habitatverbessernde Maßnahmen und lokale Vernetzung  

 

Klimaanpassung 

− Sicherung oder Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushaltes bei Feucht- und 

Nassgrünländern 

− Sicherung der Kohlenstoffspeicherfunktion von Grundwasser-, Staunässe- und Moorbö-

den unter Grünlandstandorten 

− Sicherung der Populationen des Sumpfwiesen-Perlmutterfalters (Boloria selene) 
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3.3.4 Biotopverbundplanung für den Verbundschwerpunkt Offenland - Acker 

3.3.4.1 Zielartenbezogener Biotopverbund 

Die folgende Tabelle 40 stellt die Zielarten des Verbundschwerpunkts dar. Sie werden auch 

stellvertretend für ihre Habitatgilde mit ihren spezifischen Lebensraumansprüchen betrachtet. 

Tabelle 40 Arten des zielartenbezogenen Biotopverbundes – Offenland Acker 

 

Lebensraum/ 

Lebensraumansprüche 
Maßnahmen Klimasensitivität 

Kiebitz 

offene Feldfluren mit sumpfigen 
und trockenen kurzrasigen Wie-
sen, Weiden, Seggenriedern, 
Ackerbrachen 

- Vermeidung des Verlustes von La-
bensraum (Umwandlung von Offen-
alnd in Bauland), 

- Extensivierung von Ackerflächen, 

- Vermeidung von Grünlandumwand-
lung in Ackerland  

- keine Anlage von Drainagen sowie 
Verzicht bei der Bearbeitung der Flä-
chen auf das Walzen und/ oder 
Schleppen 

- späte Wiesenmahd und niedriger 
Viehbesatz  

nein 

Feldlerche 

Flachgründige Magerweiden mit 
Schafbeweidung, Ackersukzessi-
onsbrachen, extensiv genutzte 
Ackerflächen 

- Extensivierung von Ackerflächen 

- Selbstbegrünung von Ackerbrachen 

nein 

Wachtel 

Ausgedehnte, offene Feldfluren 
der Agrarlandschaft; Deckungsrei-
che Ackerbrachen und Getreide-
felder mit hoher Krautschicht, 
Säume, unbefestigte Wege 

- Verbesserung von Habitatstruktur 
und Nahrungsangebot: Aufbau eines 
Flächennetzes extensiv bewirtschaf-
teter Brachen, krautreichen Säumen 

- Selbstbegrünung von Ackerbrachen 

- Angepasste Bewirtschaftung (Pesti-
zideinsatz) 

nein 

Wachtelkönig 

Ausgedehnte, offene Feldfluren 
der Agrarlandschaft, mehrjährige 
Brachen, Grünländer 

- Schaffung mehrjähriger Brachen 

- Angepasste Bewirtschaftung (Mahd-
zeitpunkte) 

- Vermeidung der Landschaftszer-
schneidung und -verlärmung 

nein 

Wiesenweihe 

Weite, offene, gehölzarme Agrar-
landschaften mit Getreideanbau; 
Bodenbrut zumeist in Winterge-
treide 

- Schutz aller Bruten; Erhaltung groß-
räumiger, offener Agrarlandschaften 
mit strukturreichen Säumen, Weg-
rändern und Brachen, Vermeidung 
von Landschaftszerschneidung, Ex-
tensivierung der Ackernutzung 

nein  
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3.3.4.2 Klimaanpassung 

Klimasensitive Biotoptypen und faunistische Zielarten 

„Die Erwärmung und zunehmende Trockenphasen wirken sich auf die klimasensible Acker-

wildkrautflora und verschiedene Tierarten positiv aus. Ackerbiotope sind jedoch so stark von 

der landwirtschaftlichen Nutzung geprägt, dass direkte Auswirkungen des Klimawandels kaum 

zum Tragen kommen, weil Bewirtschaftungseinflüsse überwiegen. Daher sind hier vor allem 

indirekte Auswirkungen des Klimawandels relevant, die sich aus Veränderungen in den Nut-

zungssystemen ergeben. Sollte damit eine weitere Intensivierung der Landnutzung einherge-

hen, z. B. durch den zunehmenden Anbau von Biomasse als erneuerbarem Energieträger, hat 

dies negative Auswirkungen auf die Biodiversität.“ (vgl. ILÖK 2009) Relevante Einflüsse des 

Klimawandels sind eine verlängerte Vegetationsperiode, starke Fluktuationen des Grundwas-

serspiegels, erhöhte Erosionsgefahr durch Starkregen und ggf. Veränderungen im Bodenge-

füge und Änderung der Nutzungssysteme (Intensität, Kulturpflanzen, Erntezeitpunkte) Tierar-

ten wie Wachtel, Rebhuhn und Feldhase sowie wärme- und nährstoffzeigende Pflanzenarten 

könnten von den Klimaveränderungen profitieren, so nicht negative Bewirtschaftungseinflüsse 

dem entgegenstehen.  

 

3.3.4.3 Erhaltungs- und Entwicklungsziele für den Verbundschwerpunkt 

Die Erhaltungs- und Entwicklungsziele für den Verbundschwerpunkt Offenland – Acker lassen 

sich folgendermaßen zusammenfassen: 

Aufgrund der Intensivierung der Landwirtschaft und dem damit verbundenen drastischen 

Rückgang der Tierarten der Ackergilde kommt der zielartenbezogenen Biotopverbundplanung 

beim Verbundschwerpunkt Offenland – Acker eine große Bedeutung zu. Möglichkeiten zum 

Erhalt der gefährdeten Arten sind etwa die Anlage extensiv bewirtschafteter Flächen und Bra-

chen als Trittsteine oder Bereiche mit Biotopstrukturen wie artenreichen Säumen (Ackerrand-

streifen), unbefestigten Wegen und vereinzelten Gehölzen. Hinzu kommen angepasste Be-

wirtschaftungsweisen wie der bereichsweise Verzicht auf Dünger und Herbizide oder die Ver-

meidung von Schwarzbrache durch das Belassen unbearbeiteter Stoppel nach der Getreide-

ernte über den Winter. Weitere Erhaltungs- und Entwicklungsziele werden im Folgenden mit 

Bezug auf Biotopschutz, zielartenbezogene Biotopverbundplanung und Klimaanpassung auf-

geführt. 

 

Biotopschutz 

− Erhalt einer Kulisse von floristisch besonders bedeutenden Ackerstandorten 

(Schutzäckern) vor allem auf flachgründigen Sand- und Kalkböden 

 

Zielartenbezogene Biotopverbundplanung 

− Erhalt der traditionellen weiten, offenen Agrarlandschaften als Lebensraum für bodenbrü-

tende Feldvogelarten, 

− Entwicklung von ungespritzten, ungedüngten Saumstrukturen wie Acker- und Wegraine, 

gewässer- oder grabenbegleitende Säume, 
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− Erhalt und auch Wiederherstellung von unbefestigten, grünen Feldwegen, bei Neutras-

sierung etwa im Rahmen der Flurbereinigung bevorzugte Berücksichtigung grüner Feld-

wege,  

− Konzentration von Agrarumweltmaßnahmen in Bereichen zur Sicherung von Feldvogel-

populationen (z. B. Kiebitz, Feldlerche, Rebhuhn)  

 

Klimaanpassung 

− keine Relevanz bzgl. Maßnahmen 

 

 

3.3.5 Biotopverbundplanung für den Verbundschwerpunkt Magerrasen und 

Trockenheiden 

3.3.5.1 Biotoptypen des Verbundschwerpunkts 

Im Folgenden werden die wichtigsten Biotoptypen aufgeführt, die dem Verbundschwerpunkt 

zugeordnet sind. Pro Biotoptyp sind die wichtigsten Gebiete in Tabellen im Anhang genannt 

und über die Überschriften verlinkt. Dort wird bei Biotoptypen, die mit einem FFH-Lebensraum-

typ assoziiert werden können, dieser in Klammern beigefügt.  

 

Trockenheide (FFH-LRT 4030) 
(gelistet sind die Vorkommen in FFH-Gebieten ab 1 ha laut Meldedokumenten bzw. Auswer-
tung OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 310 ha 

Anzahl der Gebiete:  14  

größte Fläche: ca. 141 ha 

kleinste Fläche: ca. 1 ha 

 
Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista (Dünen im Binnenland) (FFH-LRT 2310) 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 5,3 ha 

Anzahl der Gebiete:  2  

größte Fläche: ca. 5 ha 

kleinste Fläche: ca. 0,27 ha 

 
Sandmagerrasen (FFH-LRT 2330) 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 18,4 ha 

Anzahl der Gebiete:  8  

größte Fläche: ca. 13 ha 

kleinste Fläche: ca. 0,05 ha 
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Wacholderheiden (sowohl auf Kalk als auch auf Sand; FFH-LRT 5130) 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 14 ha 

Anzahl der Gebiete:  4  

größte Fläche: ca. 5,8 ha 

kleinste Fläche: ca. 2,3 ha 

 

Kalkpionierrasen/Kalkhalbtrockenrasen (GB und FFH-LRT 6210) 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 13,7 ha 

Anzahl der Gebiete:  7  

größte Fläche: ca. 8 ha 

kleinste Fläche: ca. 1,0 ha 

 

Borstgrasrasen (GB und FFH-LRT 6230) 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 7,6 ha 

Anzahl der Gebiete:  5  

größte Fläche: ca. 4,6 ha 

kleinste Fläche: ca. 1,0 ha 

 

3.3.5.2 Zielartenbezogener Biotopverbund 

Die folgende Tabelle 41 stellt die Zielarten des Verbundschwerpunkts dar. Sie werden auch 

stellvertretend für ihre Habitatgilde mit ihren spezifischen Lebensraumansprüchen betrachtet. 

 

Tabelle 41 Arten des zielartenbezogenen Biotopverbundes – Magerrasen und Trockenheiden 

Lebensraum/ 

Lebensraumansprüche 
Maßnahmen Klimasensitivität 

Tagfalter der Kalkmagerrasen 

Kalkmagerrasen - Erhalt und Pflege von Kalkmagerra-
sen; Aufbau eines Biotopverbundsys-
tems zur Vernetzung von Teilpopulati-
onen (Trittsteinbiotope), 

- Vergrößerung des Lebensraumange-
botes und der Vielfalt erreichbarer 
Teilhabitate 

nein 
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Lebensraum/ 

Lebensraumansprüche 
Maßnahmen Klimasensitivität 

Zauneidechse und Schlingnatter 

Reichstrukturierte Trockenlebens-
räume mit Saum- und Gehölzberei-
chen 

- Erhalt und Pflege von Magerrasenbio-
topen in Kombination mit der Entwick-
lung strukturreicher, magerer Säume 
in deren Umfeld und in der Landschaft 

- Erhalt offener Bodenstellen, Felsen 
oder vergleichbarer anthropogener 
Strukturen wie Lesesteinhaufen und 
Trockenmauern, Entwicklung struktur-
reicher Waldränder und lichter Wald-
bereiche 

- Vernetzung von Teilpopulationen 

nein 

Heidelerche und Ziegenmelker 

Vogelarten der halboffenen Sand-
landschaften mit lichten Wäldern 
und ausreichender Flächenaus-
dehnung 

- Erhalt halboffener Lebensräume in 
Sandgebieten z. B. strukturreicher 
Heiden im Wechsel mit lichten Kie-
fern-, Eichen- oder Birkenwäldern 
(lichte Wälder, Waldränder, Blößen) 
bei ausreichender Flächenausdeh-
nung sowie Störungsarmut 

nein 

Verkannter Grashüpfer 

Schütter bewachsene, trocken-
warme Lebensräume (vor allem 
Sandmagerrasen) 

- Erhalt und Pflege von Sandmagerra-
sen und Trockenheiden auf silikati-
schen Sandböden 

- Erhalt und Schaffen von Verbund-
strukturen (Trittsteinbiotopen) zwi-
schen verschiedenen Vorkommen 

nein 

Kurzflügelige Beißschrecke 

Auf mageren feuchten Wiesen und 
auf Trockenrasen mit hohen Grä-
sern und genügend Feuchtigkeit in 
den Morgenstunden  

- Biotoppflege und Schaffung von Korri-
dorstrukturen im Umfeld bekannter 
Vorkommen 

Eier mit hohem 
Feuchtigkeitsbedarf; 
in trockenen Lebens-
räumen könnte Verrin-
gerung des Wasserbi-
lanzüberschusses be-
einträchtigend wirken 

 

3.3.5.3 Klimaanpassung 

Klimasensitive Biotoptypen 

Die Biotoptypenkomplexe der trockenen, europäischen Heiden (LRT 4030) und der Kalktro-

cken- bzw. Kalkhalbtrockenrasen (LRT 6210) werden im Ganzen betrachtet voraussichtlich 

von zukünftigen Klimaveränderungen profitieren. Trockenphasen wirken hier systemerhaltend. 

Es ist zu erwarten, dass diese in Zukunft häufiger auftreten. So werden konkurrenzschwache 

Arten gefördert und Eutrophierungseffekte reduziert (vgl. ILÖK 2009). Demgegenüber werden 

Borstgrasrasen, wie Tabelle 42 zeigt, voraussichtlich negativ vom Klimawandel beeinflusst. 
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Tabelle 42 Gefährdungen der klimasensiviten Biotoptypen des Verbundschwerpunktes Magerrasen und 

Trockenheiden durch den Klimawandel und gegensteuernde Vermeidungs- oder Anpas-

sungsmaßnahmen 

Gefährdungen Maßnahmen 

Borstgrasrasen 

- Verstärkte Mineralisation und Eutrophierung 
infolge der Klimaerwärmung 

- Verdrängung charakteristischer Pflanzenarten 

- Gefährdung feuchter Borstgrasrasen des Ver-
bandes Juncion squarrosi aufgrund des Be-
dürfnisses nach einem hohen Grundwasser-
stand bzw. Staunässe 

- Aufgrund der Seltenheit Erhaltung aller noch 
verbliebenen Borstgrasrasenflächen durch op-
timale Biotoppflege 

- Bei feuchten Borstgrasrasen Sicherung des 
natürlichen Wasserhaushalts 

- Anlage von Pufferflächen zu angrenzenden 
landwirtschaftlichen Flächen 

 

Klimasensitive faunistische Zielarten 

Die folgende Tabelle 43 stellt die klimasensitiven Arten des Verbundschwerpunkts Magerrasen 

und Trockenheiden dar und zeigt Gefährdungen und Maßnahmen auf. 

 

Tabelle 43 Klimabedingte Gefährdungen und gegensteuernde Maßnahmen für klimasensitive faunisti-

sche Zielarten des Verbundschwerpunkts Magerrasen und Trockenheiden 

Gefährdungen Maßnahmen 

Kurzflügelige Beißschrecke 

- Verringerung des klimatischen Wasserbilanz-
überschusses wirkt sich in trockenen Lebens-
räumen beeinträchtigend aus, da die Eier einen 
vergleichsweise hohen Feuchtigkeitsbedarf ha-
ben 

- Sicherung der Lebensräume 

- Optimierung bzw. Herstellung eines Biotopver-
bundsystems (vgl. Tagfalterarten) 

 

3.3.5.4 Erhaltungs- und Entwicklungsziele für den Verbundschwerpunkt 

Die Erhaltungs- und Entwicklungsziele für den Verbundschwerpunkt Magerrasen und Trocken-

heiden lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

1. Erhalt und Sicherung aller noch verbliebenen Magerrasen- und Trockenheidebiotope 

durch optimale Biotoppflege wie  

− Schutz vor Nährstoffzufuhr (z. B. durch Pufferzonen), 

− extensive Beweidung mit geringen Besatzdichten, 

− einschürige, späte Sommermahd sowie 

− kleinräumig differenzierte Pflegemaßnahmen zur Schaffung von heterogenen 

Strukturen. 

2. Sicherstellung einer ausreichenden Flächenausdehnung insbesondere der seltenen 

Borstgrasrasen und Heidebiotope.  

3. Schaffung von Trittsteinbiotopen durch die kleinflächige Entwicklung von Magerrasen und 

Trockenheiden entlang von Wegesäumen, Parzellengrenzen, Bahntrassen und Abgra-

bungsbereichen ausgehend von Restbeständen. 
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4. Bewahrung bzw. Wiederherstellung der natürlichen hydrologischen Bedingungen bei 

feuchten Magerrasen, insbesondere im Zuge des Klimawandels. 

Im Folgenden werden diese Ziele für den Biotopschutz, die zielartenbezogene Biotopverbund-

planung sowie für die Klimaanpassung konkretisiert und ergänzt. 

 

Biotopschutz 

− Erhalt gut ausgeprägter Kalkhalbtrockenrasen, 

− Erhalt aller Wacholderheiden aufgrund ihrer Seltenheit, 

− Erhalt und Sicherung der gut ausgeprägten Trockenheiden und Sandmagerrasen 

− Erhalt der gut ausgeprägten Borstgrasrasen. Sicherung lokaler Biotopverbünde durch 

Neuetablierung von Borstgrasrasen und Heidebiotopen im Umfeld bestehender Be-

stände, 

− Sicherung von Felsheiden und Optimierung durch Freistellen der Felsen, 

 

Zielartenbezogene Biotopverbundplanung 

− Optimierung des Biotopverbundsystems für Insektenarten der schütter bewachsenen 

Sandpionierstandorte in den Sandlandschaften der Planungsregion 

− Verbesserung des Biotopverbundes für Tagfalterarten der Kalkmagerrasen durch Schaf-

fung von Trittsteinbiotopen und Schaffung kleinräumiger heterogener Habitate 

− Vernetzung von Magerrasenbiotopen durch Entwicklung strukturreicher, magerer Säume 

und Felsstrukturen, strukturreicher Waldränder und lichter Wälder bei Vorkommen von 

Schlingnatter oder Zauneidechse; Erhalt halboffener Lebensräume in Sandgebieten, bei 

ausreichender Flächenausdehnung und Störungsarmut in den Sandlandschaften der Pla-

nungsregion mit Vorkommen von Heidelerche und Ziegenmelker. 

 

Klimaanpassung 

− Erhalt von Borstgrasrasen als klimasensitive Biotoptypen; Sicherung des Wasserhaus-

haltes der feuchten Ausprägungen (Juncion squarrosi) 

 

 

3.3.6 Biotopverbundplanung für den Verbundschwerpunkt Moore und 

Feuchtheiden 

Moore und Feuchtheiden gehören wohl zu den durch die Klimaveränderung am stärksten be-

einträchtigten Biotoptypen und sind oftmals nur als isolierte Einzelvorkommen in der Planungs-

region vorhanden. 

 

3.3.6.1 Biotoptypen des Verbundschwerpunkts 

Im Folgenden werden die wichtigsten Biotoptypen aufgeführt, die dem Verbundschwerpunkt 

zugeordnet sind. Pro Biotoptyp sind die wichtigsten Gebiete in Tabellen im Anhang genannt 
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und über die Überschriften verlinkt. Dort wird bei Biotoptypen, die mit einem FFH-Lebensraum-

typ assoziiert werden können, dieser in Klammern beigefügt. 

 

Feuchtheiden (FFH-LRT 4010) 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 28 ha 

Anzahl der Gebiete:  14  

größte Fläche: ca. 5 ha 

kleinste Fläche: ca. 0,01 ha 

 
Lebende Hochmoore (FFH-LRT 7110) 

(gelistet sind die Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 1,5 ha 

Anzahl der Gebiete:  2  

größte Fläche: ca. 1 ha 

kleinste Fläche: ca. 0,5 ha 

 
Hochmoore und Übergangsmoore (FFH-LRT 7120, 7140) 

(gelistet sind die Vorkommen in FFH-Gebieten ab ca. 1 ha laut Meldedokumenten bzw. Aus-

wertung OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 340 ha 

Anzahl der Gebiete:  16  

größte Fläche: ca. 121 ha 

kleinste Fläche: ca. 1 ha 

 
Senken mit Torfmoorsubstraten (FFH-LRT 7150) 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten gemäß Meldedokumenten bzw. Auswertung 

OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 2,4 ha 

Anzahl der Gebiete:  11  

größte Fläche:  0,8 ha 

kleinste Fläche:   0,03 ha 

 
Kalkniedermoore (FFH-Lebensraumtyp 7230) 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten gemäß Meldedokumenten bzw. Auswertung 

OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 3,1 ha 

Anzahl der Gebiete:  3  

größte Fläche:  1,9 ha 

kleinste Fläche:  0,4 ha 

 
Moorwälder Ą siehe Verbundschwerpunkt „Wald“ 
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3.3.6.2 Zielartenbezogener Biotopverbund 

Die folgende Tabelle 44 stellt die Zielarten des Verbundschwerpunkts dar. Sie werden auch 

stellvertretend für ihre Habitatgilde mit ihren spezifischen Lebensraumansprüchen betrachtet. 

 

Tabelle 44 Arten des zielartenbezogenen Biotopverbundes – Moore und Feuchtheiden 

Lebensraum/ 

Lebensraumansprüche 
Maßnahmen Klimasensitivität 

Moorlibellen 

(Aeshna subarctica elisabethae, Coenagrion hastulatum, C. lunulatum, Leucorrhinia dubia, 

L. rubicunda, Somatochlora arctica und S. flavomaculata) 
Nährstoffarme Stillgewässer in 
Hoch- und Übergangsmooren 

- Stabilisierung des Wasserhaushalts 
von Mooren; Erhalt nährstoffarmer, 
besonnter Moorgewässer und Auf-
bau lokaler Verbundnetze mehrerer 
solcher Gewässer 

- Schutz dieser vor Nährstoffeinträgen 
aus der Landwirtschaft 

Gefahr der frühzeiti-
gen Austrocknung 
der Fortpflanzungs-
gewässer durch Ver-
änderungen des 
Wasserhaushaltes 
von Mooren im Zu-
sammenhang mit 
dem Klimawandel 

Moorfrosch 

Meso- bis oligotrophe Kleinge-
wässer mit Schwerpunkt in Nie-
dermooren 

 

 

- Schaffung eines Kleingewässerver-
bundes unter Einbeziehung von 
Landlebensräumen wie Feucht- und 
Nassgrünland, Feuchtheiden, Moo-
ren und Bruchwäldern 

- Offenhalten der Gewässer von be-
schattenden Gehölzen 

- Stabilisierung des Wasserhaushaltes 
in den Moorgebieten 

- Schutz vor Nährstoffeintrag durch 
Pufferzonen zu landwirtschaftlichen 
Flächen 

Da häufig in sehr fla-
chen Gewässern lai-
chend, Gefahr der 
frühzeitigen Aus-
trocknung und Ver-
änderungen der 
Moorlebensräume 
durch Veränderung 
des Wasserhaushal-
tes im Zusammen-
hang mit dem Klima-
wandel 

 

Lebensraum/ 

Lebensraumansprüche 
Maßnahmen Klimasensitivität 

Krickente 

Moorgewässer mit dichter und 
störungsarmer Verlandungsvege-
tation 

- Sicherstellung der Störungsarmut 
von Moorgewässern mit dichter, stö-
rungsarmer Verlandungsvegetation 

- Schutz der Moorlebensräume und 
Stabilisierung des Wasserhaushaltes 

Arealregression 

 

3.3.6.3 Klimaanpassung 

Die folgenden Tabellen stellen die klimasensitiven Biotoptypen und Arten des Verbundschwer-

punkts Feuchtheiden und Moore mit ihren Gefährdungen und gegensteuernden Maßnahmen 

dar.  
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Klimasensitive Biotoptypen 

Tabelle 45 Gefährdungen der klimasensitiven Biotoptypen des Verbundschwerpunktes Moore und 

Feuchtheiden durch den Klimawandel und gegensteuernde Vermeidungs- oder Anpas-

sungsmaßnahmen 

Gefährdungen Maßnahmen 

Moore und Feuchtheiden 

- Verschlechterung des Wasser- und Nährstoff-
haushaltes aufgrund der Klimaerwärmung 

- Wasserbilanzdefizit in den Sommermonaten 
durch erhöhte Verdunstung und Abnahme von 
Sommerniederschlägen 

- Verstärkte Fluktuation des Grundwasserspie-
gels im Jahresverlauf mit Niedrigwasserstän-
den in Sommer und Herbst 

- Verstärkte Humus- und Torfmineralisation 
durch Trockenphasen und damit erhöhte Nähr-
stofffreisetzung und Eutrophierung 

- Rückgang der feuchte- und nässezeigenden 
Pflanzenarten 

- Ausbreitung von Gehölzen 

- Verstärktes Algen- und Makrophytenwachstum 
in Moorgewässern 

- Erhaltung des natürlichen Wasserhaushaltes 
bzw. Wiederherstellung naturnaher hydrologi-
scher Bedingungen (Wiedervernässung) als 
wichtigste Maßnahme 

- Erhalt und Optimierung der lebensraum- und 
standorttypischen Strukturen 

- Feuchtheiden: standortgerechte, extensive, 
naturschutzfachlich geeignete Bewirtschaf-
tung 

 

Klimasensitive faunistische Zielarten 

Tabelle 46 Klimabedingte Gefährdungen und gegensteuernde Maßnahmen für klimasensitive faunisti-

sche Zielarten des Verbundschwerpunktes Moore und Feuchtheiden 

Gefährdungen Maßnahmen 

Moorlibellen  

(Aeshna subarctica elisabethae, Coenagrion hastulatum, C. lunulatum, Leucorrhinia dubia, 

L. rubicunda, Somatochlora arctica und S. flavomaculata) 
- Austrocknen der Fortpflanzungsgewässer 

- Beeinträchtigung des Wasser- und Nährstoff-
haushaushaltes der Moore und Feuchtheiden 

- Herstellung eines lokalen, engmaschigen Ver-
bundsystems von Moorgewässern in Verbin-
dung mit geeigneten Offenlandbereichen in 
großen Mooren bzw. zwischen räumlich eng 
benachbarten Vermoorungen um zur Stabili-
sation von Populationen beizutragen 

- Lebensraumverbessernde Maßnahmen (s. 
Maßnahmen zu Mooren und Feuchtheiden) 

Moorfrosch 

- Austrocknung der Fortpflanzungsgewässer 

- Beeinträchtigung des Wasser- und Nährstoff-
haushaushaltes der Moore und Feuchtheiden 

- Sicherung eines naturnahen Wasserhaushalts 
in Moorbereichen 

- Lokale Vernetzung von Moorlebensräumen 
unter Einbeziehung feuchter Grünlandberei-
che zur Erhöhung der Vielfalt des Laichplatz-
angebots 

- Lebensraumverbessernde Maßnahmen (s. 
Maßnahmen zu Mooren und Feuchtheiden) 
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Gefährdungen Maßnahmen 

Krickente 

- Beeinträchtigung des Wasser- und Nährstoff-
haushaushaltes der Moore und Feuchtheiden 

- Lebensraumverbessernde Maßnahmen (s. 
Maßnahmen zu Mooren und Feuchtheiden) 

 

 

3.3.6.4 Erhaltungs- und Entwicklungsziele für den Verbundschwerpunkt 

Die allgemeinen Ziele für den Biotopschutz, die zielartenbezogene Biotopverbundplanung so-

wie für die Klimaanpassung für den Verbundschwerpunkt Feuchtheiden und Moore werden im 

Folgenden dargestellt: 

 

Biotopschutz 

− Erhalt und Optimierung aller verbliebenen, noch intakten Moorstandorte 

− Einleitung von Wiedervernässungs- und Renaturierungsmaßnahmen auf den noch rege-

nerierbaren Moorstandorten 

− Verhinderung von Nährstoffeintrag und Eutrophierung durch Stoffeinträge aus der Land-

wirtschaft in der unmittelbaren Umgebung oder im Wassereinzugsgebiet durch die Ein-

richtung von Pufferzonen 

 

Zielartenbezogene Biotopverbundplanung 

− Sicherung und Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushaltes der Kleingewässer 

in Mooren 

− Vernetzung eng benachbarter Kleingewässer in und im Umfeld von Moorstandorten  

 

Klimaanpassung 

− Erhalt des natürlichen Wasserhaushaltes oder Wiederherstellung naturnaher hydrologi-

scher Bedingungen, 

− Erhalt der Kohlenstoffspeicherfunktion von Moorböden, 

− Aufbau lokaler Verbundsysteme von Moorkleingewässern für Moorfrosch und Moorlibel-

len als klimasensitive faunistische Zielarten der Biotopverbundplanung. 

 

 

3.3.7 Biotopverbundplanung für den Verbundschwerpunkt Stillgewässer 

Bei den Stillgewässern im Planungsraum handelt es sich überwiegend um Abgrabungsgewäs-

ser in ehemaligen Fest- und Lockergesteinsabgrabungen, des Weiteren um kleine und mittlere 

Stillgewässer in den Auen der Fließgewässer und das einzige natürliche Stillgewässer in Nord-

rhein-Westfalen, das Heilige Meer. 
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3.3.7.1 Biotoptypen des Verbundschwerpunkts 

Im Folgenden werden die wichtigsten Biotoptypen aufgeführt, die dem Verbundschwerpunkt 

zugeordnet sind. Pro Biotoptyp sind die wichtigsten Gebiete in Tabellen im Anhang genannt 

und über die Überschriften verlinkt. Dort wird bei Biotoptypen, die mit einem FFH-Lebensraum-

typ assoziiert werden können, dieser in Klammern beigefügt. 

 
Nährstoffarme Stillgewässer (FFH-LRT 3110) 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten gemäß Meldedokumenten bzw. Auswertung 

OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 5 ha 

Anzahl der Gebiete:  1  

größte Fläche: ca. 5 ha 

kleinste Fläche: ca. 5 ha 

 
 
Oligotrophe bis mesotrophe, basenarme Stillgewässer (FFH-LRT 3130) 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten gemäß Meldedokumenten bzw. Auswertung 

OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 14 ha 

Anzahl der Gebiete:  13  

größte Fläche: ca. 4,7 ha 

kleinste Fläche: ca. 0,05 ha 

 
eutrophe Stillgewässer (FFH-LRT 3150) 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 110 ha 

Anzahl der Gebiete:  18  

größte Fläche: ca. 37 ha 

kleinste Fläche: ca.  0,002 ha 

 
 

dystrophe Stillgewässer (FFH-LRT 3160) 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten gemäß Meldedokumenten bzw. Auswertung 

OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 57 ha 

Anzahl der Gebiete:  15  

größte Fläche: ca. 13 ha 

kleinste Fläche:  0,1 ha 
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3.3.7.2 Zielartenbezogener Biotopverbund 

Die folgende Tabelle stellt die Zielarten des Verbundschwerpunkts dar. Sie werden auch stell-

vertretend für ihre Habitatgilde mit ihren spezifischen Lebensraumansprüchen betrachtet. 

Tabelle 47 Arten des zielartenbezogenen Biotopverbundes – Stillgewässer 

Lebensraum/ 

Lebensraumansprüche 
Maßnahmen Klimasensitivität 

Laubfrosch 

Sonnenexponierte, flache 
Kleingewässer in strukturrei-
cher Kulturlandschaft 

- Optimierung und Verdichtung des 
Kleingewässernetzes 

- Aufbau eines Biotopverbundsystems 
zum Austausch zwischen Teilpopulati-
onen und Erhöhung des Angebots un-
terschiedlich tiefer Gewässer 

- Schutz der Landlebensräume im Um-
feld der Gewässer (Feuchtgrünland, 
Säume, Gehölzstrukturen wie Hecken 
und Brombeergebüsche) 

 

Gefahr des frühzeiti-
gen Austrocknens der 
Laichgewässer 

Kammmolch 

Sonnenexponierte Kleingewäs-
ser in strukturreicher Kultur-
landschaft 

- Optimierung und Verdichtung des 
Kleingewässernetzes 

- Schutz der Landlebensräume im Um-
feld der Gewässer (Feuchtgrünland, 
Säume, Gehölzstrukturen) 
 

nein 

Kreuzkröte 

Kleine und kleinste Pionierge-
wässer im Tiefland 

- Erhaltung und Herstellung von Pio-
nierlebensräumen mit Kleinstgewäs-
sern z. B. in Abgrabungsbereichen, 
dauerhaftes Offenhalten von Pionier-
standorten 
 

nein 

Knoblauchkröte 

Tiefere Gewässer mit Röhricht-
zonen und reichhaltiger Unter-
wasservegetation im Tiefland, 
grabbare Böden als Landle-
bensräume 

- Konsequenter Schutz aller noch vor-
handenen Knoblauchkrötenvorkom-
men, um ein Aussterben der Art zu 
verhindern 

potentielle negative 
Auswirkungen des Kli-
mawandels auf eutro-
phe Stillgewässer als 
Lebensraum der 
Knoblauchkröte 

Moorfrosch 

Meso- bis oligotrophe Kleinge-
wässer mit Schwerpunkt in Nie-
dermooren 

- Schaffung eines Kleingewässerver-
bundes unter Einbeziehung von Land-
lebensräumen wie Feucht- und Nass-
grünland, Feuchtheiden, Mooren und 
Bruchwäldern 

- Offenhalten der Gewässer von be-
schattenden Gehölzen 

- Stabilisierung des Wasserhaushaltes 
in den Moorgebieten 

- Schutz vor Nährstoffeintrag durch 
Pufferzonen zu landwirtschaftlichen 

Da häufig in sehr fla-
chen Gewässern lai-
chend, Gefahr der 
frühzeitigen Austrock-
nung und Veränderun-
gen der Moorlebens-
räume durch Verände-
rung des Wasserhaus-
haltes im Zusammen-
hang mit dem Klima-
wandel 
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Lebensraum/ 

Lebensraumansprüche 
Maßnahmen Klimasensitivität 

Flächen 
 

 
 

Moorlibellen, z. B. Kleine Moosjungfer 

Libellenarten der nährstoffar-
men Stillgewässer in Hoch- 
und Übergangsmooren 

- Stabilisierung des Wasserhaushaltes 
von Mooren 

- Erhalt nährstoffarmer, besonnter Mo-
orgewässer und Aufbau lokaler Ver-
bundnetze mehrerer solcher Gewäs-
ser 

- Schutz dieser vor Nährstoffeinträgen 
aus der Landwirtschaft 
 

Gefahr der frühzeiti-
gen Austrocknung der 
Fortpflanzungsgewäs-
ser durch Veränderun-
gen des Wasserhaus-
haltes von Mooren im 
Zusammenhang mit 
dem Klimawandel 

Wasservögel 

Größere Stillgewässer mit 
freien Wasserflächen, submer-
ser Vegetation und gut ausge-
bildeten Vegetationsgürteln; 
Nutzung als Rast- und Über-
winterungsgebiete 

- Schaffung störungsfreier Gewässer- 
und Uferbereiche 

nein 

Europäischer Biber 

Große, naturnahe Auenland-
schaften mit ausgedehnten 
Weichholzauen, Bachauen; Alt-
wasser, Seen, Teichanlagen, 
Abgrabungsgewässer; Nah-
rungsangebot (Wasserpflan-
zen, Kräuter, Weichhölzer), 
störungsarme, grabbare Ufer-
bereiche 

- Erhaltung naturnaher Auenlandschaf-
ten, strukturreicher Gewässer weich-
holzreicher Uferrandstreifen 

- Belassen der Biberburgen und -
dämme  

nein 
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3.3.7.3 Klimaanpassung 

Die folgenden Tabellen stellen die klimasensitiven Biotoptypen und Arten des Verbundschwer-

punktes Stillgewässer, ihre Gefährdungen und gegensteuernde Maßnahmen dar.  

Klimasensitive Biotoptypen 

Tabelle 48 Gefährdungen der klimasensitiven Biotoptypen des Verbundschwerpunktes Stillgewässer 

durch den Klimawandel und gegensteuernde Vermeidungs- oder Anpassungsmaßnahmen 

Gefährdungen Maßnahmen 

Eutrophe Stillgewässer 

- Beeinträchtigung insb. der kleinen und mittle-
ren Stillgewässer sowie der eutrophe Stillge-
wässer und in geringerem Umfang der oligo- 
oder mesotrophen Gewässer 

- Zunahme des sommerlichen Wasserbilanzde-
fizits führt zu sommerlichen Niedrigwasser-
ständen sowie häufigerem Austrocknen. Die 
Folgen sind:  

o steigende Wassertemperaturen, 

o erhöhte Nährstoff- und Schadstoffkon-
zentration sowie 

o erhöhte Sauerstoffzehrung. 

- Erhalt des natürlichen Wasserhaushalts, Wie-
derherstellung naturnaher hydrologischer Be-
dingungen mit naturnaher Überflutungsdyna-
mik 

- Verbesserung der Wasserqualität durch Re-
duktion von Nährstoff- und Schadstoffimmissi-
onen 

- Renaturierung von Uferstrukturen 

- Erhalt und Optimierung standorttypischer 
Strukturen, Vegetation und Fauna 
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Klimasensitive faunistische Zielarten 

Diejenigen Arten, welche voraussichtlich bedingt durch den Klimawandel beeinträchtigt wer-

den, sind in Tabelle 49 dargestellt. 

 

Tabelle 49 Klimabedingte Gefährdungen und gegensteuernde Maßnahmen für klimasensitive faunisti-

sche Zielarten des Verbundschwerpunktes Stillgewässer 

Gefährdungen Maßnahmen 

Laubfrosch 

- Austrocknung temporär wasserführender 
Laichgewässer durch ein verstärktes sommer-
liches Wasserdefizit vor der Metamorphose 
der Larven 

- Besondere Gefährdung von Populationen 
durch geringe Lebenserwartung des Laubfro-
sches und damit verbundener geringer Zahl 
von Ablaichvorgängen. Widrige Bedingungen 
in ein oder zwei aufeinanderfolgenden Jahren 
können ausreichen, um die Population auszu-
löschen oder entscheidend zu schwächen 

- Aufbau eines Verbundsystems von Laichge-
wässern in Verbindung mit geeigneten Landle-
bensräumen. Das Verbundsystem ermöglich 
dem Laubfrosch als Art mit mehreren Km Be-
wegungsradius abhängig vom Witterungsver-
lauf günstige Laichgewässer zu besiedeln so-
wie Populationsschwankungen durch Wande-
rung von Individuen auszugleichen 

- Im Bereich bestehender Vorkommen und in ih-
rem Umfeld gezielte Neuanlage/Optimierung 
von Gewässern und Herstellung lokaler Ver-
bundsysteme 
 

Knoblauchkröte 

- Beeinträchtigung des Lebensraums durch Zu-
nahme des sommerlichen Wasserbilanzdefi-
zits (vgl. Gefährdung eutropher Stillgewässer) 

- Lebensraumverbessernde Maßnahmen (s. 
Maßnahmen zu eutrophen Stillgewässern) 

Moorfrosch 

- Austrocknung der Fortpflanzungsgewässer 

- Beeinträchtigung des Wasser- und Nährstoff-
haushaushaltes von Mooren 

- Sicherung eines naturnahen Wasserhaushalts 
in Moorbereichen 

- Stärkung des Biotopverbunds 

- Lebensraumverbessernde Maßnahmen für 
Moore (vgl. Maßnahmen zu Mooren und Ge-
wässern) 

 

3.3.7.4 Erhaltungs- und Entwicklungsziele für den Verbundschwerpunkt 

Die Erhaltungs- und Entwicklungsziele für den Verbundschwerpunkt Stillgewässer lassen sich 

folgendermaßen zusammenfassen: 

1. Erhalt und Optimierung der großen Stillgewässer. 

2. Sicherung und Optimierung kleiner und mittlerer Stillgewässer aufgrund ihrer zahlreichen 

Gefährdungen (z. B. Sukzession) zur Herstellung eines engmaschigen Biotopverbundes. 

3. Erhalt des natürlichen Wasserhaushalts bzw. Wiederherstellung naturnaher hydrologi-

scher Bedingungen insbesondere für die vom Klimawandel besonders gefährdeten eutro-

phen Stillgewässer. 

4. Vermeidung von Eingriffen in den Wasserhaushalt im Umfeld von Stillgewässer-Kernbe-

reichen. 
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Im Folgenden werden diese Ziele für den Biotopschutz, die zielartenbezogene Biotopverbund-

planung sowie für die Klimaanpassung konkretisiert und ergänzt. 

 

Biotopschutz 

− Sicherung aller naturnahen eutrophen Stillgewässer  

− Erhalt aller oligotrophen bis mesotrophen, basenarmen Stillgewässer innerhalb der Ver-

bundflächen 

− Erhalt der Unterwasservegetation aller oligotrophen bis mesotrophen, kalkhaltigen Stillge-

wässer 

− Erhalt aller Moorgewässer in Kernbereichen des Biotopverbundsystems 

 

Zielartenbezogene Biotopverbundplanung 

− Optimierung von Laubfroschlaichgewässern und Erhöhung des Laichgewässerangebotes 

im Umfeld bestehender Laubfroschpopulationen zur Sicherung lokaler Biotopverbundsys-

teme 

− Erhalt und Schaffung kleinster Pioniergewässer z. B. in Abgrabungsbereichen oder Heide-

gebieten mit Kreuzkrötenvorkommen  

− Schutz noch vorhandener Knoblauchkrötenvorkommen, um ein Aussterben der Art zu ver-

hindern 

− Sicherung der Stillgewässer als Rast- und Überwinterungsgebiet für Wasservögel 

 

Klimaanpassung 

− eutrophe Stillgewässer: Erhalt des natürlichen Wasserhaushaltes oder Wiederherstellung 

naturnaher hydrologischer Bedingungen mit Verbesserung der Wasserqualität durch Re-

duktion der Nährstoff- und Schadstoffimmissionen und Renaturierung der lebensraum- und 

standorttypischen Strukturen, insbesondere der Uferstrukturen, der Vegetation und Fauna 

− Optimierung von Laubfroschlaichgewässern und Erhöhung des Laichgewässerangebotes 

im Umfeld bestehender Laubfroschpopulationen zur Herstellung lokaler Biotopverbundsys-

teme  

− Optimierung und Überwachung der letzten Laichgewässer (eutrophe Stillgewässer) der 

Knoblauchkröte, da sie von den zu erwartenden Klimaveränderungen voraussichtlich ne-

gativ betroffen wird  

 

 

3.3.8 Biotopverbundplanung für den Verbundschwerpunkt Fließgewässer 

Fließgewässer und ihre Auen bilden als lineare Elemente natürliche Verbundkorridore in der 

Landschaft und sind somit besonders wichtig für den Biotopverbund. Ihre Wirksamkeit wird 

durch ihre Auenbereiche erhöht. Prägende Fließgewässer des Planungsraumes sind Ems, 

Berkel und Vechte. 
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3.3.8.1 Biotoptypen des Verbundschwerpunkts 

Im Folgenden werden die wichtigsten Biotoptypen aufgeführt, die dem Verbundschwerpunkt 

zugeordnet sind. Pro Biotoptyp sind die wichtigsten Gebiete in Tabellen im Anhang genannt 

und über die Überschriften verlinkt. Dort wird bei Biotoptypen, die mit einem FFH-Lebensraum-

typ assoziiert werden können, dieser in Klammern beigefügt. 

 

Naturnahe Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (z. B. Ranunculion fluitantis; 
FFH-LRT 3260) 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 178 ha 

Anzahl der Gebiete:  13  

größte Fläche: ca. 55 ha 

kleinste Fläche: ca. 0,3 ha 

 

 

Naturnahe Fließgewässer mit einjähriger, nitrophytischer Vegetation auf schlammigen 
Ufern (Chenopodion rubri, Bidention; FFH-Lebensraumtyp 3270) 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 2,5 ha 

Anzahl der Gebiete:  3  

größte Fläche: ca. 1 ha 

kleinste Fläche: ca. < 1 ha 

 
Sicker-, Sturz- oder Tümpelquellen mit kalkhaltigem Wasser und Ausfällungen von 
Kalksinter (Kalktuff-Quellen) (Cratoneurion; FFH-Lebensraumtyp 7220) 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

Gesamtfläche: ca. 4,1 ha 

Anzahl der Gebiete:  2  

größte Fläche: ca. 3,8 ha 

kleinste Fläche: ca. 0,3 ha 

 

 

3.3.8.2 Zielartenbezogener Biotopverbund 

Die folgende Tabelle Arten des zielartenbezogenen Biotopverbundes – Fließgewässer stellt 

die Zielarten des Verbundschwerpunkts dar. Sie werden auch stellvertretend für ihre Habitat-

gilde mit ihren spezifischen Lebensraumansprüchen betrachtet. 
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Tabelle 50 Arten des zielartenbezogenen Biotopverbundes – Fließgewässer 

Lebensraum/ 
Lebensraumansprüche 

Maßnahmen Klimasensitivität 

Zweigestreifte Quelljungfer 

Quellen und Bachoberläufe - Erhalt naturnaher Quellen und Bach-
oberläufe 

- Schaffung naturnaher Strukturen und 
eines naturnahen Umfeldes 

nein 

Gestreifte Quelljungfer 

Quellen und Quellbäche - Erhalt naturnaher Quellen und Quell-
bäche 

- Schaffung naturnaher Strukturen und 
eines naturnahen Umfeldes durch 
Entfernung von Fichten in Quellberei-
chen 

negative Einflüsse auf 
den Lebensraum zu 
erwarten (Wasserfüh-
rung, Temperaturan-
stieg); 

Europäischer Biber 

Große, naturnahe Auenland-
schaften mit ausgedehnten 
Weichholzauen, Bachauen; 
ausreichendes Nahrungsange-
bot (Wasserpflanzen, Kräuter, 
Weichhölzer), störungsarme, 
grabbare Uferbereiche 

- Erhaltung naturnaher Auenlandschaf-
ten, strukturreicher Gewässer weich-
holzreicher Uferrandstreifen 

- Belassen der Biberburgen und -
dämme  

nein 

 

 

3.3.8.3 Klimaanpassung 

Klimasensitive Biotoptypen 

Im Falle der Fließgewässer werden sich die zu erwartenden Klimaveränderungen voraussicht-

lich überwiegend negativ auf die Lebensgemeinschaften auswirken, wie die nachstehende Ta-

belle zeigt. Ausnahmen bilden einige wärme- oder nährstoffliebende Arten, die auf das Tro-

ckenfallen von Schlammbereichen angewiesen sind. 

 

Tabelle 51 Gefährdungen der klimasensiviten Biotoptypen des Verbundschwerpunktes Fließgewässer 

durch den Klimawandel und gegensteuernde Vermeidungs- oder Anpassungsmaßnahmen 

Gefährdungen Maßnahmen 

Naturnahe Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 

- Klimabedingte häufigere Niedrigwasserstände 
(v.a. im Herbst) 

- Steigende Wassertemperatur und geringerer 
Sauerstoffgehalt 

- Erhöhte Nähr- und Schadstoffkonzentration 
(vor allem bei geringer Wasserführung im 
Sommer 

- Erhalt des natürlichen Wasserhaushalts, Wie-
derherstellung naturnaher hydrologischer Be-
dingungen 

- Verbesserung der Wasserqualität durch Re-
duktion von Nährstoff- und Schadstoffimmissi-
onen 
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Klimasensitive faunistische Zielarten 

Die folgende Tabelle stellt die klimasensitiven Arten des Verbundschwerpunkts Fließgewässer 

mit ihren Gefährdungen und gegensteuernden Maßnahmen dar.  

Tabelle 52 Klimabedingte Gefährdungen und gegensteuernde Maßnahmen für klimasensitive faunisti-

sche Zielarten des Verbundschwerpunktes Fließgewässer 

Gefährdungen Maßnahmen 

Gestreifte Quelljungfer 

- Lebensraumverlust durch Trockenfallen von 
Quellbereichen und Quellbächen 

- Erhöhung des Angebots geeigneter Habitate: 
Naturnahe Erhaltung und Wiederherstellung 
von Quellen und Quellbächen durch: 

o Schaffung naturnaher Strukturen, 

o Umbau angrenzender Nadelforste zu na-
turnahen Laubwäldern, 

o Sicherstellung einer guten Wasserqualität 

 

3.3.8.4 Erhaltungs- und Entwicklungsziele für den Verbundschwerpunkt 

Die allgemeinen Ziele für den Biotopschutz, die zielartenbezogene Biotopverbundplanung so-

wie für die Klimaanpassung für den Verbundschwerpunkt Fließgewässer werden im Folgen-

den dargestellt. 

Biotopschutz 

− Erhalt und Optimierung naturnaher Fließgewässer mit ihren natürlichen Strukturen durch 

Sicherstellung einer guten Wasserqualität und Durchgängigkeit. Orientierung an den na-

turraumspezifischen Leitbildern für naturnahe Fließgewässer sowie den Vorgaben der 

Wasserrahmenrichtlinie und des in diesem Zusammenhang entwickelten Strahlwirkungs-

konzeptes. Sicherung und Entwicklung von Auenwäldern und ausgedehnten, naturnahen 

Auelandschaften 

 

Zielartenbezogener Biotopverbund 

− Die Zielarten des faunistischen Biotopverbundes profitieren von den o. g. Biotopschutz-

maßnahmen  

 

Klimaanpassung 

− o. g. Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Zustandes von Fließgewässern 

− spezieller Fokus auf die Quellbereiche zum Schutz der Gestreiften Quelljungfer (Cordule-

gaster bidentata) als klimasensitiver Art 
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3.4 Empfehlungen zur Umsetzung des Biotopverbundes in den 

Regionalplänen und in den Landschaftsplänen 

Repräsentative schutzwürdige Biotope im Planungsraum, Hinweise zu potenziellen Be-

lastungen und Schutzmaßnahmen  

Die folgende Tabelle ist eine systematische Zusammenstellung der zuvor für den Planungs-

raum identifizierten gebietstypischen, schutzwürdigen Biotoptypen und ihrer potenziellen Be-

lastungen.  

Daraus abgeleitet werden Entwicklungs- und Schutzmaßnahmen, die für sich selbst Hand-

lungsempfehlungen für den projektbezogenen oder vertragsbasierten Naturschutz darstellen. 

Auf der Ebene der Regional- und Landschaftsplanung, wo z. T. ihre Umsetzung planerisch 

vorbereitet wird und somit die Voraussetzungen für eine Realisierung geschaffen werden, sind 

sie in die dort genannten planerischen Empfehlungen inhaltlich integriert. 

 

Tabelle 53 Potenzielle Belastungen und Entwicklungs- und Schutzmaßnahmen von schutzwürdigen 

Biotoptypen 

schutzwürdige 

Biotoptypen 
Belastungen Entwicklungs-/Schutzmaßnahmen 

Naturnahe Fließge-
wässer und Niederun-
gen mit ökologischen 
Funktionen als Verbin-
dungskorridor 

Regulierung und Begradi-
gung von Bächen, Umgestal-
tung zu Entwässerungsgrä-
ben (tiefe Eingrabung der 
Gewässersohle), Anlage von 
Fischteichen; 

Grünlandumbruch im Auen-
bereich, Nährstoffeintrag, in-
tensive Nutzung, Verfichtung 
von Tal- und Quellbereichen; 

Zerschneidung und/oder Ver-
bauung (längsverlaufend 
oder querend) durch Ver-
kehrswege; 

intensive Landwirtschaft mit 
Verlust von Kleinreliefformen 
wie Tal- und Terrassenkan-
ten, (Flutmulden, Altarme); 

Freizeitaktivitäten (Freizeit-
parks, Camping); 

Hochwasserschutzmaßnah-
men (Verlust des Retentions-
raumes, der Fließgewäs-
serdynamik); 

Verlandung von Altarmen; 

­ Renaturierung der Gewässerläufe, An-
bindung von Altarmen, Anlage von 
Auen- und Ufergehölzen, Schaffung von 
Uferrandstreifen; 

­ Reduzierung von Nährstoffeinträgen 
u. a. durch die Anlage beidseitiger Ufer-
randstreifen ≥ 5 m (Extensivierung im 
Einzugsgebiet); 

­ Beseitigung technischer Bauelemente 
(einschließlich Uferverwallungen); 

­ Wiedervernässung der Auenbereiche; 
­ Rückführung von Acker in Grünland; 
­ Anlage bachbegleitender Auenwälder 

(Eichen-Hainbuchenwald, Erlen-
Eschenwald) und Uferhochstaudenflu-
ren; 

­ Anlage von Kopfbäumen; 
­ Erhaltung von Steilufern; 
­ Schutz von Quellen und Quellbächen; 
­ Verbesserung der Durchgängigkeit für 

Fische und Wirbellose; 
­ Verlegung von Fischteichen in den Ne-

benschluss; 
­ Erhaltung der typischen Fließgewäs-

serdynamik (Überflutung, Erosion); 
­ Anlage breiter (mind. 5 m beidseitig) ge-

wässerbegleitender Uferrandstreifen 
v. a. in Ackerbaugebieten mit geschlos-
senen Auenwäldern; 

­ Umwandlung von Acker in Extensiv-
grünland auf grundwassergeprägten 
Standorten, insbesondere in Auenberei-
chen und auf (an)moorigen Standorten; 
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schutzwürdige 

Biotoptypen 
Belastungen Entwicklungs-/Schutzmaßnahmen 

Intensivierung der Grünland-
nutzung (Mahd, Umtriebs-
weide) bzw. Umwandlung in 
Ackerflächen; 

Folgen von Naßabgrabungen 
mit Grundwasserabsenkung 
Trockenfallen und struktu-
relle Veränderung feuchter 
Niederungsbereiche 

­ Extensivierung der Grünlandnutzung 
(Reduzierung der Beweidungsdichte/ 
Mahdtermine) mit besonderer Berück-
sichtigung der Wiesenbrüter; 

­ Wiederherstellung von Bachauen zu ei-
nem Verbundsystem durch Renaturie-
rung der Gewässerläufe; 

­ Wiederherstellung des natürlichen Bo-
denwasserregimes bei Störungen des 
Landschaftswasserhaushaltes; 

Moore, Feuchtheiden, 
Heidegewässer 

Nährstoffeintrag in oligotro-
phe Standortkomplexe und 
Lebensräume (durch Land-
wirtschaft, Tourismus, Frei-
zeitaktivitäten), Isolierung, 
Entwässerung, Aufforstung, 
Verfüllung, Wegebau, Grün-
landumbruch, intensive 
Grünlandnutzung, Verbu-
schung nährstoffarmer Offen-
landbiotope, Nadelholzbesto-
ckung, Umwandlung von 
Grünland in Maisacker im 
Umfeld 

­ Erhalt und Entwicklung der Feuchtberei-
che durch Wiedervernässung von Nie-
dermooren, Schaffung von Pufferflä-
chen zu den umliegenden Ackerflächen; 

­ Wiederherstellung natürlicher Wasser-
verhältnisse; 

­ Anlage von Blänken und Kleingewäs-
sern in Wiesenvogel- und Amphibien-
schutzgebieten; 

­ Erhaltung der Moorreste mit extensiver 
Nutzung, Erhalt extensiv genutzter 
Grünlandflächen; 

­ Erhaltung und Entwicklung naturnaher 
Stillgewässer, Förderung natürlicher 
Verlandungsreihen; 

­ Sicherung und Entwicklung naturnaher 
Moorrelikte (noch renaturierungsfähige 
degradierte Hochmoorrelikte, Moor-
schlenken-Pioniergesellschaften), auch 
als Verbreitungszentrum für Neubesied-
lung gestörter Pflanzenbereiche, wei-
tere Förderung der Regeneration durch 
Wiedervernässung und Entkusselungs-
maßnahmen in gestörten Bereichen; 

­ Sicherung und Wiederherstellung des 
natürlichen Bodenwasserhaushaltes; 

­ Anbindung von Altarmen, Anlage von 
Auen- und Ufergehölzen; 

­ Entwicklung von Erlen- und Birkenbrü-
chern durch natürliche Sukzession auf 
wiedervernässten Niedermoorstandor-
ten; 

große Feuchtgrünlän-
der 

Grünlandumbruch, Entwäs-
serungsmaßnahmen, 

Intensivierungsdruck; 

Grundwassergefährdung 
durch Nitrat aufgrund des 
hoch anstehenden Grund-
wassers; 

Zerschneidung (durch Stra-
ßenbau) 

­ Aufhebung der Drainagen und sonsti-
gen Entwässerungsmaßnahmen, He-
bung des Grundwassers; 

­ Rückführung von Acker in Grünland; 
­ Extensivierung der Grünlandnutzung 

(Reduzierung der Beweidungsdichte / 
Mahdtermine); 

­ Erhaltung feuchter Grünlandflächen in 
den Talbereichen; 

­ Wiederherstellung des natürlichen Bo-
denwasserregimes; 

Quellbereiche/Quellbä-
che 

Verbau bzw. Fassung von 
Quellbereichen; 

­ Schutz vor Tritt und Eutrophierung (Puf-
ferzonen zu intensiv genutzten Flächen 
von mind. 10 m), natürliche Entwick-
lung; 
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schutzwürdige 

Biotoptypen 
Belastungen Entwicklungs-/Schutzmaßnahmen 

Begradigung von Quellbä-
chen; 

­ Erhalt von begleitenden, bodenständi-
gen Laubgehölzen; 

­ Renaturierung ausgebauter Bereiche; 

Stillgewässer intensive (Freizeit-)Nutzung; 

Nährstoffeintrag 

­ Erhaltung und Optimierung strukturrei-
cher Gewässerkomplexe durch partielle 
Uferabflachung, Anlage von Pufferzo-
nen; 

­ Neuanlage von Blänken und Moorge-
wässern; 

­ Rückbau naturferner Teichanlagen, na-
turnahe Gestaltung; 

­ Erhaltung und Anlage naturnaher Klein-
gewässer (Tümpel, Altwasser) als Le-
bensraum für Laubfrosch und Libellen; 

­ Anlage von Kleingewässern in Kontakt 
zu Grünland- und Gehölzbiotopen; 

­ ungestörte Entwicklung von Abgra-
bungsgewässern; 

­ Wiederherstellung des natürlichen 
Grundwasserregimes z. B. durch 
Nichtinanspruchnahme von Grundwas-
ser für großflächige Bewässerung land-
wirtschaftlicher Flächen; 

bodenständige Laub-
wälder "mittlerer" 
Standorte: bodensau-
rer Eichenmischwald, 
Eichen-Hainbuchen-
wald, Hainsimsen-Bu-
chenwald, Waldmeis-
ter-Buchenwald 

intensive forstliche Nutzung 
von Waldbeständen, (groß-
flächig) Fremdbestockung 
mit Nadelgehölzen (v. a. Kie-
fer, Fichte), Beseitigung von 
Altholz; 

Naherholung; 

Siedlungsentwicklung; 

Beeinträchtigung des Was-
serhaushalts des Waldes 
durch tagebaubedingte 
Grundwasserabsenkung 
 

­ Erhaltung, Entwicklung und Optimierung 
naturnaher Laubmischwaldgesellschaf-
ten durch: 

­ Schaffung von Waldrändern, 
­ Verringerung des Fremdholzanteils, 
­ Umwandlung nicht bodenständiger 

Forstflächen in naturnah bestockte Wäl-
der, 

­ Förderung von Alt- und Totholz, 
­ Entwicklung von Vor- und Pionierwald-

stadien auf Sukzessionsflächen, Natur-
verjüngung, 

­ Einzelstammnutzung,  
­ Neubegründung bodenständiger Laub-

wälder auf entsiegelten Flächen im Be-
reich des waldarmen Tieflandes, 

­ Förderung der natürlichen Entwicklung 
von Waldsonderbiotopen wie Quellbe-
reiche, Bruchwaldfragmente, 

­ keine Bewirtschaftung von Bruch- und 
Erlen-Eschen-Auenwäldern an Bächen 
und in Quellbereichen; 

­ Erhalt und Entwicklung von Moor-, Er-
len- und Birkenbruchwälder durch Er-
haltung bzw. Wiederherstellung des 
landschaftstypischen Bodenwasser-
haushaltes, 

­ Erhaltung bzw. Schaffung ausreichend 
großer Pufferzonen, 

­ Schaffung breiter und differenzierter 
Waldsäume und Waldmäntel als Über-
gang zur intensiv genutzten Agrarland-
schaft und zu den Ortslagen; 

Heide, Sandtrockenra-
sen, 

Intensive forstliche Nutzung; ­ Freistellung von Gehölzen; 
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schutzwürdige 

Biotoptypen 
Belastungen Entwicklungs-/Schutzmaßnahmen 

Magerrasen Verbuschung / Sukzession; 

Beeinträchtigung durch Frei-
zeitnutzung (Tritt, Eutrophie-
rung, Beunruhigung); 

Flächenverlust durch Ge-
werbe- und Siedlungserwei-
terung; 

Nährstoffeintrag; 

Beseitigung von Kleinrelief-
formen (Dünen);  

Aufgabe militärischer Nut-
zungen auf Truppenübungs-
plätzen 

­ Schafbeweidung (Sandtrockenrasen), 
extensive Beweidung von Magergrün-
land; 

­ Entkusselung und Abplaggen degradier-
ter, verbuschter Heiden- und Trockenra-
senflächen mit anschließender Schafbe-
weidung; 

­ Verminderung von Nährstoff- und 
Schadstoffeinträgen durch Einrichtung 
ausreichend großer Pufferzonen;  

Binnendünenkomplexe Intensive forstliche Nutzung 
(v. a. Nadelholz); 

Verbuschung; 

Beeinträchtigung durch Frei-
zeitnutzung (Tritt, Eutrophie-
rung, Beunruhigung); 

Abgrabungstätigkeit, Wege-
bau; 

Gewerbe- und Siedlungser-
weiterung,  

­ Vergrößerung der Offenlandbiotope; 
­ Anlage von Pufferzonen (Gehölze, Suk-

zessionsstreifen) besonders in Kontakt 
zu Feuchtheiden und Moore; 

­ partielle Dünenfreistellung; 
­ Vermeidung von Eutrophierung; 
­ Erhaltung und Pflege der Dünen mit 

Borstgras- und Sandtrockenrasen; 
­ Umwandlung von Kiefern- und Fichten-

wäldern in Eichen-Birkenwälder 

 

Wie Tabelle 53 zeigt ist die Zerschneidung der Landschaft / Lebensräume durch Verkehrs-

wege und Siedlungen ein zentraler Aspekt, der alle betrifft. 

Entsprechend zeigt auch die aktuelle Berechnung der UZVR, dass die Zunahme der Sied-

lungs- und Verkehrsfläche dazu geführt hat, dass in der Planungsregion unzerschnittene, ver-

kehrsarme Räume mit Flächen unter 50 km² dominieren und es im Vergleich zur Berechnung 

2013 nur noch 5 der damals ermittelten 6 Räume in der Größenklasse > 50 – 100 km² in der 

Planungsregion gibt. Auch für die in der Planungsregion dominierende Größenklasse 

> 10 – 50 km² zeigt die aktuelle Neuberechnung, dass es zu Rückstufungen in niedrigere Grö-

ßenklassen (Größenklasse > 5 – 10 km² und darunter) gegenüber dem Jahr 2013 gekommen 

ist. Die Größenordnung liegt hier bei über 25.000 ha bzw. 8 % der bisherigen Größenklasse 

> 10 – 50 km² wobei nur Flächen  5 ha in die Auswertung einbezogen wurden.  

Dies wirkt sich auch negativ auf die Vernetzung der Flächen des Biotopverbunds und die je-

weiligen Zielarten aus. Aus diesem Grund erarbeitet das LANUK ein Konzept zur Entschnei-

dung der Landschaft im Bereich des Flachlandes, welches u. a. zum Ziel hat, das bestehende 

Straßennetz für wandernde Wildtierarten durchlässiger zu gestalten, einen landesweit durch-

gängigen Biotopverbund herzustellen sowie die Neu- oder Wiederbesiedlung geeigneter Le-

bensräume zu fördern. Weitere Informationen zum Entschneidungskonzept allgemein sind un-

ter folgendem Link abrufbar: 
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https://www.lanuk.nrw.de/themen/natur/landschaftsplanung/entschneidungskonzept 

Empfehlungen zur planerischen Umsetzung der Flächen von „herausragender Bedeu-

tung – Stufe 1“: 

Die nachstehenden Empfehlungen, die zunächst für die Ebene der Regionalplanung und dann 

der Landschaftsplanung und getrennt nach den Verbundstufe 1 und 2 gegeben werden, ver-

folgen das Ziel einen möglichst naturnahen Zustand der Landschaft zu erhalten oder in einem 

angemessenen Zeitraum herzustellen.  

Flächen der Stufe 1 stellen als fachliche Kulisse des „Netzes verbundener Biotope“ gemäß 

§ 20 BNatSchG in Verbindung mit § 35 LNatSchG NRW Vorschläge für die Darstellung der 

Freiraumfunktion „Bereiche zum Schutz der Natur“ (BSN) im Regionalplan dar.  

Diese grafischen Darstellungen sollen durch textliche Ziele, Grundsätze und Erläuterungen im 

Regionalplan konkretisiert werden. Diese sollen – da der Regionalplan Landschaftsrahmen-

plan ist – auch die Umsetzung der Bereiche zum Schutz der Natur auf der Ebene der Land-

schaftspläne betreffen. 

Auf der Ebene der Landschaftspläne soll die o. g. fachliche Kulisse die Grundlage für die Ab-

leitung von Entwicklungszielen im Sinne von § 10 Abs. 1 Zif. 1 und 2 LNatSchG NRW sowie 

die Ausarbeitung von grafischen (u. a. Schutzgebiete / Schutzobjekte) und textlichen Festset-

zungen (u. a. Ge- und Verbote, Zweckbestimmungen) darstellen.  

Die in der o. g. fachlichen Kulisse enthaltenen wertvollen Biotope, Strukturen und Vernet-

zungselemente sind insbesondere durch gezielte Pflege- und ggf. Entwicklungsmaßnahmen 

im Sinne § 13 LNatSchG NRW zu erhalten. 

Dabei sollten Bereiche zum Schutz der Natur nach Maßgabe der Landschaftsrahmenplanung 

als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden.  

Gleiches gilt auch für Flächen der Verbundstufe 1 unterhalb der regionalplanerischen Darstel-

lungsschwelle von 10 ha. 

Sie können auch als Kulisse für die Umsetzung von natur- und artenschutzfachlichen Zielen 

im Wege des Vertragsnaturschutzes dienen. 

 

Empfehlungen zur planerischen Umsetzung der Flächen von „besonderer Bedeutung – 

Stufe 2“ 

Flächen der Stufe 2 stellen, u. a. auch aufgrund  

• der in ihnen enthaltenen Flächen und Elemente mit Verbund-, Trittstein- sowie Puffer-

funktionen für die Flächen der Stufe 1 / BSN und  

o ihres Potenzials, dass sie Beziehungen zwischen den verschiedenen Lebens-

räumen - insbesondere auch zwischen den Verbundflächen der Stufe 1 / BSN 

- eine räumlich breitere Basis geben und 

o Barrierewirkungen entgegenwirken,  

Vorschläge für die Darstellung der Freiraumfunktion „Bereiche zum Schutz der Landschaft und 

landschaftsorientierten Erholung (BSLE) im Regionalplan dar.  

https://www.lanuk.nrw.de/themen/natur/landschaftsplanung/entschneidungskonzept
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Diese grafischen Darstellungen sollen durch textliche Ziele, Grundsätze und Erläuterungen im 

Regionalplan konkretisiert werden. Diese sollen – da der Regionalplan Landschaftsrahmen-

plan ist – auch die Umsetzung der Bereiche zum Schutz der Landschaft und landschaftsorien-

tierten Erholung auf der Ebene der Landschaftspläne betreffen. 

Für Flächen von besonderer Bedeutung – Stufe 2, die dem Schutz bestimmter Arten der Ha-

bitatgilde „Offenland-Acker“ (z. B. Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn sowie Rohr und- Wiesen-

weihe) zuzuordnen sind, sollte eine Darstellung von Bereichen zum „Schutz der Landschaft 

und Arten“ BSL(A) im Regionalplan Münsterland nach Maßgabe der dazu in der Durchfüh-

rungsVO zum Landesplanungsgesetz eröffneten Möglichkeiten verfolgt werden.  

Auf der Ebene der Landschaftspläne soll die o. g. fachliche Kulisse die Grundlage für die Ab-

leitung von Entwicklungszielen im Sinne von § 10 Abs. 1 Zif. 1 bis 4 LNatSchG NRW sowie 

die Ausarbeitung von grafischen (u. a. Schutzgebiete / Schutzobjekte) und textlichen Festset-

zungen (u. a. Ge- und Verbote, Zweckbestimmungen) darstellen.  

Die in der o. g. fachlichen Kulisse enthaltenen wertvollen Biotope, Strukturen und Vernet-

zungselemente sind durch gezielte Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen im Sinne § 13 

LNatSchG NRW zu entwickeln und sollen somit das Biotopverbundsystem ergänzen und ver-

vollständigen. 

Dabei sollten Bereiche zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung nach 

Maßgabe der Landschaftsrahmenplanung als Landschaftsschutzgebiete (ggf. mit besonderer 

Zielrichtung) ausgewiesen werden.  

Innerhalb der BSLE sind Flächen von „besonderer Bedeutung – Stufe 2“ die naturschutzfach-

lich zentralen Flächen der Landschaftsschutzgebiete. 

Kleinflächige BSLE (u. a. BSLE unterhalb der regionalplanerischen Darstellungsschwelle) 

können als geschützter Landschaftsbestandteil umgesetzt werden. 

Soweit zutreffend ist im Landschaftsplan in besonderen Fällen z. B. für die Sicherung von EU-

Vogelschutzgebieten / Lebensräume besonders zu schützender Arten (z. B. Feldlerche, Kie-

bitz, Rebhuhn sowie Rohr und- Wiesenweihe) auch eine Umsetzung von regionalplanerischen 

Darstellungen (z. B. BSLA) durch Landschaftsschutzgebiete mit besonderen Festsetzungen 

möglich. 

Flächen der Verbundstufe 2 können auch als Kulisse für die Umsetzung von natur- und arten-

schutzfachlichen Zielen im Wege des Vertragsnaturschutzes dienen. 

 

Planerische Empfehlungen / Erläuterungen zu den Kern-, Ergänzungs-, Verbindungs- 

und Entwicklungsräumen 

Die Funktionszuweisung als Kern-, Ergänzungs-, Verbindungs- und Entwicklungsräume für die 

insgesamt 8 Habitatgilden geben die Bewertung zu den Biotopverbundflächen der Stufen 1 

und 2 unter dem Aspekt des Biotopverbundes für die Zielarten (Habitatgilden)/Leitarten bzw. 

klimasensitiven Arten wieder, wie sie in den Objektbeschreibungen, die zu jeder Biodtopver-

bundfläche existieren, erfasst ist. 

Sie qualifizieren und erweitern damit den bisherigen standort- und biotoptypenbezogenen  

Biotopverbund. 
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Dabei ist zu beachten, dass es überlagernde Darstellungen gibt. 

So kann z. B. ein großer Offenlandbereich wie der Truppenübungsplatz Borkenberge sowohl 

Kernraum für die Gilde der Magerrasen und Trockenheiden, aufgrund der in ihm existierenden 

Übergangs- und Schwingrasenmoore oder Hainsimsen-Buchenwaldbestände, aber auch 

gleichzeitig Kernraum der Gilde der Moore und Feuchtheiden sowie der Walddgilde sein. 

In gleicher Weise verhält es sich auch mit den Ergänzungs- und / oder Verbindungs- und / 

oder Entwicklungsräumen anderer Gilden sowie den Kern-, Verbindungs-, Ergänzungs- und 

Entwicklungsräumen für die klimasensitiven Zielarten der Habitatgilden. 

Die Summe der Überlagerungen spiegelt die Multifunktionalität der Verbundobjekte und damit 

indirekt auch deren Bedeutung im Zielartenverbund wieder. 

Ausgeschlossen ist, dass ein Kernraum z. B. der Waldgilde zugleich auch Ergänzungs- und / 

oder Verbindungs- und / oder Entwicklungsraum der Waldgilde ist. 

Aufgrund ihres Charakters sind dabei Kernräumen – als Grundstruktur eines zielartenorien-

tierten Biotopverbundes – und Verbindungsräumen in einer planerischen Bewertung eine grö-

ßere Bedeutung zuzumessen als Ergänzungsräumen (zu dieser Grundstruktur) und Entwick-

lungsräumen, in denen zwar die Voraussetzungen für eine Einbeziehung in den Verbund vor-

liegen, dort aber erst durch Maßnahmen (weiter) zu entwickeln sind. 

Diese grundlegende Aussage gilt für die Räume der Zielarten wie auch für die der klimasensi-

tiven Zielarten gleichermaßen wobei Räume für klimasensitive Arten planerisch unter dem As-

pekt erhöhter Anforderungen zu betrachten sind, weil sie z. B. für: 

• eine Anpassung der Arten und ihrer Lebensräume an den Klimawandel, 

• die Permeabilität der Landschaft als Voraussetzung des Rückzugs von Arten aus im 

Zuge des Klimawandels veränderten, in noch vorhandene geeignetere Lebensräume 

und / oder 

• die Umsetzung von Maßnahmen für die Realisierung oder Unterstützung von Anpas-

sungsprozessen 

fungieren. 
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Empfehlungen zur planerischen Umsetzung für den Textteil des Regionalplans 

Auf der Grundlage der in diesem Fachbeitrag erarbeiteten Ergebnisse werden für die Pla-

nungsregion - Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und kreisfreie Stadt Münster - die 

nachstehenden Vorschläge für die Formulierung von Zielen und Grundsätzen für den fortzu-

schreibenden Regionalplan Münsterland gemacht. 

 

1. Allgemeiner Freiraumschutz 

Ziel 1.1 

Die zeichnerisch dargestellten Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereiche des Planungsrau-

mes sind Vorbehaltsgebiete. 

Wegen ihrer Nutz- und Schutzfunktionen, ihrer Landschaftsbildqualität, ihrer Erholungs- und 

Ausgleichsfunktionen und ihrer Funktionen als Lebensräume für Pflanzen und Tiere sind die 

bestehenden Freiräume zu erhalten und zu entwickeln. 

Die noch vorhandenen großen, unzerschnittenen Freiräume – insbesondere die unzerschnit-

tenen verkehrsarmen Räume (UZVR) der Größenkategorien > 50 km² und > 100 km² und die 

lärmarmen Erholungsräume < 45 dB(A) sind vor Zerschneidung und Fragmentierung zu be-

wahren. 

In den Übergangsbereichen von Siedlung und Freiraum sind ortsrandtypische Landschafts-

elemente (u. a. Obstbaumwiesen, Hecken, Baumreihen) und Biotope zu erhalten und zu ent-

wickeln. 

 

Ziel 1.2 

Der Regionalplan als Landschaftsrahmenplan berücksichtigt bei regionalplanerischen Vorha-

ben [(Teil-)Neuaufstellungen / Änderung / Zielabweichung)] den für den Regionalplan erstell-

ten Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach § 8 LNatSchG NRW mit 

den Teilen, die bisher nicht in den Regionalplan integriert wurden in seinen Abwägungspro-

zessen. 

 

Ziel 1.3 

Soweit landwirtschaftliche Nutzflächen als Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche aufgrund 

ihrer besonderen Bedeutung für diese Arten mit Bereichen zum Schutz der Landschaft und 

Arten [BSL(A)] überlagernd dargestellt sind, sind Maßnahmen des Naturschutzes an den Vor-

gaben des Ziels 3.5 zu orientieren. 

 

Ziel 1.4 

Es sind Lebensräume zu erhalten und zu entwickeln, die aufgrund ihrer jeweiligen Größe und 

Struktur geeignet sind, dauerhaft zum Erhalt der Vielfalt der Arten, ihrer Lebensgemeinschaf-

ten und Biotope beizutragen. Hierzu ist eine räumliche Vernetzung durch einen Biotopver-

bund zu schaffen, der Ausweich- und Wanderungsbewegungen für Populationen ermöglicht. 

Dieser ist für den zukünftig zu erwartenden Klimawandel zu sichern. 
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Ziel 1.5 

Bei der notwendigen Inanspruchnahme von Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichen für 

andere Zwecke ist der Erhaltung „schutzwürdiger“ Böden mit sehr hoher Archiv- und Bioto-

pentwicklungsfunktion ein besonderes Gewicht beizumessen. 

 

Ziel 1.6 

Die in der Erläuterungskarte („xyz“) des Regionalplanes abgegrenzten Landschaftsräume so-

wie die in den dazu gehörenden Anhängen beschriebenen Leitbilder zur Landschaftsentwick-

lung dienen bei Entscheidungen über die Sicherung, Entwicklung und Inanspruchnahme von 

Freiraum sowie die Planung und Umsetzung damit verbundener Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen in den betroffenen Landschaftsräumen als Orientierungshilfen. 

Zur Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft sollen Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen – wenn möglich – in den dargestellten Bereichen für den Schutz der Landschaft und 

Erholung [BSL(E)], den Überschwemmungsbereichen oder den Waldbereichen platziert wer-

den. Hierbei sind artenschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen. 

 

Grundsatz 1.1 

Auf die Funktionsfähigkeit des Freiraums als: 

− Raum für Land- und Forstwirtschaft, 

− Identifikationsraum und historisch gewachsene Kulturlandschaft, insbesondere in 

den Bereichen in denen das Landschaftsbild eine „herausragende“ oder „beson-

dere Bedeutung“ hat, 

− Lebensraum und Verbindungsraum für Pflanzen und Tiere, 

− Raum mit regional und überregional bedeutsamen wasserwirtschaftlichen Funktio-

nen, 

− Raum für landschafts- und naturverträgliche Erholung, Naturerfahrung, Land-

schaftserleben, Sport- und Freizeitnutzung, 

− gliedernder Raum für Siedlungs- und Verdichtungsgebiete, 

− klimatischer und lufthygienischer Ausgleichsraum und 

− Raum mit Bodenschutzfunktion 

ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen Rücksicht zu nehmen. 

Die verschiedenen Freiraumfunktionen sollen im Wege einer sachgerechten Abwägung im 
Einzelfall miteinander in Einklang gebracht werden. 

 

2. BSN 

Ziel 2.1 

Die Bereiche zum Schutz der Natur sind zum Aufbau eines regionalen Biotopverbundsys-

tems zu erhalten und zu entwickeln. Zur Sicherung heimischer Pflanzen- und freilebender 

Tierarten und damit der Biodiversität sind wertvolle Lebensräume und Lebensgemeinschaf-

ten zu erhalten, zu entwickeln und wiederherzustellen.  
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Innerhalb der festgelegten Bereiche für den Schutz der Natur sind Planungen und Maßnah-

men ausgeschlossen, die dem Schutz und der Entwicklung wertvoller Lebensräume und -

gemeinschaften zuwiderlaufen.  
 

Ziel 2.2 

Die Bereiche zum Schutz der Natur sind im Rahmen der Landschaftsplanung über geeignete 

Festsetzungen oder durch ordnungsbehördliche Verordnung zu sichern und zu entwickeln. Die 

fachplanerische Konkretisierung der BSN soll aus den zeichnerischen Abgrenzungen der Flä-

chen mit „herausragender Bedeutung“ für den Biotopverbund und den fachgutachterlichen 

Aussagen des Fachbeitrages nach § 8 LNatSchG NRW entwickelt werden.  

Dabei sind wertvolle bzw. schutzwürdige Bereiche als Naturschutzgebiete auszuweisen. Wo 

eine Ausweisung als Naturschutzgebiet nicht zielführend ist und eine Sicherung 

− nach § 26 oder § 29 BNatSchG (Landschaftsschutzgebiet, geschützter Land-

schaftsbestandteil),  

− nach § 26 oder § 29 BNatSchG in Kombination mit einer Sicherung durch Ver-

tragsnaturschutz oder  

− eine Sicherung ausschließlich durch Vertragsnaturschutz verfolgt wird,  

ist eine Schutzqualität ähnlich der eines Naturschutzgebietes sicherzustellen und durch Moni-

toring als Nachweis zu begleiten. 

 

Ziel 2.3 

Die zeichnerisch dargestellten Bereiche für den Schutz der Natur sind Vorranggebiete, die 

nicht zugleich die Wirkung von Eignungsgebieten haben. In den Bereichen für den Schutz der 

Natur ist dem Arten- und Biotopschutz Vorrang vor beeinträchtigenden raumbedeutsamen Pla-

nungen und Maßnahmen einzuräumen. 

Diese Bereiche sind zu erhalten und zu entwickeln und umfassen insbesondere 

− besonders schutzwürdige, landschaftstypische und seltene Lebensräume (Bio-

tope) mit ihren charakteristischen Pflanzen- und Tierarten und deren Lebensge-

meinschaften,  

− Flächen mit Bedeutung für den standort-, biotoptypen- und zielartenbezogenen Bi-

otopverbund sowie mit Bedeutung für die Anpassung der Arten und Biotope an 

den Klimawandel 

− Flächen mit ökologisch besonders wertvollen Standortpotenzialen zur Ergänzung 

der besonders schutzwürdigen Lebensräume und zur dauerhaften Erhaltung der 

heimischen Pflanzen- und Tierarten einschließlich ihrer Lebensgemeinschaften,  

− Flächen deren Landschaftsbild, wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder 

hervorragenden Schönheit als „herausragend“ bewertet ist, 

− geologisch/bodenkundlich und denkmalpflegerisch bedeutsame Flächen und Ob-

jekte. 

 

Ziel 2.4 

Die für den Biotopverbund erforderlichen Flächen innerhalb von Siedlungsbereichen, die aus 

zeichentechnischen Gründen nicht als Bereiche für den Schutz der Natur dargestellt werden 
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konnten oder die unterhalb der zeichnerischen Darstellungsschwelle des Regionalplans von 

10 ha liegen, hat die nachfolgende Fachplanung durch geeignete Planungen und Maßnahmen 

zu sichern, sodass z. B. u. a. die Durchgängigkeit von Fließgewässern oder naturschutzfach-

lich bedeutsamen Biotope unter 10 ha Größe erhalten bleiben. 

 

Ziel 2.5 

Wenn sich BSN mit sonstigen Zweckbindungen im Freiraum überlagern, gelten die Ziele für 

BSN für die Folgenutzung nach Beendigung der dargestellten zweckgebundenen Nutzung. 

Die Ziele dürfen bis zum Abschluss der zweckgebundenen Nutzung nicht zu deren Beeinträch-

tigung führen. 

 

3. BSL(E) 

Ziel 3.1 

Die Bereiche für den Schutz der Landschaft und der landschaftsorientierten Erholung [BSL(E)] 

sind in ihren wesentlichen Teilen als Landschaftsschutzgebiete festzusetzen.  

Die zeichnerisch dargestellten Bereiche für den Schutz der Landschaft und der landschafts-

orientierten Erholung [BSL(E)] des Planungsraumes sind Vorbehaltsgebiete. 

 

Ziel 3.2 

In den Bereichen für den Schutz der Landschaft und der landschaftsorientierten Erholung 

[BSL(E)] sollen die Bodennutzung und ihre Verteilung auf: 

− die Erhaltung und die nachhaltige Wiederherstellung  

• der natürlichen Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und  

• des Landschaftsbildes,   

− den Schutz von Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter wildlebender Tiere und 

Pflanzen und 

− die landschaftsorientierte Erholungseignung 

ausgerichtet werden.  

Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die zur Beeinträchtigung dieser Funktionen 

führen können, sollen möglichst vermieden werden. Bei erforderlicher Inanspruchnahme soll 

im Rahmen der Kompensation auf eine Verbesserung oder Wiederherstellung dieser Funktio-

nen hingewirkt werden. 

Im Einzelnen haben die BSL(E) der Sicherung bzw. Wiederherstellung oder Entwicklung: 

− des wesentlichen Charakters und der Identifikationsfunktion der Landschaft, typischer 

Landschaftsstrukturen und -bestandteile, einschließlich der Bodendenkmäler, Denkmäler 

und Denkmalbereiche i. S. § 2 Denkmalschutzgesetz (DSchG) sowie charakteristische 

Nutzungsformen, 

− landschaftstypischer Lebensräume und Aufbau eines Biotopverbundsystems 

− der natürlichen Bodenfruchtbarkeit, des Erosions- und Deflationsschutzes sowie der na-

türlichen Vielfalt an unterschiedlichen Böden als Standortvoraussetzungen für Flora und 

Fauna und als Lebensgrundlage des Menschen, 
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− des natürlichen Wasserdargebots, der Grundwasserneubildung und Reinhaltung des 

Grund- und Oberflächenwassers, 

− naturnaher Gewässer und von Retentionsräumen, 

− des geländeklimatischen Ausgleichsvermögens, 

− der Immissionsschutzfunktion, 

− des Landschaftsbildes, 

− der landschaftsorientierten Erholung, Sport- und Freizeitnutzung und  

− Eingliederung der Siedlungen (Ortsrandgestaltung) in die freie Landschaft 

zu dienen. 

 

Ziel 3.3 

In den Bereichen für den Schutz der Landschaft und der landschaftsorientierten Erholung ist 

im Rahmen der Entwicklung eines Biotopverbundsystems ein Netz von naturnahen Biotopty-

pen und extensiv genutzten Flächen sowie eine reiche Ausstattung mit natürlichen Landschaft-

selementen auch zu sichern und zu entwickeln. 

Die BSL(E) dienen auch der funktionalen Einbindung der Bereiche für den Schutz der Natur 

und der Sicherung notwendiger Pufferzonen zu diesen. Sie besitzen Verbund- und Trittstein-

funktionen zwischen den BSN und sichern die funktionalen Beziehungen zwischen den ver-

schiedenen Lebensräumen in diesen. Sie stellen damit den Biotopverbund auf eine räumlich 

breite Basis und wirken Barrierewirkungen entgegen.  

 

Ziel 3.4 

In den BSL(E) ist im Rahmen der dargestellten Grundnutzung und der Zielsetzungen für Si-

cherung, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Landschaft die Zugänglichkeit der 

Landschaft für Erholungssuchende zu sichern.  

Soweit im Einzelfall Nutzungsansprüche der Erholung mit den Belangen des Schutzes der 

Landschaft konkurrieren, sind die letzteren vorrangig.  

Vermeidbare Störungen durch Immissionen und durch Zerschneidung zusammenhängender 

Erholungsräume sind auszuschließen. 

 

Ziel 3.5 

In den Bereichen, in denen von schwerpunktmäßigen Vorkommen von Feldvögeln auszuge-

hen ist, erfolgt die Darstellung Bereiche zum Schutz der Landschaft und Arten [BSL(A)] mit 

dem Ziel der Erhaltung der vorkommenden schutzwürdigen Arten (Feldlerche, Kiebitz, Reb-

huhn, Wiesen- und Rohrweihe) und aufgrund der besonderen Bedeutung dieser Flächen für 

diese Arten.  

Die dauerhafte Erhaltung und Sicherung der hier vorkommenden schutzwürdigen Populatio-

nen ist insbesondere mit Rücksicht auf die guten Produktionsbedingungen der Landwirtschaft 

in diesen Bereichen mit dem Instrument des Vertragsnaturschutzes und des begleitenden Ar-

ten-Monitorings zu verfolgen.  

Ausweisungen von Schutzgebieten nach dem Naturschutzrecht in den Bereichen zum Schutz 

der Landschaft und Arten [BSL(A)] erfolgen mit dem Ziel den Schutz der Landschaft und Arten 

gegenüber Dritten zu sichern und so die Maßnahmen zu flankieren.  
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In diesen Bereichen sind alle Maßnahmen zu vermeiden, die zu einem Verlust der Lebens-

räume dieser Arten oder zu einer weiteren Segmentierung der großräumigen Landschaft füh-

ren. 

Soweit im Einzelfall Nutzungsansprüche der Erholung mit den Belangen des Schutzes der 

Landschaft und Arten konkurrieren, sind Letztere in diesen BSL(A) vorrangig.  

 

Ziel 3.6 

Wenn sich BSL(E) mit sonstigen Zweckbindungen im Freiraum überlagern, gelten die Ziele für 

BSL(E) nur insoweit, als dadurch die zweckgebundene Nutzung nicht beeinträchtigt wird. En-

det die zweckgebundene Nutzung, gelten die Ziele für BSL(E) uneingeschränkt. 

 

Ziel 3.7 

Bereiche zum Schutz der Landschaft für die gemäß der Erläuterungskarte („xyz“) im Regio-

nalplan hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Bewertung mit der Stufe „herausragende Be-

deutung“ ausgewiesen wird, stellen harte Tabuzonen in der Abwägung von raumbedeutsamen 

Planungen und Maßnahmen dar, die aufgrund ihrer Art oder Ausgestaltung das Landschafts-

bild negativ beeinträchtigen können, wie z. B. Gewerbe- und Industriestandorten, großflächiger 

Einzelhandel, Fernleitungstrassen und mastenartige Eingriffe über 20 m Höhe. 

 

Ziel 3.8 

Bereiche zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung [BSL(E)], für die 

gemäß der Erläuterungskarte („xyz“) im Regionalplan hinsichtlich des Landschaftsbildes eine 

Bewertung mit der Stufe „besondere Bedeutung“ ausgewiesen wird, stellen weiche Tabuzonen 

in der Abwägung von raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar, die aufgrund ihrer 

Art oder Ausgestaltung das Landschaftsbild negativ beeinträchtigen können, wie z. B. Ge-

werbe- und Industriestandorten, großflächiger Einzelhandel, Fernleitungstrassen und masten-

artige Eingriffe über 20 m Höhe. 

 

4. Regionale Grünzüge 

Ziel 4.1 

Die Regionalen Grünzüge sind als wesentliche Bestandteile des regionalen Freiflächensys-

tems im Sinne der notwendigen Ausgleichsfunktionen, insbesondere in den Verdichtungsge-

bieten gegen die Inanspruchnahme für Siedlungszwecke besonders zu schützen. Sie sind in 

der Bauleit- und Fachplanung durch lokal bedeutsame Freiflächen zu ergänzen und zur Her-

stellung ihrer Durchgängigkeit untereinander zu vernetzen; die Durchgängigkeit der Regiona-

len Grünzüge zum ländlichen Freiraum ist zu gewährleisten. 

Die Regionalen Grünzüge sollen insbesondere die siedlungsräumliche Gliederung, den klima-

ökologischen Ausgleich, die Biotoperhaltung und -vernetzung sowie die landschaftsorientierte 

Erholung, Sport- und Freizeitnutzung sichern. Sie sind ihrer Zweckbestimmung entsprechend 

zu erhalten und zu entwickeln. Neue Planungen und Maßnahmen, die diese Aufgaben und 

Funktionen beeinträchtigen, sind auszuschließen. Nur in begründeten Ausnahmefällen kön-
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nen von den Trägern der Bauleit- und Fachplanung Einrichtungen der Infrastruktur und Nut-

zungen, die von der Sache her ihren Standort im Freiraum haben und nicht außerhalb des 

Regionalen Grünzugs verwirklicht werden können, auch in Regionalen Grünzügen unter Be-

achtung der entsprechenden Ziele vorgesehen werden. 

Die Regionalen Grünzüge sollen durch eine qualitative, ökologische Aufwertung des Freirau-

mes, den Wiederaufbau von zerstörter oder beeinträchtigter Landschaft sowie durch die Ver-

knüpfung vorhandener ökologischer Potenziale entwickelt und verbessert werden. 

 

5. Kulturlandschaften 

Ziel 5.1 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind der Charakter der Kulturlandschaften 

mit ihren bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen und - elementen sowie die historisch wert-

vollen Orts- und Landschaftsbilder zu bewahren. Notwendige Weiterentwicklungen beziehen 

den Kulturlandschaftscharakter und die tradierten Ortsbilder als Planungsgrundlage ein. 

Kulturhistorisch charakteristische Siedlungs- und Freiraumstrukturen, die das Orts- und Land-

schaftsbild in besonderer Weise bestimmen bzw. durch geeignete Maßnahmen entsprechend 

aufgewertet werden können, sollen planerisch gesichert und in ihrer Funktion erhalten und 

entwickelt werden. Hierzu sollen die in der Tabelle („xyz“) des Regionalplanes aufgeführten 

Leitbilder berücksichtigt werden. 

 

6. Wald 

Ziel 6.1 

Die zeichnerisch dargestellten Waldbereiche des Planungsraumes sind Vorranggebiete, die 

nicht zugleich die Wirkung von Eignungsgebieten haben. 

In den dargestellten Waldbereichen ist der Wald sowohl zur wirtschaftlichen Nutzung als auch 

zur Erzielung seiner ökologischen und sozialen Wohlfahrtswirkungen für die Umwelt (Schutz- 

und Erholungsfunktion) nach Maßgabe dieses Planes zu erhalten und je nach überwiegender 

Funktion unter Beachtung des Bodenschutzes standortgemäß bzw. naturgemäß und auf 

Nachhaltigkeit ausgerichtet zu bewirtschaften, zu sichern und zu entwickeln. 

Bei Anlage, Pflege, Nutzung und Verjüngung der Waldbestände sind Verfahren des Waldbaus, 

der Holzernte, der Kulturtechnik und des Forstschutzes zu wählen, die Nutz-, Schutz- und 

Erholungsfunktion des Waldes und seine Funktion als Lebensraum für eine vielfältige Pflan-

zen- und Tierwelt sicherstellen. Im Planbereich soll eine nachhaltige bzw. – wenn vertretbar – 

eine naturnahe Waldbewirtschaftung angestrebt werden, die neben ihrer hohen ökologischen 

Wertigkeit gleichzeitig eine nachhaltige, massenreiche und hochwertige Holzproduktion ga-

rantiert.  

Dadurch soll langfristig ökologisch verträglicher und krisenunabhängiger Waldbau für den ge-

samten Planungsraum erreicht werden. 

Im Rahmen des zukünftigen Waldumbaus sind Aspekte des Klimawandels und der Anpassung 

des Waldes und seiner Lebensgemeinschaften daran (z. B. durch die Nutzung bodenständiger 

Baumarten) zu berücksichtigen. 
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Die Funktion des Waldes als Kohlenstoffspeicher wird erhalten oder durch geeignete Maßnah-

men wiederhergestellt, um den Verpflichtungen aus der Verordnung (EU) 2018/841 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates von 30. Mai 2018 nachzukommen. 

Ziel im Sinne der Nachhaltigkeit ist die Schaffung, Erhaltung und Bewirtschaftung ökologisch 

stabiler und leistungsstarker Wälder, die ihre vielfältigen Funktionen auf Dauer erfüllen kön-

nen. 

 

Ziel 6.2 

Der Wald ist hinsichtlich seiner Funktionen:  

− Immissionsschutz,  

− Wasserschutz,  

− Biotop- und Artenschutz,  

− CO2-Senke und  

− Sichtschutz,  

wegen seiner Bedeutung  

− für das Klima,  

− den Boden,  

− die Erholung und  

− die Kulturlandschaft,  

wegen seiner  

− wirtschaftsrelevanten Nutzungsmöglichkeiten und  

− insbesondere auch als CO2-neutrale Energiequelle  

zu erhalten und weiterzuentwickeln. 

 

Ziel 6.3 

Auch die unterhalb der zeichnerischen Darstellungsschwelle des Regionalplans liegenden 

Waldgebiete sind zu erhalten, zu sichern und zu entwickeln. 

 

Ziel 6.4 

Die Inanspruchnahme von Wald darf in der regionalplanerischen Abwägung nur von Planun-

gen und Maßnahmen überwunden werden, deren Bedarf nachgewiesen ist und die nicht an 

anderer Stelle außerhalb des Waldes realisierbar sind. 

Eine Zerschneidung und Abtrennung von Teilflächen vorhandener Waldflächen ist zur Siche-

rung der vielfältigen Funktionen der Waldflächen zu vermeiden. 

Sofern Waldflächen für andere Nutzungen in Anspruch genommen werden, ist der Verlust 

durch funktionsbezogene Ersatzaufforstungen zu kompensieren. 

 

Ziel 6.5 
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Erstaufforstungen kommen nur dort in Betracht, wo sie wichtige waldfreie Biotope, das Klein-

klima oder das Landschaftsbild nicht beeinträchtigen.  

Flächen, die ökologisch wertvolle waldfreie Biotope darstellen; insbesondere Grünlandberei-

che sind von Neuaufforstungen auszunehmen. 

 

Ziel 6.6 

Unter Wahrung des kulturlandschaftlichen Charakters soll in waldarmen Gebieten (weniger 

als 25 % Waldanteil) der Waldanteil unter Beachtung der Ziele des Regionalplanes für Erst-

aufforstungen langfristig erhöht werden. Besonderer Wert ist auf die Vernetzung von Rest- 

und Kleinwaldflächen zu legen.  

 

Ziel 6.7 

Die als Naturwaldzellen und Wildnisentwicklungsgebiete ausgewiesenen Flächen und deren 

unmittelbare Umgebung sind so zu sichern, dass Einwirkungen von außen, die eine unge-

störte Entwicklung der Biozönosen stören könnten, vermieden werden. Bei Vorliegen der 

forstwissenschaftlichen Voraussetzungen sind weitere Waldflächen als Naturwaldzellen und 

Wildnisentwicklungsgebiete, insbesondere in Räumen, wo nur wenige dieser Gebiete beste-

hen, zu sichern. 

 

Ziel 6.8 

Zur waldbaulichen Stabilisierung der Bestände ist ein konsequenter Waldumbau in Nadel-

holzbereichen durch mittelfristige Erhöhung des standortgerechten heimischen Laubholzan-

teils (auf vielen Standorten Buche oder Eiche) anzustreben. 

In Waldflächen, die von der Darstellung BSN überlagert werden, ist eine Einbringung des 

standortgerechten heimischen Laubholzanteils (auf vielen Standorten Buche oder Eiche) von 

mind. 30 % anzustreben. 

 

Ziel 6.9 

Eine Inanspruchnahme durch andere Raumnutzungen von Wäldern mit Lebensraumtypen 

gemäß FFH-Richtlinie der Typschlüssel 9110, 9130, 9150, 9160, 9190, 91D0, 91E0 und 91F0 

für die in einer Auswertung ermittelt wurde, dass sie ein erhöhtes Risiko haben, im Rahmen 

des Klimawandels durch Sommertrockenheit ganz oder teilweise verloren zu gehen, ist aus-

geschlossen. Die der Regionalplanung nachgelagerten Plan- und Genehmigungsverfahren 

wirken darauf hin, dass diese Wälder durch gezielte Maßnahmen in ihrem Fortbestand sta-

bilisiert, geschützt bzw. keine Maßnahmen realisiert werden, die den Fortbestand dieser Wäl-

der gefährden. Die Sicherung und Wiederherstellung des typischen Wasserhaushaltes wird 

gewährleistet. In Wäldern für die dieses Gefährdungspotenzial ermittelt wurde und die im 

Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach § 8 LNatSchG als Verbund-

flächen von besonderer oder herausragender Bedeutung erfasst wurden, berücksichtigen die 

Maßnahmen zur Entwicklung und Wiederherstellung die Artenzusammensetzung der ent-

sprechenden FFH-Lebensraumtypen.  
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Auf diesen Flächen ist, 

• soweit es sich um Flächen des Biotopverbundes von herausragender Bedeutung han-

delt der Sukzession bzw. 

• soweit es sich um Flächen des Biotopverbundes von besonderer Bedeutung handelt 

der Sukzession und / oder der Naturverjüngung 

Vorrang vor Pflanzmaßnahmen zu geben. 

 

Grundsatz 6.1 

Waldflächen mit Resten historischer Waldnutzungsformen sollen entsprechend ihrem schutz-

würdigen Charakter bewirtschaftet bzw. gepflegt werden. Entsprechende Nutzungskonzepte 

sollen im Konsens mit den Waldbesitzern entwickelt werden. 

 

7. Wasser 

Ziel 7.1 

Alle Quellgebiete sind in ihrer Funktion als: 

− zentrale Bestandteile des Naturhaushaltes, 

− vielfältige Lebensräume für Pflanzen und Tiere und 

− Vernetzungselemente im Biotopverbund 

zu sichern und zu entwickeln. 

 

Ziel 7.2 

An den für den Biotopverbund bedeutenden Flüssen / Fließgewässern, wie:  

− Ems, 

− Lippe, 

− Berkel und 

− Vechte  

sind Maßnahmen und Vorhaben, die diese Funktion beeinträchtigen, zu vermeiden. 

Maßnahmen in und an den o. g. Fließgewässern bzw. Gewässerabschnitten sowie den an 

diese Bereiche angrenzenden Gewässerabschnitten, die diese Funktion verbessern, sind zu 

fördern und haben Vorrang vor anderen raumbedeutsamen Vorhaben und Maßnahmen.  

Der Erhaltung und Verbesserung der Durchgängigkeit dieser Fließgewässer kommt bei allen 

nachgelagerten Planungen besondere Bedeutung zu.  

 

Ziel 7.3 

In den für den Biotopverbund bedeutenden und landesweit bedeutende Auenkorridoren von   

− Ems, 

− Lippe, 

− Berkel und 

− Vechte 
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sind die Auen vor Inanspruchnahmen zu schützen und in ihrer Vernetzungsfunktion durch Re-

naturierungen und Rückbau von Elementen, die die Vernetzung stören, zu stärken.   

 

Ziel 7.4 

Die Wirksamkeit der Oberflächengewässer und ihrer Ufer als Lebensraum für Pflanzen und 

Tiere muss erhalten bzw. wiederhergestellt werden, um die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-

haltes langfristig zu sichern. Die vielfältigen Nutzungen der Oberflächengewässer durch den 

Menschen müssen mit der klimatischen und ökologischen Funktion der Gewässer vereinbar 

sein. 

 

Ziel 7.5 

Die qualitativen und quantitativen Anforderungen zur Erreichung eines guten ökologischen und 

chemischen Zustandes der Gewässer im Sinne der EG-Wasserrahmen- und Hochwasserrisi-

komanagement-Richtlinie sind durch die Bereitstellung eines ausreichenden Entwicklungs-

spielraumes zu gewährleisten. Entlang der Fließgewässer ist insbesondere auf Uferstreifen 

eine standortangepasste Entwicklung von Biotopelementen zu ermöglichen. 

Die im Planungsraum vorkommenden stehenden und fließenden Gewässer sind unter Berück-

sichtigung ihrer Ufer, Auen und Quellbereiche in ihrer Struktur und Gewässerqualität zu erhal-

ten, zu verbessern und landschaftsgerecht in die sie umgebenden Bereiche einzubinden. 

In den Siedlungsbereichen ist zur Erreichung des Qualitätszieles „guter ökologischer und che-

mischer Zustand der Gewässer“ bzw. zu dessen Erhaltung sicherzustellen, dass Gewäs-

sernutzungen, von denen eine Beeinträchtigung der Wasserqualität, der Lebensgemeinschaf-

ten und der Gewässerstruktur ausgehen, vermieden bzw. verhindert werden. Bestehende Be-

einträchtigungen sind durch geeignete Maßnahmen in ihrer Wirkung zu minimieren bzw. wo 

möglich zu beenden. 

Wasserbauliche Maßnahmen müssen den Zustand der Fließgewässer schützen und eine na-

turnahe Entwicklung zum Ziel haben. Alle Unterhaltungs- und Ausbaumaßnahmen im und am 

Gewässer sind unter Beachtung der o. g. Anforderungen an einen „guten ökologischen und 

chemischen Zustand der Gewässer“ durchzuführen.  

Dabei muss jederzeit ein ordnungsgemäßer Wasserabfluss gewährleistet sein. 

 

Ziel 7.6 

Ausgebaute, naturferne und eingedeichte Fließgewässer sind durch geeignete Maßnahmen 

unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten in einen naturnahen, nach Möglichkeit entfes-

selten Zustand zu versetzen. Zur Regelung der Abflussverhältnisse an den Fließgewässern ist 

ihrer Renaturierung sowie der Sicherung und der Rückgewinnung „natürlicher“ Retentions-

räume – einschließlich Deichrückverlegungen – Vorrang einzuräumen vor dem Bau von Rück-

haltebecken. 

 

Ziel 7.7 

Die zeichnerisch dargestellten Überschwemmungsbereiche des Planungsraumes sind Vor-

ranggebiete, die nicht zugleich die Wirkung von Eignungsgebieten haben. 
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Diese Überschwemmungsbereiche der Fließgewässer sind für den Abfluss und die Retention 

von Hochwasser zu erhalten und zu entwickeln. Sie sind von entgegenstehenden Nutzungen, 

insbesondere von zusätzlichen Siedlungsflächen, freizuhalten. 

In Flächennutzungsplänen dargestellte, noch unbebaute Siedlungsflächen, die innerhalb von 

Überschwemmungsbereichen liegen, dürfen nicht für Siedlungszwecke in Anspruch genom-

men werden, sondern sind wieder in den natürlichen Retentionsraum einzugliedern. 

In Überschwemmungsbereichen sind bauliche Anlagen in Einzelfällen zulässig, die zwangs-

läufig oder aus überwiegenden Gründen des Wohls der Allgemeinheit in diesen Bereichen 

angesiedelt werden müssen (z. B. Infrastrukturanlagen, Hafenanlagen).  

Bei diesen Vorhaben sind das Retentionsvermögen und der schadlose Hochwasserabfluss 

durch kompensatorische Maßnahmen zu sichern. Den allgemeinen qualitativen und quantita-

tiven Anforderungen zur Erreichung eines guten ökologischen und chemischen Zustandes der 

Gewässer im Sinne der EG-Wasserrahmen- und Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie 

dürfen diese Maßnahmen nicht entgegenwirken. 

Neue Gefährdungspotenziale dürfen nicht entstehen. 

 

Ziel 7.8 

Im Einzugsgebiet der Fließgewässer sind Versiegelungen zu vermeiden. Auf Rückhaltung und 

verlangsamten Abfluss des Wassers ist verstärkt hinzuwirken. 

 

Ziel 7.9 

Die zeichnerisch dargestellten Bereiche für den Grundwasser- und Gewässerschutz (BGG) 

des Planungsraumes sind Vorranggebiete, die nicht zugleich die Wirkung von Eignungsgebie-

ten haben. 

In den Bereichen für den Grundwasser- und Gewässerschutz sind alle Vorhaben unzulässig, 

die die Nutzungen der Grundwasservorkommen nach Menge, Güte und Verfügbarkeit ein-

schränken oder gefährden. 

Bei der Überlagerung von Bereichen für den Grundwasser- und Gewässerschutz (BGG) und 

Siedlungsbereichen sind durch die Bauleitplanung verbindliche Regelungen zu treffen, um 

Wassergefährdungen auszuschließen und die natürliche Grundwasserneubildung zu gewähr-

leisten. 

Der Schutz und – soweit erforderlich – die Sanierung bestehender Grundwasserentnahmen 

hat Vorrang vor der Nutzung neuer Grundwasservorkommen. 

 

Ziel 7.10 

Bei der Überlagerung von Bereichen für den Grundwasser- und Gewässerschutz (BGG) und 

Bereichen für die oberirdische Gewinnung von Bodenschätzen hat die Wassergewinnung stets 

Vorrang vor dem Abbau von Bodenschätzen.  
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Ziel 7.11 

Bei Überlagerungen von Bereichen für den Grundwasser- und Gewässerschutz (BGG) und 

Bereichen für den Schutz der Natur darf keine Beeinträchtigung oberflächenwasser- und 

grundwasserabhängiger Biotope durch Wasserentnahmen erfolgen. 

Bei Überlagerungen von Bereichen für den Grundwasser- und Gewässerschutz (BGG) und 

Bereichen für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung BSL(E) oder 

mit Regionalen Grünzügen sind die dafür festgelegten Ziele bei Trinkwasserentnahmen zu 

beachten. 

 

8. Boden 

Ziel 8.1 

Der Erhalt der Funktionen des Bodens, insbesondere als natürlicher Standortfaktor im Natur-

haushalt, als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie als Träger land- und forstwirtschaft-

licher Kulturen, ist zu fördern. Der Bodenschutz ist bei Planungen und Vorhaben auf der nach-

geordneten Ebene sicher zu stellen. Besonders empfindliche, seltene und regionaltypische 

(„sehr schutzwürdige“ und „besonders schutzwürdige“) Böden sind zu schützen. 

 

Ziel 8.2 

Mit dem Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; Bodenversiegelungen sol-

len auf das notwendige Maß begrenzt werden.  

 

Ziel 8.3 

Die der Regionalplanung nachfolgende Bauleit- und Landschaftsplanung sowie die land- und 

forstwirtschaftliche Nutzung berücksichtigten die im Planungsraum bestehende erhöhte Ge-

fahr von Bodenerosionen.  

In bauleit- und landschaftsplanerische Überlegungen werden unter Wahrung artenschutz-

rechtlicher Aspekte u. a. auch die im Zuge des Klimawandels zunehmenden Wahrscheinlich-

keiten insbesondere von Starkregen- aber auch Starkwindereignissen einbezogen.  

Dies betrifft in der Bauleitplanung insbesondere die Vorhaben sowie die Wahl ihrer Standorte 

und in der Landschaftsplanung die Darstellung und Umsetzung präventiver Maßnahmen. 

 

9. Klimaschutz / Klimawandel 

Ziel 9.1 

Die räumliche Entwicklung im Planungsraum soll auch den raumbedeutsamen Aspekten des 

prognostizierten Klimawandels Rechnung tragen. Dazu sind insbesondere durch die kommu-

nale Bauleitplanung, aber auch bei allen anderen raumrelevanten Planungen sowohl Maßnah-

men, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch Maßnahmen, die der Anpassung an den 

Klimawandel dienen, zu entwickeln. 
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Ziel 9.2 

Das bereits bestehende standort- und biotoptypenbezogene Biotopverbundsystem ist mit Blick 

auf den zu erwartenden Klimawandel für klimasensitive Arten und ihre Lebensräume auszu-

bauen und zu entwickeln. 

 

Ziel 9.3 

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel und der Anpassung daran ist bei Abwägungen zu 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen den Vorkommen der 122 Arten*, die in Nord-

rhein-Westfalen als vom Klimawandel negativ beeinflusst und als bereits landesweit gefährdet 

gelten (Arten der Roten Liste 1, 2 und 3) ein gehobener Belang zuzusprechen.  (*vgl. Veröf-

fentlichung des MKULNV 2010 „Natur im Wandel“) 

Vorhaben und Maßnahmen, die deren Lebensräume oder Populationen beeinträchtigen, sind 

zu vermeiden.  

 

Ziel 9.4 

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel und der Anpassung daran, ist bei Abwägungen zu 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen den 18 Lebensräumen* – insbesondere Moo-

ren, Feucht- und Nassgrünländern sowie Erlenbruchwäldern – die als durch den Klimawandel 

bedroht gelten ein gehobener Belang zuzusprechen.  (*vgl. Veröffentlichung des MKULNV 

2010 „Natur im Wandel“) Vorhaben und Maßnahmen, die ihren Fortbestand beeinträchtigen 

können, sind zu vermeiden. 

Maßnahmen, die deren Anpassung an den Klimawandel begünstigen, haben Vorrang vor an-

deren Maßnahmen.  

 

10. Rohstoffgewinnung und Folgenutzungen (für Natur und Landschaft)  

Ziel 10.1 

Die Rohstoffgewinnung darf nur innerhalb der zeichnerisch dargestellten Bereiche erfolgen. 

Um den Flächenverbrauch für neue Abbauvorhaben möglichst gering zu halten und die Vor-

kommen oberflächennaher Bodenschätze zu schonen, sind: 

− Abgrabungen im Rahmen der jeweiligen Genehmigungen möglichst vollständig aus-

zubeuten und zu verwerten, 

− bereits ausgebeutete Abgrabungsstellen daraufhin zu überprüfen, ob durch Nach-

entnahmen und Vertiefungen weitere Rohstoffe gewonnen werden können, 

− bei künftigen Abgrabungsvorhaben in Abhängigkeit von der Qualität und Mächtigkeit 

der Lagerstätte und unter Abwägung mit weiteren öffentlichen Belangen entspre-

chend dem Stand der Technik möglichst große Abbautiefen festzusetzen sowie 

− verstärkt Recyclingstoffe, Substitute und nachwachsende Rohstoffe, insbesondere 

durch die öffentliche Hand, einzusetzen. 

Ziel 10.2 
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Abgrabungen und Rekultivierungen / Renaturierungen sind zeitlich und räumlich so aufeinan-

der abzustimmen, dass die gewünschte Wiederherstellung des Naturhaushalts und die Wie-

dereingliederung in die umgebende Landschaft möglichst frühzeitig abbaubegleitend erreicht 

werden können. 

 

Ziel 10.3 

Liegen mehrere Abgrabungsbereiche in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang, so soll 

für diese Abgrabungsbereiche ein raumbezogenes Folgenutzungskonzept erarbeitet werden, 

das mindestens 50 % der Abgrabungsflächen für Naturschutzbelange sichert. 

 

Ziel 10.4 

Nassabgrabungsvorhaben sind in der Nähe von Flüssen und Bächen auf der Grundlage vor-

handener fließgewässertypologischer Leitbilder so zu gestalten, dass sie in Form, Größe, Tiefe 

und Lage weitgehend natürlichen Auengewässern ähneln, um die Regeneration fließgewäs-

ser- und auentypischer Lebensräume zu fördern. Nassabgrabungen im Niederungsbereich 

von Fließgewässern sind in der Regel so zu gestalten, dass sie nur soweit an das jeweilige 

Gewässer heranreichen, dass die Renaturierung der Gewässer in gewachsenem Boden mög-

lich bleibt.  

 

3.5 Stand der Schutzbemühungen und Handlungsbedarf 

Die heutigen Biotope mit ihrer Tier- und Pflanzenwelt sind in ihrer Verteilung und Zusammen-

setzung das Ergebnis natürlicher dynamischer Wandlungsprozesse und menschlicher Ein-

flussnahme. Durch Flächen- und Ressourcennutzung sowie durch bauliche und technische 

Maßnahmen werden Biotope und Standorte verändert, beseitigt und auch neu geschaffen. Die 

Rahmenbedingungen für die Landschaftsentwicklung haben sich in den letzten Jahren jedoch 

grundlegend verändert.  

Jahrhunderte lang orientierten sich die Nutzungsformen in der Kulturlandschaft eng an den 

natürlichen Standortbedingungen und wurden über lange Zeit beibehalten. Veränderungen 

fanden wie dargestellt immer statt, aber langsam und nur auf kleinen Flächen. Das Tempo der 

Veränderungen in den letzten Jahrzehnten lässt jedoch kaum mehr Zeit für die Wanderung 

und Etablierung von Arten oder für den Aufbau neuer, stabiler Biozönosen. Die Allgegenwart 

menschlicher Eingriffe belässt immer weniger Flächen extensiv oder ungenutzt, nivelliert ext-

reme Standorte, zerschneidet die Landschaft mit einem immer dichteren Netz von Verkehrs-

wegen und überzieht auch abgelegene, naturnahe Landschaftsteile mit Freizeitnutzungen. Die 

Zufuhr von Nährstoffen aus der Luft und durch Niederschlag ist flächendeckend. Hier liegen 

die Hauptursachen für den anhaltenden Trend zum Rückgang der Zahl der Individuen vieler 

Arten und zur Verarmung des Arteninventars unserer Landschaften. In den Roten Listen NRW 

wird dies dokumentiert.  

Es zeigt sich, dass vor allem spezialisierte Arten extremer Standorte und Arten extensiv ge-

nutzter, insbesondere nährstoffarmer Biotoptypen und solche, die naturnahe und großflächige 

Ökosysteme benötigen, gefährdet bzw. von Rückgang betroffen sind. Aus einer Landschaft 

mit Nährstoffmangel ist eine Landschaft geworden, in der Nährstoffe überall im Überfluss vor-

handen sind, im Grundwasser, in den Oberflächengewässern, auf Acker- und Wiesenflächen 



Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege für die Planungsregion 
Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Münster 

 

Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen 
- 239 / 332 - 

und in Wäldern. Daher sollten alle Möglichkeiten genutzt werden die noch vorhandene ökolo-

gische Substanz und damit die Biodiversität zu erhalten. 

Für den Flächenschutz stehen verschiedene Verfahren bzw. Schutzgebietskategorien zur Ver-

fügung, welche mit Ausnahme der Wildnisentwicklungsgebiete auf Bundesebene in Kapitel 4 

(§§ 20 – 36) des Bundesnaturschutzgesetzes gesetzlich verankert sind, u. a. Naturschutzge-

biete, Nationalparke oder FFH- und Vogelschutzgebiete. Diese Schutzgebietskategorien wer-

den im Rahmen des Biotopverbundes zu einem Netzwerk zusammengefasst. 

Aufgrund der rechtlichen Vorgaben oder der Schutzbedürftigkeit der Gebiete kann es zu räum-

lichen Überlagerungen der oben genannten Schutzgebietskategorien kommen. Dies ist in der 

Flächenbilanzen der Tabelle 54 in der letzten Spalte berücksichtigt worden. 

 

Im Planungsraum liegen: 

– 86  FFH-Gebiete, 

– 7  Vogelschutzgebiete (davon eines nur teilweise), 

– 416  Naturschutzgebiete, 

– 18  Wildnisentwicklungsgebiete (mit 17 Teilflächen) 

– 2  Naturparke. 

 

Zentrales Instrument für die Ausweisung von Schutzgebieten ist in Nordrhein-Westfalen, ne-

ben der ersatzweisen Ausweisung von Schutzgebieten durch ordnungsbehördliche Verord-

nungen, der Landschaftsplan. Für die Planungsregion wurden 68 rechtskräftige Landschafts-

pläne erstellt.  

Damit gemäß § 7 (3) LNatSchG NRW die Gebiete der Kreise und der kreisfreien Stadt der 

Planungsregion flächendeckend überplant sind, müssten auf der Grundlage der Abgrenzun-

gen in Karte 16 für noch ca. 15 weitere Bereiche Landschaftspläne in Kraft treten. Diese Anzahl 

der Bereiche hängt maßgeblich vom jeweils gewählten Geltungsbereich eines Landschafts-

planes ab. 
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Tabelle 54 Flächenanteile FFH- und Vogelschutzgebiete, Naturschutz- und Wildnisentwicklungsgebiete in der Planungsregion 

Kreis / kreisfreie Stadt 
Gesamtfläche (qkm) 

FFH VSG NSG 
Wildnisentwick-

lungsgebiete 

Gesamt 
(überlagerungs- 

frei) 

An- 
zahl 

km² % 
An- 
zahl 

km² % 
An- 
zahl 

km² % 
An- 
zahl 

km² % km² % 

Kreis Borken 1.111,46 19 31,8 2,9 3 34,6 3,1 76 63,0 5,7 1 0,8 0,1 70,1 6,3 

Kreis Coesfeld 1.420,55 18 40,8 2,9 2 26,6 1,9 116 72,7 5,1 8 3,2 0,2 76,2 5,4 

Kreis Steinfurt 1.794,67 32 67,5 3,8 3 40,6 2,3 134 132,2 7,4 4 1,7 0,1 138,8 7,7 

Kreis Warendorf 1.318,55 24 36,1 2,7 2 9,4 0,7 102 57,8 4,4 4 0,5 0,04 58,5 4,4 

Stadt Münster    303,16 5 13,0 4,3 2 12,2 4,0 24 21,2 7,0 1 0,6 0,2 23,2 7,7 

Planungsregion  5.948,39 86 189,2 3,2 7 123,4 2,1 416 346,9 5,8 18 6,8 0,1 366,3 6,2 

 

Anmerkung: Anzahl = Zahl der Flächen im Kreis; qkm = Fläche der Schutzgebietsflächen im Kreis; % = Flächenanteil der Schutzgebietsfläche an der Gesamtfläche des Kreises; 
Gesamt (überlagerungsfrei) = Fläche der Schutzgebietskategorien FFH, VSG, NSG und Wildnisentwicklungsgebiete, sofern sich nicht Schutzkategorien überlagern z. B. FFH und 
NSG 
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3.5.1 FFH- und Vogelschutzgebiete (siehe Karte 14) 

Grundlage für die Ausweisung von Vogelschutzgebieten und FFH-Gebieten sind die EU-Richt-

linien 09/147/EG vom 30. November 2009 (Vogelschutzrichtlinie) und 92/43/EWG vom 21. Mai 

1992 (FFH-Richtlinie). Zweck der FFH-Richtlinie ist es, „die Erhaltung der biologischen Vielfalt 

zu fördern, wobei jedoch die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und regionalen Anforderun-

gen berücksichtigt werden sollen.“ (Richtlinie 92/43/EWG) Damit soll auch ein „Beitrag zu dem 

allgemeinen Ziel einer nachhaltigen Entwicklung“ geleistet werden (ebd.). Die Vogelschutz-

richtlinie „betrifft die Erhaltung sämtlicher wildlebenden Vogelarten, die im europäischen Ge-

biet der Mitgliedstaaten, auf welches der Vertrag Anwendung findet, heimisch sind. Sie hat 

den Schutz, die Bewirtschaftung und die Regulierung dieser Arten zum Ziel und regelt die 

Nutzung dieser Arten.“ (Richtlinie 09/147/EG) 

Bestimmte natürliche Lebensraumtypen und bestimmte Arten sind angesichts der Bedrohung, 

der sie ausgesetzt sind, als prioritär einzustufen; es sollen Maßnahmen zu ihrer Erhaltung 

zügig durchgeführt werden. Zur Wiederherstellung oder Wahrung eines günstigen Erhaltungs-

zustandes der natürlichen Lebensräume und der Arten von gemeinschaftlichem Interesse sind 

besondere Schutzgebiete, die FFH-Gebiete ausgewiesen. Eine Übersicht über die FFH-Ge-

biete und deren Lebensraumtypen geben die Tabellen des Anhangs V „FFH-Gebiete, Lebens-

raumtypen und Anhang-II-Arten in der Planungsregion bezogen auf die Kreise Borken, Coes-

feld, Steinfurt, Warendorf und die kreisfreie Stadt Münster“. 

Schutz, Pflege oder Wiederherstellung einer ausreichenden Vielfalt, Flächengröße und Quali-

tät der Lebensräume ist für die Erhaltung vieler Vogelarten unentbehrlich. Durch die Auswei-

sung von Vogelschutzgebieten soll deren Fortbestand und Fortpflanzung in ihrem Verbrei-

tungsgebiet gefördert werden. In der folgenden Tabelle 55 werden die Vogelschutzgebiete und 

die in ihnen vorkommenden Arten von gemeinschaftlichem Interesse in den Kreisen und der 

kreisfreien Stadt der Planungsregion dargestellt. 
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Tabelle 55 Vogelschutzgebiete und in ihnen vorkommende Arten von gemeinschaftlichem Interesse in 

der Planungsregion Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Münster 

Vogelschutzgebiet Arten von gemeinschaftlichem Interesse 

Kreis Borken 

DE-4108-401 

VSG Heubachniederung, 
Lavesumer Bruch und 
Borkenberge 

Fläche (ha): 5.076 

davon im Kreis: 945 

Eisvogel, Knäkente, Krickente, Löffelente, Schnatter-
ente, Tafelente, Uhu, Baumfalke, Blässgans, Saatgans, 
Fischadler, Kornweihe, Rohrweihe, Rotmilan, Wespen-
bussard, Kranich, Zwergtaucher, Heidelerche, Pirol, 
Wachtelkönig, Wasserralle, Goldregenpfeifer,Kiebitz, 
Rohrdommel, Gänsesäger, Zwergsäger, Blaukelchen, 
Gartenrotschwanz, Nachtigall, Schwarzkelchen, Teichro-
hrsänger, Bekassine, Bruchwasserläufer, Dunkler Was-
serläufer, Großer Brachvogel, Grünschenkel, Kampfläu-
fer, Uferschnepfe, Waldwasserläufer, Zwergschnepfe, 
Trauerseeschwalbe, Mittelspecht, Schwarzspecht, Wie-
senpieper, Schwarzstorch, Weißstorch, Neuntöter, 
Raubwürger, Ziegenmelker, Silberreiher 

 

DE-3810-401 

VSG Feuchtwiesen im 
nördlichen Münsterland 

Fläche (ha): 1.560 

davon im Kreis: 187 

Eisvogel, Knäkente, Krickente, Löffelente, Pfeifente, 
Schnatterente, Spießente, Sumpfohreule, Baumfalke, 
Blässgans, Saatgans, Kornweihe, Rohrweihe, Kranich, 
Zwergtaucher, Heidelerche, Pirol, Wachtelkönig, Was-
serralle, Goldregenpfeifer, Kiebitz, Gartenrotschwanz, 
Nachtigall, Schwarzkelchen, Teichrohrsänger, Bekas-
sine, Bruchwasserläufer, Dunkler Wasserläufer, Großer 
Brachvogel, Grünschenkel, Kampfläufer, Rotschenkel, 
Uferschnepfe, Waldwasserläufer, Zwergschnepfe, Sing-
schwan, Schwarzspecht, Wiesenpieper, Weißstorch, 
Neuntöter, Raubwürger, Ziegenmelker, Silberreiher 

 

DE-3807-401 

VSG Moore und Heiden 
des westlichen Münster-
landes 

Fläche (ha): 2.323 

Knäkente, Krickente, Löffelente, Pfeifente, Schnatter-
ente, Spießente, Sumpfohreule, Baumfalke, Merlin, 
Wanderfalke, Rosaflamingo, Blässgans, Weißwangen-
gans, Saatgans, Kornweihe, Rohrweihe, Wespenbus-
sard, Kranich, Schwarzhalstaucher, Zwergtaucher, 
Schwarzkopfmöwe, Pirol, Tüpfelsumpfhuhn, Wachtelkö-
nig, Wasserralle, Flußregenpfeifer, Goldregenpfeifer, 
Kiebitz, Rohrdommel, Gänsesäger, Blaukelchen, Gar-
tenrotschwanz, Schwarzkelchen, Teichrohrsänger, Be-
kassine, Bruchwasserläufer, Dunkler Wasserläufer, Gro-
ßer Brachvogel, Grünschenkel, Kampfläufer, Rotschen-
kel, Uferschnepfe, Waldwasserläufer, Zwergschnepfe, 
Singschwan, Schwarzspecht, Wiesenpieper, Neuntöter, 
Raubwürger, Ziegenmelker, Silberreiher 
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Vogelschutzgebiet Arten von gemeinschaftlichem Interesse 

Kreis Coesfeld 

DE-4111-401 

VSG Davert 

Fläche (ha): 2.226 

davon im Kreis: 710 

Eisvogel, Wespenbussard, Pirol, Nachtigall, Mit-
telspecht, Schwarzspecht, Neuntöter 

DE-4108-401 

VSG Heubachniederung, 
Lavesumer Bruch und 
Borkenberge 

Fläche (ha): 5.076 

davon im Kreis: 1.949 

siehe Kreis Borken 

Kreis Steinfurt 

DE-3612-401 

VSG Düsterdieker Niede-
rung 

Fläche (ha): 2.684 

Knäkente, Krickente, Löffelente, Sumpfohreule, Korn-
weihe, Kranich, Zwertaucher, Heidelerche, Pirol, Wach-
telkönig, Wasserralle, Goldregenpfeifer, Kiebitz, Blaukel-
chen, Braunkelchen, Gartenrotschwanz, Schwarzkel-
chen, Bekassine, Bruchwasserläufer, Großer Brachvo-
gel, Grünschenkel, Kampfläufer, Uferschnepfe, Wald-
wasserläufer, Zwergschnepfe, Schwarzspecht, Wiesen-
pieper, Neuntöter, Raubwürger, Ziegenmelker, Silberrei-
her 

DE-3810-401 

VSG Feuchtwiesen im 
nördlichen Münsterland 

Fläche (ha): 1.560 

davon im Kreis: 1.373 

siehe Kreis Borken 

Kreis Warendorf 

DE-4314-401 

VSG Lippeaue zwischen 
Hamm und Lippstadt mit 
Ahsewiesen 

Fläche (ha): 2.301 

davon im Kreis: 203 

 

Eisvogel, Knäkente, Krickente, Löffelente, Pfeifente, 
Schnatterente, Spießente, Tafelente, Sumpfohreule, 
Baumfalke, Wanderfalke, Blässgans, Saatgans, Fisch-
adler, Kornweihe, Rohrweihe, Rotmilan, Schwarzmilan, 
Wespenbussard, Kranich, Zwergtaucher, Pirol, Tüpfel-
sumpfhuhn, Wachtelkönig, Wasserralle, Flußregenpfei-
fer, Goldregenpfeifer, Kiebitz, Rohrdommel, Gänsesä-
ger, Zwergsäger, Braunkelchen, Nachtigall, Schwarzkel-
chen, Teichrohrsänger, Alpenstrandläufer, Bekassine, 
Bruchwasserläufer, Dunkler Wasserläufer, Großer 
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Vogelschutzgebiet Arten von gemeinschaftlichem Interesse 

Brachvogel, Grünschenkel, Kampfläufer, Rotschenkel, 
Sichelstrandläufer, Uferschnepfe, Waldwasserläufer, 
Zwergschnepfe, Singschwan, Uferschwalbe, Trauersee-
schwalbe, Wiesenpieper, Schwarzstorch, Weißstorch, 
Neuntöter, Raubwürger, Silberreiher 

DE-4111-401 

VSG Davert 

Fläche (ha): 2.226 

davon im Kreis: 734 

siehe Kreis Coesfeld 

Stadt Münster  

DE-3911-401 

VSG Rieselfelder 

Fläche (ha): 436 

davon im Kreis: 

Eisvogel, Krickente, Knäckente, Löffelente, Pfeifente, 
Schnatterente, Spießente, Tafelente, Baumfalke, Bläß-
gans, Brandgans, Kornweihe, Rohrweihe, Schwarzmi-
lan, Zwergtaucher, Pirol, Tüpfelsumpfhuhn, Wasserralle, 
Flußregenpfeifer, Kiebitz, Rohrdommel, Gänsesäger, 
Blaukelchen, Nachtigall, Rohrschwirl, Schilfrohrsänger, 
Schwarzkelchen, Teichrohrsänger, Alpenstrandläufer, 
Bekassine, Bruchwasserläufer, Dunkler Wasserläufer, 
Großer Brachvogel, Grünschenkel, Kampfläufer, Sichel-
strandläufer, Uferschnepfe, Waldwasserläufer, Zwer-
schnepfe, Trauerseeschwalbe, Weißstorch, Silberreiher 

DE-4111-401 

VSG Davert 

Fläche (ha): 2.226 

davon im Kreis: 782 

siehe Kreis Coesfeld 

 

3.5.2 Naturschutzgebiete (siehe Karte 14) 

Nach § 23 des Landesnaturschutzgesetzes NRW werden Naturschutzgebiete festgesetzt, so-

weit dies 

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen oder 

Lebensgemeinschaften bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten, 

2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder 

3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit 

erforderlich ist. Die Abgrenzung der Schutzgebietsflächen sowie die Festsetzung der Schutz-

ziele und der Verbote bzw. Gebote erfolgt gemäß § 7 LNatSchG NRW durch den Landschafts-

plan. Liegt noch kein Landschaftsplan vor, so kann die höhere Naturschutzbehörde unter Be-

achtung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung Naturschutzgebiete ausweisen. 
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3.5.3 Wildnisentwicklungsgebiete (siehe Karte 14) 

Die Ausweisung von FFH-Gebieten und die damit verbundene systematische Einbeziehung 

der mitteleuropäischen Buchen- und Eichenwälder lenkten den Fokus auch auf den Schutz 

von Waldökosystemen. Ein wesentliches Defizit im Zusammenhang mit der Erhaltung der bi-

ologischen Vielfalt ist der Anteil naturnaher ungenutzter Wälder. Die Verantwortung Mitteleu-

ropas und damit auch Nordrhein-Westfalens liegt insbesondere im Erhalt der Rotbuchen-

mischwälder, die in Mitteleuropa ihren ursprünglichen Verbreitungsschwerpunkt besitzen. In 

NRW nehmen sie aber nur noch 4 % der Landesfläche ein, insgesamt sind sogar nur 1 % der 

Landesflächen nicht genutzt. Ziel der „nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt“ ist es, 5 % 

der Wälder in Deutschland einer natürlichen Entwicklung zu überlassen.  

Weil große, ungestörte Wälder (> 10.000 ha) in Mitteleuropa nicht mehr bestehen, sollte mittels 

eines Netzes von kleineren Wildnisgebieten die Sicherung der biologischen Vielfalt in einer 

möglichst ausreichenden Repräsentanz erfolgen. „Wildnis“ im Wald bedeutet Unversehrtheit, 

Vollkommenheit und Regenerationsfähigkeit des Ökosystems. Sie zeichnet sich durch Krite-

rien wie  

• kleinflächige Bestandsmosaike mit vielfältigen Lichtverhältnissen,  

• 5-10-mal mehr Totholz als in Wirtschaftswäldern und  

• viele Sonderstrukturen, wie z. B.  

o Kronen- oder Stammbruch,  

o Blitzrinnen,  

o Höhlenbäume,  

o Mulm- und Rindentaschen  

aus, die wertvolle Habitate für Kleinstlebewesen zur Verfügung stellen. 

Insgesamt hat das Land Nordrhein-Westfalen 113 Wildnisentwicklungsgebiete mit 312 Teilflä-

chen ausgewiesen (Stand 12.2019). Hiervon befinden sich der Anzahl nach ca. 16 % in der 

Planungsregion (18 Gebiete mit 17 Teilflächen). Die Flächengröße der Gebiete variiert zwi-

schen ca. 3,5 ha „Vinnenberger Busch“ im Kreis Warendorf und den „Wäldern bei Nordkirchen“ 

mit ca. 152 ha (alle Teilflächen). 

Die Ausweisung von Wildnisentwicklungsgebieten sowie ihre Schutzziele basieren auf § 40 

LNatSchG NRW. Alle Wildnisentwicklungsgebiete sind nach einer entsprechenden Veröffent-

lichung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen und ihrer Darstellung in der Karte 

der Wildniswälder in Nordrhein-Westfalen gemäß § 40 Absatz 1 LNatSchG NRW als Natur-

schutzgebiete im Sinne des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes gesetzlich geschützt, sofern 

sie nicht bereits als Naturschutzgebiet oder Nationalpark förmlich unter Schutz stehen.  

Die aktuelle Gebietskulisse der Wildnisentwicklungsgebiete beruht auf einer Auswahl des Lan-

desamtes für Natur, Umwelt und Klima (LANUK) NRW sowie des Landesbetriebes Wald und 

Holz NRW der nach fachlicher Beurteilung besonders geeigneten Flächen im nordrhein-west-

fälischen Staatswald.  

Dieser ist nicht repräsentativ verteilt, sodass auch die bisherigen Gebiete nicht repräsentativ 

für die Vorkommen der Waldtypen in den Naturräumen von NRW sein kann. Die fachlich sinn-

volle Ergänzung des Gebietsnetzes kann deshalb nur durch das Einwerben privater und/oder 

kommunaler Wälder gelingen. Dies erfolgt jedoch nur auf freiwilliger Basis 
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Kriterien für die Gebiets- und Flächenauswahl sind u. a.:  

− Staatswald - nur Flächen, die sich zu 100 % im Landeseigentum befinden, wurden einbe-

zogen,  

− FFH- und Naturschutzgebiete wurden vorrangig auf ihre Eignung geprüft, nur in begründe-

ten Fällen (z. B. aus Gründen der naturräumlichen Repräsentanz) wurden andere Gebiete 

berücksichtigt,  

− FFH-Lebensräume - vorrangig geeignet sind grundsätzlich die FFH-Lebensraumtypen 

(FFH-LRT gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie), zur Arrondierung wurden auch andere 

Flächen einbezogen, die in FFH-Lebensräume umgewandelt werden sollen;  

− Vorkommen von NATURA-2000-Arten des Waldes - hierzu zählen auf Altwald-Strukturen 

angewiesene Vogelarten, wie Mittel-, Schwarz- und Grauspecht, Schwarzstorch, Rotmilan 

und Wespenbussard, die den Wald bewohnenden Fledermausarten, wie z. B. die Bechst-

einfledermaus sowie die Wildkatze,  

− Schwerpunkt Buchenwälder - in erster Priorität sind die großen Buchenwald-Lebensräume 

(FFH-LRT 9110 „Hainsimsen-Buchenwald“ und 9130 „Waldmeister-Buchenwald“) einbe-

zogen worden,  

− Hohes Bestandsalter (i. d. R. Bestände über 120 Jahre, jüngere Bestände zur Arrondie-

rung),  

− Repräsentanz (Möglichkeit des genetischen Austausches bzw. der (Wieder-)besiedelbar-

keit und  

− Naturerlebnis / Umweltbildung (Erleben der „Wildnislandschaft“);  

 

Zahl und Fläche der Wildnisentwicklungsgebiete (WEG) in der Planungsregion können Tabelle 

54 entnommen werden. Darüber hinaus kann eine Auflistung der einzelnen Gebiete mit kurzer 

Beschreibung unter folgendem LINK http://wildnis.naturschutzinformationen.nrw.de/wild-

nis/de/gebiete/rp/muenster aufgerufen werden. Von den insgesamt 18 Wildnisentwicklungs-

gebieten mit einer Gesamtfläche von 679 ha befinden sich 8 Gebiete mit einer Flächengröße 

von ca. 335 ha im Kreis Coesfeld. Jeweils 4 Gebiete liegen in den Kreisen Steinfurt (168 ha) 

und Warendorf (45 ha) und je ein Wildnisentwicklungsgebiet liegt im Kreis Borken und im Ge-

biet der Stadt Münster. 

Die Zahlen spiegeln im Wesentlichen wider, dass der Waldanteil gemäß dem die Planungsre-

gion betreuenden Regionalforstamt Münsterland 14,9 % beträgt, wovon 87 % Privat- und nur 

6 % Landeswald sind. 

 

  

http://wildnis.naturschutzinformationen.nrw.de/wildnis/de/gebiete/rp/muenster
http://wildnis.naturschutzinformationen.nrw.de/wildnis/de/gebiete/rp/muenster
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3.5.4 Naturparke 

Naturparke bewahren und entwickeln Natur und Landschaft mit und für Menschen. Es sind 

großräumige Landschaften, die überwiegend aus Landschafts- und Naturschutzgebieten be-

stehen. Sie eignen sich besonders für Erholung und Naturerleben. Die 100 Naturparke in 

Deutschland nehmen ca. 25 % der Fläche der Bundesrepublik Deutschland ein. Hiervon be-

finden sich 12 in NRW, die 41 % der Landesfläche einnehmen. 

Naturparke sind eine Schutzgebietskategorie nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Die Ba-

lance zwischen Natur, wirtschaftlichem Wohlergehen und guter Lebensqualität wird durch Na-

turparke angestrebt.  

Innerhalb der Planungsregion befinden sich zwei Naturparke: 

− Naturpark Hohe Mark (NTP-002): Fläche 202.505,6 ha; Kreis Coesfeld, (setzt sich in der 

Planungsregion RVR fort) 

− Naturpark Terra Vita: Fläche 155.000 ha; Kreis Steinfurt, (setzt sich im Regierungsbezirk 

Detmold und dem Bundesland Niedersachsen fort) 

 

 

Abbildung 15: Naturparke im Planungsraum 
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3.5.5 Landschaftspläne (siehe Karte 15) 

Für die Planungsregion wurden 49 rechtskräftige Landschaftspläne erstellt.  

Damit gemäß § 7 (3) LNatSchG NRW die Gebiete der Kreise und kreisfreien Stadt der Pla-

nungsregion flächendeckend überplant sind, müssten auf der Grundlage der Abgrenzungen in 

Karte 16 für noch ca. 9 weitere Bereiche Landschaftspläne in Kraft treten. Diese Anzahl der 

Bereiche hängt maßgeblich vom jeweils gewählten Geltungsbereich eines Landschaftsplanes 

ab. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben wird mit der Aufstellung des Landschaftsplanes 

auch dessen Geltungsbereich festgelegt.  

In NRW wird der Landschaftsplan zudem als Satzung durch die Kreise und kreisfreien Städte 

erarbeitet und ist gemäß § 7 (1) Satz 3 LNatSchG NRW mit einigen Ausnahmen auf den Au-

ßenbereich im Sinne des Bauplanungsrechtes beschränkt. Entsprechend ist die durch die 

Landschaftspläne überplante Fläche immer kleiner als das Gesamtgebiet einer kreisfreien 

Stadt oder eines Kreises.  

Diese zuvor dargestellten Sachverhalte müssen bei Zusammenstellungen oder Aussagen zum 

Stand der Landschaftsplanung bezogen auf die Zahl der erstellten Pläne bzw. der bearbeiteten 

Fläche berücksichtigt werden. 

Die hier in Karte und Tabelle wiedergegebenen Daten zu den Landschaftsplänen werden 

durch die zuständigen Kreise und kreisfreien Städte an das LANUK gemeldet. Der Stand der 

Landschaftspläne kann somit als fortlaufender Prozess verstanden werden, für dessen Aktu-

alität die Kreise und kreisfreien Städte die Verantwortung haben.  

Der neueste Stand der Landschaftsplanstatistik kann unter folgenden Links eingesehen werden: 

http://lp.naturschutzinformationen.nrw.de/lp/de/stand/rp  und Landschaftsplanung in Nordrhein-

Westfalen - Verfahrensstand (nrw.de) 

Tabelle 56 Landschaftspläne in der Planungsregion – Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf 

und Stadt Münster 

Kreis / kreisfreie Stadt 

Fläche Kreis/ 
kreisfreie Stadt 

in km² 

Fläche  

Landschaftspläne 
in km² 

Anzahl Landschafts-
pläne 

geplant 
in Kraft 
getreten geplant 

 

in Kraft  

getreten 

Kreis Borken 1.111,46 0 1.111,5 0 19 

Kreis Coesfeld 1.420,55 0 1.106,3 0 11 

Kreis Steinfurt 1.794,67 325,4 341,8 3 5 

Kreis Warendorf 1.318,55 388,8 929,8 5 11 

Stadt Münster 303,16 77,9 225,2 1 3 

Planungsregion 5.948,39 792,1 3.714,6 9 49 

Weite Bereiche der Planungsregion werden von Landschaftsplänen erfasst. Jedoch insbeson-
dere im Kreis Warendorf (5) und im Kreis Steinfurt (3) gelten Bereiche hinsichtlich der Land-
schaftsplanung als noch unbearbeitet.  

http://lp.naturschutzinformationen.nrw.de/lp/de/stand/rp
https://lp.naturschutzinformationen.nrw.de/lp/de/stand/kreise/muenster
https://lp.naturschutzinformationen.nrw.de/lp/de/stand/kreise/muenster




Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege für die Planungsregion 
Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Münster 

 

Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen 
- 253 / 332 - 

III Leitbilder, Ziele und Maßnahmen für das Landschafts-

bild 

1 Landschaftsbild, Kulturlandschaft, Naturerleben 

Das Landschaftsbild, das Kulturlandschafts- und Naturerleben beruhen auf der visuellen Er-

scheinung einer Landschaft bzw. eines „Wahrnehmungsraumes“ mit den darin befindlichen 

Anordnungsmustern von einzelnen Punkt-, Linien- und Flächenelementen und der ganzheitli-

chen Wahrnehmung der Landschaft bzw. des Wahrnehmungsraumes. Das Landschaftsbild ist 

neben der Biologischen Vielfalt und der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushal-

tes gem. § 1 BNatSchG als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen und aufgrund 

seines Eigenwertes zu sichern, wiederherzustellen und zu entwickeln. 

Leitbilder einer Landschaft / eines Wahrnehmungsraumes sind auf die Erhaltung und Ables-

barkeit ihrer / seiner kulturgeschichtlichen Entwicklung mit ihrer Eigenart und Vielfalt bezogen, 

die eine machbare Vision zur Weiterentwicklung der Landschaft / des Wahrnehmungsraumes 

beinhaltet. 

Die Kulturlandschaft besitzt persistente Elemente, die durch ihre langjährige Nutzung durch 

den Menschen erhalten geblieben sind und die Grundlage des Kulturlandschaftserleben bil-

den. 

Das positive Erscheinungsbild der Landschaft ist Teil des Naturerlebens, welches eine Kern-

aktivität der landschaftsgebundenen und naturverträglichen Erholung ist, wobei die Naturnähe 

als Ausdruck für die Erlebbarkeit von Flora und Fauna zu verstehen ist. 

Die landschaftliche Schönheit kann erlebt werden, wenn die Gesamtheit der natur- und kultur-

räumlichen Elemente eine „harmonische“ Ordnung bildet. Sie kann sich beziehen auf die Er-

habenheit, Interessantheit oder auch Nüchternheit eines Landschaftsraumes. 

Alle Landschaftselemente stehen in gegenseitiger gestalterischer Wechselwirkung zueinander 

und bilden im Idealfall ein ausgewogenes Ganzes in den Wahrnehmungsräumen. 

Diese Räume mit ihren ästhetischen, kulturellen und naturbezogenen Eigenarten sind zu si-

chern. Landschaftsverluste und visuell wirksame Veränderungen durch die unterschiedlichs-

ten Nutzungsansprüche gefährden die typische Eigenart und Vielfalt der Wahrnehmungs-

räume. 

Daher wird es immer wichtiger, das Besondere, das Charakteristische einer Landschaft zu 

erkennen, zu sichern und zu fördern. 

 

1.1 Methodik der Landschaftsbildbeschreibung und -bewertung 

Im Rahmen der Betrachtung des Landschaftsbildcharakters spielen eine wichtige Rolle 

a) die in Abschnitt III.1 genannten Grundlagen, 

b) die landschaftsräumliche Eigenart, Vielfalt und Schönheit sowie 

c) die aus der landschaftsräumlichen Eigenart resultierende historisch geprägte Nutzung. 
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Landschaftsbildprägend sind hier vor allem die 

• Ortslagen, 

• Relieftypen, 

• naturnahe Landschaftsteile, die hier durch Biotopverbundflächen mit herausragender Be-

deutung repräsentiert werden. Sie umfassen NATURA 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete 

sowie besonders schutzwürdige Biotope 

• historische Kulturlandschaftsbereiche bzw. erlebbare Relikte historischer Bewirtschaf-

tungsweisen, Lebensformen und Ereignisse. 

Punktuelle kulturhistorische Merkmale wirken kleinräumig, tragen aber viel zur Eigenart des 

Landschaftsbildes bei.  

Erfasst werden:  

a) besonders markante und kulturhistorisch bedeutsame Merkmale u. a.: 

• Alleen, 

• Aquädukte, 

• Aussichtstürme, 

• Burg, Wasserburgen, Burgruinen, 

• Einzelbäume, 

• Gutshöfe, 

• Industrie (historische Anlagen, wie Hochöfen, Fördertürme, Schleusen, Schiffshebe-

werke, usw.) 

• Kapellen und Kirchen, 

• Klöster, 

• Kreuze, Kreuzwege, 

• Landwehren, 

• Ringwälle, 

• Wassermühlen, 

• Wasserschlösser, Schlösser, 

• Windmühlen. 

 

b) negative Auswirkungen mit großer Fernwirkung auf das Landschaftsbild:  

• Straßen (insbesondere stark frequentierte Straßen (Autobahnen, viele Bundesstraßen), 

die aufwendig trassiert sind und aufgrund ihrer zerschneidenden Wirkung und Lärmemis-

sionen weit in ihre Umgebung hineinwirken, 
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• Freileitungen, 

• Windkraftanlagen (in der Karte sind Windparks, keine Einzelanlagen dargestellt). 

 

c) Punktuelle Konflikte (außerhalb der Ortslagen und ohne Anspruch auf Vollständigkeit), die 

meist eher kleinräumig wirken, aber oft erheblich zum Eigenartverlust des Landschaftsbildes 

beitragen. Dies sind u. a.: 

• Abraumhalden, 

• bauliche Militäranlagen, 

• Braunkohletagebau, 

• Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen 

• Brücken, 

• Campingplätze, 

• Flugplätze, 

• Gewerbe- und Industriegebiete, 

• Golfplätze, 

• Kraftwerke, 

• Mülldeponien, 

• Steinbrüche, 

• Umspannwerke und 

• Wochenendhaussiedlungen. 

 

1.1.1 Abgrenzung der Landschaftsbildeinheiten durch Binnendifferenzierung 

der Landschaftsräume 

Räumliche Bezugseinheit für die Abgrenzung und Bewertung der Landschaftsbildeinheiten 

sind die für den Planungsbereich ausgegrenzten Landschaftsräume. Die Landschaftsräume 

sind bezüglich ihrer natürlichen Ausstattung und ihrer anthropogenen Überprägung in sich 

überwiegend homogen.  

Die Landschaftsbildeinheit sollte der Betrachter bzw. Erholungssuchende als unverwechsel-

bares Ganzes erleben. 

Jeder Landschaftsraum wird in mehrere Landschaftsbildeinheiten untergliedert. 

Die Abgrenzung und Bewertung der Landschaftsbildeinheiten erfolgen anhand:  

• der Nutzungskartierung, 

• der Bestandsaufnahme positiver und negativer Elemente,  
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• der Landschaftsinformationssammlung,  

• von Luftbildern,  

• topographischer Karten, 

• digitaler Geländemodellen und 

• grundsätzlicher Ausgrenzung von besiedelten Bereichen > 5 km². 

 

Als Basis für die Bewertung des Landschaftsbildes sind Landschaftsbildeinheiten wie: 

- Offene Agrarlandschaft, 

- Grünland-Acker-Mosaik, 

- Wald-Offenland-Mosaik, 

- Wald, 

- Flusstal, 

- Bachtal, 

- Stillgewässer, 

- Siedlung und Gewerbe sowie 

- Sondergebiete 

auszugrenzen, die in der folgenden Tabelle charakterisiert werden. 
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Tabelle 57 Beschreibung der unterschiedlichen Typengruppen von Landschaftsbildeinheiten 

A Offene Agrarlandschaft 

Offenlandschaften sind weitgehend waldarme bzw. waldfreie Landschaften, die haupt-

sächlich landwirtschaftlich genutzt werden. Offene Agrarlandschaften sind aufgrund 

fruchtbarer Bodeneigenschaften sowie früher Siedlungstätigkeit von Ackerbau geprägt. 

Das Bild der weiten, offenen Landschaft wird oftmals durch strukturierende Elemente wie 

Baumreihen, Hecken, Obstwiesen gegliedert, die eine landschaftsästhetisch hohe Bedeu-

tung haben. Das Landschaftsbild der Offenlandschaft ist gegenüber weiträumig sichtba-

ren baulichen Maßnahmen besonders empfindlich, da natürliche sichtschutzgebende Ele-

mente fehlen. 

G Grünland-Acker-Mosaik 

Die Offenlandschaft aus Grünland und Acker hat ihren Ursprung in weniger fruchtbaren 

oder grundwasserbeeinflussten Böden, die dann vorwiegend als Grünland genutzt wer-

den. Grünland-Acker-Mosaik-Landschaftsbildeinheiten liegen vorwiegend in Niederungs-

landschaften von Fließgewässern. Landschaftsästhetisch hohe Bedeutung haben Feucht- 

und Nasswiesen sowie Nieder- und Hochmoore. 

O Wald-Offenland-Mosaik 

Wald-Offenland-Mosaik-Kulturlandschaften sind Räume mit einem deutlichen Anteil von 

Wald innerhalb des Offenlandes. Die Wälder kommen in unterschiedlicher Größe und 

Ausstattung vor und werden durch zusätzliche landschaftsgliedernde Elemente wie Feld-

gehölze und Hecken ergänzt.  

Landschaftsästhetisch von hoher Bedeutung sind kleinteilige Mosaike aus Grünland, 

Acker, Hofstellen, Waldstücken, Obstwiesen etc. 

W Wald 

Wald-Landschaften besitzen einen Wald-Anteil von über 90 %. Sie werden lediglich von 

Siedlungen mit dem sie umgebenden Offenland sowie kleinflächigen Grünlandbereichen 

unterbrochen. Die Wälder unterscheiden sich erheblich nach dem Grad ihrer standortge-

rechten Ausprägung. Besonderen landschaftsästhetischen Wert haben alte Laub- oder 

Mischwaldbestände, Feuchtwälder sowie Schluchtwälder.  

Wälder haben gegenüber optischen Beeinträchtigungen eine abschirmende Wirkung. 

F Flusstal 

Das Landschaftsbild der Flusstäler wird zunächst vom Fließgewässer selbst geprägt, das 

teils einen naturnahen Charakter haben kann, meist aber naturfern ausgebaut ist und in 

überwiegend ackerbaulich oder durch Besiedlung genutzten Tälern verläuft.  

B Bachtal 

Bachtäler haben aufgrund der Zweiteilung Nordrhein-Westfalens in Mittelgebirgs- und 

Flachlandregionen ein jeweils unterschiedliches Erscheinungsbild.  
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In der Mittelgebirgsregion sind die Bachtäler – ausgenommen auf den Hochebenen – 

deutlich in die Landschaft eingesenkt oder eingeschnitten. Sie sind mit Wald bestockt oder 

werden durch Besiedlung und Grünlandwirtschaft genutzt. 

In Abhängigkeit vom Untergrund und / oder Längsgefälle ist der Verlauf der Bäche in den 

Bachtälern geradlinig oder mäandrierend.  

Teilweise sind die Bäche naturfern ausgebaut und / oder werden zu Nutzungszwecken 

(Fischzucht, industrielle Nutzung) oder dem Hochwasserschutz aufgestaut oder ausgelei-

tet.  

In der Flachlandregion sind die Talungen der Bäche meist nur flach eingesenkt und über-

wiegend durch Siedlungen oder Ackerbau genutzt.  

Die in den Bachtälern fließenden Bäche mäandrieren bisweilen noch abschnittsweise na-

turnah und werden von Ufergehölzen und (Feucht- und Nass-) Grünland begleitet. Oft sind 

die Bäche naturfern ausgebaut auch wenn ihr Verlauf noch geschwungen ist. Oft ist zu-

dem der Verlauf begradigt oder sogar künstlich verlegt. 

S Stillgewässer 

In Nordrhein-Westfalen sind alle Stillgewässer – mit Ausnahme der Erdfallseen – anthro-

pogenen Ursprungs, also Abgrabungs-, Stau- oder Bergsenkungsseen. 

Von landschaftsästhetisch hoher Bedeutung sind Uferbereiche und Röhrichtzonen mit ei-

ner hohen Naturnähe. 

D Siedlung und Gewerbe 

Großflächige Städte und Gewerbegebiete sind als eigenständige Landschaftsbildräume 

anzusehen. Die Städte zeichnen sich meist durch gewachsene, alte Stadtkerne aus, die 

von Wohngebieten umgeben sind. Große Unterschiede bestehen in der räumlichen Aus-

dehnung und Einbindung von Neubaugebieten und insbesondere von ausufernden Ge-

werbe- und Industriegebieten.  

Landschaftsästhetisch reizvoll sind naturnah gestaltete Ortsränder mit großen Gärten, ein-

heimischen Hecken oder Baumreihen. 

X 
 

Sondergebiet 

Großräumige Positiv- und Negativformen anthropogenen Ursprungs in der Landschaft, 

wie z. B. Bergbauhalden, Deponiekörper, Tagebaue und Tagebaurestlöcher (sofern nicht 

renaturiert oder geflutet), Industriebrachen und Industriekulturlandschaften. 
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Faktoren der Binnendifferenzierung der Landschaftsbildeinheiten im Planungsraum: 

Bereich 1: Kernmünsterland (NHE 541) u. a. mit der Münsterländer Ebene, den Becku-

mer Bergen sowie dem mittleren Lippetal  

Folgende Landschaftsbildtypen sind für das Kernmünsterland mit der Münsterländer Ebene, 

den Beckumer Bergen sowie dem mittleren Lippetal prägend und wurden für die Ausweisung 

der Landschaftsbildeinheiten herangezogen: 

- das lebhaft reliefierte Hügelland der Baumberge mit den Coesfeld-Daruper Höhen,  

- die waldreiche, von Äckern durchzogene Kulturlandschaft der Davert und Hohen Ward, 

- die Lehmplatten rund um Hoetmar, Drensteinfurt und Ahlen, 

- die Lipper Höhen mit dem charakteristisch niedrigen Hügelland im Norden und den bergi-

gen Ausprägungen im Süden, 

- die Flußlandschaft der Lippe mit ihren Altarmen und einem stark mäandrierenden Verlauf, 

- die Münsterländer Parklandschaft mit den kleinen Waldparzellen, den Heckenstrukturen, 

Baumgruppen und Gräben sowie den von Baumgruppen gesäumten, verstreut liegenden 

Hofstellen, 

 

Bereich 2: Westmünsterland (NHE 544) mit dem südwestlich angrenzenden Emscher-

land (NHE 543), den sich nach Westen anschließenden niederrheinischen Sandplatten 

und der Isselebene 

Prägend und für die Ausweisung der Landschaftsbildeinheiten relevant sind hier: 

- die Niederungsbereiche westlich des Emstales und das Emsdettener Venn mit Hochmoor-

resten, Bruchwälder, feuchte Laubwälder und Grünlandflächen, die von Hecken und 

Bäume gegliedert werden, 

- die Ammeloer Sandebene mit ihren ausgedehnten Waldgebieten und größeren, schüt-

zenswerten Moor- und Heideresten 

- das Amtsvenn und seine Umgebung mit den größten Hochmoorresten in NRW, wertvollen 

Zwrgstrauch- und Feuchtheiden, extensiven Grünlandflächen, vernässte Birkenwälder und 

Heideweiher  

- die Schöppinger Berge mit ihren ausgedehnten arten- und strukturreichen Buchenwäldern 

- der Bereich des ehemaligen Hochmoores Zwillbrocker Venn mit seinem hohen Grünlan-

danteil, ausgedehnten Moor-Schlenkenbereichen, Übergangs- und Schwingrasenmooren, 

Birken-Moorwäldern und großen Feuchtheidebereichen 

- der durch die Sandaue geprägte, weitgehend naturnahe Bachlauf der Berkelniederung mit 

Ufergehölzen, Auwaldfragmenten und Feuchtgrünlandflächen 

- das Wald-Offenland-Mosaik, welches sich über das Weiße Venn, den Merfelder Bruch, die 

Heubachniederung und Geisheide erstreckt und an den Truppenübungsplatz Borkenberge 

mit seinem bewegten Relief mit lichten Eichen-Birkenwäldern, Dünen und zahlreichen klei-

nen Mooren und Heideweihern angrenzt. 
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Bereich 3: Ost- bzw. Sandmünsterland (NHE 540/ 581)  

Folgende Landschaftsbildtypen sind hier prägend und für die Ausweisung der Landschafts-

bildeinheiten bedeutsam: 

- der Oberlauf der Ems von Warendorf bis Rheine  

- die obere Lippetalung 

- die Eltersande 

- die Moor- und Niederungsbereiche nördlich des Mittellandkanals in der Plantlünner Sand-

ebene (Mettinger, Recker und Halverder Moor; Heiliges Meer und Heupen) 

- die Moor- und Niederungbereiche südlich des Teutoburger Waldes in den Ladbergener 

Sanden und der Flötheniederung (Haverforths Wiesen, Feuchtgebiet Saerbeck, Am Jan-

haarspool, In den Hiaerken, Feuchtweisen am Bullerbach, Wischlager Wiesen)  

- die Stromberg Platte 

 

Bereich 4:  Osnabrücker Osning und Osnabrücker Hügelland (NHE 534 / 535) 

Für die Ausweisung der Landschaftsbildeinheiten als relevant zu nennen sind: 

- die bewaldeten Höhen des westlichen Teutoburger Waldes bzw. Osnabrücker Osning,  

- der Habichtswald, 

- die Schafbergplatte, 

- das Mettinger Vorland und Westerkappelner Flachwellenland mit Seester Platte, 

- die Düsterdiecker Niederung und Wallenbrocker Moorniederung.  

- Die Folgelandschaften des Kalkabbaus am südlichen Kamm des Teutoburger Waldes wer-

den - auch aufgrund ihrer Abgrabungstiefen - durch den Naturpark Terra.vita touristisch 

vermarktet. So ist ein Natur- und Geopfad am aktiven Steinbruch Dyckerhoff entstanden. 

Der seit 1977 offen gelassene und 1990 als NSG „Canyon Lengerich“ ausgewiesenen 

Steinbruch im Kleefeld beeindruckt mit seiner imposanten Tiefe und dem türkisblauen 

Wasser (Blaue Lagune).  

 

 

1.1.2 Bewertung der Landschaftsbildeinheiten 

Die Bewertung der Landschaftsbildeinheiten erfolgt anhand der Kriterien „Eigenart“, „Vielfalt“ 

und „Schönheit“.  

Dem Kriterium „Eigenart“ kommt eine zentrale Bedeutung im Rahmen der Bewertung zu. Es 

charakterisiert das Typische einer Landschaft mit Hilfe der Erfassungsmerkmale Relief, Ge-

wässer, qualitatives Nutzungsmuster, Siedlungsausprägung sowie der ästhetisch wirksamen 

bzw. störenden Landschaftselemente.  

Das Kriterium „Vielfalt“ beschreibt quantitativ den Abwechslungsreichtum der landschafts-

raumtypischen Ausprägungen der Nutzungen, Strukturen und Elemente. Diese ist abhängig 

insbesondere von der Eigenart. 
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Die „Schönheit“ bewertet das Maß der Übereinstimmung der landschaftstypischen Ausstat-

tung der Natur mit der menschlichen Nutzung. Die „Schönheit“ wird durch Naturnähe charak-

terisiert. 

Die Erfassungsmerkmale wurden mittels Luftbildern, Landschaftsinformationen aus den Daten 

des LANUK, umfangreichen Kartenbeständen und einzelnen Begehungen Vor-Ort verifiziert.  

Für die oben aufgeführten Kriterien „Eigenart“, „Vielfalt“ und „Schönheit“ wird die Übereinstim-

mung des Ist-Zustandes mit dem Soll-Zustand, d. h. der angestrebten landschaftstypischen 

Ausprägung (Leitbild), mittels einer dreistufigen Skala, der entsprechende Wertpunkte zuge-

ordnet werden, wie folgt in Wert gesetzt: 

 

Übereinstimmung 

Leitbild / Ist-Zustand 
Wertpunkte (WP) 

Gering 1 

Mittel 2 

Hoch 3 

 

Der Gesamtwert einer Landschaftsbildeinheit ergibt sich aus der Summe der Wertpunkte für 

die Kriterien „Eigenart“, „Vielfalt“ und „Schönheit“, wobei das Kriterium „Eigenart“ doppelt ge-

wichtet in die Bewertung eingeht. So kann der Wert einer Landschaftsbildeinheit zwischen 4 

und 12 Wertpunkten liegen. Aufbauend auf der flächendeckenden Bewertung werden Land-

schaftsbildeinheiten mit besonderer und herausragender Bedeutung ausgegliedert.  

Die Darstellung einer Landschaftsbildeinheit in Karte 16 mit der Wertstufe „besondere Bedeu-

tung erfolgt dann, wenn  

• die Eigenart mit „hoch“, die Vielfalt mit „mittel“ und die Schönheit mit „gering“ bewertet 

wurde (= 9 Wertpunkte) oder 

• die Eigenart mit „hoch“, die Vielfalt mit „gering“ und die Schönheit mit „mittel“ bewertet 

wurde (= 9 Wertpunkte) oder 

• die Eigenart mit „mittel“, die Vielfalt mit „hoch“ und die Schönheit mit „hoch“ bewertet 

wurde (= 10 Wertpunkte). 

 

Eine Darstellung mit der Wertstufe „herausragende Bedeutung“ für das Landschaftsbild (Karte 

16) erfolgt dann, wenn  

• die Eigenart mit „hoch“, die Vielfalt mit „hoch“ und die Schönheit mit „mittel“ bewertet 

wurde (= 11 Wertpunkte) oder 

• die Eigenart mit „hoch“, die Vielfalt mit „mittel“ und die Schönheit mit „hoch“ bewertet 

wurde (= 11 Wertpunkte) oder 

die Eigenart, Vielfalt und Schönheit jeweils mit „hoch“ bewertet wurde (= 12 Wertpunkte). 
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Bereich 1: Kernmünsterland u. a. mit der Münsterländer Ebene, den Beckumer Bergen 

sowie dem mittleren Lippetal  

Das Kernmünsterland wird nach Westen, Norden und Osten von den Sandlandschaften des 

West- und Ostmünsterlandes umschlossen, während im Süden die Lösslandschaften von Hell-

wegbörden und Emscherland angrenzen. Die Grenze wird im Westen durch die Baumberge 

und den Schöppinger Rücken, im Osten durch die Ems und im Süden durch die Lippe gebildet. 

Der Bereich des Kernmünsterlandes wird auch als Parklandschaft bezeichnet. 

Diese Landschaft besteht aus einer fast ebenen, 60 m ü. NHN hoch gelegenen Flachmulde. 

Um Münster prägen die Angelniederung, der Wolbecker Tiergarten, die Auen von Werse und 

des Mussenbachs sowie die Davert mit ihren großen zusammenhängenden Waldflächen und 

der im Südwesten anschließenden Stever-Niederung und die Wälder bei Nordkirchen die 

Landschaft. 

Die Parklandschaft südöstlich von Münster besteht aus ebenem, nach Südosten welliger wer-

dendem Gelände (60 bis 80 m ü. NHN), aus dem sich die Ahlener Platte im Südosten etwa 10 

bis 20 m ü. NHN heraushebt. Die ganze Landschaft ist durch Hecken, Gebüsche und kleine 

Wäldchen parkartig ausgeprägt. Im Norden und Westen der Landschaft befinden sich noch 

größere Waldflächen. Die Gewässersysteme von Emmer und Werse bestimmen den südli-

chen Raum. 

Südwestlich von Münster heben sich die Seppenrader Hügel, die teilweise recht feucht sind 

und die Buldener Platte, die von zahlreichen kleinen Gräben und Bächen durchzogen wird, ab. 

Baumgruppen und Gehölzstreifen lassen die Landschaft parkartig erscheinen. 

Die Meerfelder Niederung im Südwesten ist eine von Nordwesten nach Südosten abfallende 

Ebene zwischen 45 und 65 m ü. NHN, die durch den Heubach und seinen Zuflüssen geprägt 

wird. 

 

Bereich 2: Westmünsterland mit dem südwestlich angrenzenden Emscherland, den sich 

nach Westen anschließenden niederrheinischen Sandplatten und der Isselebene 

Das Westmünsterland erstreckt sich von den Niederlanden im Westen bis nach Münster im 

Osten, im Nordosten zieht es sich bis Rheine, im Süden grenzt es mit dem Höhenzug der 

Hohen Mark und den Borkenbergen an den Ballungsraum des Ruhrgebietes an. 

Im Norden bei Gronau und Ahaus prägen die recht ebenen, feuchten Talsandgebiete des 

Amts- und des Gildehäuser Venn den Raum. Charakteristisch sind hier ausgedehnte Hoch-

moorflächen. Die Moorkörper stellen in Verbindung mit den angrenzenden Grünländern einen 

großen Hochmoor- und Feuchtwiesenkomplex dar. 

Die Westmünsterländer Geest zieht sich durch die ganze Breite des Westmünsterlandes und 

greift im Osten entlang der oberen Berkel buchtartig in die um 50 bis 80 m höheren Bereiche 

des Kernmünsterlandes vor. Aus der Ebene heraus erheben sich im Norden zur Grenze nach 
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Niedersachsen die Rücken des Bentheimer Berges. Diese präsentiert sich als reich struktu-

rierte Ackerbaulandschaft mit mehreren Waldflächen. 

Die sogenannte Westmünsterländische Parklandschaft findet sich überwiegend auf den Tals-

andebenen. Im Südosten steigen die sonst 30 – 60 m hohen Ebenen bis auf 80 m ü. NHN an. 

Die Berkel im Süden und die Dinkel im Osten durchfließen diese Landschaft in flachen Niede-

rungen und bilden mit ihren stark mäandrierenden Läufen eine Auenlandschaft. 

Im Osten fällt die Ebene nach Südwesten ab und die Landschaft entlang der Gewässer Berkel, 

Borkener Aa, Bocholter Aa und Issel mit ihren Nebenbächen wird zunehmend feuchter. Die 

überwiegend landwirtschaftlich genutzte Landschaft wird durch Hecken, Gebüsche, Baum-

gruppen und kleinen Wäldchen gegliedert. Das reich strukturierte Weideland der Isselniede-

rung im Südosten grenzt an die "Drevenacker Düne" und den Naturpark "Hohe Mark" 

 

Bereich 3: Ostmünsterland  

Das Ostmünsterland schließt südlich an den Teutoburger Wald an und umfasst die überwie-

gend sandigen Flächen am Oberlauf der Ems bis zur Landesgrenze im Norden. Im Süden 

begrenzt die Lippeaue, im Osten die Haase den Raum. 

Entlang der Ems finden sich v. a. rechtsseitig ausgedehnte, meist ebene Talsandflächen (ca. 

60 m ü. NHN). Diese werden von zahlreichen weitverzweigten Gewässerniederungen durch-

zogen und sind generell recht feucht. Durch den hohen Grundwasserstand haben sich teil-

weise auch moorige Gebiete gebildet. Der Bereich um Ladbergen und Saerbeck wird durch 

Flugsanddünen und somit trockenere Standorte geprägt. In den Niederungen finden sich groß-

flächige Grünlandnutzung.  

Südlich von Ladbergen erstrecken sich die Ostmünsterländer Sande über Warendorf bis nach 

Beelen. Hier findet sich eine fast ebene, ca. 100 m ü. NHN hoch gelegene, grundwassernahe 

Talsandlandschaft, die durch zahlreiche kleine, meist feuchte, teilweise moorige Niederungen 

der weiten Emsaue durchzogen wird. 

In den reich strukturierten Feuchtwiesenkomplexen findet der Große Brachvogel ein Zuhause. 

Linksseitig der Ems prägt die ebene bis flachwellige Glandorfer Platte (90 m ü. NHN) den 

Raum. Sie wird durch zahlreiche in Nordost-Südwest-Richtung verlaufende Tälchen geglie-

dert. 

Die hügelige bis bergige Schichtstufenlandschaft der Beckumer Berge im Südosten des Krei-

ses Warendorf beginnt mit dem Dromberg im Nordosten und steigt über den Stromberg und 

Höxberg auf den Mackenberg (173 m ü. NHN) als die höchste Erhebung der Landschaft an. 

Nach Westen fällt das Gelände allmählicher auf die angrenzenden Landschaften ab. 

 

Bereich 4:  Osnabrücker Osning und Osnabrücker Hügelland  

Osnabrücker Osning und umgebendes Hügelland unterscheiden sich von den anderen Berei-

chen der Planungsregion schon durch Höhenlage und Relief und erheben sich mit ihren Höhen 
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von über 100 m im Nordwesten bis 236 m ü.  NHN am Westerbecker Berg im Südosten deut-

lich über das umgebende Tiefland. Im Nordwesten markiert der Mittelandkanal bis zur Düster-

dieker Niederung den Übergang zum Tiefland der Plantlünner Sandebene; im Südwesten an-

satzweise der Dortmund-Ems-Kanal zum Ostmünsterland bevor der Kanal im Verlauf deutlich 

nach Süden schwenkt und die Ortschaften von Riesenbeck, Brochterbeck, Lengerich und Li-

enen sowie die sie verbindende Landesstraße L 591 den Rand des Osning zum Tiefland nach-

zeichnen. 

 

1.2 Landschaftsbildeinheiten mit herausragender und besonde-

rer Bedeutung (siehe Karte 16) 

Tabelle 58 und Tabelle 59 zeigen jeweils eine Übersicht über die ausgegliederten Landschafts-

bildeinheiten mit herausragender und besonderer Bedeutung und eine differenzierte Darstel-

lung der einzelnen Bewertungskriterien.  

Die Punktwertvergabe zu den Kriterien Eigenart, Vielfalt und Schönheit in diesen beiden Ta-

bellen nimmt als Maßstab Bezug auf die zuvor beschriebenen Leitbilder der vier Bereiche in 

Kapitel III 1.1.2.  

 

Tabelle 58 Landschaftsbildeinheiten mit herausragender Bedeutung 

LBE-Nr. 
Bezeich-

nung 
Beschreibung 

Übereinstimmung 
Leitbild / 

Ist-Zustand 
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LBE-IIIa-007-F Emstal 

Die LBE umfasst zwei lange Abschnitte der Ems und ihrer 
Aue. Die weitgehend befestigte Ems besitzt mit ihren Au-
enbereichen dennoch eine teilweise recht naturnahe und 
sehr strukturreiche Flusslandschaft mit ausgeprägten Ter-
rassenkanten, vielen Altarmen, Nass- und Feuchtgrün-
land, Röhrichten, Auenwäldern und Ufergehölzen (FFH-
Gebiet DE-4013-301 Emsaue). Von Warendorf bis kurz 
vor Telgte weist die Ems einen sehr geradlinigen Verlauf 
auf. Die Altarme liegen zumeist in dem agrarisch intensiv 
genutzten Auenbereich. Ab Telgte schlängelt sie sich 
durch die Landschaft und bildet zum Teil starke Fluss-
schleifen aus, die zum Teil extensiv genutzt werden und 
durch Hecken, Baumreihen und -gruppen gegliedert sind. 
Im Bereich Lauheide finden sich mehrere größere Altwäs-
ser, die ebenso wie die "Alte Ems" westlich des Kanals 
bzw. bei Saerbeck und die alte Emsschleife bei Greven 
mit ihren Blänken, Feuchtwäldern, Kopfweiden und 
Feuchtwiesen das Landschaftsbild positiv prägen. 

6 3 2 11 
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LBE-Nr. 
Bezeich-

nung 
Beschreibung 

Übereinstimmung 
Leitbild / 

Ist-Zustand 
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LBE-IIIa-008-G 

Grünland-
Acker-Mosaik 

der Niede-
rungsberei-
che südlich 

des Teutobur-
ger Waldes 

Die LBE umfasst drei in dieser Ausprägung seltene, aus-
gedehnte, strukturreiche, überwiegend aus Grünland be-
stehenden Feuchtgebietskomplexe mit Nass-, Feucht- 
und Magergrünland, kleinen Stillgewässern und Bruch-
wäldern. 

6 3 3 12 

LBE-IIIa-010-G2 

Grünland-
Acker-Mosaik 
nordwestlich 
Emsdetten 

Die LBE umfasst einen Hochmoorkomplex mit ausge-
dehnten Bereichen von Torfstichgewässern. Der Komplex 
weist verschiedene Regenerations- und Sukzessionssta-
dien bis hin zum Bruchwald (FFH-Gebiet DE-3810-301 
Emsdettener Venn und Wiesen am Max-Clemens-Kanal) 
auf. Die Ungestörtheit des Raumes, in dem man die ver-
schiedenen Stadien der Moorentwicklung und die histori-
sche Nutzung des Torfabbaus noch erleben kann, ma-
chen ihn zu einem wichtigen Teil unserer Kulturge-
schichte. Randlich stocken z. T. feuchte Laubwälder. Der 
Torfstich wird überwiegend von Grünlandflächen um-
schlossen, die durch Hecken und Baumreihen gegliedert 
werden. 

6 3 3 12 

LBE-IIIa-012-O2 

Wald-Offen-
land-Mosaik 
Ammeloer 

Sandebene 

Die LBE umfasst den Teil der Ammeloer Sandebene, der 
durch ausgedehnte Waldgebiete geprägt wird. In diesen 
befinden sich größere schützenswerte Moor- und Hei-
dereste, sowie Stillgewässer (FFH-Gebiete DE-3806-301 
Lüntener Fischteich und Ammeloer Venn, DE-3907-301 
Schwattet Gatt, VSG DE-3807-401 Moore und Heiden 
des westlichen Münsterlandes). Die Unzerschnittenheit 
des Waldgebietes (auch wenn sich im südlichen Bereich 
ein Bundeswehrdepot befindet), verbunden mit den inner-
halb des Waldes liegenden ausgedehnten Moor- und Hei-
debereichen, macht diesen Raum durch seine Ungestört-
heit auch für die naturbezogene Erholung zu einem her-
ausragenden Gebiet. Die Naturschutz- und FFH-Gebiete 
"Lüntener Fischteiche" und "Schwatte Gatt" erlauben ei-
nen Blick in die historische Nutzung der Landschaft. An 
die Waldbereiche schließen sich Acker- und z. T. feuchte 
Grünlandflächen an, die durch Hecken- und Saumstruktu-
ren und unterschiedlich großen Feldgehölzen strukturiert 
werden. 

6 3 2 11 

LBE-IIIa-013-G 
Grünland-

Acker-Mosaik 
Amtsvenn 

Die LBE umfasst einen Gebietskomplex, der neben den 
größten Hochmoorrestflächen in NRW auch wertvolle 
Zwergstrauch- und Feuchtheiden, extensiv genutztes 
Grünland, vernässte Birkenwälder sowie Heideweiher be-
inhaltet (FFH-Gebiete DE-3807-301 Amtsvenn u. Hündfel-
der Moor, DE-3807-303 Graeser Venn - Gut Moorhof, DE-
3808-301 Eper-Graeser Venn / Lasterfeld und VSG DE-
3807-401 Moore und Heiden des westlichen Münsterlan-
des). 

6 3 3 12 
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LBE-IIIa-014-O1 

Wald-Offen-
land-Mosaik 

am Schöppin-
ger Berg 

Die LBE umfasst den nordöstlichen Hangbereich des 
Schöppinger Berges mit ausgedehnten arten- und struk-
turreichen Buchenwäldern (FFH-Gebiet DE-3909-301 
Herrenholz und Schöppinger Berg) mit z. T. gefährdeten 
Orchideenarten. An den Unterhängen dominieren intensiv 
genutzte Ackerflächen, die vereinzelt durch naturnahe 
Quellen und Bachläufe gegliedert werden. Der Blick nach 
Westen auf die Kuppenlagen (LBE-IIIa-014-A) wird durch 
Windräder beeinträchtigt. 

6 2 3 11 

LBE-IIIa-016-W 

Wald des 
Bagno mit 
Tiergarten 

und Buchen-
berg 

Die LBE umfasst die südlich Burgsteinfurt gelegenen aus-
gedehnten arten- und strukturreichen Waldkomplexe 
(FFH-Gebiet DE-3810-302 Bagno mit Steinfurter Aa) aus 
Buchenwäldern sowie Eichen-Hainbuchenwäldern. Natur-
nahe Abschnitte der Steinfurter Aa sowie Kleingewässer 
bereichern das Gebiet. Im westlichen Teil des Gebietes 
erstreckt sich ein um ca. 1800 aus einem französischen in 
einen englischen Landschaftsgarten umgewandelter 
Landschaftspark mit alten Einzelbäumen, einem See mit 
künstlich angelegten Inseln und einer ebenfalls künstlich 
angelegten Burgruine. 

6 3 3 12 

LBE-IIIa-019-S 
Stillgewässer 
Zwillbrocker 
Sandebene 

Die LBE umfasst das ehemalige Hochmoor Zwillbrocker 
Venn (FFH-Gebiet DE-3906-301 Zwillbrocker Venn u. El-
lewicker Feld, zugleich VSG DE-3807-401 Moore und 
Heiden des westlichen Münsterlandes) sowie das nähere 
Umfeld mit hohem Grünlandanteil. Das Gebiet zeichnet 
sich insbesondere durch die schutzwürdigen Hochmoor-
reste mit ausgedehnten Moor-Schlenkenbereichen, Über-
gangs- und Schwingrasenmooren, Birken-Moorwäl-
dernund die großen Feuchtheidebereiche aus und ist we-
gen der für das Westmünsterland typischen und beson-
ders repräsentativen Ausstattung an Moor- und Heideve-
getation sowie seines hohen Entwicklungspotenzials von 
landesweiter Bedeutung. 

6 2 3 11 

LBE-IIIa-020-B2 
Berkelniede-
rung westlich 
von Billerbeck 

Die LBE umfasst den obersten Talabschnitt der Berkel 
(FFH-Gebiet DE-4008-301 Berkel) und ist durch den weit-
gehend naturnahen Bachlauf mit der in großen Teilen 
noch vorhandenen Fließgewässerdynamik und zahlrei-
chen auentypischen Strukturen, wie Ufergehölze und Au-
waldfragmente sowie Feuchtgrünlandflächen geprägt. Der 
Oberlauf der Berkel ist zusammen mit ihrem Mittel- und 
Unterlauf (vgl. LBE-020-B (3)) ein für den Naturraum 
Westmünsterland und NRW einmaliges Beispiel für den 
Typus des durch eine Sandaue geprägten Tieflandflus-
ses. 

6 3 3 12 
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LBE-IIIa-020-B3 

Berkelniede-
rung von Co-

esfeld bis 
Stadtlohn 

Die LBE umfasst einen langen Talabschnitt (FFH-Gebiet 
DE-4008-301 Berkel) des hier nahezu durchgängig frei 
mäandrierenden Baches mit seiner reich strukturierten, 
von Grünland dominierten Aue mit vielen auentypischen 
Strukturen wie Flutmulden, Röhrichtbereiche, Erlenbruch-
waldbestände und eine z. T. mit ausgedehnten Feucht-
grünlandflächen ausgestattete Auenlandschaft. Aufgrund 
ihres weitgehend naturnahen Verlaufes und der in großen 
Teilen noch vorhandenen Fließgewässerdynamik mit Ab-
bruchkanten und Sandbänken ist die Berkel für den Na-
turraum Westmünsterland und NRW ein einmaliges Bei-
spiel für den Typus des durch eine Sandaue geprägten 
Tieflandflusses. 

6 3 3 12 

LBE-IIIa-025-O2 

Wald-Offen-
land-Mosaik 
der Baum-
berge und 

Coesfeld-Da-
ruper Höhen 
nördlich von 

Nottuln 

Die LBE umfasst den südlichen und östlichen Teil der 
über das Umfeld deutlich herausragenden Baumberge 
und Coesfeld-Daruper Höhen. Neben einer recht struktur-
reichen Münsterländer Parklandschaft ist das Gebiet von 
großen, naturnahen, von Buchen dominierten Waldberei-
chen (FFH-Gebiete DE-4009-301 Roruper Holz mit Kes-
tenbusch und DE-4010-302 Baumberge) gekennzeichnet. 
Die Wälder gehören zu den größten zusammenhängen-
den Waldmeister-Buchenwäldern im Kernmünsterland. 
Mehrere naturnahe Fließgewässer, die von Erlen- und 
Eschenwäldern begleitet werden, sowie der mit einzigarti-
gen Kalksinterterrassen strukturierte Bachlauf der Bombe-
cker Aa (FFH-Gebiet DE-4010-301 Bombecker Aa) berei-
chern das Gebiet. 

6 3 3 12 

LBE-IIIa-028-B1 
Wersetal öst-

lich von 
Münster 

Die LBE umfasst einen Talabschnitt der Werse mit ihrem 
hier noch in weiten Teilen naturnahen Charakter. Ab-
bruchkanten, Sandbänke, kolkartige Eintiefungen sowie 
mehrere Altarme in unterschiedlichen Verlandungssta-
dien, Auwaldreste, Röhrichtbestände, Ufergehölze und 
Feuchtgrünlandreste sind wertvolle Relikte der strukturrei-
chen Auenlandschaft. Sie vermitteln ein sehr naturnahes 
und abwechslungsreiches Landschaftsbild und sorgen für 
eine hohe Erlebnisvielfalt. 

6 2 3 11 

LBE-IIIa-044-G 

Grünland-
Acker-Mosaik 
Weißes Venn, 

Merfelder 
Bruch 

Die LBE umfasst einen Teil der Merfelder Niederung, die 
einst von ausgedehnten Hochmooren eingenommen 
wurde und die heute durch ausgedehnte, sehr strukturrei-
che und teils extensiv genutzte (Feucht-) Grünlandkom-
plexe (VSG DE-4108-401 Heubachniederung, Lavesumer 
Bruch und Borkenberge) mit mäßigem Anteil an Ackerflä-
chen und zahlreichen Kleingewässern geprägt ist. Die 
"Fürstenkuhle" (FFH-Gebiet DE-4008-302 Fürstenkuhle 
im Weissen Venn) ist eines der letzten erhalten gebliebe-
nen Hochmoorreste im Naturraum und stellt neben dem 
Moorwald des Schwarzen Venn (FFH-Gebiet DE-4108-
301) einen bedeutenden Rest der Moorlandschaft dar. 
Bereichert wird das Gebiet durch zahlreiche Kleingewäs-
ser und einen großen Heideweiher, der in seiner Größe 

6 2 3 11 
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und Ausstattung an Pflanzen und Tieren einzigartig in 
NRW ist. 

LBE-IIIa-044-O1 

Wald-Offen-
land-Mosaik 

Weißes Venn, 
Meerfelder 

Bruch 

Die LBE umfasst im Wesentlichen den Truppenübungs-
platz Weißes Venn sowie die Geisheide (FFH-Gebiet DE-
4108-303 Weißes Venn / Geisheide, zugleich VSG DE-
4108-401 Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Bor-
kenberge) und gehört mit seinem Lebensraummosaik 
nährstoffarmer Moore, Heide- und Grünlandstandorte und 
Waldflächen sowohl wegen seiner Größe als auch wegen 
seiner Ausprägung zu den wichtigsten Moor- und Heide-
komplexen in NRW. Das teilweise abgetorfte Hochmoor 
des Weißen Venn wird durch ausgedehnte steppenartige 
Pfeifengraswiesen, Birkenkrüppelwald und eingestreute 
Moorgewässer, die Geisheide durch großflächige Zwerg-
strauchheiden geprägt. Teilweise feuchte und extensiv 
genutzte Grünlandflächen sowie zahlreiche Stillgewässer 
bereichern das Gebiet. 

6 3 3 12 

LBE-IIIa-044-W1 

Wald "Der 
Linnert" öst-

lich von 
Sythen 

Das Waldgebiet "Der Linnert" wird dominiert von Kiefern-
mischwäldern mit Elementen der Eichen-Birkenwälder. 
Der nördliche Bereich ist darüber hinaus durch Binnendü-
nen charakterisiert. Weiterhin sind naturnahe Buchenwäl-
der sowie Eichen- und Birkenwälder vorhanden. Die LBE 
wird vom Mühlenbach, einem typischen Sandbach, durch-
flossen, der weitgehend naturnahe Strukturen aufweist. 
Im Süden der LBE verläuft der Sandbach. 

6 2 3 11 

LBE-IIIa-050-O2 

Wald-Offen-
land-Mosaik 
Davert mit 
Hohe Ward 

Die LBE umfasst den Kernbereich der Davert und ist ge-
prägt durch eines der größten zusammenhängenden, na-
turnahen Waldgebiete im Münsterland (FFH-Gebiet DE-
4111-302 Davert, zugleich Vogelschutzgebiet DE-4111-
401 Davert). Kennzeichnend sind großflächige Sternmie-
ren-Eichen-Hainbuchenwälder (z. B. in der Naturwaldzelle 
"Amelsbüren" von hervorragender Ausprägung), Eichen- 
und Buchenwälder. Prägend für das Landschaftsbild sind 
die knorrigen Eichen-Althölzer. Naturnahe Erlen- und Bir-
kenbruchwälder von landesweiter Bedeutung sowie ein 
großflächiger Birken-Moorwald bereichern das Gebiet. 
Des Weiteren sind hier auch naturnahe Bäche sowie 
Hochmoorrelikte (Venner Moor, FFH-Gebiet DE-4111-
301) mit Hochmoorregenerationsflächen, kleinen Zwerg-
strauchheiden und Birken-Moorwaldresten erhalten ge-
blieben. 

6 3 2 11 

LBE-IIIa-057-G 

Grünland-
Acker-Mosaik 

Holtruper 
Mulde 

Die LBE umfasst den zentralen Teil der Holtruper Mulde 
und ist durch eine besonders strukturreiche Münsterlän-
der Parklandschaft mit sehr hohem Anteil an teils feuch-
tem Grünland sowie einem dichten Netz aus Wall- und 
ebenerdigen Hecken, (Kopf-) Baumreihen und teilweise 

6 3 3 12 
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naturnahen und altholzreichen Feldgehölzen und kleine-
ren Laubwäldern geprägt. Zahlreiche Blänken und natur-
nahe Kleingewässer bereichern das Gebiet. 

LBE-IIIa-058-W 
Wälder der 
Beckumer 

Berge 

Die LBE umfasst mit dem Uentroper Wald und dem 
Stockumer Holz die großflächigen Waldbereiche der 
Beckumer Berge. Die Wälder erstrecken sich auf dem 
leicht welligen Relief des Schichtstufenlandes und beste-
hen zum großen Teil aus artenreichen Buchen- und Hain-
buchenwäldern. Mehrere naturnahe Bachläufe, z. T. tief 
eigeschnitten, durchziehen das Gebiet. Störend wirkt sich 
die A2 aus, die den Uentroper Wald östlich von Süden 
nach Norden durchquert. 

6 2 3 11 

LBE-IIIa-062-G1 

Grünland-
Acker-Mosaik 

im Westen 
von Clarholz 

Im flachwelligen Grundmoränen-Bereich "Sundern" / "Be-
elener Mark" zwischen Clarholz, Lette und Beelen hat 
sich auf großer Fläche ein strukturreicher, grünlandge-
prägter Landschaftsausschnitt mit Einzelhöfen als Relikt 
der historischen, kleinbäuerlichen Kulturlandschaft (Müns-
terländische Parklandschaft) erhalten. Die meist kleinpar-
zellierten Grünländer werden durch zahlreiche, z. T. sehr 
alte Eichen-Baumhecken, verschiedene Gehölzstreifen 
entlang von Wirtschaftswegen sowie einigen Feldgehöl-
zen gegliedert, einige Ackerflächen finden sich auch. Klei-
nere Fließgewässer durchfließen die Einheit, die zudem 
durch Kleingewässer bereichert wird. An Siedllungsstruk-
turen finden sich die typischen Einzelhofanlagen. Vorbe-
lastend wirken die L806 am östlichen Rand der LBE so-
wie die K8, die die Einheit durchfährt. 

6 3 2 11 

LBE-IIIa-070-W 
Wald der 
zentralen Ho-
hen Mark 

Die LBE stellt den zentralen Bereich des Waldgebietes 
"Hohe Mark" dar, dessen Kuppen weithin sichtbare Land-
marken darstellen. Die Hohe Mark ist eines der größten 
zusammenhängenden Waldgebiete am Nordrand des 
Ruhrgebietes. Neben dem Wald machen flache Hügel 
und tief eingeschnittene Täler das Gelände sehr abwech-
selungsreich. Der Waldbestand selbst ist durch Kiefern-
forste geprägt. Eingestreut finden sich Eichen-Birken- 
oder Buchenwälder. Heidereste und Niederwaldparzellen 
bereichern das Gebiet. Das große Waldgebiet wird ledig-
lich im Norden durch die L652 und von Nord nach Süd 
durch die K42 zerschnitten. 

6 3 3 12 

LBE-IIIa-075-O1 

Wald-Offen-
land-Mosaik 
der Strom-
bergplatte 

Die LBE umfasst den markant und abwechslungsreich re-
liefierten, von größeren, teils naturnahen Waldgebieten 
(FFH-Gebiete DE-4114-301 Bergeler Wald) geprägten 
Teil der Strombergplatte. Das Gebiet ist durch naturnahe 
Buchenwälder und feuchte Sternmieren-Eichen-Hainbu-
chenwälder gekennzeichnet. Mehrere wertvolle, oft stark 
eingetiefte und naturnahe Bachtäler (darunter das FFH-

6 2 3 11 
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Gebiet DE-4214-303 Liese- und Boxelbachtal mit beson-
ders seltenen Kalktuffquellen), die z. T. von Erlen-
Eschenwäldern begleitet werden, bereichern das Gebiet. 
Das Umfeld der Waldgebiete bilden reich strukturierte Ge-
hölz-Grünland-Komplexe mit Hecken, Kopfbaumreihen, 
Obstbaumwiesen und Kleingewässern. 

LBE-IIIa-083-F 

Flusstal der 
Mittleren 
Lippe und 
Wesel-Dat-
teln-Kanal 

Die LBE umfasst den Auenbereich der Mittlere Lippe und 
den am südlichen Rand der Aue verlaufenden Wesel-Dat-
teln-Kanal. Die in der LBE ca. 8-10 m breite Lippe ist weit-
gehend unverbaut, in ihrem Verlauf aber überwiegend tief 
eingeschnitten. Neben sandigen Gleithängen ist das Ufer 
häufig als Steilufer ausgebildet, zwischen Ahsen und Dat-
teln sogar mit bis zu ca. 10 m hohen Steiluferbereichen. 
Die Aue wird durch ca. 2-5 m hohe Erosionsränder be-
grenzt. Innerhalb der Aue finden sich insel- und halbinsel-
artig Reste einer 2 m höher liegenden älteren holozänen 
Talstufe (Inselterrasse). Die Auenbereiche werden über-
wiegend als Dauergrünland genutzt, das durch Hecken, 
Feldgehölze und Kopfbaumreihen gegliedert wird. Auf 
den Inselterrassen befinden sich häufig Ackerflächen. 
Das große, abwechslungsreiche und vielfältig gegliederte 
Gebiet vermittelt so in vielen Teilen das Bild der typischen 
münsterländischen Kulturlandschaft. Trotz überwiegend 
intensiver Landwirtschaft sind noch zahlreiche Elemente 
der früheren Auenlandschaft anzutreffen. Neben einigen 
naturnahen Flussabschnitten ist die Lippeaue überwie-
gend durch ein naturnahes Relief geprägt. Mehrfach sind 
noch Reste von Bruch-, Weichholz- und Hartholz-Auen-
wäldern vorhanden. Ebenso finden sich hier Altarme mit 
gut ausgeprägter Verlandungsvegetation bis hin zu 
Bruchwaldbeständen. In einem durch Bergsenkung ver-
nässten Bereich zwischen Haltern, Marl und Lippramsdorf 
entwickeln sich großflächig Auenwälder, Röhrichte und 
weitere Verlandungsbestände. Bei Haltern findet sich ein 
größerer Trinkwassergewinnungsbereich in der Aue, die 
Aue wird zudem durch zahlreiche Straßen, Bahnlinien 
und Hochspannungstrassen gequert. 

6 2 3 11 

LBE-IIIa-087-O 
Wald-Offen-
land-Mosaik 
Borkenberge 

Die LBE umfasst einen großen Teil des Truppenübungs-
platzes (FFH-Gebiet DE-4209-304 Truppenübungsplatz 
Borkenberge, Teil des VSG DE-4108-401 Heubachniede-
rung, Lavesumer Bruch und Borkenberge), der auf teils 
sehr bewegtem Relief einen großen Ausschnitt der alten 
halboffenen Heide- und Moorlandschaft des Sand-Müns-
terlandes zeigt. Die bis zu 126 m hohen, eiszeitlichen Mo-
ränenreste und Dünen sind auf großer Fläche mit Sand-
magerrasen und Heiden, sowie lichten Kiefern- und Ei-
chen-Birkenwäldern bewachsen. In den Dünentälchen ha-
ben sich zahlreiche kleine Moore und Heideweiher ausge-
bildet, die sich besonders eindrucksvoll im Hochmoor Bor-
kenberge und im Heimingshof mit einem idealtypisch aus-
geprägten Schwingrasen darstellen. Das Lebensraummo-
saik nährstoffarmer Moor-, Heide- und Grünlandstandorte 

6 3 2 11 
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ist sowohl wegen seiner Größe als auch wegen seiner 
Ausprägung für NRW von herausragender Bedeutung. 
Als Teilfläche des Truppenübungsplatzes Haltern zählt 
dieses Gebiet zusammen mit dem Platzteil Lavesumer 
Bruch zu den fünf wichtigsten Sandmagerrasen-, Heide- 
und Moorkomplexen in NRW. 

LBE-IIIa-087-W 

Wald des 
Truppen-
übungsplat-
zes Borken-
berge 

Die LBE wird durch die überwiegend mit lichten Kiefern- 
und Birkenwäldern bestockten Bereiche des Borkenber-
ges gekennzeichnet, in die bei sehr bewegtem Relief 
kleinflächige Sandtrockenrasen sowie Heiden, Moore und 
Heideweiher eingestreut sind (FFH-Gebiet DE-4209-304 
Truppenübungsplatz Borkenberge, Teil des VSG DE-
4108-401 Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Bor-
kenberge). Zusammen mit der Landschaftsbildeinheit 
LBE-IIIa-087-O ist das Gebiet sowohl wegen seiner 
Größe als auch wegen seiner Ausprägung für NRW von 
herausragender Bedeutung. Als Teilfläche des Truppen-
übungsplatzes Haltern zählt dieses Gebiet zusammen mit 
dem Platzteil Lavesumer Bruch zu den fünf wichtigsten 
Sandmagerrasen-, Heide- und Moorkomplexen in NRW. 
Das Gelände ist nicht zugänglich. 

6 3 2 11 

LBE-IIIa-090-O2 

Wald-Offen-
land-Mosaik 
des Nordkir-
chener Wald-
hügellandes 

Die LBE umfasst die welligen Erhebungen in der Umge-
bung des Schlosses Nordkirchen, die von großen, über-
wiegend naturnahen Eichen-Hainbuchen- und Buchen-
wäldern (FFH-Gebiet DE-4211-301 Wälder Nordkirchen), 
aber auch sehr strukturreichen, teils feuchten Grünland-
komplexen gekennzeichnet sind, darunter das ehemalige 
Wildgehege "Hirschpark". Die Kombination aus charakte-
ristischer, teils sehr klein gegliederter Münsterländer 
Parklandschaft, großen, altholzreichen Laubwäldern, die 
durch Erlenbruchwälder und zahlreiche Kleingewässer 
bereichert werden und dem Schloss Nordkirchen macht 
den besonderen Reiz des Gebietes aus. 

6 3 2 11 

LBE-IIIa-094-F1 

Flusstal der 
Lippe zwi-
schen Dort-
mund-Ems-
Kanal und 
Kreisgrenze 
Recklinghau-
sen 

Die Lippe stellt sich zwischen Dortmund-Ems-Kanal und 
Kreisgrenze Recklinghausen als ein teils begradigter und 
stark eingetiefter, mäßig strömender Fluss dar. Das Ufer 
ist hier nicht mit Dämmen gesichert, sodass Teile der Aue 
zumindest partiell periodisch überschwemmt werden. Am 
Ufer kommt es örtlich zu Aufsandungen durch Über-
schwemmungen. Lokal treten auch bis 1m hohe Steil-
wände auf. Die Ufer- und Böschungsbereiche werden zu-
meist von Uferhochstauden gesäumt, bereichsweise sind 
aber auch ausgedehnte Weiden-Ufergehölze vorhanden. 
Der siedlungsfreie und landwirtschaftlich geprägte Tal-
raum wird stellenweise durch ausgeprägte, mit Gehölzen 
bestockte Terrassenkanten begrenzt. Der Talboden wird 
überwiegend als Intensivweide genutzt. Äcker liegen zu-
meist auf etwas erhöhten Standorten, grenzen z. T. aber 
auch unmittelbar an den Fluss an. Feuchtgrünland ist le-
diglich in alten Flutmulden erhalten geblieben. Kleinflächig 

6 2 3 11 



Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege für die Planungsregion 
Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Münster 

 

Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen 
- 272 / 332 - 

LBE-Nr. 
Bezeich-

nung 
Beschreibung 

Übereinstimmung 
Leitbild / 

Ist-Zustand 

E
ig

e
n

a
rt

 W
P

 [
x
2
] 

V
ie

lf
a

lt
 W

P
 

S
c
h

ö
n

h
e
it

 W
P

 

S
u

m
m

e
 W

P
 

kommt auf niedrigen Terrassenkanten artenreiches Ma-
gergrünland zur Ausprägung. Örtlich wird die Lippeniede-
rung von Kleingehölzen wie Hecken, Kopfbäume, Baum-
reihen und Baumgruppen durchsetzt. Ergänzt wird die 
Strukturvielfalt durch teils naturnahe Altarme mit Röhrich-
ten, feuchten Hochstaudenfluren, Weidengebüschen und 
erlenreichen Auenwaldrelikten. Die Lippeaue wird von der 
L809 und zwei Hochspannungstrassen gequert. 

LBE-IIIa-094-F2 

Flusstal der 
Lippe zwi-
schen Lünen 
und Hamm-
Uentrop 

Die LBE umfasst die strukturreiche Lippeaue von Lünen 
bis Hamm-Uentrop bis auf den Bereich im Stadtgebiet 
von Hamm. Überwiegende Abschnitte der Lippeaue sind 
grünlandgeprägt und mit naturnah mäandrierendem 
Flusslauf, noch erhaltenem Kleinrelief, Altwässern und 
anderen naturnah ausgebildeten Auengewässern. Der 
Auenbereich ist reich durch Gehölze wie Hecken, Baum-
reihen und Kopfbäume sowie einige Feldgehölze geglie-
dert. Zahlreiche Straßen und Stromtrassen queren die 
Lippeaue. 

6 3 2 11 

LBE-IIIa-095-F1 

Flusstal-
Landschafts-
bildeinheit 
Westliche 
Obere Lippe-
talung 

Das Lippetal westlich von Lippstadt ist eine Talniederung 
mit einer sich wieder natürlich entwickelnden Flussauen-
landschaft. Zahlreiche Kleinstrukturen gliedern den Tal-
raum, der überwiegend als Grünland genutzt wird und 
charakteristische landschaftsgliedernde Einzelelemente 
wie Altarme und erlenreiche Ufergehölze aufweist. Reiz-
voll ist die natur- und kulturräumliche Situation der "Zwil-
lingsorte" Herzfeld-Hovestadt beidseitig des Flusses gele-
gen mit Schloss und Kirche. Die "neue Wildnis in der Lip-
peaue" in der Klostermersch und in der Hellinghauser 
Mersch mit den strukturreichen Landschaftsbildern und 
den imposanten Weidetieren (Heckrinder als Aueroch-
senabbildzüchtung, Koniks als "Wildpferde") sind für den 
naturorientierten Betrachter von hohem Reiz. Aussichts-
türme und Rad- und Wanderwege erschließen teilweise 
diese spektakulären Naturerlebnisgebiete. Die Flusstal-
Landschaftsbildeinheit weist als strukturreiche und sied-
lungsfreie Tieflandaue mit zahlreichen auentypischen 
Strukturen eine hohe Eigenart und Vielfalt auf. 

6 3 2 11 

LBE-IIIb-001-G 

Grünland-
Acker-Mosaik 
Moor- und 
Niederungs-
bereiche 
nördlich des 
Mittellandka-
nals 

Die LBE umfasst mit dem Recker und Mettinger Moor ein 
überwiegend abgetorftes Hochmoor, das heute zum einen 
(Feucht-)Grünland trägt (Mettinger Moor), zum anderen 
gut entwickelte Regenerationsstadien und hochmoortypi-
sche Vegetation aufweist (FFH-Gebiet DE-3612-301 Met-
tinger und Recker Moor VSG DE-3612-401 Düsterdiejker 
Niederung). Solche Hochmoore und Hochmoorreste ge-
hören zur typischen und einst weit verbreiteten Land-
schaftsausstattung im Naturraum. Das Recker Moor ge-
hört zu den am besten erhaltenen Moorgebieten in NRW. 

6 2 3 11 
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LBE-IIIb-001-S 

Stillgewässer 
Moor- und 
Niederungs-
bereiche 
nördlich des 
Mittellandka-
nals 

Die LBE umfasst einen sehr strukturreichen Komplex aus 
mehreren, wassergefüllten Erdfällen (bis max. ca. 100m 
Durchmesser) und einem Heideweiher mit natürlichen 
Verlandungszonen sowie das unmittelbare Umfeld, das 
durch Heiden, Binnendünen, Mager- und Feuchtgrünland 
sowie Gehölzbestände gekennzeichnet ist (FFH-Gebiet 
DE-3611-301 Heiliges Meer - Heupen). Die Erdfälle stel-
len neben einer geologischen Besonderheit ein landes-
weit einmaliges Ensemble vollständig erhaltener Verlan-
dungsserien natürlicher Stillgewässer unterschiedlicher 
Nährstoffangebote dar. 

6 2 3 11 

LBE-IV-006-W 

Wald der 
Sandstein- 
und Kalk-
schicht-
kämme mit 
südlichem 
Vorland süd-
lich von Ib-
benbühren 

Die LBE umfasst mit dem "Tecklenburger Osning" einen 
Teilabschnitt des Teutoburger Waldes, der sich mit sei-
nem steil herausgehobenen Schichtkamm deutlich von 
der südwestlich anschließenden Münsterländischen Tief-
landsbucht abhebt. Der Schichtkamm weist viele mar-
kante und bis zu 40m hohe Felsbildungen (Doerenther 
Klippen) auf und ist weitgehend bewaldet, darunter wert-
volle große und orchideenreiche Kalkbuchenwälder (FFH-
Gebiete DE-3712-302 Sandsteinzug Teutoburger Wald, 
DE-3813-302 Nördl. Teile des Teutoburger Waldes mit In-
truper Berg). Das Gebiet stellt einen landesweit bedeutsa-
men Waldkorridor mit einem Hauptvorkommen des Wald-
meister-Buchenwaldes in Deutschland dar. 

6 2 3 11 

LBE-IV-008-O 

Wald-Offen-
land-Mosaik 
Eggen- und 
Kuppenland-
schaft zwi-
schen Teck-
lenburg und 
Bad Iburg 

Die LBE umfasst einen sehr vielgestaltigen und abwechs-
lungsreichen Ausschnitt des Gellenbecker Hügel- und 
Berglandes, dass sich durch ein unruhiges, kuppiges Re-
lief mit teils steilen Hängen auszeichnet und von einem 
sehr strukturreichen Wald-Offenland-Komplex mit hohem 
Waldanteil geprägt ist. Die Wälder bestehen aus vielfach 
alten Buchen-, Eichen-Buchenwäldern und Eichen-Hain-
buchenwäldern. Das Gebiet durch zahlreiche Quellberei-
che, Quellbächen mit begleitenden Auwäldern, Stillge-
wässern sowie (Nass-)Grünlandflächen bereichert. 

6 3 2 11 
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LBE-I-005-G4 

 

Grünlandge-
prägte Niede-

rung um 
Wertherbruch 

Offene Kulturlandschaft aus Acker- und Grünlandflä-
chen in der Isselniederung um Wertherbruch. Die land-
wirtschaftlichen Flächen sind durch zahlreiche Hecken, 
Baum- und Kopfbaumreihen gut strukturiert. Das Gebiet 
wird von zahlreichen parallel verlaufenden Gräben ent-
wässert. Durch die Gräben und Gehölze ist die Land-
schaft in zahlreiche enge, langgestrecke Parzellen ge-
kammert. In Teilflächen bildet das Grünland große zu-
sammenhängende Komplexe. Nordwestlich grenzt die 
grünlandgeprägte Issel an das Gebiet. 

6 3 1 
1
0 

LBE-I-005-O 

Wald-Offen-
land-Mosaik 

Millingen-
Bocholter 

Ebene 

Die LBE umfasst den westlichen Teil der Millingen-
Bocholter Ebene, der durch größere zusammenhän-
gende, teils naturnahe und feuchte Wälder, untergeord-
net durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt ist. Berei-
chert wird das Gebiet durch das Schloss Anholt mit sei-
nem Schlosspark, dem Wildpark Anholt und die Anhol-
ter Schweiz. Die Niederungsbereiche entlang der Ge-
wässer besitzen einen hohen Anteil an teils feuchtem 
Grünland und sind durch Gehölze (viele Kopfbäume) 
reich gegliedert. 

4 3 3 
1
0 

LBE-I-006-O1 

 

Wald-Offen-
land-Mosaik 
östlich Hal-
dern und 
Meerhoog 

Diese reich strukturierte LBE umfasst eine schwach reli-
efierte Dünenlandschaft aus einem Wechsel von Wald- 
und Ackerflächen, linienförmigen Gehölzelementen und, 
mit dem Wolfstrang, einem von Grünland und Uferge-
hölzen begleiteten Grabensystem. Die Wittenhorster 
Heide und der Diersfordter Forst bilden die bewaldeten 
Teile der LBE und werden im Wesentlichen von Kiefern- 
und Kiefernmischwäldern sowie Birken-Eichenwäldern 
bestanden. Die LBE ist durch 4 Windenergieanlagen 
vorbelastet. 

4 3 3 
1
0 

LBE-I-009-G1 

 

Kulturland-
schaft bei Brü-

nen 

Kleinteilige, abwechslungsreiche Landschaft aus klei-
nen Wäldern, Ackerflächen, Grünland, Feldgehölzen so-
wie zahlreichen Einzelhöfen, Hofgruppen und Bauern-
schaften nördlich von Brünen und der Isselaue. Das 
schwachweliige Gelände fällt zur Isselaue ab und wird 
von vielen Bächen gegliedert. Nach Südosten wird das 
Gelände von der scharf abgesetzten Erosionskante der 
Dingener Höhen begrenzt. Der Raum weist noch viele 
abwechslungsreiche Ausschnitte einer historischen Kul-
turlandschaft mit Feldgehölze, Wallhecken, Baumrei-
hen, Einzelbäumen und kleinen Laubwäldern aus Ei-
chen und Buchen auf. Häufig sind Wallhecken, mit 
Laubgehölzen bepflanzte Wälle. 

6 3 1 
1
0 
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LBE-I-009-O2 

 

Wald-Offen-
land-Mosaik 
um die Ding-
dener Heide 

Abwechslungsreiche mosaikartige Parklandschaft aus 
kleinen, oft zusammenhängenden Wäldern, groß- und 
kleinflächigem Grünland und Ackerflächen auf dem 
Dingdener Höhenzug östlich von Dingden. Das Gelände 
ist wellig, durch mehrere Bachtäler zertalt und wird nach 
Westen durch die prägnant ausgeprägte Erosionskante 
der Dingener Höhen begrenzt. Die Bachtäler sind häufig 
naturnah und werden von Erlenwäldern begleitet. Die 
Wälder bestehen überwiegend aus Kiefern, kleinflächig 
sind Eiche, Buche und Birke eingestreut. Reste an Tro-
ckenrasen und Heiden sind vorhanden. Bereichert wird 
das Gebiet durch einige größere (Feucht-) Grünland-
komplexe (z. B. Dingdener Heide), Kleingewässer sowie 
historisch gewachsene Hofanlagen. 

4 3 3 
1
0 

LBE-IIIa-002-O1 

 

Wald-Offen-
land-Mosaik 
östlich von 
Gronau / 

Schöttelkotter-
hook 

Die LBE umfasst einen sehr vielgestaltigen Komplex 
aus Kiefernwald mit kleinen Moor- und Auenwäldern so-
wie mit Hochmoor-, Heide-, Feuchtgrünland- und Bruch-
waldresten sowie mehreren Kleingewässern (Heidewei-
her) (FFH-Gebiet DE-3708-303 Rüenberger Venn), die 
sich in einem sehr guten Erhaltungszustand präsentie-
ren und zu den artenreichsten in NRW zählen. 

4 3 3 
1
0 

LBE-IIIa-002-O2 

 

Wald-Offen-
land-Mosaik 
Brechte mit 
Stoverner 
Sandplatte 

und Teile des 
Gildehäuser 

Venns 

Die LBE umfasst einen sehr strukturreichen und klein-
teiligen Ausschnitt der Münsterländer Parklandschaft 
mit kleinen Waldparzellen (Erlenbruchwald) und stellen-
weise Feuchtgrünland mit Borstgrasrasen (FFH-Gebiet 
DE-3709-304 Feuchtwiese Ochtrup) sowie einem Grün-
land-Heide-Moor-Komplex mit einem der größten Be-
stände mit moortypischer Vegetation im Westmünster-
land (FFH-Gebiet DE-3709-301 Harskamp) und einem 
Heideweiher (FFH-Gebiet DE-3709-303 Schnippenp-
ohl). 

4 3 3 
1
0 

LBE-IIIa-004-B 

 

Talaue der 
Vechte 

Die LBE umfasst die Vechteaue mit dem hier weitge-
hend naturnahen, mäandrierenden Bachlauf, der durch-
gehend von Ufergehölzen sowie kleinflächig von Auen- 
und Bruchwäldern begleitet wird (FFH-Gebiet DE-3809-
302 Vechte). 

4 3 3 
1
0 

LBE-IIIa-005-O 

Wald-Offen-
land-Mosaik 
des Münster-
länder Haupt-
kiessandzu-

ges 

Die langgestreckte LBE umfasst neben einer recht 
strukturreichen, überwiegend ackerbaulichen Kultur-
landschaft eine Vielzahl größerer Abgrabungsgewässer, 
die meist intensiv zur Naherholung genutzt werden so-
wie größere bewaldete Dünenbereiche (Eichen-Birken-
wald, Kiefernwald). Eingestreut sind kleinflächige Heide- 
und Trockenrasenreste. 

4 3 3 
1
0 

LBE-IIIa-008-O2 

Wald-Offen-
land-Mosaik 
der Niede-

rungsbereiche 
südlich des 

Die LBE umfasst zwei sehr strukturreiche, kleingekam-
merte und unregelmäßig parzellierte Ausschnitte der 
Münsterländer Parklandschaft mit hohem Grünlandan-
teil. Bereichert wird das Gebiet durch einige kleine Still-
gewässer und naturnahe, kurze Bachabschnitte. 

4 3 3 
1
0 
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Teutoburger 
Waldes 

LBE-IIIa-009-O 

Wald-Offen-
land-Mosaik 
Waldreiches 
Dünengebiet 

bei Elte ("Elter 
Sand") 

Die LBE umfasst ein sehr waldreiches (meist Kiefern-
forst), kuppiges Dünengebiet, das von Trockenrasen 
und Heiden sowie feuchten Senken mit Heideweihern, 
(z. B. Heideweiherkomplex FFH-Gebiet 3710-301 Zach-
horn), Bruchwäldern und Sümpfen durchsetzt ist. Das 
unmittelbare Umfeld wird von einer ackerbaulich ge-
nutzten, recht strukturreichen Kulturlandschaft geprägt. 

4 3 3 
1
0 

LBE-IIIa-010-B 

 

Bachtal der 
Niederungsbe-
reiche westlich 
des Emstales 

Die LBE umfasst einen sehr naturnahen Abschnitt des 
Steinfurter Aatals mit stark mäandrierendem Bachlauf, 
naturnahen Auenwald- und Nassgrünlandresten. 

4 3 3 
1
0 

LBE-IIIa-010-G1 

 

Grünland-
Acker-Mosaik 
zwischen Ni-
enborg und 

Metelen 

Die LBE umfasst einen großen zusammenhängenden, 
strukturreichen Grünlandkomplex mit hohem Anteil an 
Feucht- und Nassgrünland und nur wenig Ackerflächen. 

6 2 2 
1
0 

LBE-IIIa-010-G3 

 

Grünland-
Acker-Mosaik 
Rieselfelder 

Münster 

Die LBE umfasst mit den Rieselfeldern Münster einen 
großen, offenen, zusammenhängenden, zum Teil wie-
dervernässten Feuchtgrünlandkomplex (VSG DE-3911-
401 Rieselfelder Münster). Er besteht aus unterschied-
lich stark verlandeten Flachwasserbecken mit Röhrich-
ten sowie angrenzenden Feuchtgrünlandflächen. Das 
Gebiet befindet sich in einem guten Erhaltungszustand 
und ist für die Niederungen des Ostmünsterlandes cha-
rakteristisch ausgeprägt. 

4 3 3 
1
0 

LBE-IIIa-012-G 

 

Grünland-
Acker-Mosaik 

Ammeloer 
Sandebene 

Die LBE umfasst einen zentralen Teil der Ammeloer 
Sandebene, die durch einen wertvollen (Feucht-) Grün-
landkomplex sowie Resten von Wacholderheiden ge-
prägt ist. Die gut erhaltenen Wacholderbestände (FFH-
Gebiet DE-3907-303 Wacholderheide Hörsteloe) reprä-
sentieren zusammen mit Sandmagerrasen und Hei-
deresten eine wichtige Restfläche von ehemals hier 
großflächig verbreiteten Heiden des nordwestlichen 
Münsterlandes. 

4 3 3 
1
0 
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LBE-IIIa-012-W 

 

Wald in der 
Ammeloer 
Sandebene 

Die LBE umfasst den nördlichen Teil des Almsicker 
Waldes (siehe auch LBE-IIIa-021-W (2)), der durch ei-
nen hohen Anteil naturnaher Laubwaldbereiche (FFH-
Gebiet DE-3908-301) geprägt ist, sowie das unmittel-
bare, landwirtschaftlich genutzte und recht strukturrei-
che Umfeld. Das Waldgebiet wird durch kleine Bruch-
waldbereiche und Nasswiesen bereichert. Die nördliche 
Teilfläche umfasst mit der "Bröcke" das größte Waldge-
biet im Kreis Borken. 

4 3 3 
1
0 

LBE-IIIa-016-O2 

 

Wald-Offen-
land-Mosaik 
des Altenber-
ger Höhenrü-

cken nord-
westlich 
Münster 

Die LBE umfasst die hügelige Landschaft des Altenber-
ger Höhenrücken und repräsentiert mit einer abwechs-
lungsreichen Mischung aus artenreichen Laubwäldern 
und von Hecken durchzogenen Wiesen und Weiden ei-
nen typischen und landschaftlich besonders reizvollen 
Ausschnitt der Münsterländer Parklandschaft. Mehrere 
naturnahe Bachabschnitte, kleine Waldgebiete sowie 
das NSG Vorbergshügel bereichern das Gebiet. 

6 2 2 
1
0 

LBE-IIIa-018-G 

 

 

Grünland-
Acker-Mosaik 
der Waldrei-
chen Niede-

rung zwischen 
Greven und 
Kattenvenne 

Die LBE umfasst einen für den Naturraum charakteristi-
sche und gut ausgeprägte Niederungslandschaft. Sie 
wird durch zwei ausgedehnte, sehr strukturreiche, über-
wiegend aus Grünland bestehenden Feuchtgebietskom-
plexen mit Nass-, Feucht- und Magergrünland, kleinen 
Stillgewässern und Bruchwäldern geprägt. 

4 3 3 
1
0 

LBE-IIIa-018-O3 

 

Wald-Offen-
land-Mosaik 
der Waldrei-
chen Niede-

rung zwischen 
Greven und 
Kattenvenne 

Die LBE umfasst einen sehr strukturreichen, kleinge-
kammerten und unregelmäßig parzellierten Ausschnitte 
der Münsterländer Parklandschaft mit hohem Grünlan-
danteil. Bereichert wird das Gebiet durch einige kleine 
Stillgewässer. 

4 3 3 
1
0 

LBE-IIIa-021-W2 

 

Almsicker 
Wald 

Die LBE umfasst den südlichen Teil des Almsicker Wal-
des, der durch einen hohen Anteil naturnaher Laub-
waldbereiche (FFH-Gebiet DE-3908-301) geprägt ist, 
sowie das unmittelbare, landwirtschaftlich genutzte und 
recht strukturreiche Umfeld. Das Waldgebiet wird durch 
kleine Bruchwaldbereiche und Nasswiesen bereichert. 

4 3 3 
1
0 

LBE-IIIa-023-O2 

 

Wald-Offen-
land-Mosaik 
Coesfelder 

Geest 

Die LBE umfasst den größten Teil der Coesfelder Geest 
im Übergangsbereich der ebenen bis flachwelligen 
Westmünsterländischen Geest zu den westlichen Aus-
läufern der Kreidehöhen des Kernmünsterlandes und ist 
durch einen hohen Waldanteil mit großen naturnahen 
Laubwaldgebieten, wertvollen Bachtälern (z. T. FFH-
Gebiet DE-4008-304 Felsbachaue) und Auen sowie Au-
enwälder (FFH-Gebiet DE-4009-303 Sundern) geprägt. 
Mehrere historische Elemente (Wasserschloss, Gräften-
höfe, Kreuzweg) bereichern das Gebiet. 

4 3 3 
1
0 



Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege für die Planungsregion 
Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Münster 

 

Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen 
- 278 / 332 - 

LBE-Nr. 
Bezeich-

nung 
Beschreibung 

Übereinstim-
mung 

Leitbild /  

Ist-Zustand 

E
ig

e
n

a
rt

 W
P

 

[x
2
] 

V
ie

lf
a
lt

 W
P

 

S
c

h
ö

n
h

e
it

 W
P

 

S
u

m
m

e
 W

P
 

LBE-IIIa-024-O 

 

Wald-Offen-
land-Mosaik 

Darfelder 
Mulde süd-
westlich von 
Schöppingen 

Die LBE umfasst die flache Darfelder Mulde und ist 
durch das durchgehend naturnahe Bachsystem der 
Vechte (FFH-Gebiet DE-3809-302 Vechte) innerhalb ei-
ner strukturreichen Münsterländer Parklandschaft ge-
prägt. Viele kleine und größere Waldgebiete, darunter 
der naturnahe Waldkomplex am Haus Burlo (FFH-Ge-
biet DE-3909-302 Wald bei Haus Burlo),  sowie einige 
historische Elemente bereichern das Gebiet. 

4 3 3 
1
0 

LBE-IIIa-025-O1 

 

Wald-Offen-
land-Mosaik 
der Baum-

berge und Co-
esfeld-Daru-

per Höhen um 
Billerbeck 

Die LBE umfasst den nordwestlichen Teil der über das 
Umfeld deutlich herausragenden Baumberge und Coes-
feld-Daruper Höhen und ist durch eine offenlandge-
prägte und teils sehr strukturreiche Münsterländer Park-
landschaft mit geringem Grünland- und Waldanteil ge-
prägt. Die Höhen der Baumbergen erlauben eine groß-
artige Rundumsicht. 

6 2 2 
1
0 

LBE-IIIa-027-O2 

 

Wald-Offen-
land-Mosaik 
Handorfer 
Sandplatte 
östlich von 

Gelmer 

Die LBE umfasst zwei Standortübungsplätze, die durch 
einen sehr abwechslungsreichen Komplex aus Waldflä-
chen, Binnendünen, Sandtrockenrasen sowie feuchten 
Grünlandflächen und ausgedehnte Schilf- und Großseg-
genbeständen geprägt sind. Randlich liegt ein Teil der 
Emsaue im Gebiet (FFH-Gebiete DE-3711-301 und DE-
4013-301 Emsaue). 

4 3 3 
1
0 

LBE-IIIa-044-S 

 

Teiche der 
Heubachnie-
derung west-
lich Hausdül-

men 

Die LBE wird dominiert von einem großflächigen Teich-
komplex in der flachen, ehemals weitgehend ver-
moorten Niederung des Heubaches, welcher am nördli-
chen Rand der LBE fließt. Eingebettet sind die Teiche in 
teilweise feuchte Wälder und weitere typische Lebens-
räume der Niederungen (u. a. Feuchtgrünland, feuchte 
Hochstaudenfluren, Heideweiher und trockene Zwerg-
strauchheide auf Dünenstandorten). Die Teiche werden 
mit Wasser aus dem Heubach, Boombach und Kettbach 
gespeist. Sie sind künstlich angelegt und dienten ur-
sprünglich der Fischzucht. Heute stellen sie eine natur-
nahe und in NRW einmalige strukturreiche Teichland-
schaft dar. 

4 3 3 
1
0 

LBE-IIIa-051-G 

 

Grünland-
Acker-Mosaik 

Wolbecker 
Sandlöss-

ebene 

Die LBE umfasst die reich stukturierte Angelniederung 
mit Ackerflächen und einem sehr hohen Grünlandanteil. 
Die Grünlandbereiche weisen neben Fettwiesen und -
weiden artenreiche Feucht- und Magergrünland-Flä-
chen auf und werden durch Hecken, (Kopf-) Baumrei-
hen und kleine Feldgehölze bereichert. 

6 2 2 
1
0 

LBE-IIIa-052-B1 

 

Angeltal bei 
Wolbeck 

Die LBE umfasst den Unterlauf der Angel und ihrer Aue. 
Die Angel präsentiert sich hier in einem weitgehend na-
turnahen Zustand mit Mäandern, Abbruchkanten, Altar-
men, einem durchgehenden Ufergehölzsaum und klei-
nen Röhrichten. Bereichert wird das Gebiet durch die 
Ausläufer des Laubwaldkomplexes Wolbecker Tiergar-
tens (FFH-Gebiet DE-4012-301 Wolbecker Tiergarten). 

4 3 3 
1
0 
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LBE-IIIa-052-B2 

 

Angeltal süd-
lich von Al-
verskirchen 

Die LBE umfasst die reich strukturierte Angelniederung 
mit Ackerflächen und einem hohen Grünlandanteil so-
wie den begradigten Bachlauf der Angel. Die Grünland-
bereiche weisen neben Fettwiesen und -weiden auch 
Reste von Feucht- und Magergrünland auf und werden 
durch Hecken, (Kopf-) Baumreihen, kleine Feldgehölze 
und Stillgewässer bereichert. Ein Golfplatz beeinträch-
tigt das Gebiet. 

6 2 2 
1
0 

LBE-IIIa-057-O2 

 

Wald-Offen-
land-Mosaik 

Holtruper 
Mulde östlich 
von Westkir-

chen 

Die LBE umfasst den südöstlichen Teil der Holtruper 
Mulde und ist durch eine sehr strukturreiche Münster-
länder Parklandschaft mit einem hohen Grünlandanteil 
geprägt. Die ausgedehnten Grünlandkomplexe mit Res-
ten von Feuchtgrünland werden durch Wall- und eben-
erdigen Hecken, (Kopf-) Baumreihen und teilweise na-
turnahen und altholzreichen Feldgehölzen und kleineren 
Laubwäldern (überwiegend Sternmieren-Stieleichen-
Hainbuchenwald) sowie zahlreiche Kleingewässer reich 
gegliedert. 

4 3 3 
1
0 

LBE-IIIa-059-F3 

 

Harsewinkeler 
Emstal östlich 
von Warendorf 

Die LBE umfasst das einen langen Abschnitt der Ems 
und ihrer Aue. Obwohl die Ems befestigt und begradigt 
ist, bildet die Emsaue eine teilweise recht naturnahe 
und sehr strukturreiche Flusslandschaft mit Altarmen, 
Nass- und Feuchtgrünland, Röhrichten, Auenwäldern 
und Ufergehölzen (FFH-Gebiet DE-4013-301 Emsaue, 
Kreise Warendorf und Gütersloh).  

6 2 2 
1
0 

LBE-IIIa-068-W1 

 

Wälder nörd-
lich Rhade 

Die LBE umfasst zum einen das Waldgebiet "Große 
Heide" nördlich von Rhade. Der Wald stockt hier auf 
Binnendünen, die Dünenfelder erstrecken sich von 3 bis 
6 m Höhe. Dominiert wird der Wald von Kiefern-Misch-
waldbeständen. Die LBE umfasst zum anderen ein 
Waldgebiet westlich von Wessendorf. Dieses Waldge-
biet stellt sich etwas zersplitterter dar als die Große 
Heide. Dominiert wird es ebenfalls von Nadelwald (Kie-
fern, Fichten). Westlich von Hof Große Verholt befindet 
sich das Wessendorfer Heidemoor, ein kleines, mit ei-
nem Birkenmischwald bestocktes Dünengebiet, in dem 
mehrere unterschiedlich großen Senken und ein klei-
nes, weitgehend intaktes Heidemoor eingebettet liegen. 
Darüber hinaus fließt der Kalter Bach durch die LBE. 
Beide Teilflächen werden jeweils von einer Kreisstraße 
durchfahren (K7, K55), die nördliche Teilfläche darüber 
hinaus von der BAB A 31. Auch ein Rastplatz der BAB 
A 31 liegt innerhalb der LBE. 

6 2 2 
1
0 
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LBE-IIIa-089-O2 

 

Kulturland-
schaft nördlich 

Lünen 

Die LBE umfasst die strukturreichen Kulturlandschafts-
bereiche nördlich von Lünen mit typischen Elementen 
der alten bäuerlichen Kulturlandschaft des Münsterlan-
des. Neben z. T. größeren Ackerflächen besteht die 
Landschaft aus einem Mosaik aus Grünlandflächen, 
hofnahen Obstwiesen, Bachläufen, strukturierenden 
Kleingehölzen sowie zahlreichen kleineren Waldgebie-
ten. Die LBE wird durchquert von kleineren Straßen und 
zwei Stromleitungen. Im Westen stehen zwei Windkraft-
anlagen. 

6 2 2 
1
0 

LBE-IIIa-091-O1 

 

Kulturland-
schaft nördlich 

Selm 

Die LBE umfasst die strukturreichen Kulturlandschafts-
bereiche nördlich von Selm mit typischen Elementen 
der alten bäuerlichen Kulturlandschaft des Münsterlan-
des. Neben z. T. größeren Ackerflächen ist die Land-
schaft reich gegliedert mit größeren Waldbereichen, 
Feldgehölzen, Hecken, Grünland, Kleingewässern und 
Bachläufen (z. B. Funne, Schlodbach). Die LBE wird 
durchquert von kleineren Straßen und einer Stromlei-
tung. Im Norden stehen vier Windkraftanlagen. 

6 2 2 
1
0 

LBE-IIIa-092-O2 

 

Wald-Offen-
land-Mosaik 
östlich und 

nördlich von 
Hamm-Hees-

sen 

Die LBE umfasst eine strukturreiche Landschaft mit 
großflächigen Waldgebieten, Grünlandkomplexen, tradi-
tioneller bäuerlicher Kulturlandschaft sowie den 
Standortübungsplatz Ahlen. Die Wälder, Heessener 
Wald im Süden und Oestricher Wald im Norden, beste-
hen überwiegend aus Laubwald. Das Offenland besteht 
aus einem relativ hohen Anteil an Grünland und zeich-
net sich durch begleitende Hecken und Gehölze aus. 
Die LBE stellt einen strukturreichen Übergangsraum 
zwischen der Lippeaue im Süden und der ausgeräum-
ten Agrarlandschaft im Norden dar. Einige Stromleitun-
gen und wenige Straßen queren die Einheit. 

4 3 3 
1
0 

LBE-IIIb-001-O2 

 

Wald-Offen-
land-Mosaik 

des Moor- und 
Niederungsbe-
reichs nördlich 
des Mittelland-

kanals von 
Schale bis 
Halverde 

Die LBE umfasst einen feuchten Niederungsbereich, 
der von einem hohen Grünlandanteil (auch Mager- und 
Nassgrünland) sowie von strukturreichen Feuchtwäl-
dern geprägt ist (FFH-Gebiet DE-3512-301 Finkenfeld 
und Wiechholz). Das Wiechholz, ein alter, naturnaher 
und für das nordwestdeutsche Tiefland repräsentativer 
Eichen-Birkenwald stellt einen der wenigen verbliebe-
nen Altwälder des nördlichen Münsterlandes dar. An-
sonsten wird das Gebiet von Acker- und Feuchtgrün-
landflächen sowie von einem weitgehend abgetorften 
Hochmoor mit Hochmoor- und Heiderelikten eingenom-
men. 

4 3 3 
1
0 
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LBE-IIIb-002-G 

 

Grünland-
Acker-Mosaik 
Dünen-, Flug-

sand- und 
Eschbereiche 
zwischen Al-
tenrheine und 

Schale 

Die LBE umfasst einen mäßig strukturreichen Offen-
land-Komplex, der neben Ackerflächen durch einen 
sehr hohen Grünlandanteil mit viel Feucht-, Nass- und 
Magergrünland geprägt ist. Das Gebiet wird durch 
Moor-, Feuchtwald- und Hochmoorreste bereichert (tlw. 
FFH-Gebiet DE-3512-301 Finkenfeld und Wiechholz, 
DE-3511-301 Koffituten). 

4 3 3 
1
0 

LBE-IV-001-O3 

 

Wald-Offen-
land-Mosaik 

Wallenbrocker 
Moorniede-

rung 

Die LBE umfasst mit dem nordöstlichen Teil der Wallen-
brocker Moorniederung einen ausgedehnten recht 
strukturreichen Grünlandkomplex mit einem hohen An-
teil an Feucht- und Nassgrünland, Heiden und Sandtro-
ckenrasen sowie kleinen, teils natur nahen (Buchen-) 
Waldparzellen (VSG DE-3612-401 Düsterdieker Niede-
rung, FFH-Gebiet DE-3613-303 Vogelpohl). 

6 2 2 
1
0 

LBE-IV-002-O3 

 

Wald-Offen-
land-Mosaik 
Schafberg-

platte 

Die LBE umfasst den größten Teil der schwachwelligen 
Schafbergplatte, die durch mehrere parallel nach Nord-
nordosten verlaufende Bachtäler, deren Oberläufe kerb-
talartig eingetieft sind, gegliedert ist. Das Gebiet ist 
durch eine strukturreiche, kleingegliederte Agrarland-
schaft mit recht hohem Grünlandanteil, kleinen Waldge-
bieten und zahlreichen Hofgruppen gekennzeichnet. 

4 3 3 
1
0 

LBE-IV-003-G2 

 

Düsterdieker 
Moorniede-

rung 

Die LBE umfasst mit der Düsterdieker Niederung einen 
waldfreien, großflächigen Grünlandkomplex mit einem 
sehr hohen Anteil an Feucht- und Nassgrünland, Pfei-
fengraswiesen, Heideresten und kleinen Stillgewässern 
(VSG DE-3612-401 Düsterdieker Niederung, FFH-Ge-
biet DE-3612-301 Mettinger und Recker Moor). 

6 2 2 
1
0 

LBE-IV-003-O 

 

Wald-Offen-
land-Mosaik 

Wallenbrocker 
Moorniede-

rung 

Die LBE umfasst mit dem nordöstlichen Teil der Wallen-
brocker Moorniederung einen ausgedehnten recht 
strukturreichen Grünlandkomplex mit einem hohen An-
teil an Feucht- und Nassgrünland, Heiden und Sandtro-
ckenrasen sowie kleinen, teils naturnahen (Buchen-) 
Waldparzellen (VSG DE-3612-401 Düsterdieker Niede-
rung, FFH-Gebiet DE-3613-303 Vogelpohl). 

4 3 3 
1
0 

LBE-IV-009-O 

 

Wald-Offen-
land-Mosaik 
Habichtswald 

Die LBE umfasst auf einem sehr bewegtem Relief einen 
strukturreichen Wald-Offenland-Komplex mit hohem 
Grünlandanteil sowie kleinen und großen Waldparzellen 
und naturnahe n Bachabschnitten. 

6 2 2 
1
0 

LBE-IV-009-W Habichtswald 

Die LBE umfasst auf kuppigem Relief mehrere große 
Waldgebiete, die von einer landwirtschaftlich genutzten 
Niederung durchzogen wird. Der sehr strukturreiche 
Waldkomplex ist von großen zusammenhängenden Bu-
chen- und Buchenmischwäldern (FFH-Gebiet DE-3713-
302 Habichtswald) sowie naturnahen Quellbächen ge-
prägt. 

6 2 2 
1
0 
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1.3 Empfehlungen für die Sicherung, Pflege und Entwicklung des 

Landschaftsbildes 

Natürliche und kulturhistorische Einflüsse prägen die Eigenart und Vielfalt einer Landschaft. 

Diese sind auch wichtige Faktoren für die Erlebbarkeit des Raumes, die zudem durch die Un-

zerschnittenheit und Lärmarmut eines Raumes positiv beeinflusst werden kann.  

Insbesondere großflächige Nutzungen insbesondere folgender Arten − Infrastruktureinrichtun-

gen, Gewerbeansiedlungen, Freizeitanlagen, Anlagen der Wasserwirtschaft (u. a. Deiche, 

Wassergewinnungsanlagen, Stauseen) und Rohstoffabbau − können das Landschaftsbild er-

heblich beeinträchtigen.  

Daher sind in den Landschaftsbildeinheiten von herausragender Bedeutung 

• weitere unmittelbare und mittelbare visuelle Beeinträchtigungen – insbesondere raum-

wirksame Flächeninanspruchnahmen – grundsätzlich zu vermeiden und 

• bestehende visuelle Beeinträchtigungen – wo möglich – zu beseitigen.  

 

In den Landschaftsbildeinheiten von besonderer Bedeutung sind  

• weitere visuelle Beeinträchtigungen möglichst zu vermeiden oder durch landschafts-

gerechte Gestaltungen einzubinden, 

• negative Wirkungen bestehender visueller Beeinträchtigungen durch Schutzmaßnah-

men zu verringern und 

• Optimierungen des Landschaftsbildes durch Entwicklungsmaßnahmen zu fördern. 

 

Maßnahmen für Landschaftsbildeinheiten 

Das Landschaftsbild ist Abbild der gewachsenen Kulturlandschaft und den darin befindlichen 

Strukturen und Lebensräumen. Daher sollten in den Landschaftsbildeinheiten von herausra-

gender Bedeutung bestehende visuelle Beeinträchtigungen, wenn möglich beseitigt und künf-

tige unmittelbare und mittelbare Beeinträchtigungen vermieden werden. In Bereichen mit be-

sonderer Bedeutung sind neben der Verringerung negativer Einflüsse, Maßnahmen zur Auf-

wertung und Optimierung des Landschaftsbildes angezeigt. Dies kann beispielsweise durch 

eine Strukturanreicherung in einer ausgeräumten Agrarlandschaft mit Hecken/Alleen erfolgen 

oder durch die Renaturierung einer Auenlandschaft. 

 

Offenland-orientiert 

- Erhalt und Entwicklung einer vielfältigen Kulturlandschaft mit landschaftsgliedernden Ein-

zelelementen, 

- Förderung von Obstbaumbeständen im Umfeld von Dörfern, 

- Förderung landschaftsgliedernder Klein- und Saumgehölze, 

- Erhalt und Entwicklung von Extensivgrünland, 

- Anreicherung gehölzarmer Ackerlandschaften durch Förderung blütenreicher Brachen und 

Raine und 
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- Pflege und Verdichtung des Netzes landschaftsgliedernder Elemente. 

 

Naturschutz-, Gewässer-orientiert 

- Förderung vielfältiger, naturnaher und eigendynamisch sich entwickelnder Gewässer- und 

Auenzonen, 

- Pflege historischer Kulturlandschaftselemente, 

- Landschaftliche Einbindung von Groß-Abgrabungen durch Rekultivierung bzw. Renaturie-

rung, 

- Rückbau von Infrastrukturmaßnahmen im Auenbereich und 

- Förderung strukturreicher (naturnaher) Gewässerrandstreifen. 

 

Ortsbild-, Infrastruktur-orientiert 

- Landschaftsverträgliche Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, 

- Begrünung von Ortsrändern, 

- Landschaftsverträgliche Freizeit- und Erholungsnutzung, 

- Verzicht auf (großflächige) Siedlungsentwicklungen, 

- Verzicht auf weitere bauliche Inanspruchnahme des Talraums, 

- Begrünung von Infrastruktur-Elementen im Außenbereich, 

- Verzicht auf (großflächige) infrastrukturelle und technische Einrichtungen und 

- Etablierung ökologisch ausgerichteter Siedlungsstrukturen unter Einschluss flächensparsa-

mer Bauweisen. 

 

Wald-orientiert 

- Förderung naturnaher Waldbilder, 

- Förderung von Laubholz-Waldrändern, 

- Verzicht auf (großflächige) Erstaufforstungen und Weihnachtsbaumkulturen, 

- Zurücknahme des Waldes zur Wiederherstellung des Offenlandcharakters, 

- Beachtung historischer Waldbilder des Niederwaldes bei waldbaulichen Maßnahmen, 

- Erhalt und Entwicklung laubholzbestockter Hang- und Kuppenwälder, 

- Verzicht auf (großflächige) Nadelholzkulturen und 

- Erhöhung des Laufholzanteils 

- Förderung naturnaher Waldbilder durch Waldrandgestaltung und durch Erhöhung des 

Laubholzanteils 
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Das Landschaftsbild ist Abbild der gewachsenen Kulturlandschaft und den darin befindlichen 

Strukturen und Lebensräumen. Neue raumwirksame Flächeninanspruchnahmen, die sich stö-

rend auf das Landschaftsbild auswirken, sind zu vermeiden. In Bereichen mit besonderer Be-

deutung sind neben der Verringerung negativer Einflüsse, Maßnahmen zur Aufwertung und 

Optimierung des Landschaftsbildes angezeigt. Dies kann beispielsweise durch eine Struktur-

anreicherung in einer ausgeräumten Agrarlandschaft mit Hecken/Alleen erfolgen oder durch 

die Renaturierung einer Auenlandschaft.  

Ziel für das Landschaftsbild in der Planungsregion ist es, vor allem innerhalb der Landschafts-

bildeinheiten mit herausragender und besonderer Bedeutung die wertgebenden Charakteris-

tika zu bewahren und zu fördern. Hierzu zählen der Erhalt der prägenden Leitstrukturen wie 

markante Reliefformen, naturnahe Wälder, Fließ- und Stillgewässer ebenso wie der Erhalt 

wertvoller Kulturlandschaften und historischer Siedlungselemente. Eine Veränderung in den 

Leitstrukturen und visuellen Sichtbeziehungen ist zu vermeiden. Dort wo die Eigenart des 

Landschaftsbildes nicht mehr ausgeprägt erkennbar ist, ist eine dem Landschaftsraum ange-

passte Aufwertung durch naturnahe Landschaftselemente vorzunehmen, weitere Zerschnei-

dungen durch Siedlung, Verkehr und Energieversorgung sind zu vermeiden. Vorhandene Ele-

mente der historischen Kulturlandschaft, Flurformen und Wege sollten erhalten und soweit 

erforderlich, gepflegt werden. 

 

1.3.1 Empfehlungen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung des Landschafts-

bildes durch zeichnerische Festsetzungen im Regionalplan 

Die Landschaftsbildeinheiten von herausragender Bedeutung sollen mindestens als Bereiche 

zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung (BSLE) dargestellt werden. 

Bei Überschneidungen mit Flächen der Verbundstufe 2 des Biotopverbundes soll eine Dar-

stellung als Bereich zum Schutz der Natur erfolgen.  

Die Landschaftsbildeinheiten von besonderer Bedeutung sollen im Regionalplan als Bereiche 

zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung (BSLE) dargestellt werden. 

Bei Überschneidungen mit Flächen der Verbundstufe 2 des Biotopverbundes ist von einer sol-

chen Darstellung auszugehen.  

 

1.3.2 Empfehlungen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung des Landschafts-

bildes für den Textteil des Regionalplans 

Bezogen auf die zum Landschaftsbild in diesem Fachbeitrag erarbeiteten Ergebnisse für die 

Planungsregion werden die nachstehenden Vorschläge für die Formulierung von Zielen und 

Grundsätzen für den fortzuschreibenden Regionalplan gemacht. 

Grundsatz 1.1 

Auf die Funktionsfähigkeit des Freiraums als: 

− Raum für Land- und Forstwirtschaft, 

− Identifikationsraum und historisch gewachsene Kulturlandschaft, insbesondere in den Be-

reichen in denen das Landschaftsbild eine „herausragende“ oder „besondere Bedeutung“ 

hat, 
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− Lebensraum und Verbindungsraum für Pflanzen und Tiere, 

− Raum mit regional und überregional bedeutsamen wasserwirtschaftlichen Funktionen, 

− Raum für landschafts- und naturverträgliche Erholung, Naturerfahrung, Landschaftserle-

ben, Sport- und Freizeitnutzung, 

− gliedernder Raum für Siedlungs- und Verdichtungsgebiete, 

− klimatischer und lufthygienischer Ausgleichsraum und 

− Raum mit Bodenschutzfunktion 

ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen Rücksicht zu nehmen. 

Die verschiedenen Freiraumfunktionen sollen im Wege einer sachgerechten Abwägung im Einzelfall 

miteinander in Einklang gebracht werden. 

 

3. BSL(E) 

Ziel 3.1 

Die Bereiche für den Schutz der Landschaft und der landschaftsorientierten Erholung [BSL(E)] sind 

in ihren wesentlichen Teilen als Landschaftsschutzgebiete festzusetzen.  

Die zeichnerisch dargestellten Bereiche für den Schutz der Landschaft und der landschaftsorientier-

ten Erholung [BSL(E)] des Planungsraumes sind Vorbehaltsgebiete. 

 

Ziel 3.2 

In den Bereichen für den Schutz der Landschaft und der landschaftsorientierten Erholung [BSL(E)] 

sollen die Bodennutzung und ihre Verteilung auf: 

− die Erhaltung und die nachhaltige Wiederherstellung  

• der natürlichen Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und  

• des Landschaftsbildes,   

− den Schutz von Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter wildlebender Tiere und 

Pflanzen und 

− die landschaftsorientierte Erholungseignung 

ausgerichtet werden.  

Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die zur Beeinträchtigung dieser Funktionen führen 

können, sollen möglichst vermieden werden. Bei erforderlicher Inanspruchnahme soll im Rahmen 

der Kompensation auf eine Verbesserung oder Wiederherstellung dieser Funktionen hingewirkt wer-

den. 

Im Einzelnen haben die BSL(E) der Sicherung bzw. Wiederherstellung oder Entwicklung: 

− des wesentlichen Charakters und der Identifikationsfunktion der Landschaft, typischer Land-

schaftsstrukturen und -bestandteile, einschließlich der Bodendenkmäler, Denkmäler und 

Denkmalbereiche i. S. § 2 Denkmalschutzgesetz (DSchG) sowie charakteristische Nut-

zungsformen, 

− landschaftstypischer Lebensräume und Aufbau eines Biotopverbundsystems 

− der natürlichen Bodenfruchtbarkeit, des Erosions- und Deflationsschutzes sowie der natürli-

chen Vielfalt an unterschiedlichen Böden als Standortvoraussetzungen für Flora und Fauna 

und als Lebensgrundlage des Menschen, 

− des natürlichen Wasserdargebots, der Grundwasserneubildung und Reinhaltung des Grund- 

und Oberflächenwassers, 
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− naturnaher Gewässer und von Retentionsräumen, 

− des geländeklimatischen Ausgleichsvermögens, 

− der Immissionsschutzfunktion, 

− des Landschaftsbildes, 

− der landschaftsorientierten Erholung, Sport- und Freizeitnutzung und  

− Eingliederung der Siedlungen (Ortsrandgestaltung) in die freie Landschaft 

zu dienen. 

[…] 

 

Ziel 3.7 

Bereiche zum Schutz der Landschaft für die gemäß der Erläuterungskarte („xyz“) im Regionalplan 

hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Bewertung mit der Stufe „herausragende Bedeutung“ aus-

gewiesen wird, stellen harte Tabuzonen in der Abwägung von raumbedeutsamen Planungen und 

Maßnahmen dar, die aufgrund ihrer Art oder Ausgestaltung das Landschaftsbild negativ beeinträch-

tigen können, wie z. B. Gewerbe- und Industriestandorte, großflächiger Einzelhandel, Fernleitungs-

trassen und mastenartige Eingriffe über 20 m Höhe. 

 

Ziel 3.8 

Bereiche zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung [BSL(E)], für die gemäß 

der Erläuterungskarte („xyz“) im Regionalplan hinsichtlich des Landschaftsbildes eine Bewertung mit 

der Stufe „besondere Bedeutung“ ausgewiesen wird, stellen weiche Tabuzonen in der Abwägung 

von raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen dar, die aufgrund ihrer Art oder Ausgestaltung 

das Landschaftsbild negativ beeinträchtigen können, wie z. B. Gewerbe- und Industriestandorten, 

großflächiger Einzelhandel, Fernleitungstrassen und mastenartige Eingriffe über 20 m Höhe. 

[…] 

 

5. Kulturlandschaften 

Ziel 5.1 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind der Charakter der Kulturlandschaften mit 

ihren bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen und -elementen sowie die historisch wertvollen Orts- 

und Landschaftsbilder zu bewahren. Notwendige Weiterentwicklungen beziehen den Kulturland-

schaftscharakter und die tradierten Ortsbilder als Planungsgrundlage ein. 

Kulturhistorisch charakteristische Siedlungs- und Freiraumstrukturen, die das Orts- und Landschafts-

bild in besonderer Weise bestimmen bzw. durch geeignete Maßnahmen entsprechend aufgewertet 

werden können, sollen planerisch gesichert und in ihrer Funktion erhalten und entwickelt werden. 

Hierzu sollen die in der Tabelle („xyz“) des Regionalplanes aufgeführten Leitbilder berücksichtigt 

werden. 

[…] 

 



Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege für die Planungsregion 
Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Münster 

 

Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen 
- 289 / 332 - 

6. Wald 

[…] 

 

Ziel 6.5 

Erstaufforstungen kommen nur dort in Betracht, wo sie wichtige waldfreie Biotope, das Kleinklima oder 

das Landschaftsbild nicht beeinträchtigen.  

Flächen, die ökologisch wertvolle waldfreie Biotope darstellen; insbesondere Wiesentäler, sind von Neu-

aufforstungen auszunehmen. 

 

1.3.3 Landschaftsbildeinheiten mit besonderer und herausragender Bedeu-

tung ohne Schutzgebietsausweisung 

Die im vorigen Kapitel dargestellten Empfehlungen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung des 

Landschaftsbildes bedürfen zu ihrer Umsetzung u. a. der Einbettung in einen rechtlichen Rah-

men. Eine Möglichkeit stellt hierbei die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet (LSG) dar, 

die gemäß § 26 Abs. (1) Punkt 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) aufgrund der 

„Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen Bedeutung“ der Land-

schaft erfolgen kann.  

Neben Landschaftsschutzgebieten ist auch eine Realisierung von Schutzbemühungen um das 

Landschaftsbild mit den naturschutzfachlichen Flächenschutzinstrumenten Naturschutzgebie-

ten (NSG - § 23 BNatSchG), Nationalpark (NP - § 24 BNatSchG) und eingeschränkt in Bezug 

auf die Flächengröße auch mit geschützten Landschaftsbestandteilen (gLB - § 29 BNatSchG) 

möglich. FFH- und Vogelschutzgebiete werden an dieser Stelle nicht berücksichtigt, da sie 

nahezu vollkommen von den Landschaftsschutzgebieten und Naturschutzgebieten überlagert 

werden. 

Insbesondere bei Landschaftsbildeinheiten mit besonderer oder herausragender Bedeutung 

ist die Unterschutzstellung zur Sicherung, Pflege und Entwicklung zielführend. Die folgende 

Abbildung 16 zeigt diejenigen Landschaftsbildeinheiten besonderer und herausragender Be-

deutung, welche derzeit nicht durch die oben genannten Flächenschutzinstrumente LSG und 

NSG gesichert sind.  
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Abbildung 16: Landschaftsbildeinheiten mit besonderer und herausragender Bedeutung ohne Schutzge-

bietsausweisung 
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V Anhang 

A. Tabellen der Verbundschwerpunkte mit ihren Bio-

toptypen 

Verbundschwerpunkt Wald 

Bodensaure Buchenwälder (FFH-LRT 9110) 

Gebietsname Größe (ha) 

Davert (DE-4111-302) ca. 64 ha 

Roruper Holz mit Kestenbuch (DE-4009-301) ca. 63 ha 

Eltingmühlenbach (DE-3811-301) ca. 58 ha 

Wolbecker Tiergarten (DE-4012-301) ca. 53 ha 

Wald bei Haus Burlo (DE-3909-302) ca. 50 ha 

Weißes Ven/ Geisheide (DE-4108-303) ca. 26 ha 

Habichtswald (DE-3713-302) ca. 18 ha 

Liesner Wald (DE-3908-301) ca. 16 ha 

Heidbusch (DE-4012-302) ca. 16 ha 

Tiergarten; Erweiterung Schachblumenwiese  

(DE-4014-301) 
ca. 14 ha 

Vechte (DE-3809-302) ca. 13 ha 

Lippeaue (DE-4209-302) ca. 12 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen ab 10 ha in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswer-

tung OSIRIS-Datenbank) 

 

Waldmeister-Buchenwälder (FFH-LRT 9130) 

Gebietsname Größe (ha) 

Teutoburger Wald mit Intruper Berg (DE-3813-302) ca. 437 ha 

Baumberge (DE-4010-302) ca. 298 ha 

Habichtswald (DE-3713-302) ca. 232 ha 

Bagno mit Steinfurter Aa (DE-3810-302) ca. 154 ha 

Bombecker Aa (DE-4010-301) ca.   96 ha 

Herrenholz und Schöppinger Berg (DE-3909-301) ca.   93 ha 

Roruper Holz mit Kestenbuch (DE-4009-301) ca.   81 ha 

Vellerner Brook und Hohen Hagen (DE-4114-302) ca.   69 ha 

Wälder bei Nordkirchen (DE-4211-301) ca.   61 ha 

Bergeler Wald (DE-4114-301) ca.   38 ha 

Oestricher Holt (DE-4212-301) ca.   34 ha 

Emsaue <MS, ST> (DE-3711-301) ca.   15 ha 

Geisterholz (DE-4114-303) ca.   12 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen ab 10 ha in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswer-

tung OSIRIS-Datenbank) 
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Thermophile Buchenwälder/Orchideen-Buchenwälder (FFH-LRT 9150) 

Gebietsname Größe (ha) 

Bergeler Wald (DE-4114-301) ca. 0,7 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten) 

 

Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder (FFH-LRT 9160) 

Gebietsname Größe (ha) 

Davert (DE-4111-302) ca. 517 ha 

Geisterholz (DE-4114-303) ca. 208 ha 

Wolbecker Tiergarten (DE-4012-301) ca. 171 ha 

Bagno mit Steinfurter Aa (DE-3810-302) ca. 158 ha 

Wälder bei Nordkirchen DE-4211-301 ca. 135 ha 

Uentroper Wald (DE-4213-302) ca. 114 ha 

Oestricher Holt (DE-4212-301) ca. 107 ha 

Waldgebiet Kettelerhorst (DE-4113-302) ca. 104 ha 

Wartenhorster Sundern suedoestlich von Everswinkel 

(DE-4013-303) 
ca.   63 ha 

Waldgebiet Brock (DE-4112-301) ca.   51 ha 

Heidbusch (DE-4012-302) ca.   50 ha 

Liesner Wald (DE-3908-301) ca.   50 ha  

Wald östlich Freckenhorst (DE-4014-302) ca.   37 ha  

Broeckerholz (DE-4113-301) ca.   28 ha  

Wald bei Haus Burlo (DE-3909-302) ca.   28 ha  

Roruper Holz und Kestenbusch (DE-4009-301) ca.   25 ha  

Bergeler Wald (DE-4114-301) ca.   13 ha  

Vellerner Brook und Hohen Hagen (DE-4114-302) ca.   12 ha  

Lippeaue (DE-4209-302) ca.   11 ha  

(gelistet sind alle Vorkommen ab 10 ha in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswer-

tung OSIRIS-Datenbank) 

 

Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen (FFH-LRT 9190) 

Gebietsname Größe (ha) 

Davert (DE-4111-302) ca. 415 ha 

Liesner Wald (DE-3908-301) ca.  40 ha 

Emsaue <MS, ST> (DE-3711-301) ca.  28 ha 

Truppenübungsplatz Borkenberge (DE-4209-304) ca.  13 ha 

Wollbecker Tiergarten (DE-4012-301) ca.  11 ha 

Lippeaue (DE-4209-302) ca.  12 ha 

Finkenfeld und Wiechholz (DE-3512-301) ca.  43 ha 

Heiliges Meer – Heupen (DE-3611-301) ca.  13 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen ab 10 ha in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Aus-

wwertung OSIRIS-Datenbank) 
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Moorwälder (FFH-LRT 91D0) 

Gebietsname Größe (ha) 

Emsdettener Venn und Wiesen am Max-Clemens-Kanal (DE-3810-

301) 
ca. 57 ha 

Davert (DE-4111-302) ca. 44 ha 

Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt  

(DE-4006-301) 
ca. 44 ha 

Graeser Venn u. Gut Moorhof (DE-3807-303) ca. 11 ha 

Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld (DE-3906-301) ca. 11 ha 

Emsaue <MS, ST> (DE-3711-301) ca.   7 ha 

Amtsvenn und Huendfelder Moor (DE-3807-301) ca.   7 ha 

Schwarzes Venn (DE-4108-301) ca.   5 ha 

Venner Moor (DE-4111-301) ca.   4 ha 

Gagelbruch Borkenberge (DE-4209-301) ca.   3 ha 

Luentener Fischteich u. Ammeloer Venn (DE-3806-301) ca.   1 ha 

Finkenfeld und Wiechholz (DE-3512-301) ca.  45 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen ab 1 ha in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswer-

tung OSIRIS-Datenbank) 

 

Auenwälder (FFH-LRT 91E0, 91F0) 

Gebietsname Größe (ha) 

Lippeaue (DE-4209-302) ca. 58 ha 

Emsaue, Kreise Warendorf und Guetersloh 

(DE-4013-301) 
ca. 16 ha 

Emsaue <MS, ST> (DE-3711-301) ca. 12 ha 

Bombecker Aa (DE-4010-301) ca. 10 ha 

Berkel (DE-4008-301) ca.   8 ha 

Bagno mit Steinfurter Aa (DE-3810-302) ca.   7 ha 

Sundern (DE-4009-303) ca.   7 ha 

Tiergarten Erweiterung, Schachblumenwiese 

(DE-4014-301) 
ca.   6 ha 

Uentroper Wald (DE-4213-302) ca.   6 ha 

Felsbachaue (DE-4008-304) ca.   5 ha 

Liese- und Boxelbach Tal (DE-4214-303) ca.   4 ha 

Habichtswald (DE-3713-302) ca.   3 ha 

Bachsystem des Wienbachs (DE-4208-301) ca.   2 ha 

Bergeler Wald (DE-4114-301)  ca.   2 ha 

Grosse Bree (DE-3912-301) ca.   1 ha 

Wälder bei Nordkirchen (DE-4211-301) ca.   1 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen ab 15 ha in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswer-

tung OSIRIS-Datenbank) 
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Verbundschwerpunkt – Offenland Grünland 

Pfeifengraswiesen (FFH-Lebensraumtyp 6410) 

Gebietsname Größe (ha) 

Vogelpohl (DE-3613-303) ca. 19 ha 

Amtsvenn und Huendfelder Moor (DE-3807-301) ca.   1 ha 

Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld (DE-3906-301) ca.   1 ha 

Hanseller Floth (DE-3911-302)      < 1 ha 

Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld (DE-3807-303)      < 1 ha 

Mettinger und Recker Moor (DE-3612-301) ca.   2 ha 

Düsterdieker Niederung (DE-3612-401)      < 1 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

 

Feuchte Hochstaudenfluren (FFH-Lebensraumtyp 6430) 

Gebietsname Größe (ha) 

Lippeaue (DE-4209-302) ca.   9 ha 

Amtsvenn und Huendfelder Moor (DE-3807-301) ca.   1 ha 

Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld (DE-3906-301) ca.   1 ha 

Berkel (DE-4008-301)      < 1 ha 

Grosse Bree (DE-3912-301)      < 1 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

 

Flachland-Mähwiesen (FFH-LRT 6510) 

Gebietsname Größe (ha) 

Vogelpohl (DE-3613-303) ca. 22 ha 

Emsaue, Kreise Warendorf und Guetersloh ca. 21 ha 

Emsaue <MS, ST> (DE-3711-301) ca.   3 ha  

Eltingmühlenbach (DE-3811-301) ca.   3 ha 

Tiergarten, Erweiterung Schachblumenwiese 

(DE-4014-301) 

ca.   2 ha 

Lippeaue (DE-4209-302) ca.   2 ha 

Berkel (DE-4008-301) ca.   2 ha 

Wälder Nordkirchen (DE-4211-301) ca.   2 ha 

Sandsteinzug Teutoburger Wald (DE-3712-302) ca.   1 ha 

Liese- und Boxelbachtal (DE-4214-303) ca.   1 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 
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Verbundschwerpunkt Magerrasen und Trockenheiden 

Trockenheide (FFH-LRT 4030) 

Gebietsname Größe (ha) 

Truppenuebungsplatz Borkenberg (DE-4209-304) ca. 141 ha 

Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld (DE-3906-301) ca.   10 ha 

Vogelpohl (DE-3613-303) ca.     2 ha 

Emsdettener Venn und Wiesen am Max-Clemens-Kanal (DE-3810-

301) 

ca.     1 ha 

Fuerstenkuhle im Weissen Venn (DE-4008-302) ca.     1 ha 

Rueenberger Venn (DE-3708-303)        < 1 ha 

Luentener Fischteich u. Ammeloer Venn 

(DE-3806-301) 

       < 1 ha 

Witte Venn, Krosewicker Grenzwald (DE-3807-302)        < 1 ha 

Graeser Venn - Gut Moorhof (DE-3807-303)        < 1 ha 

Eper-Graeser Venn / Lasterfeld (DE-3808-301)        < 1 ha 

Teiche in der Heubachniederung (DE-4109-301)        < 1 ha 

Venner Moor (DE-4111-301)        < 1 ha 

Weißes Venn / Geisheide (DE-4108-303) ca.   39 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

 

Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista (Dünen im Binnenland) (FFH-LRT 2310) 

Gebietsname Größe (ha) 

Emsaue <MS, ST> (DE-3711-301)        < 1 ha 

Heiliges Meer – Heupen (DE-3611-301) ca.     5 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

 

Sandmagerrasen (FFH-LRT 2330) 

Gebietsname Größe (ha) 

Vogelpohl (DE-3613-303) ca.     13 ha 

Grosse Bree (DE-3912-301) ca.       2 ha 

Truppenübungsplatz Borkenberge (DE-4209-304)                  < 1 ha 

Lippeaue (DE-4209-302)          < 1 ha 

Emsaue <MS, ST> (DE-3711-301)          < 1 ha 

Wacholderheide Hoersteloe (DE-3907-303)          < 1 ha 

Heiliges Meer – Heupen (DE-3611-301)          < 1 ha 

NSG Klatenberge (WAF-074) ca.       2 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 
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Wacholderheiden (sowohl auf Kalk als auch auf Sand; FFH-LRT 5130) 

Gebietsname Größe (ha) 

Wacholderheide Hoersteloe (DE-3907-303) ca.      6 ha 

Truppenübungsplatz Borkenberge (DE-4209-304)         ca.      3 ha 

Emsaue <MS, ST> (DE-3711-301) ca.      3 ha 

Weißes Venn / Geisheid (DE-4108-303) ca.      2 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

 

Kalkpionierrasen/Kalkhalbtrockenrasen (GB und FFH-LRT 6210) 

Gebietsname Größe (ha) 

Sandsteinzug Teutoburger Wald (DE-3712-302) ca.      8 ha 

Noerdliche Teile des Teutoburger Waldes mit Intruper Berg (DE-

3813-302) 

ca.      3 ha 

Steinbruch Vellern (DE-4214-302) ca.      2 ha 

Am Vinckewald / Düppe (DE-4213-303) ca.      1 ha 

NSG Halbtrockenrasen südlich Neubeckum 

(WAF-39) 

ca.      1 ha 

NSG Mackenberg (WAF-016) ca.      1 ha 

NSG Steinbruch Anneliese (WAF-021)         < 1 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

 

Borstgrasrasen (GB und FFH-LRT 6230) 

Gebietsname Größe (ha) 

Feuchtwiese Ochtrup (DE-3709-304) ca.     5 ha 

NSG Feuchtwiese Kröner (ST-042)        < 1 ha 

NSG Im Tannenkamp (ST-061)        < 1 ha 

NSG Lünsberg (BOR-015)        < 1 ha 

NSG Hubertsdieck (WAF-064)        < 1 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung O-

SIRIS-Datenbank) 

 

Verbundschwerpunkt Moore und Feuchtheiden 

Feuchtheiden (FFH-LRT 4010) 

Gebietsname Größe (ha) 

Truppenübungsplatz Borkenberge (4209-304) ca.     5 ha 

Witte Venn, Krosewicker Grenzwald 

(DE-3807-302) 

ca.     5 ha 

Schwattet Gatt (DE-3907-301) ca.     5 ha 

Luentener Fischteich u. Ammeloer Venn  ca.     3 ha 
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Gebietsname Größe (ha) 

(DE-3806-301) 

Harskamp (DE-3709-301) ca.     3 ha 

Graeser Venn - Gut Moorhof (DE-3807-303) ca.     2 ha 

Emsdettener Venn und Wiesen am Max-Clemens-Kanal (DE-

3810-301) 

ca.     1 ha 

Zachhorn (DE-3710-301)        < 1 ha 

Rueenberger Venn (DE-3708-303)        < 1 ha 

Amtsvenn und Huendfelder Moor (DE-3807-301)        < 1 ha 

Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld (DE-3808-301)        < 1 ha 

Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt 

(DE-4006-301) 

       < 1 ha 

Fuerstenkuhle im Weissen Venn (DE-4008-302)        < 1 ha 

Mettinger und Recker Moor (DE-3612-301)        < 1 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

 

Lebende Hochmoore (FFH-LRT 7110) 

Gebietsname Größe (ha) 

Graeser Venn - Gut Moorhof (DE-3807-303)          1 ha 

Koffituten (DE-3511-301)       < 1 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

 

Hochmoore und Übergangsmoore (FFH-LRT 7120, 7140) 

Gebietsname Größe (ha) 

Amtsvenn und Huendfelder Moor (DE-3807-301) ca  121 ha 

Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt 

(DE-4006-301) 

        21 ha 

Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld 

(DE-3906-301) 

ca.   20 ha 

Truppenübungsplatz Borkenberge (4209-304) ca.   17 ha 

Emsdettener Venn und Wiesen am Max-Clemens-Kanal (DE-

3810-301) 

ca.   14 ha 

Gagelbruch Borkenberge (DE-4209-301) ca.     8 ha 

Venner Moor (DE-4111-301) ca.     7 ha 

Fuerstenkuhle im Weissen Venn (DE-4008-302) ca.     6 ha 

Luentener Fischteich u. Ammeloer Venn  

(DE-3806-301) 

ca.     4 ha 

Graeser Venn - Gut Moorhof (DE-3807-303) ca.     3 ha 

Witte Venn, Krosewicker Grenzwald 

(DE-3807-302) 

ca.     1 ha 

Harskamp (DE-3709-301)        < 1 ha 
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Schwattet Gatt (DE-3907-301)        < 1 ha 

Schwarzes Venn (DE-4108-301)        < 1 ha 

Mettinger und Recker Moor (DE-3612-301) ca. 113 ha 

Emsaue <MS, ST> (DE-3711-301) ca.     6 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

 

Senken mit Torfmoorsubstraten (FFH-LRT 7150) 

Gebietsname Größe (ha) 

Gagelbruch Borkenberge (DE-4209-301)        < 1 ha 

Truppenübungsplatz Borkenberge (4209-304)        < 1 ha 

Harskamp (DE-3709-301)        < 1 ha 

Rueenberger Venn (DE-3708-303)        < 1 ha 

Luentener Fischteich u. Ammeloer Venn  

(DE-3806-301) 

       < 1 ha 

Graeser Venn - Gut Moorhof (DE-3807-303)        < 1 ha 

Witte Venn, Krosewicker Grenzwald 

(DE-3807-302) 

       < 1 ha 

Amtsvenn und Huendfelder Moor (DE-3807-301)        < 1 ha 

Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld 

(DE-3906-301) 

       < 1 ha 

Schwattet Gatt (DE-3907-301)        < 1 ha 

Fuerstenkuhle im Weissen Venn (DE-4008-302)        < 1 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

 

Kalkniedermoore (FFH-Lebensraumtyp 7230) 

Gebietsname Größe (ha) 

Am Vinckewald / Düppe (DE-4213-303) ca.     2 ha 

Vellerner Steinbruch (DE-4214-302)        < 1 ha 

Noerdliche Teile des Teutoburger Waldes mit Intruper Berg (DE-

3813-302) 

       < 1 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 
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Verbundschwerpunkt Stillgewässer 

Nährstoffarme Stillgewässer (FFH-LRT 3110) 

Gebietsname Größe (ha) 

Heiliges Meer – Heupen (DE3611-301) ca.     5 ha 

 

Oligotrophe bis mesotrophe, basenarme Stillgewässer (FFH-LRT 3130) 

Gebietsname Größe (ha) 

Luentener Fischteich u. Ammeloer Venn  

(DE-3806-301) 

ca.     3 ha 

Hanfteich (DE-3811-303) ca.     1 ha 

Witte Venn, Krosewicker Grenzwald 

(DE-3807-302) 

ca.     1 ha 

Schwattet Gatt (DE-3907-301) ca.     1 ha 

Zachhorn (DE-3710-301)        < 1 ha 

Schnippenpohl (DE-3709-303)        < 1 ha 

Graeser Venn - Gut Moorhof (DE-3807-303)        < 1 ha 

Rueenberger Venn (DE-3708-303)        < 1 ha 

Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld (DE-3808-301)        < 1 ha 

Fuerstenkuhle im Weissen Venn (DE-4008-302)        < 1 ha 

Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt 

(DE-4006-301) 

       < 1 ha 

Teilabschnitte Lippe- Unna, Hamm, Soest, Warendorf (DE-4314-

302) 

       < 1 ha 

Heiliges Meer – Heupen (DE3611-301) ca.     5 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

 

eutrophe Stillgewässer (FFH-LRT 3150) 

Gebietsname Größe (ha) 

Emsaue <MS, ST> (DE-3711-301) ca.   37 ha 

Emsaue, Kreise Warendorf und Guetersloh 

(DE-4013-301) 

ca.   14 ha 

Truppenübungsplatz Borkenberge (4209-304) ca.     1 ha 

Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld 

(DE-3906-301) 

ca.     1 ha 

Kranenmeer (DE-4207-303) ca.     1 ha 

Waelder Nordkirchen (DE-4211-3019)        < 1 ha 

Berkel (DE-4008-301)        < 1 ha 

Lippeaue (DE-4209-302)        < 1 ha 

Teiche in der Heubachniederung (DE-4109-301)        < 1 ha 

Amtsvenn und Huendfelder Moor (DE-3807-301)        < 1 ha 

Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld (DE-3808-301)        < 1 ha 
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Hanseller Floth (DE-3911-302)        < 1 ha 

Tiergarten, Erweiterung Schachblumenwiese 

(DE-4014-301) 

       < 1 ha 

Teilabschnitt Lippe- Unna, Hamm, Soest, Warendorf (DE-4314-

302) 

ca.   33 ha 

Lippeaue zwischen Hangfort und Hamm 

(DE-4213-301) 

ca.     7 ha 

Lusebredde, Hellinghäuser Wiesen und Klostermersch (DE-4315-

301) 

ca.     4 ha 

Heiliges Meer – Heupen (DE-3611-301) ca.     7 ha 

Finkenfeld und Wiechholz (DE-3512-301)        < 1 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

 

dystrophe Stillgewässer (FFH-LRT 3160) 

Gebietsname Größe (ha) 

Truppenübungsplatz Borkenberge (4209-304) ca.   13 ha 

Gagelbruch Borkenberg (DE-3711-301) ca.   12 ha 

Amtsvenn und Huendfelder Moor (DE-3807-301)         12 ha 

Luentener Fischteich u. Ammeloer Venn  

(DE-3806-301) 

ca.     6 ha 

Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld 

(DE-3906-301) 

ca.     4 ha 

 

Witte Venn, Krosewicker Grenzwald 

(DE-3807-302)        

ca.     3 ha 

 

Venner Moor (DE-4109-301) ca.     1 ha 

Harskamp (DE-3709-301)        < 1 ha 

Teiche in der Heubachniederung (DE-4109-301)        < 1 ha 

Rueenberger Venn (DE-3708-303)        < 1 ha 

Graeser Venn - Gut Moorhof (DE-3807-303)        < 1 ha 

Schwattet Gatt (DE-3907-301)        < 1 ha 

Fuerstenkuhle im Weissen Venn (DE-4008-302)        < 1 ha 

Heiliges Meer – Heupen (DE-3611-301) ca.     2 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 
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Verbundschwerpunkt Fließgewässer 

Naturnahe Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (z. B. Ranunculion fluitantis; 

FFH-LRT 3260) 

 

Gebietsname Größe (ha) 

Lippeaue (DE-4209-302) ca.   34 ha 

Eltingmühlenbach (DE-3811-301) ca.   32 ha 

Berkel (DE-4008-301) ca.     5 ha 

Grosse Bree (DE-3912-301) ca.     2 ha 

Emsaue, Kreise Warendorf und Guetersloh 

(DE-4013-301) 

ca.     2 ha 

Emsaue <MS, ST> (DE-3711-301) ca.     1 ha 

Bombecker Aa (DE-4010-301)        < 1 ha 

Bachsystem des Wienbaches (DE-4208-301)        < 1 ha 

Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter 

Bach (DE-4104-304) 

       < 1 ha 

Vechte (DE-3809-302)        < 1 ha 

Lippeaue zwischen Hangfort und Hamm 

(DE-4213-301) 

ca.   47 ha 

Teilabschnitt Lippe- Unna, Hamm, Soest, Warendorf (DE-4314-

302) 

ca.   55 ha 

Lusebredde, Hellinghäuser Wiesen und Klostermersch (DE-4315-

301) 

ca.   41 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 

 

Naturnahe Fließgewässer mit einjähriger, nitrophytischer Vegetation auf schlammigen 

Ufern (Chenopodion rubri, Bidention; FFH-Lebensraumtyp 3270) 

Gebietsname       Größe (ha) 

Lippeaue (DE-4209-302) ca.     1 ha 

Lippeaue zwischen Hangfort und Hamm 

(DE-4213-301) 

       < 1 ha 

Lusebredde, Hellinghäuser Wiesen und Klostermersch (DE-4315-

301) 

       < 1 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 
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Sicker-, Sturz- oder Tümpelquellen mit kalkhaltigem Wasser und Ausfällungen von 

Kalksinter (Kalktuff-Quellen) (Cratoneurion; FFH-Lebensraumtyp 7220) 

Gebietsname       Größe (ha) 

Noerdliche Teile des Teutoburger Waldes mit Intruper Berg (DE-

3813-302) 

ca.    4 ha 

Liese- und Boxelbachtal (DE-4214-303)        < 1 ha 

(gelistet sind alle Vorkommen in FFH-Gebieten laut Meldedokumenten bzw. Auswertung  

OSIRIS-Datenbank) 
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B. Tabellen zu den Zielarten 

 

         
Arten der Wälder (einschl. Waldränder, Lichtungen usw.)      

 

  

       

 

  

korridor*- oder trittsteinabhängige Arten      

 

  

       

 

  
Artname (wissenschaftl.) Artname (deutsch) Gruppe besonderer Hand-

lungsbedarf im Rah-
men des Klimawan-

dels  
(klimasensitive Art) 

Zielart u. a. weil:  Ausprägung des Habitats 

Rote 
Liste 

FFH:  An-
hang-II-Art 

FFH: An-
hang-IV-Art 

VS-RL:  Art nach - 
Anhang I             - 
Artikel 4(2) keine Differenzierung 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus Säugetiere kein Bedarf 1 Anh. II Anh. IV       

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus Säugetiere kein Bedarf 2 Anh. II Anh. IV       

Boloria euphrosyne Silberfleck-Perlmutterfalter Tagfalter aktueller Bedarf 1           

Carterocephalus palaemon Gelbwürfeliger Dickkopffalter Tagfalter kein Bedarf 3           

Erebia ligea Weißbindiger Mohrenfalter Tagfalter aktueller Bedarf 2           

Limenitis camilla Kleiner Eisvogel Tagfalter kein Bedarf 3           

Limenitis populi Großer Eisvogel Tagfalter kein Bedarf 1           

Satyrium ilicis Brauner Eichen-Zipfelfalter Tagfalter kein Bedarf 1S           

Satyrium w-album Ulmen-Zipfelfalter Tagfalter kein Bedarf 2           
          

*Arten, die von "echten" Korridoren aus kontinuierlichen, linearen Habitaten abhängig sind, sind grau hinterlegt 
      

          

       

 

  

von Verbundstrukturen, wie Korridoren / Trittsteinen unabhängige Arten      

 

  

       

 

  
Artname (wissenschaftl.) Artname (deutsch) Gruppe besonderer Hand-

lungsbedarf im Rah-
men des Klimawan-

dels  
(klimasensitive Art) 

Zielart u. a. weil:  Ausprägung des Habitats 

Rote 
Liste 

FFH:  An-
hang-II-Art 

FFH: An-
hang-IV-Art 

VS-RL:  Art nach - 
Anhang I             - 
Artikel 4(2) keine Differenzierung 

Lucanus cervus Hirschkäfer Käfer kein Bedarf k.A. Anh. II         
          

Legende: 
0 = ausgestorben / verschollen    1 = vom Aussterben bedroht    2 = stark gefährdet    3 = gefährdet    G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes    R = extrem selten    V = Vorwarnliste    * = ungefährdet    n.e. = in der Roten Liste NRW nicht 
erfasst  

S = ohne bereits durchgeführte, artspezifische Schutzmaßnahmen wäre eine höhere Gefährdungseinstufung zu erwarten    k.A. = keine Angabe    FFH = Fauna-Flora-Habitat Richtlinie    VS-RL = Vogelschutzrichtlinie     
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Arten der Wälder (einschl. Waldränder, Lichtungen usw.)         
          

von Verbundstrukturen, wie Korridoren / Trittsteinen unabhängige Arten         
          

Artname (wissenschaftl.) Artname (deutsch) Gruppe besonderer Hand-
lungsbedarf im  

Rahmen des Klima-
wandels 

(klimasensitive Art) 

Zielart u. a. weil:  Ausprägung des Habitats 

Rote 
Liste 

FFH:  An-
hang-II-Art 

FFH: An-
hang-IV-
Art 

VS-RL:  Art nach - 
Anhang I             - 
Artikel 4(2) keine Differenzierung 

Martes martes Baummarder Säugetiere zukünftiger Bedarf 2           

Myotis myotis Großes Mausohr Säugetiere kein Bedarf 2 Anh. II Anh. IV       

Myotis nattereri Fransenfledermaus Säugetiere kein Bedarf *   Anh. IV       

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler Säugetiere kein Bedarf V   Anh. IV       

Nyctalus noctula Großer Abendsegler Säugetiere kein Bedarf R   Anh. IV       

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus Säugetiere kein Bedarf R  Anh. IV    

Plecotus auritus Braunes Langohr Säugetiere kein Bedarf G   Anh. IV       

Nymphalis polychloros Großer Fuchs Tagfalter kein Bedarf 3           

Milvus migrans Schwarzmilan Vögel kein Bedarf *     Anh. I     

Bubo bubo Uhu Vögel kein Bedarf *     Anh. I     

Dendrocopos medius Mittelspecht Vögel kein Bedarf *     Anh. I     

Dryobates minor Kleinspecht Vögel zukünftiger Bedarf 3           

Dryocopus martius Schwarzspecht Vögel kein Bedarf *     Anh. I     

Luscinia megarhynchos Nachtigall Vögel zukünftiger Bedarf 3     Art. 4 (2)     

Milvus milvus Rotmilan Vögel kein Bedarf *     Anh. I     

Oriolus oriolus Pirol Vögel kein Bedarf 1     Art. 4 (2)     

Pernis apivorus Wespenbussard Vögel kein Bedarf 2     Anh. I     

Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger Vögel kein Bedarf V           

Scolopax rusticola Waldschnepfe Vögel kein Bedarf 3           
       

 
  

Legende: 
0 = ausgestorben / verschollen    1 = vom Aussterben bedroht    2 = stark gefährdet    3 = gefährdet    G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes    R = extrem selten    V = Vorwarnliste    * = ungefährdet     n.e. = in der Roten Liste NRW 
nicht erfasst  

S = ohne bereits durchgeführte, artspezifische Schutzmaßnahmen wäre eine höhere Gefährdungseinstufung zu erwarten    k.A. = keine Angabe    FFH = Fauna-Flora-Habitat Richtlinie    VS-RL = Vogelschutzrichtlinie     
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Arten der Gehölz-Grünland-Acker-Komplexe (vielfältige, kleinstrukturierte Kulturlandschaft)    

 

  

       

 

  

korridor*- oder trittsteinabhängige Arten      

 

  

       

 

  
Artname (wissenschaftl.) Artname (deutsch) Gruppe besonderer Hand-

lungsbedarf im  
Rahmen des Klima-

wandels 
(klimasensitive Art) 

Zielart u. a. weil:  Ausprägung des Habitats 

Rote 
Liste 

FFH:  An-
hang-II-Art 

FFH: An-
hang-IV-
Art 

VS-RL:  Art nach - 
Anhang I             - 
Artikel 4(2) keine Differenzierung 

Hyla arborea Laubfrosch Amphibien aktueller Bedarf 2S   Anh. IV       

Satyrium w-album Ulmen-Zipfelfalter Tagfalter kein Bedarf 2           

          
*Arten, die von "echten" Korridoren aus kontinuierlichen, linearen Habitaten abhängige sind, sind grau hinterlegt 

      

          

       

 

  

von Verbundstrukturen, wie Korridoren / Trittsteinen unabhängige Arten      

 

  

       

 

  
Artname (wissenschaftl.) Artname (deutsch) Gruppe besonderer Hand-

lungsbedarf im 
Rahmen des Klima-

wandels  
(klimasensitive Art) 

Zielart u. a. weil:  Ausprägung des Habitats 

Rote 
Liste 

FFH:  An-
hang-II-Art 

FFH: An-
hang-IV-
Art 

VS-RL:  Art nach - 
Anhang I             - 
Artikel 4(2) keine Differenzierung 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Säugetiere kein Bedarf 2   Anh. IV       

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus Säugetiere aktueller Bedarf 3   Anh. IV       

Myotis nattereri Fransenfledermaus Säugetiere kein Bedarf *   Anh. IV       

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler Säugetiere kein Bedarf V   Anh. IV       

Nyctalus noctula Großer Abendsegler Säugetiere kein Bedarf R   Anh. IV       

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus Säugetiere aktueller Bedarf R   Anh. IV       

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Säugetiere kein Bedarf *   Anh. IV       

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus Säugetiere kein Bedarf D   Anh. IV       

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus Säugetiere kein Bedarf R   Anh. IV       

Nymphalis polychloros Großer Fuchs Tagfalter kein Bedarf 3           

                    

Legende: 
0 = ausgestorben / verschollen    1 = vom Aussterben bedroht    2 = stark gefährdet    3 = gefährdet    G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes    R = extrem selten    V = Vorwarnliste    * = ungefährdet     n.e. = in der Roten Liste NRW 
nicht erfasst  

S = ohne bereits durchgeführte, artspezifische Schutzmaßnahmen wäre eine höhere Gefährdungseinstufung zu erwarten    k.A. = keine Angabe    FFH = Fauna-Flora-Habitat Richtlinie    VS-RL = Vogelschutzrichtlinie     
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Arten der Gehölz-Grünland-Acker-Komplexe (vielfältige, kleinstrukturierte Kulturlandschaft)       

          

von Verbundstrukturen, wie Korridoren / Trittsteinen unabhängige Arten         

          
Artname (wissenschaftl.) Artname (deutsch) Gruppe besonderer Hand-

lungsbedarf im 
Rahmen des Klima-

wandels  
(klimasensitive Art) 

Zielart u. a. weil:  Ausprägung des Habitats 

Rote 
Liste 

FFH:  An-
hang-II-Art 

FFH: An-
hang-IV-
Art 

VS-RL:  Art nach - 
Anhang I             - 
Artikel 4(2) keine Differenzierung 

Anthus trivialis Baumpieper Vögel kein Bedarf 3           

Asio otus Waldohreule Vögel kein Bedarf 3           

Athene noctua Steinkauz Vögel kein Bedarf 3           

Bubo bubo Uhu Vögel kein Bedarf *     Anh. I     

Circus aeruginosus Rohrweihe Vögel kein Bedarf 3     Anh. I     

Corvus frugilegus Saatkrähe Vögel kein Bedarf *           

Cuculus canorus Kuckuck Vögel kein Bedarf 2           

Delichon urbicum Mehlschwalbe Vögel kein Bedarf 3           

Dryobates minor Kleinspecht Vögel zukünftiger Bedarf 3           

Falco peregrinus Wanderfalke Vögel kein Bedarf *     Anh. I     

Falco subbuteo Baumfalke Vögel kein Bedarf 3     Art. 4 (2)     

Falco tinnunculus Turmfalke Vögel kein Bedarf V           

Hirundo rustica Rauchschwalbe Vögel kein Bedarf 3           

Lanius collurio Neuntöter Vögel kein Bedarf V     Anh. I     

Locustella naevia Feldschwirl Vögel zukünftiger Bedarf 3           

Luscinia megarhynchos Nachtigall Vögel zukünftiger Bedarf 3     Art. Art. 4 (2)     

Milvus milvus Rotmilan Vögel kein Bedarf *     Anh. I     

Oriolus oriolus Pirol Vögel kein Bedarf 1     Art. Art. 4 (2)     

Passer montanus Feldsperling Vögel kein Bedarf 3           

Perdix perdix Rebhuhn Vögel kein Bedarf 2           

Pernis apivorus Wespenbussard Vögel kein Bedarf 2     Anh. I     

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz Vögel kein Bedarf V           

Streptopelia turtur Turteltaube Vögel kein Bedarf 1           

Sturnus vulgaris Star Vögel kein Bedarf 3           

Tyto alba Schleiereule Vögel kein Bedarf *           

       

 

  

Legende: 
0 = ausgestorben / verschollen    1 = vom Aussterben bedroht    2 = stark gefährdet    3 = gefährdet    G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes    R = extrem selten    V = Vorwarnliste    * = ungefährdet     n.e. = in der Roten Liste NRW 
nicht erfasst  

S = ohne bereits durchgeführte, artspezifische Schutzmaßnahmen wäre eine höhere Gefährdungseinstufung zu erwarten    k.A. = keine Angabe    FFH = Fauna-Flora-Habitat Richtlinie    VS-RL = Vogelschutzrichtlinie     
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Arten des Offenlandes – Grünland       

 

  

       

 

  

korridor*- oder trittsteinabhängige Arten      

 

  

       

 

  
Artname (wissenschaftl.) Artname (deutsch) Gruppe besonderer Hand-

lungsbedarf im  
Rahmen des Klima-

wandels  
(klimasensitive Art) 

Zielart u. a. weil:  Ausprägung des Habitats 

Rote 
Liste 

FFH:  An-
hang-II-Art 

FFH: An-
hang-IV-Art 

VS-RL:  Art nach - 
Anhang I             - 
Artikel 4(2) feucht 

mittel feucht und 
mittel nährstoffver-

sorgt 

Chorthippus dorsatus Wiesengrashüpfer Heuschrecken kein Bedarf 3       x   

Chorthippus montanus Sumpfgrashüpfer Heuschrecken aktueller Bedarf 2       x   

Gryllotalpa gryllotalpa Maulwurfsgrille Heuschrecken kein Bedarf 1       x   

Stethophyma grossum Sumpfschrecke Heuschrecken kein Bedarf 2       x   

Boloria selene Braunfleckiger Perlmutterfalter Tagfalter aktueller Bedarf 2         x 

Brenthis ino Mädesüß-Perlmutterfalter Tagfalter kein Bedarf V       x   

Leptidea sinapis Senfweißling Tagfalter kein Bedarf 1         x 

Lycaena tityrus Brauner Feuerfalter Tagfalter kein Bedarf V         x 

Polyommatus semiargus Rotklee-Bläuling Tagfalter kein Bedarf 3         x 

Adscita statices Ampfer-Grünwidderchen Tagfalter (Widderchen) kein Bedarf 3       x   

Zygaena trifolii Sumpfhornklee-Widderchen Tagfalter (Widderchen) kein Bedarf 2         x 

          
*Arten, die von "echten" Korridoren aus kontinuierlichen, linearen Habitaten abhängige sind, sind grau hinterlegt 

      

          

Legende: 
0 = ausgestorben / verschollen    1 = vom Aussterben bedroht    2 = stark gefährdet    3 = gefährdet    G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes    R = extrem selten    V = Vorwarnliste    * = ungefährdet     n.e. = in der Roten Liste NRW 
nicht erfasst  

S = ohne bereits durchgeführte, artspezifische Schutzmaßnahmen wäre eine höhere Gefährdungseinstufung zu erwarten    k.A. = keine Angabe    FFH = Fauna-Flora-Habitat Richtlinie    VS-RL = Vogelschutzrichtlinie     
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Arten des Offenlandes – Grünland       

 

  

       

 

  

von Verbundstrukturen, wie Korridoren / Trittsteinen unabhängige Arten      

 

  

       

 

  
Artname (wissenschaftl.) Artname (deutsch) Gruppe besonderer Hand-

lungsbedarf im  
Rahmen des Klima-

wandels 
(klimasensitive Art) 

Zielart u. a. weil:  Ausprägung des Habitats 

Rote 
Liste 

FFH:  An-
hang-II-Art 

FFH: An-
hang-IV-Art 

VS-RL:  Art nach - 
Anhang I             - 
Artikel 4(2) feucht 

mittel feucht und 
mittel nährstoff-

versorgt 

Anthus pratensis Wiesenpieper Vögel aktueller Bedarf 2     Art. 4 (2)   x 

Asio flammeus Sumpfohreule Vögel kein Bedarf 1     Anh. I x   

Ciconia ciconia Weißstorch Vögel aktueller Bedarf *     Anh. I   x 

Coturnix coturnix Wachtel Vögel kein Bedarf 3         x 

Crex crex Wachtelkönig Vögel aktueller Bedarf 1     Anh. I x   

Gallinago gallinago Bekassine Vögel aktueller Bedarf 1     Art. 4 (2) x   

Numenius arquata Großer Brachvogel Vögel aktueller Bedarf 2     Art. 4 (2) x   

Saxicola rubicola Schwarzkehlchen Vögel kein Bedarf *     Art. 4 (2)   x 

Tringa totanus Rotschenkel Vögel aktueller Bedarf 1     Art. 4 (2) x   

Vanellus vanellus Kiebitz Vögel zukünftiger Bedarf 2     Art. 4 (2) x   

       

 

  

Legende: 
0 = ausgestorben / verschollen    1 = vom Aussterben bedroht    2 = stark gefährdet    3 = gefährdet    G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes    R = extrem selten    V = Vorwarnliste    * = ungefährdet     n.e. = in der Roten Liste NRW 
nicht erfasst  

S = ohne bereits durchgeführte, artspezifische Schutzmaßnahmen wäre eine höhere Gefährdungseinstufung zu erwarten    k.A. = keine Angabe    FFH = Fauna-Flora-Habitat Richtlinie    VS-RL = Vogelschutzrichtlinie     
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Arten des Offenlandes – Acker      

 

  

       

 

  

korridor*- oder trittsteinabhängige Arten      

 

  

       

 

  
Artname (wissenschaftl.) Artname (deutsch) Gruppe besonderer Hand-

lungsbedarf im 
Rahmen des Klima-

wandels  
(klimasensitive Art) 

Zielart u. a. weil:  Ausprägung des Habitats 

Rote 
Liste 

FFH:  An-
hang-II-Art 

FFH: An-
hang-IV-Art 

VS-RL:  Art nach - 
Anhang I             - 
Artikel 4(2) keine Differenzierung 

keine Angabe keine Angabe keine Angabe keine Angabe    
 

      

          
*Arten, die von "echten" Korridoren aus kontinuierlichen, linearen Habitaten abhängige sind, sind grau hinterlegt 

      

          

       

 

  

von Verbundstrukturen, wie Korridoren / Trittsteinen unabhängige Arten      

 

  

       

 

  
Artname (wissenschaftl.) Artname (deutsch) Gruppe besonderer Hand-

lungsbedarf im 
Rahmen des Klima-

wandels 
(klimasensitive Art) 

Zielart u. a. weil:  Ausprägung des Habitats 

Rote 
Liste 

FFH:  An-
hang-II-Art 

FFH: An-
hang-IV-Art 

VS-RL:  Art nach - 
Anhang I             - 
Artikel 4(2) keine Differenzierung 

Issoria lathonia Kleiner Perlmuttfalter Tagfalter kein Bedarf V           

Alauda arvensis Feldlerche Vögel kein Bedarf 3           

Circus pygargus Wiesenweihe Vögel kein Bedarf 1     Anh. I     

Coturnix coturnix Wachtel Vögel kein Bedarf 3           

Crex crex Wachtelkönig Vögel aktueller Bedarf 1     Anh. I     

Perdix perdix Rebhuhn Vögel kein Bedarf 2           

Vanellus vanellus Kiebitz Vögel zukünftiger Bedarf 2     Art. 4 (2)     

       

 

  

Legende: 
0 = ausgestorben / verschollen    1 = vom Aussterben bedroht    2 = stark gefährdet    3 = gefährdet    G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes    R = extrem selten    V = Vorwarnliste    * = ungefährdet     n.e. = in der Roten Liste NRW 
nicht erfasst  

S = ohne bereits durchgeführte, artspezifische Schutzmaßnahmen wäre eine höhere Gefährdungseinstufung zu erwarten    k.A. = keine Angabe    FFH = Fauna-Flora-Habitat Richtlinie    VS-RL = Vogelschutzrichtlinie     
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Arten der Magerrasen und Trockenheiden      

 

  

       

 

  

korridor*- oder trittsteinabhängige Arten      

 

  

       

 

  
Artname (wissenschaftl.) Artname (deutsch) Gruppe besonderer Hand-

lungsbedarf im 
Rahmen des Klima-

wandels  
(klimasensitive Art) 

Zielart u. a. weil:  Ausprägung des Habitats 

Rote 
Liste 

FFH:  An-
hang-II-Art 

FFH: An-
hang-IV-Art 

VS-RL:  Art nach - 
Anhang I             - 
Artikel 4(2) 

Substrat karbo-
natisch 

Substrat silika-
tisch 

          

Chorthippus mollis Verkannter Grashüpfer Heuschrecken kein Bedarf 3       x x 

Chorthippus vagans Steppengrashüpfer Heuschrecken kein Bedarf 2       x x 

Gryllus campestris Feldgrille Heuschrecken kein Bedarf 3         x 

Metrioptera brachyptera Kurzflügelige Beißschrecke Heuschrecken aktueller Bedarf 3S       x x 

Oedipoda caerulescens Blauflügelige Ödlandschrecke Heuschrecken kein Bedarf 2         x 

Omocestus haemorrhoidalis Rotleibiger Grashüpfer Heuschrecken kein Bedarf 1       x x 

Stenobothrus lineatus Heidegrashüpfer Heuschrecken kein Bedarf 3       x x 

Tetrix bipunctata Zweipunkt-Dornschrecke Heuschrecken kein Bedarf 2       x x 

Tetrix tenuicornis Langfühler-Dornschrecke Heuschrecken kein Bedarf 3       x x 

Coronella austriaca Schlingnatter Reptilien   2   Anh. IV   x x 

Lacerta agilis Zauneidechse Reptilien kein Bedarf 2   Anh. IV   x x 

Callophrys rubi Grüner Zipfelfalter Tagfalter kein Bedarf 3         x 

Coenonympha arcania Weißbindiges Wiesenvögelchen Tagfalter kein Bedarf 3       x   

Cupido minimus Zwerg-Bläuling Tagfalter kein Bedarf 2S       x   

Erynnis tages Dunkler Dickkopffalter Tagfalter kein Bedarf 3       x   

Hesperia comma Komma-Dickkopffalter Tagfalter kein Bedarf 2       x x 

Hipparchia semele Ockerbindiger Samtfalter Tagfalter kein Bedarf 1       x x 

Plebejus argus Geißklee-Bläuling Tagfalter kein Bedarf 3S       x x 

       

 

  
*Arten, die von "echten" Korridoren aus kontinuierlichen, linearen Habitaten abhängige sind, sind grau hinterlegt 

   

 

  

Legende: 
0 = ausgestorben / verschollen    1 = vom Aussterben bedroht    2 = stark gefährdet    3 = gefährdet    G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes    R = extrem selten    V = Vorwarnliste    * = ungefährdet     n.e. = in der Roten Liste NRW 
nicht erfasst  

S = ohne bereits durchgeführte, artspezifische Schutzmaßnahmen wäre eine höhere Gefährdungseinstufung zu erwarten    k.A. = keine Angabe    FFH = Fauna-Flora-Habitat Richtlinie    VS-RL = Vogelschutzrichtlinie     
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Arten der Magerrasen und Trockenheiden      

 

  

       

 

  

korridor*- oder trittsteinabhängige Arten      

 

  

       

 

  
Artname (wissenschaftl.) Artname (deutsch) Gruppe besonderer Hand-

lungsbedarf im 
Rahmen des Klima-

wandels 
(klimasensitive Art) 

Zielart u. a. weil:  Ausprägung des Habitats 

Rote 
Liste 

FFH:  An-
hang-II-Art 

FFH: An-
hang-IV-Art 

VS-RL:  Art nach - 
Anhang I             - 
Artikel 4(2) 

Substrat karbo-
natisch 

Substrat silika-
tisch 

Adscita statices Ampfer-Grünwidderchen Tagfalter (Widderchen) kein Bedarf 3       x x 

          
*Arten, die von "echten" Korridoren aus kontinuierlichen, linearen Habitaten abhängige sind, sind grau hinterlegt 

      

          

       

 

  

von Verbundstrukturen, wie Korridoren / Trittsteinen unabhängige Arten      

 

  

       

 

  
Artname (wissenschaftl.) Artname (deutsch) Gruppe besonderer Hand-

lungsbedarf im 
Rahmen des Klima-

wandels 
(klimasensitive Art) 

Zielart u. a. weil:  Ausprägung des Habitats 

Rote 
Liste 

FFH:  An-
hang-II-Art 

FFH: An-
hang-IV-Art 

VS-RL:  Art nach - 
Anhang I             - 
Artikel 4(2) 

Substrat karbo-
natisch 

Substrat silika-
tisch 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus Säugetiere kein Bedarf D  Anh. IV    

Aricia agestis Kleiner Sonnenröschen-Bläuling Tagfalter kein Bedarf V       x x 

Caprimulgus europaeus Ziegenmelker Vögel kein Bedarf 2     Anh. I   x 

Lullula arborea Heidelerche Vögel kein Bedarf *     Anh. I x x 

       

 

  

Legende: 
0 = ausgestorben / verschollen    1 = vom Aussterben bedroht    2 = stark gefährdet    3 = gefährdet    G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes    R = extrem selten    V = Vorwarnliste    * = ungefährdet     n.e. = in der Roten Liste NRW 
nicht erfasst  

S = ohne bereits durchgeführte, artspezifische Schutzmaßnahmen wäre eine höhere Gefährdungseinstufung zu erwarten    k.A. = keine Angabe    FFH = Fauna-Flora-Habitat Richtlinie    VS-RL = Vogelschutzrichtlinie     

 

  



Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege für die Planungsregion 
Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und Stadt Münster 

 

Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen 
- 321 / 332 - 

     

Arten der Moore und Feuchtheiden 

  

  

      

korridor*- oder trittsteinabhängige Arten     
      

Artname (wissenschaftl.) Artname (deutsch) Gruppe besonderer Hand-
lungsbedarf im  

Rahmen des Klima-
wandels 

(klimasensitive Art) 

Zielart u. a. weil:  Ausprägung des Habitats 

Rote 
Liste 

FFH:  An-
hang-II-Art 

FFH: An-
hang-IV-Art 

VS-RL:  Art nach - 
Anhang I             - 
Artikel 4(2) keine Differenzierung 

Rana arvalis Moorfrosch Amphibien aktueller Bedarf 2S   Anh. IV       

Vipera berus Kreuzotter Reptilien aktueller Bedarf 1           

          
*Arten, die von "echten" Korridoren aus kontinuierlichen, linearen Habitaten abhängige sind, sind grau hinterlegt 

      

          

       

 

  

von Verbundstrukturen, wie Korridoren / Trittsteinen unabhängige Arten      

 

  

       

 

  
Artname (wissenschaftl.) Artname (deutsch) Gruppe besonderer Hand-

lungsbedarf im  
Rahmen des Klima-

wandels 
(klimasensitive Art) 

Zielart u. a. weil:  Ausprägung des Habitats 

Rote 
Liste 

FFH:  An-
hang-II-Art 

FFH: An-
hang-IV-Art 

VS-RL:  Art nach - 
Anhang I             - 
Artikel 4(2) keine Differenzierung 

Aeshna juncea Torf-Mosaikjungfer Libellen kein Bedarf 3           

Aeshna subarctica Hochmoor-Mosaikjungfer Libellen aktueller Bedarf 1           

Ceriagrion tenellum Scharlachlibelle Libellen kein Bedarf 3           

Coenagrion hastulatum Speer-Azurjungfer Libellen aktueller Bedarf 1           

Coenagrion lunulatum Mond-Azurjungfer Libellen aktueller Bedarf 1           

Leucorrhinia dubia Kleine Moosjungfer Libellen aktueller Bedarf 2           

Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer Libellen kein Bedarf 1 Anh. II Anh. IV       

Leucorrhinia rubicunda Nordische Moosjungfer Libellen aktueller Bedarf 2           

Somatochlora arctica Arktische Smaragdlibelle Libellen aktueller Bedarf 1           

Anas crecca Krickente Vögel aktueller Bedarf 2     Art. 4 (2)     

Asio flammeus Sumpfohreule Vögel kein Bedarf 1     Anh. I     

Grus grus Kranich Vögel kein Bedarf R     Anh. I     

Luscinia svecica Blaukehlchen Vögel kein Bedarf 3     Anh. I     

       

 

  

Legende: 
0 = ausgestorben / verschollen    1 = vom Aussterben bedroht    2 = stark gefährdet    3 = gefährdet    G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes    R = extrem selten    V = Vorwarnliste    * = ungefährdet     n.e. = in der Roten Liste NRW 
nicht erfasst  

S = ohne bereits durchgeführte, artspezifische Schutzmaßnahmen wäre eine höhere Gefährdungseinstufung zu erwarten    k.A. = keine Angabe    FFH = Fauna-Flora-Habitat Richtlinie    VS-RL = Vogelschutzrichtlinie     
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Arten der Stillgewässer (oder großen Fließgewässser)      

 

  

       

 

  

korridor*- oder trittsteinabhängige Arten      

 

  

       

 

  
Artname (wissenschaftl.) Artname (deutsch) Gruppe besonderer Hand-

lungsbedarf im  
Rahmen des Klima-

wandels  
(klimasensitive Art) 

Zielart u. a. weil:  Ausprägung des Habitats 

Rote 
Liste 

FFH:  An-
hang-II-Art 

FFH: An-
hang-IV-Art 

VS-RL:  Art nach 
- Anhang I             
- Artikel 4(2) 

kleine bis 
mittlere Still-

gewässer 
große Stillge-

wässer 

Bufo calamita Kreuzkröte Amphibien kein Bedarf 3   Anh. IV   x   

Hyla arborea Laubfrosch Amphibien aktueller Bedarf 2S   Anh. IV   x   

Pelobates fuscus Knoblauchkröte Amphibien aktueller Bedarf 1   Anh. IV   x   

Rana arvalis Moorfrosch Amphibien aktueller Bedarf 2S   Anh. IV   x   

Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch Amphibien zukünftiger Bedarf 3   Anh. IV   x   

Triturus cristatus Kammmolch Amphibien kein Bedarf 3 Anh. II Anh. IV   x   

Natrix natrix Ringelnatter Reptilien kein Bedarf 2       x   

Castor fiber Europäischer Biber Säugetiere kein Bedarf 3 Anh. II Anh. IV   x x 

Myotis dasycneme Teichfledermaus Säugetiere aktueller Bedarf G Anh. II Anh. IV     x 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus Säugetiere kein Bedarf G   Anh. IV     x 

       

 

  

*Arten, die von "echten" Korridoren aus kontinuierlichen, linearen Habitaten abhängige sind, sind grau hinterlegt    

 

  

       

 

  

       

 

  

von Verbundstrukturen, wie Korridoren / Trittsteinen unabhängige Arten      

 

  

       

 

  
Artname (wissenschaftl.) Artname (deutsch) Gruppe besonderer Hand-

lungsbedarf im 
Rahmen des Klima-

wandels  
(klimasensitive Art) 

Zielart u. a. weil:  Ausprägung des Habitats 

Rote 
Liste 

FFH:  An-
hang-II-Art 

FFH: An-
hang-IV-Art 

VS-RL:  Art nach 
- Anhang I             
- Artikel 4(2) 

kleine bis 
mittlere Still-

gewässer 
große Stillge-

wässer 

Aeshna grandis Braune Mosaikjungfer Libellen kein Bedarf 3       x   

Aeshna isoceles Keilfleck-Mosaikjungfer Libellen kein Bedarf 1       x   

Aeshna juncea Torf-Mosaikjungfer Libellen kein Bedarf 3       x   

Aeshna subarctica Hochmoor-Mosaikjungfer Libellen aktueller Bedarf 1       x   

Brachytron pratense Früher Schilfjäger Libellen kein Bedarf 3       x   

Ceriagrion tenellum Scharlachlibelle Libellen kein Bedarf 3       x   

Coenagrion hastulatum Speer-Azurjungfer Libellen aktueller Bedarf 1       x   

Coenagrion lunulatum Mond-Azurjungfer Libellen aktueller Bedarf 1       x   

Coenagrion pulchellum Fledermaus-Azurjungfer Libellen kein Bedarf 3       x   

Ischnura pumilio Kleine Pechlibelle Libellen kein Bedarf 3S       x   

          

Legende: 
0 = ausgestorben / verschollen    1 = vom Aussterben bedroht    2 = stark gefährdet    3 = gefährdet    G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes    R = extrem selten    V = Vorwarnliste    * = ungefährdet     n.e. = in der Roten 
Liste NRW nicht erfasst  

S = ohne bereits durchgeführte, artspezifische Schutzmaßnahmen wäre eine höhere Gefährdungseinstufung zu erwarten    k.A. = keine Angabe    FFH = Fauna-Flora-Habitat Richtlinie    VS-RL = Vogelschutzrichtlinie     
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Arten der Stillgewässer (oder großen Fließgewässser)         

          

von Verbundstrukturen, wie Korridoren / Trittsteinen unabhängige Arten         

          
Artname (wissenschaftl.) Artname (deutsch) Gruppe besonderer Hand-

lungsbedarf im  
Rahmen des Klima-

wandels 
(klimasensitive Art) 

Zielart u. a. weil:  Ausprägung des Habitats 

Rote 
Liste 

FFH:  An-
hang-II-Art 

FFH: An-
hang-IV-Art 

VS-RL:  Art nach - 
Anhang I             - 
Artikel 4(2) 

kleine bis mitt-
lere Stillge-

wässer 
große Stillgewäs-

ser 

Lestes barbarus Südliche Binsenjungfer Libellen kein Bedarf *S       x   

Lestes dryas Glänzende Binsenjungfer Libellen kein Bedarf 2S       x   

Lestes virens Kleine Binsenjungfer Libellen kein Bedarf VS       x   

Leucorrhinia dubia Kleine Moosjungfer Libellen aktueller Bedarf 2       x   

Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer Libellen kein Bedarf 1 Anh. II Anh. IV   x   

Leucorrhinia rubicunda Nordische Moosjungfer Libellen aktueller Bedarf 2       x   

Somatochlora arctica Arktische Smaragdlibelle Libellen aktueller Bedarf 1       x   

Somatochlora flavomaculata Gefleckte Smaragdlibelle Libellen aktueller Bedarf 1       x   

Sympecma fusca Gemeine Winterlibelle Libellen kein Bedarf *S       x   

Sympetrum pedemontanum Gebänderte Heidelibelle Libellen kein Bedarf 1S       x   

Acrocephalus schoenobaenus Schilfrohrsänger Vögel aktueller Bedarf 1       x   

Acrocephalus scirpaceus Teichrohrsänger Vögel kein Bedarf V     Art. 4 (2) x   

Anas clypeata Löffelente Vögel kein Bedarf 3     Art. 4 (2) x   

Anas crecca Krickente Vögel aktueller Bedarf 2     Art. 4 (2) x   

Anas querquedula Knäkente Vögel kein Bedarf 1     Art. 4 (2) x   

Anas strepera Schnatterente Vögel kein Bedarf *     Art. 4 (2)   x 

Aythya ferina Tafelente Vögel aktueller Bedarf 1     Art. 4 (2)   x 

Charadrius dubius Flussregenpfeifer Vögel kein Bedarf 2     Art. 4 (2)   x 

Circus aeruginosus Rohrweihe Vögel kein Bedarf 3     Anh. I   x 

Larus argentatus Silbermöwe Vögel kein Bedarf R         x 

Luscinia svecica Blaukehlchen Vögel kein Bedarf 3     Anh. I   x 

Milvus migrans Schwarzmilan Vögel kein Bedarf *     Anh. I   x 

Podiceps nigricollis Schwarzhalstaucher Vögel kein Bedarf R     Art. 4 (2) x x 

Porzana porzana Tüpfelsumpfhuhn Vögel kein Bedarf 1     Anh. I x x 

Rallus aquaticus Wasserralle Vögel kein Bedarf 2     Art. 4 (2)   x 

Riparia riparia Uferschwalbe Vögel kein Bedarf 2     Art. 4 (2)   x 

Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher Vögel kein Bedarf *     Art. 4 (2) x   

       

 

  

Legende: 
0 = ausgestorben / verschollen    1 = vom Aussterben bedroht    2 = stark gefährdet    3 = gefährdet    G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes    R = extrem selten    V = Vorwarnliste    * = ungefährdet     n.e. = in der Roten Liste NRW 
nicht erfasst  

S = ohne bereits durchgeführte, artspezifische Schutzmaßnahmen wäre eine höhere Gefährdungseinstufung zu erwarten    k.A. = keine Angabe    FFH = Fauna-Flora-Habitat Richtlinie    VS-RL = Vogelschutzrichtlinie     
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Arten der Fließgewässer       

 

  

       

 

  

korridor*- oder trittsteinabhängige Arten      

 

  

       

 

  
Artname (wissenschaftl.) Artname (deutsch) Gruppe besonderer Hand-

lungsbedarf im  
Rahmen des Klima-

wandels  
(klimasensitive Art) 

Zielart u. a. weil:  Ausprägung des Habitats 

Rote 
Liste 

FFH:  An-
hang-II-Art 

FFH: An-
hang-IV-Art 

VS-RL:  Art nach - 
Anhang I             - 
Artikel 4(2) keine Differenzierung 

Coenagrion mercuriale Helm-Azurjungfer Libellen kein Bedarf 2S Anh. II         

Cordulegaster bidentata Gestreifte Queljungfer Libellen aktueller Bedarf 2      

Onychogomphus forcipatus Kleine Zangenlibelle Libellen kein Bedarf 1           

Castor fiber Europäischer Biber Säugetiere kein Bedarf 3 Anh. II Anh. IV       

       

 

  

*Arten, die von "echten" Korridoren aus kontinuierlichen, linearen Habitaten abhängige sind, sind grau hinterlegt    

 

  

       

 

  

       

 

  

von Verbundstrukturen, wie Korridoren / Trittsteinen unabhängige Arten      

 

  

       

 

  
Artname (wissenschaftl.) Artname (deutsch) Gruppe besonderer Hand-

lungsbedarf im 
Rahmen des Klima-

wandels 
(klimasensitive Art) 

Zielart u. a. weil:  Ausprägung des Habitats 

Rote 
Liste 

FFH:  An-
hang-II-Art 

FFH: An-
hang-IV-Art 

VS-RL:  Art nach - 
Anhang I             - 
Artikel 4(2) keine Differenzierung 

Cordulegaster boltonii Zweigestreifte Quelljungfer Libellen kein Bedarf 3           

Orthetrum coerulescens Kleiner Blaupfeil Libellen kein Bedarf VS           

Alcedo atthis Eisvogel Vögel kein Bedarf *     Anh. I     

Riparia riparia Uferschwalbe Vögel kein Bedarf 2     Art. 4 (2)     

       

 

  

Legende: 
0 = ausgestorben / verschollen    1 = vom Aussterben bedroht    2 = stark gefährdet    3 = gefährdet    G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes    R = extrem selten    V = Vorwarnliste    * = ungefährdet     n.e. = in der Roten Liste NRW 
nicht erfasst  

S = ohne bereits durchgeführte, artspezifische Schutzmaßnahmen wäre eine höhere Gefährdungseinstufung zu erwarten    k.A. = keine Angabe    FFH = Fauna-Flora-Habitat Richtlinie    VS-RL = Vogelschutzrichtlinie     
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C. FFH-Gebiete, Lebensraumtypen und Anhang-II-Arten 

in der Planungsregion bezogen auf die Kreise Borken, 

Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und die Stadt Münster 

(gemäß Standarddatenbogen) 

 

Kennung Gebietsname 
Fläche 

(ha) 

FFH-Lebensräume 
mit Erhaltungs- 

zustand im Gebiet 
(als Erhaltungsziel) 

Arten Anhang II 
FFH-RL mit Erhal- 

tungszustand 

Kreis Borken  

DE-3908-301 Liesner Wald 205  
9110 (C), 9160 (B), 
9190 (B) 

 

DE-3708-303 Rueenberger Venn 25 
3130 (A), 3160 (C), 
4010 (C), 4030 (C), 
7150 (C), 91D0 (B) 

 

DE-3806-301 
Luentener Fischteich 
u. Ammeloer Venn 

287 

3130 (C), 3160 (B), 
4010 (C), 4030 (C), 
7120 (B), 7140 (B), 

7150 (B), 9190 (-), 

91D0 (B) 

Große Moosjungfer (C), 

Kammmolch (C) 

DE-3807-301 
Amtsvenn und Hu-
endfelder Moor 

894  

3150 (B), 3160 (B), 

4010 (C), 6410 (C), 
6510 (B), 7120 (B), 
7140 (B), 7150 (B), 
91D0 (B) 

Kammmolch (C) 

DE-3807-302 
Witte Venn, Krosewi-
cker Grenzwald 

28 

3130 (B), 3160 (B), 
4010 (B), 4030 (B), 
7140 (B), 7150 (C), 
91D0 (C) 

 

DE-3807-303 
Graeser Venn - Gut 
Moorhof 

79 

3130 (C), 3160 (C), 
4010 (C), 4030 (B), 

7110 (A), 7120 (C), 

7140 (B), 7150 (B), 

91D0 (B) 

 

DE-3808-301 
Eper-Graeser Venn/ 
Lasterfeld 

210 

3130 (B), 3150 (B), 
4010 (C), 4030 (B), 
6410 (B), 7140 (B), 
91D0 (B) 

 

DE-3906-301 
Zwillbrocker Venn u. 
Ellewicker Feld 

245 

3150 (B), 3160 (B), 
4010 (B), 4030 (B), 
6410 (B), 7120 (C), 
7150 (B), 9190 (C), 
91D0 (C) 
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Kennung Gebietsname 
Fläche 

(ha) 

FFH-Lebensräume 
mit Erhaltungs- 

zustand im Gebiet 
(als Erhaltungsziel) 

Arten Anhang II 
FFH-RL mit Erhal- 

tungszustand 

DE-3907-301 Schwattet Gatt 61 

3130 (B), 3160 (C), 
4010 (B), 7140 (C), 

7150 (B) 

 

DE-4006-301 
Burlo-Vardingholter 
Venn und Enten-
schlatt 

100 

3130 (C), 4010 (C), 
7120 (B), 7140 (B), 

91D0 (B) 

 

DE-4008-302 
Fuerstenkuhle im 
Weissen Venn 

87 
3130 (C), 3160 (B), 
4010 (B), 4030 (C), 
7120 (C), 7150 (B) 

 

DE-4108-301 Schwarzes Venn 39 7140 (C), 91D0 (C)  

DE-4108-303 
Weisses Venn / Geis-
heide 

1298 

3150 (C), 3160 (B), 
4010 (C), 4030 (B), 

5130 (C), 7120 (C), 

7140 (C), 7150 (B), 

9110 (C), 9190 (C), 
91D0 (C) 

Fischotter (C) 

DE-4207-303 Kranenmeer 9 3150 (B) Kammmolch (C) 

DE-3907-303 
Wacholderheide Ho-
ersteloe 

8 2330 (C), 5130 (B)  

DE-4208-301 
Bachsystem des 
Wienbaches 

40 
3260 (B), 91E0* (B), 
91F0 (C) 

Bachneunauge (C), 
Groppe (C) 

DE-4104-304 

Klevsche Landwehr, 
Anholt. Issel, Feld-
schlaggr. u. Regnieter 
Bach 

3 3260 (C)  

DE-4008-301 Berkel 728 
3150 (C), 3260 (C), 
6430 (C), 6510 (B), 
91E0* (C) 

Bachneunauge (C), 
Groppe (C), 

Fischotter (C) 

DE-3809-302 Vechte 139 
3260 (C), 9110 (B), 
9190 (C) 

Bachneunauge (C), 
Groppe (C) 

 

Kreis Coesfeld  

DE-3909-302 Wald bei Haus Burlo 132 
9110 (C), 9130 (C), 
9160 (C) 

 

DE-4009-301 
Roruper Holz mit Kes-
tenbusch 

255 
9110 (B), 9130 (C), 
9160 (C), 91E0* (C) 

Bechsteinfledermaus 
(C) 

DE-4009-303 Sundern 11 91E0* (B)  
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Kennung Gebietsname 
Fläche 

(ha) 

FFH-Lebensräume 
mit Erhaltungs- 

zustand im Gebiet 
(als Erhaltungsziel) 

Arten Anhang II 
FFH-RL mit Erhal- 

tungszustand 

DE-4010-302 Baumberge 396 9130 (B) 

Bechsteinfledermaus 
(B) 

Großes Mausohr (C) 

DE-4111-302 Davert 2226 
9110 (B), 9160 (B), 
9190 (B), 91D0* (C) 

Kammmolch (C), 

Helm-Azurjungfer (A) 

DE-4209-301 
Gagelbruch Borken-
berge 

88 
3160 (B), 4010 (C), 
7140 (C), 7150 (C), 
9190 (C), 91D0* (C), 

Fischotter (-), 

Große Mossjungfer (-) 

DE-4209-304 
Truppenuebungsplatz 
Borkenberge 

1715 

2330 (B), 3150 (C), 
3160 (B), 4010 (B), 
4030 (B), 5130 (C), 
7140 (C), 7150 (B), 
9110 (C), 9190 (-), 
91D0* (C) 

 

DE-4211-301 Waelder Nordkirchen 325 
3150 (C), 6510 (B), 
9130 (C), 9160 (B), 
91E0*(C) 

 

DE-3910-301 Steinfurter Aa 31 9160 (C), 91F0 (-) 
Bachneunauge (C), 

Steinbeißer (B) 

DE-4008-304 Felsbachaue 13 9110 (C), 91E0* (C) Fischotter (C) 

DE-4010-301 Bommbecker Aa 149 
3260 (C), 9130 (B), 
91E0* (C 

 

DE-4209-302 Lippeaue 2415 

2330 (C), 3150 (C), 
3260 (C), 3270 (B), 
6430 (C), 6510 (C), 
9110 (C), 9160 (C), 
9190 (C), 91E0* (C), 
91F0 (C) 

Teichfledermaus (C), 

Kammmolch (C), 

Flußneunauge (C), 

Helm-Azurjungfer (C) 

DE-4210-302 Stever 14 keine Angabe Steinbeißer (C) 

DE-4008-301 Berkel 728 
3150 (C), 3260 (C), 
6430 (C), 6510 (B), 
91E0* (C) 

Bachneunauge (C), 
Groppe (C), 

Fischotter (C) 

DE-3809-302 Vechte 139 
3260 (C), 9110 (B), 
9190 (C) 

Bachneunauge (C), 
Groppe (C) 

 

DE-4109-301 
Teiche in der Heu-
bachniederung 

331 
3150 (B), 3160 (C), 
4030 (C), 9110 (C), 
9190 (B) 

Fischotter (C), 

Kammmolch (C), 

Bitterling (C), 

Groppe (C), 

Schlammpeitzger (C), 
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Kennung Gebietsname 
Fläche 

(ha) 

FFH-Lebensräume 
mit Erhaltungs- 

zustand im Gebiet 
(als Erhaltungsziel) 

Arten Anhang II 
FFH-RL mit Erhal- 

tungszustand 

Große Moosjungfer (C) 

DE-4111-301 Venner Moor 147 
3160 (C), 4030 (B), 
7140 (C) ,9160 (C), 
91D0* (C), 

 

DE-4010-303 Brunnen Meyer 2 9130 (B) 

Bechsteinfledermaus 
(A), 

Teichfledermaus (A), 

Großes Mausohr (C) 

Kreis Steinfurt 

DE-3613-304 
Waeldchen noerdlich 
Westerkappeln 

35 
9110 (C), 9130 (C), 
9190 (C) 

Bechsteinfledermaus 
(B) 

DE-3712-302 
Sandsteinzug Teuto-
burger Wald 

93 

6210 (B), 6510 (C), 
8220 (B), 9110 (C), 

9130 (C), 91E0* (C) 

 

DE-3713-302 Habichtswald 403 
9110 (C), 9130 (C), 
9160 (C), 91E0* (C) 

 

DE-3811-302 Wentruper Berg 61 9190 (C)  

DE-3813-302 
Noerdliche Teile des 
Teutoburger Waldes 
mit Intruper Berg 

782 
6210 (C) ,7220 (B), 
7230 (B), 9110 (C), 
9130 (B), 91E0* (C), 

Bechsteinfledermaus 
(B) 

Großes Mausohr (B) 

Teichfledermaus (-), 

Kammmolch (C) 

DE-3909-301 
Herrenholz und 
Schoeppinger Berg 

193 9130 (B)  

DE-3810-302 
Bagno mit Steinfurter 
Aa 

466 
9110 (B), 9130 (B), 
9160 (B), 9190 (B), 
91E0* (C) 

Bechsteinfledermaus 
(C), 

Großes Mausohr (C), 

Mopsfledermaus (A), 

Teichfledermaus (C) 

 

DE-3613-303 Vogelpohl 259 
2330 (B), 4030 (C), 
6410 (B), 6510 (B) 

 

DE-3709-301 Harskamp 73 
3160 (B), 4010 (B), 
7140 (C), 7150 (B) 

 

DE-3709-304 Feuchtwiese Ochtrup 11 6230* (B)  
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Kennung Gebietsname 
Fläche 

(ha) 

FFH-Lebensräume 
mit Erhaltungs- 

zustand im Gebiet 
(als Erhaltungsziel) 

Arten Anhang II 
FFH-RL mit Erhal- 

tungszustand 

DE-3810-301 
Emsdettener Venn 
und Wiesen am Max-
Clemens-Kanal 

478 
4010 (C), 4030 (C), 
7120 (C), 7140 (C), 
91D0* (C) 

Mopsfledermaus (-), 

Große Mossjungfer (C) 

DE-3910-301 Steinfurter Aa 31 9160 (C), 91F0 (-) 
Bachneunauge (C), 

Steinbeißer (B) 

DE-3811-301 Eltingmuehlenbach 309 
3260 (A), 6510 (C), 
9110 (B) ,9160 (C), 
91E0* (B), 91F0 (B) 

Bachneunauge (B), 

Groppe (C), 

Steinbeißer (C), 

 

DE-3711-301 Emsaue <MS, ST> 2721 

2310 (-), 2330 (C),  
3150 (B), 3260 (B), 
5130 (C), 6510 (-),  
7140 (C), 9130 (C), 
9190 (C), 91D0* (C), 
91E0* (C), 91F0 (B), 

Kammmolch (C), 

Bachneunauge (C), 

Bitterling (C), 

Groppe (C), 

Steinbeißer (C), 

Große Moosjungfer (B) 

DE-3809-302 Vechte 139 
3260 (C), 9110 (B), 
9190 (C) 

Bachneunauge (C), 
Groppe (C) 

 

DE-3811-303 Hanfteich 4 3130 (B) Kammmolch (C) 

DE-3710-301 Zachhorn 21 3130 (C), 4010 (C) 
Kammmolch (C), 

Große Moosjungfer (C) 

DE-3911-302 Hanseller Floth 16 3150 (C), 6410 (B)  

DE-3709-303 Schnippenpohl 5 3130 (B)  

DE-3813-303 
Stollen Lienen-Hol-
perdorp 

0 keine Angabe 

Großes Mausohr (C), 

Teichfledermaus (C) 

 

DE-3709-305 
Stollen im Rothen-
berg bei Wettringen 

0 keine Angabe 

Teichfledermaus (C), 

Bechsteinfledermaus 
(C) 

DE-3713-304 
Stollen westlich Lee-
den 

0 keine Angabe 
Teichfledermaus (C) 

 

DE-3713-305 Permer Stollen 0 keine Angabe 
Großes Mausohr (C), 
Teichfledermaus (A), 
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Kennung Gebietsname 
Fläche 

(ha) 

FFH-Lebensräume 
mit Erhaltungs- 

zustand im Gebiet 
(als Erhaltungsziel) 

Arten Anhang II 
FFH-RL mit Erhal- 

tungszustand 

Bechsteinfledermaus 
(B) 

DE-3809-301 
Alter Bierkeller bei 
Ochtrup 

0 keine Angabe 

Großes Mausohr (-), 
Teichfledermaus (B), 

Bechsteinfledermaus   
(-) 

DE-3712-301 
Stollen bei Ibbenbue-
ren-Osterledde 

0 keine Angabe 
Großes Mausohr (C), 
Teichfledermaus (C), 

DE-3712-303 
Kirche in Ledde (Kreis 
Steinfurt) 

0 keine Angabe Großes Mausohr (B) 

DE-3709-302 
Salzbrunnen am  

Rothenberg 
0 1340 (B)  

Kreis Warendorf 

DE-4012-302 Heidbusch 106 9110 (C), 9160 (B)  

DE-4013-303 
Wartenhorster Sun-
dern suedoestlich von 
Everswinkel 

76 
9110 (C), 9130 (C), 
9160 (B) 

 

DE-4014-301 
Tiergarten, Erweite-
rung Schachblumen-
wiese 

90 
3150 (B), 6510 (C), 
9110 (B), 91E0* (C) 

Kammmolch (C) 

DE-4014-302 
Wald oestlich Fre-
ckenhorst 

50 9110 (-), 9160 (B) Kammmolch (C) 

DE-4112-301 Waldgebiet Brock 76 9130 (C), 9160 (B)  

DE-4113-301 Broeckerholz 36 9160 (C)  

DE-4113-302 
Waldgebiet Ketteler-
horst 

155 
9110 (-), 9130 (-),   
9160 (B) 

 

DE-4114-301 Bergeler Wald 104 
9130 (C), 9150 (B),   
9160 (C), 91E0* (C) 

Kammmolch (C), 

Hirschkäfer (C) 

DE-4114-302 
Vellerner Brook und 
Hoher Hagen 

145 9130 (B), 9160 (C)  

DE-4114-303 Geisterholz 299 9130 (-), 9160 (A)  

DE-4212-301 Oestricher Holt 299 9130 (C), 9160 (B)  

DE-4213-302 Uentroper Wald 242 9160 (B), 91E0* (C)  

DE-4111-302 Davert 2226 
9110 (B), 9160 (B), 
9190 (B), 91D0* (C) 

Kammmolch (C), 

Helm-Azurjungfer (A) 
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Kennung Gebietsname 
Fläche 

(ha) 

FFH-Lebensräume 
mit Erhaltungs- 

zustand im Gebiet 
(als Erhaltungsziel) 

Arten Anhang II 
FFH-RL mit Erhal- 

tungszustand 

DE-4213-303 
Am Vinckewald /    
Düppe 

8 
6210 (C), 7230 (C), 
9160 (-) 

Kammmolch (C) 

 

DE-4214-302 Steinbruch Vellern 13 6210 (C), 7230 (C)  

DE-4315-301 

Lusebredde,         
Hellinghaeuser Wie-
sen und Kloster-
mersch 

591 
3150 (C), 3260 (B), 
6510 (C), 91E0* (-) 

 

DE-4214-303 
Liese- und Boxel-
bachtal 

50 
6510 (C), 7220 (B), 
9130 (C), 9160 (C),  
91E0* (C) 

 

DE-4213-301 
Lippeaue zwischen 
Hangfort und Hamm 

613 
3150 (B), 3260 (B), 
6430 (-), 6510 (C),  
91E0* (-) 

Europäischer Biber (-), 

Kammmolch (C), 

Groppe (C), 

Grüne Keiljungfer (-) 

DE-4013-301 
Emsaue, Kreise Wa-
rendorf und Gueters-
loh 

1307 
3150 (B), 3260 (C),  
6510 (C), 9130 (-),  
9160 (-), 91E0* (C) 

Kammmolch (C), 

Bachneunauge (C), 

Bitterling (C), 

Groppe (C), 

Steinbeißer, 

Helm-Azurjungfer (A) 

DE-4314-302 
Teilabschnitte Lippe- 
Unna, Hamm, Soest, 
Warendorf 

1122 
3130 (C), 3150 (B), 
3260 (C), 6510 (C),   
91E0* (C), 91F0 (C) 

Europäischer Biber (-), 

Bachneunauge (C), 

Flußneunauge (C), 

Groppe (C), 

Steinbeißer (C), 

Grüne Flußjungfer (-) 

 

Stadt Münster 

DE-4012-301 Wollbecker Tiergarten 287 
9110 (B), 9160 (B), 
9190 (B), 

 

DE-4111-302 Davert 2226 
9110 (B), 9160 (B), 
9190 (B), 91D0* (C) 

Kammmolch (C), 

Helm-Azurjungfer (A) 

DE-3912-301 Grosse Bree 63 
2330 (B), 3260 (C), 
6430 (C), 9190 (C), 
91E0* (C), 
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Kennung Gebietsname 
Fläche 

(ha) 

FFH-Lebensräume 
mit Erhaltungs- 

zustand im Gebiet 
(als Erhaltungsziel) 

Arten Anhang II 
FFH-RL mit Erhal- 

tungszustand 

DE-3711-301 Emsaue <MS, ST> 2721 

2310 (-), 2330 (C),  
3150 (B), 3260 (B), 
5130 (C), 6510 (-),  
7140 (C), 9130 (C), 
9190 (C), 91D0* (C), 
91E0* (C), 91F0 (B), 

Kammmolch (C), 

Bachneunauge (C), 

Bitterling (C), 

Groppe (C), 

Steinbeißer (C), 

Große Moosjungfer (B) 

 

 

 






